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121. Sitzung 

Bonn, den 1. Dezember 1978 

Beginn: 9.01 Uhr 

Präsident Carstens: Die Sitzung ist eröffnet. 

Meine Damen und Herren, ich darf dem Hause 
einige amtliche Mitteilungen bekanntgeben. Der 
Abgeordnete Strauß hat mit Wirkung vom 29. No-
vember 1978 auf seine Mitgliedschaft im Deutschen 
Bundestag verzichtet. 

Für den Abgeordneten Strauß hat die Fraktion 
der CDU/CSU den Abgeordneten Dr. Zimmermann 
als Mitglied der Parlamentarischen Kontrollkommis-
sion vorgeschlagen. Ist das Haus damit einverstan-
den? — Ich sehe und höre keinen Widerspruch; 
dann ist das so beschlossen. Damit ist der Abgeord-
nete Dr. Zimmermann zum Mitglied der Parlamen-
tarischen Kontrollkommission gewählt. 

Der Dritte Bericht der Bundesregierung nach § 35 
des Bundesausbildungsförderungsgesetzes zur Über-
prüfung der Bedarfssätze, Freibeträge sowie Vom-
hundertsätze und Höchstbeträge nach § 21 Abs. 2 
BAföG — Drucksache 8/2269 — soll gemäß § 76 
Abs. 2 der Geschäftsordnung dem Ausschuß für Bil-
dung und Wissenschaft — federführend — sowie 
dem Ausschuß für Jugend, Familie und Gesundheit 
und dem Haushaltsausschuß — mitberatend — über-
wiesen werden. Erhebt sich gegen die vorgeschlage-
nen Überweisungen Widerspruch? — Das ist nicht 
der Fall. Ich stelle fest, daß das Haus damit einver-
standen ist. 

Amtliche Mittellungen ohne Verlesung 
Der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister der 

Justiz hat mit Schreiben vom 29. November 1978 die Kleine An-
frage der Fraktionen der SPD und FDP betr. Erfahrungen mit 
dem am 12. Mai 1976 in Kraft getretenen Gesetz über die Ent-
schädigung für Opfer von Gewalttaten (Drucksache 8/2289) be-
antwortet. Sein Schreiben wird als Drucksache 8/2333 verteilt. 

Der Bundesminister für Verkehr hat mit Schreiben vom 30. No-
vember 1978 die Kleine Anfrage der Abgeordneten Sick, Dreyer, 
Dr. Schulte (Schwäbisch Gmünd), Dr. Narjes, Dr. von Geldern, 
Metz, Rühe und Genossen betr. Seeverkehr mit Argentinien 
(Drucksache 8/2296) beantwortet. Sein Schreiben wird als Druck-
sache 8/2338 verteilt. 

Der Präsident des Deutschen Bundestages hat entsprechend dem 
Beschluß des Deutschen Bundestages am 15. Dezember 1977 die 
in der Zeit vom 15. bis 28. November 1978 eingegangenen EG-
Vorlagen an die aus Drucksache 8/2337 ersichtlichen Ausschüsse 
überwiesen. 

Die in Drucksache 8/2272 unter Nr. 4 und 13 aufgeführten EG-
Vorlagen 

Vorschlag einer Verordnung des Rates zur Anwendung der 
Verordnung (EWG) Nr. 1302/78 über die Gewährung einer 
finanziellen Unterstützung für Vorhaben zur Nutzung alter-
nativer Energiequellen auf dem Gebiet der Sonnenenergie 

Vorschlag einer Verordnung (EWG) des Rates zur Eröffnung, 
und Verwaltung eines. präferentiellen Gemeinschaftsplafonds 
für bestimmte in der Türkei raffinierte Erdölerzeugnisse und 
zur Errichtung einer gemeinschaftlichen Überwachung der 
Einfuhren dieser Erzeugnisse (1979) 

werden als Drucksachen 8/2331 und 8/2332 verteilt.  

Ich rufe nunmehr die Punkte 5 und 6 unserer Ta-
gesordnung auf: 

5. Beratung des Rahmenplans für die auswär-
tige Kulturpolitik im Schulwesen — Aus-
landsschulen, Sprachförderung und inter-
nationale Zusammenarbeit 
— Drucksache 8/2103 — 

Überweisungsvorsdilag des Ältestenrates: 
Auswärtiger Ausschuß (federführend) 
Ausschuß für Bildung und Wissenschaft 
Haushaltsausschuß 

6. Beratung des Antrags der Fraktion der 
CDU/CSU — Neue Schulstruktur an den 
deutschen Schulen im Ausland, insbeson-
dere in Spanien 
— Drucksache 8/2082 

—Überweisungsvorschlag des Ältestenrates: 
Auswärtiger Ausschuß (federführend) 
Ausschuß für Bildung und Wissenschaft 

Hierzu ist eine verbundene Debatte beantragt. 
Wünscht die Bundesregierung das Wort? — Das 
Wort hat Frau Staatsminister Dr. Hamm-Brücher. 

Frau Dr. Hamm-Brücher, Staatsminister im Aus-
wärtigen Amt: Herr Präsident! Meine sehr verehr-
ten Damen und Herren! Die Bundesregierung be-
grüßt es sehr, im Deutschen Bundestag schon heute 
die wesentlichen Grundzüge des Rahmenplans für 
die auswärtige Kulturpolitik im Schulwesen erör-
tern zu können. Mit diesem Plan, einem Teil der 
auswärtigen Kulturpolitik — es ist übrigens der 
älteste, denn vor genau hundert Jahren wurde der 
Reichsschulfonds mit insgesamt 75 000 Goldmark ge-
gründet; 

(Daweke [CDU/CSU] : Wieviel wäre er denn 
heute wert?) 

es ist aber auch der teuerste, denn er verschlingt 
rund 40 °/o aller Kulturausgaben des Auswärtigen 
Amtes, und es ist eines der wichtigsten Instrumen-
te der auswärtigen Kulturpolitik —, wurde dieser 
ganze Bereich aus der Stellungnahme der Bundes-
regierung zum Bericht der Enquete-Kommission 
„Auswärtige Kulturpolitik" des Deutschen Bundes-
tages herausgenommen und sozusagen unter einem 
Vergrößerungsglas dargestellt. 

Damit wird zum erstenmal in der nun hundert-
jährigen wechselvollen, aber auch traditionsreichen 
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Staatsminister Frau Dr. Hamm -Brücher 
Geschichte unseres Auslandsschulwesens ein offi-
zielles, umfassendes und auch verbindliches Kon-
zept für seine Weiterentwicklung vorgelegt, ein 
Konzept, das wohlüberlegt zu einem Rahmenplan 
für die auswärtige Kulturpolitik im Schulwesen er-
weitert wurde. Das heißt, die Bundesregierung wird 
neben der Förderung der Auslandsschulen zwei wei-
tere uns wichtig erscheinende Bereiche der inter-
nationalen Zusammenarbeit in ihre Auslands-
schulpolitik einbeziehen. Das ist zum einen die För-
derung der deutschen Sprache im Schulwesen des 
Auslands und zum anderen die internationale Zu-
sammenarbeit im Schulwesen, zu der neben dem 
immer wichtiger werdenden Erfahrungsaustausch in 
internationalen Organisationen auch Lehrer- und 
Schüleraustausch, Zusammenarbeit im Bereich der 
Schulbücher und anderes gehören. 

Im folgenden möchte ich zunächst diese drei 
Hauptbereiche kurz erläutern und dann etwas zu 
den Bedingungen sagen, die erfüllt sein müssen, 
um eine erfolgreiche Durchführung des Rahmen-
plans zu gewährleisten. Im übrigen empfehle ich im 
Hinblick darauf, daß wir eine möglichst ausführliche 
Debatte führen können, die Lektüre der Bundes-
tagsdrucksache 8/2103 vom 15. September 1978. 

Die Stellungnahme der Bundesregierung zum 
Enquete-Bericht des Deutschen Bundestages, die ja 
bereits vor 14 Monaten dem Deutschen Bundestag 
vorgelegt wurde, und der im September dieses Jah-
res gefolgte Rahmenplan enthalten ja sozusagen das 
Fazit aus einer fast zehnjährigen Diskussion über 
die Grundsätze und Ziele der auswärtigen Kultur-
politik. Es wurde hierbei von allen Fraktionen eine 
für die Sache zuträgliche grundsätzliche Überein-
stimmung erzielt. Beide Dokumente — ich schließe 
hier den Enquete-Bericht ausdrücklich ein — kön-
nen also als eine Art Magna Charta unserer aus-
wärtigen Kulturpolitik bezeichnet werden. Sie sind 
aber auch das Fundament für die weitere Entwick-
lung jener dritten Dimension' unserer Außenpolitik, 
die nach übereinstimmender Meinung neben den 
politischen und den wirtschaftlichen Beziehungen zu 
einem von Tagesbedürfnissen abgekoppelten Bereich 
der interkulturellen Begegnung, des Austauschs und 
der partnerschaftlichen Zusammenarbeit oder, wie 
Theodor Heuss es einmal nannte, des freudigen Le-
bens und Nehmens gestaltet und entwickelt werden 
soll. 

(Dr. Stercken [CDU/CSU] : Ein schönes 
Wort!) 

Diese in der Stellungnahme der ' Bundesregierung 
allgemein formulierten Grundsätze und Prinzipien 
sollen nun künftig auch im besonderen für den Be-
reich der Zusammenarbeit im Schulwesen gelten. Ich 
verrate den Eingeweihten wohl kein Geheimnis, 
wenn ich sage, daß die konsequente Anwendung 
gerade dieser Grundsätze und der Abkehr vom ein-
seitigen Prinzip des Kulturexports gerade im Schul-
bereich leichter gesagt als getan ist. Gerade hier, 
meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, wird 
es des Umdenkens und konsequenter Maßnahmen 
bedürfen, die ich später noch kurz beschreiben 
werde. 

Zunächst ein kleiner Wegweiser durch den Rah-
menplan: Sein erster Teil enthält eine Bestands-
aufnahme. Im zweiten Teil werden künftige Ziel-
setzungen und Maßnahmen dargelegt. Der dritte Teil 
beschreibt Planungs-, Haushalts-, Personal- und Or-
ganisationsfragen. Ein ausführlicher Anlagenteil ver-
mittelt recht aufschlußreiche statistische Angaben 
und Übersichten, die lohnenderweise in die Diskus-
sion einbezogen werden sollten. 

In der Bestandsaufnahme wird ein Überblick über 
die bisherige Entwicklung der derzeitigen Situation 
in den vorher genannten drei Bereichen gegeben. In 
finanzieller Hinsicht sieht diese Bestandsaufnahme 
folgendermaßen aus. Die Ausgaben im Schulfonds 
des Auswärtigen Amts sind von rund 5 Millionen 
DM im Jahre 1955 über rund 61 Millionen DM 1965 
auf rund 158 Millionen DM 1975 und auf etwa 203 
Millionen DM 1978 gestiegen. Dabei sind die Bau-
maßnahmen noch gar nicht berücksichtigt. 

Heute ist es so, daß etwa 40 % der dem Auswär-
tigen Amt zur Verfügung stehenden Mittel für die 
auswärtige Kulturpolitik im Bereich der Schulen 
ausgegeben werden. Anfangs waren es nur rund 
20 %. Trotz dieser enorm gestiegenen finanziellen 
Leistungen — in 20 Jahren, meine Damen und Her-
ren, sind es rund das Zehnfache oder 1 000 % —
hat sich die Zahl der entsandten Lehrer zunächst 
nur langsam gesteigert. In den letzten Jahren ist sie 
sogar leicht rückläufig geworden. 

Allein diese Zahlen fordern gebieterisch, daß wir 
uns gemeinsam Gedanken darüber machen, für 
welche Maßnahmen künftig welche Mittel verwen-
det werden sollten, welche Schwerpunkte gesetzt 
werden und welche Ziele wir erreichen wollen. Da 
Art und Umfang der Förderungsmaßnahmen im Aus-
landsschulwesen bisher sehr unterschiedlich waren, 
war auch ihre Erfassung und Katalogisierung schwie-
rig. Aus der Tabelle auf Seite 4 der Vorlage ist ab-
zulesen, daß insgesamt 115 Schulen in unterschied-
licher, aber sehr intensiver Weise gefördert werden. 
Das sind die Begegnungsschulen, die Europäischen 
Schulen, die deutschsprachigen Auslandsschulen, die 
man bisher „Expertenschulen" genannt hat, die 
Schulen mit verstärktem Deutschunterricht sowie 
die acht größeren Sprachgruppenschulen. Meine Da-
men und Herren, 47 dieser größten Schulen ver-
schlingen fast die Hälfte aller Mittel. 

Maßnahmen geringeren Umfangs kommen den 
108 kleinen Siedlerschulen in Lateinamerika und den 
284 Sprachkursen vor allem in Nord- und Südame-
rika zugute. Schließlich werden weitere rund 960 
Schulen mit kleineren Beträgen gefördert oder im 
Rahmen der Programme zur Förderung von Deutsch 
als Fremdsprache an öffentlichen Schulen anderer 
Länder durch Fachberater betreut. 

Wie stellen wir uns nun die zwar behutsame, aber 
doch zielorientierte Weiterentwicklung dieser eher 
zufällig als planvoll entstandenen höchst unter-
schiedlichen Ansammlung unterschiedlicher Schul-
arten und Fördermaßnahmen vor? In der Grobein-
teilung wird es künftig zwei Arten von geförderten 
Auslandsschulen geben: einmal die Begegnungsschu-
len, die bisher teilweise auch „bikulturelle Schulen" 
genannt wurden, und zum anderen die deutschspra- 
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chigen Auslandsschulen, die wir bisher „Experten-
schulen" genannt haben. Zu den Begegnungsschulen 
wollen wir auch die Europäischen Schulen zählen, 
denen künftig eine zunehmende Bedeutung beige-
messen wird. Zu den deutschsprachigen Auslands-
schulen sollen künftig auch die bisher so genannten 
firmeneigenen Schulen zählen, die in geeigneter 
Weise gefördert werden sollen. Ihre Zahl und Größe 
versuchen wir derzeit zu ermitteln. 

Nun zu den Schularten im einzelnen. Erstens. Die 
Begegnungsschulen dienen der Begegnung junger 
Menschen unterschiedlicher Sprache und Kultur. 
Hier liegt ihre besondere Aufgabe, und darin be-
steht auch eine große Chance für alle diejenigen, 
die solche Schulen besuchen können. Mit zwei 
Sprachen und zwei Kulturen vertraut zu werden, 
eröffnet jungen Menschen für ihr ganzes Leben 
große Möglichkeiten. 

Eine solche Ausbildung stellt aber natürlich auch 
erhöhte Ansprüche. Begegnungsschulen vereinen 
also deutsche Schüler und Schüler des Gastlandes 
und führen in der Regel in einem zweisprachigen 
Unterricht sowohl zu einem Abschluß mit nationaler 
Hochschulberechtigung als auch — wo immer mög-
lich — zur Hochschulreife in der Bundesrepublik 
Deutschland. 

Nun ist in einer Reihe von Orten, z. B. auch in 
Madrid und Barcelona, in den letzten Jahren ein 
Modell der Begegnungsschule eingeführt worden, 
das sich im wesentlichen auf die Oberstufe be-
schränkt. Hierüber ist eine, wie ich persönlich 
meine, notwendige Diskussion entbrannt, die in dem 
heute auch zu beratenden Antrag der CDU/CSU 
ihren Niederschlag findet. Ich möchte zu diesem An-
trag nur ein paar allgemeine Feststellungen machen 
und Einzelheiten, falls das gewünscht wird, später 
nachtragen. 

Die Bundesregierung ist dabei, dieses seit An-
fang der 70er Jahre favorisierte Modell der Konzen-
tration der Begegnungsschule auf die Oberstufe zu 
überprüfen. Dabei sollen insbesondere folgende Fra-
gen geklärt werden: der Zeitpunkt und das Verfah-
ren der Aufnahme fremdsprachiger ,Kinder, die Be-
deutung von Kindergarten und Grundschule für die 
Förderung von Zweisprachigkeit und Begegnung, 
der Rhythmus und der Umfang der Integration des 
Unterrichts für die deutschen und für die fremd-
sprachigen Kinder und schließlich die Bildungsin-
halte, z. B. auch verstärkte musische, berufliche und 
andere Angebote. 

Heute schon möchte ich für die Bundesregierung 
feststellen, daß grundsätzlich erstens gerade Begeg-
nungsschulen für Kinder aus• zweisprachigen Eltern-
häusern geöffnet werden müssen,  

(Sehr gut! bei der CDU/CSU) 

und zwar vom Kindergarten an durchgängig, daß 
sich zweitens Zweisprachigkeit in der Regel in der 
frühen Kindheit eher fördern läßt als nach der Pu-
bertät und daß es drittens bei Begegnungsschulen — 
das ist wichtig für unsere Diskussion — letztlich 
nicht nur auf die Zahlenbilanz zweisprachiger Abitu-
rienten ankommen kann, sondern auch auf ein brei-
tes Bildungsangebot für Schüler ankommt, deren 

Eltern Zweisprachigkeit und die Begegnung zweier 
Kulturen für ihre Kinder wünschen — selbst ohne 
das doppelte Abitur. 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU) 

Mit anderen Worten: Wo immer möglich, soll der 
eminent außenkulturpolitische Wert des Begeg-
nungskonzepts Vorrang vor ausschließlich an der 
Sprachleistung orientierten Gesichtspunkten haben. 
Deshalb wird es auch notwendig sein, an Begeg-
nungsschulen, wo immer das möglich, finanzierbar 
und erwünscht ist — auch hier gilt das Prinzip der 
Partnerschaft —, neben der Hochschulreife andere 
Bildungsabschlüsse und Bildungsinhalte anzubieten. 

Eine besonders wichtige Form der Begegnungs-
schule sind die — derzeit acht Europäischen 
Schulen. Sie sind übrigens unsere teuersten, wie Sie 
aus der Tabelle ersehen können; ein Schüler in 
einer Europäischen Schule kostet uns derzeit über 
10 000 DM im Jahr. Die Bundesregierung hat ihren 
EG-Partnern im obersten Rat der Europäischen Schu-
len in diesem Frühjahr vorgeschlagen, erstens auf 
eine verstärkte Öffnung dieser Schulen für die Be-
völkerung der Sitzregion hinzuarbeiten, zweitens 
mehr als bisher gemeinsame europäische Themen in 
die Lehrpläne einzubeziehen — daran mangelt es 
bisher und drittens gemeinsame pädagogische 
Modelle der interkulturellen Zusammenarbeit zu 
entwickeln, die auch als Anregung für die nationa-
len Bildungssysteme dienen können. 

Ich glaube, am Beispiel dieser Schulen und ihrer 
in 25 Jahren nur sehr langsam voranschreitenden 
Europäisierung wird besonders deutlich, welch sti-
mulierenden Faktor gerade Schulen im weiteren 
europäischen Einigungsprozeß als Ort konkreter 
Zusammenarbeit und Begegnung darstellen könnten. 
Diese Chance müssen wir behutsam nutzen; wir 
müssen zu weiteren Schritten ermutigen. Die Bun-
desregierung würde deshalb auch weitere Gründun-
gen dieses Typs von Begegnungsschulen, eventuell 
sogar als Einrichtung unserer nationalen Bildungs-
systeme, begrüßen. Sie ist bereit, Initiativen in die-
ser Richtung zu unterstützen, eventuell in Form von 
Schulversuchen im Rahmen des Art. 91 b des Grund-
gesetzes. 

Zweitens. Neben dem Ausbau und der konzeptio-
nellen Weiterentwicklung der Begegnungsschulen 
legt der Rahmenplan gleichrangig die schulische 
Versorgung von Kindern fest, deren Eltern im Aus-
land tätig sind. Hierzu sollen neben den derzeit 
28 deutschsprachigen Auslandsschulen mit 5 562 
Schülern — jährlich kommen rund 2 000 dazu — 
künftig, soweit möglich, firmeneigene Schulen ge-
fördert werden. 

Die Bedeutung deutschsprachiger Auslandsschu-
len ist in dem Maße gestiegen, in dem sich die 
deutsche Wirtschaft im Ausland zunehmend enga-
giert und in dem deutsche Fachleute an Projekten 
oder in internationalen Organisationen tätig sind 
und damit die Interessen der Bundesrepublik 
Deutschland vertreten. Sicher gibt es keinen ver-
brieften Anspruch auf schulische Versorgung Deut-
scher im Ausland, doch bemüht sich die Bundes-
regierung in Erkenntnis der Bedeutung, die die Tä- 
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tigkeit vieler Deutscher im Ausland für unser Land 
hat, soweit wie möglich dazu beizutragen, daß sich 
Fachleute zu einer Tätigkeit im Ausland entschlie-
ßen können. 

Drittens. Hierzu gehören auch zwei sehr neuartige 
Maßnahmen, die wir in den Rahmenplan aufgenom-
men haben: Einmal nannte ich bereits die sogenann-
ten Firmenschulen, die in geeigneter Weise in die 
Förderung des Bundes mit einbezogen werden sol-
len. Für 1979 haben wir hierfür 1 Million DM im 
Haushaltsansatz. Außerdem haben wir die Initiative 
ergriffen, um ein Fernlehrwerk, wie es übrigens in 
anderen Ländern schon lange vorhanden ist, zu-
nächst bis zur Klassenstufe 10 erarbeiten zu lassen. 
Es ist als ein Bildungsangebot für diejenigen Schüler 
gedacht, denen im Ausland keine unmittelbare 
Schulmöglichkeit geboten werden kann. Vielleicht 
ist ein solches Fernlehrwerk schließlich auch für 
Schüler im Inland nützlich, die, aus welchen Grün-
den auch immer, eine Schule ganz oder vorüber-
gehend nicht besuchen können. 

Viertens. Für alle Formen der vom Bund geför-
derten Schulen im Ausland, für ihre Lehrer, Schüler 
und vielleicht und hoffentlich auch Eltern gilt das 
Gebot der sozialen Offenheit, der Partnerschaft und 
der Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit dem Gast-
land. Unsere Schulen, ihre Lehrer und Schüler sollen 
sich nicht zu Inseln abschließen, sondern sie sollen 
möglichst Kontakt zu den Menschen, Bedingungen 
und Lebensformen ihrer Umwelt suchen. Hierfür gibt 
es unterschiedliche und vielfältige Möglichkeiten zu 
entdecken. Ich glaube, wir müssen unsere Auslands-
schulen ausdrücklich dazu ermutigen. Ganz sicher 
können sie nämlich auf diese Weise zusätzlich zur 
Vermittlung eines lebendigen und wirklichkeits-
nahen Deutschlandbildes beitragen. 

Zur Unterstützung bei diesen über den Unter-
richt hinausgehenden Aufgaben werden künftig alle 
entsandten und am Auslandsschuldienst interessier-
ten Lehrer in einem persönlichen Anschreiben mit 
der gleichzeitigen Übersendung des Rahmenplans 
gebeten werden. Die Bundesregierung wird sich 
auch auf andere Weise bemühen, bei Eltern und Schü-
lern, vor allem aber bei den von ihr ins Ausland ver-
mittelten Lehrern, Verständnis dafür zu wecken, daß 
sie nicht nur einen innerdeutschen Schulalltag ins 
Ausland übertragen, sondern daß sie sich darüber 
hinaus als persönliche Botschafter unseres Landes, 
seiner Kultur, seines Friedens- und Verständigungs-
willens verstehen sollen. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Schließlich ist ein bescheidenes Informationsblatt 
geplant, das dem Erfahrungsaustausch der derzeit 
ziemlich isoliert dastehenden Auslandsschulen un-
tereinander dienen, vielleicht sogar — das wäre zu 
begrüßen — zu Kontakten zwischen Auslands- und 
Inlandsschulen führen kann. Auf diesem Feld kann 
noch viel getan werden. 

Ich komme nun zu dem im Rahmenplan festge-
legten zweiten Hauptbereich unserer auswärtigen 
Kulturpolitik im Schulwesen, der Förderung der 
deutschen Sprache in den Schulsystemen des Aus-
landes. Dieser Bereich wird künftig verstärkt zu be

-

achten sein und ist sehr ausbaufähig. Derzeit wird 
in rund 60 Staaten Deutsch als Fremdsprache im 
Schulwesen — wir haben dazu der Bundestagsdruck-
sache eine Karte beigefügt — von 1 000 nichtdeut-
schen Lehrern an Hunderttausende von jungen Men-
schen in aller Welt vermittelt. Hier eröffnet sich, 
soweit das vom betreffenden Land gewünscht wird, 
ein noch nicht voll zu übersehendes Feld der Sprach-
förderung, als da sind: Entsendung von Fachberatern 
in die internationalen Schulverwaltungen, die Un-
terstützung der Aus- und Fortbildung von Deutsch-
lehrern, Studienaufenthalte und Informations- und 
Unterrichtsmaterialien. 

Im Hinblick auf das zunehmende Interesse an 
Deutsch ,als Fremdsprache, das wir übrigens nicht 
voll befriedigen können, und im Hinblick auf das 
zunehmende Bewußtsein in unserem Land, daß 
Kulturverständnis nach wie vor vor allem über die 
Sprache vermittelt, geweckt und auch erhalten wer-
den kann, ist es die Absicht der Bundesregierung, 
gerade ihre Bemühungen zur Förderung der deut-
schen Sprache an den Schulen im Ausland nach-
drücklich fortzusetzen und — soweit Interesse vor-
handen — auch weitere Länder darin einzubeziehen. 
Dies wird dann allerdings — abgesehen von dem 
notwendigen planvollen Durchdringen der oft recht 
unübersichtlichen Situation — auch steigende finan-
zielle Mittel erfordern. 

Schließlich wird die internationale Zusammen-
arbeit im Schulbereich — bilateral oder multilateral 
— als ein dritter Aufgabenbereich im Rahmenplan 
beschrieben. Den hieraus erwachsenden Aspekten 
und Möglichkeiten mißt die Bundesregierung große 
Bedeutung bei. Erfreulicherweise gibt es hier zahl-
reiche Initiativen, die ohne oder neben den staat-
lichen Bemühungen zwischen einzelnen Personen-
organisationen und Institutionen durchgeführt wer-
den, so daß nur der kleinere Teil der Aktivitäten 
auf offiziellem Wege abgewickelt wird. 

Die Bundesregierung begrüßt, unterstützt und för-
dert — soweit möglich — solche Begegnungen von 
Bildungsexperten, von Lehrern, Wissenschaftlern 
etc. auf internationalen Veranstaltungen, Tagungen 
und bei Austauschprogrammen. Sie wünscht diesen 
Bemühungen aber auch noch mehr multiplikato-
rische Wirkungen in unser eigenes Kultur- und Bil-
dungsgeschehen hinein. 

Das immer wieder postulierte Prinzip der Gegen-
seitigkeit, des Gebens und Nehmens, meine Damen 
und Herren, könnte gerade im Schulbereich — und 
darüber haben wir ja gestern ausführlich debattiert 
— besonders fruchtbar werden, wenn wir uns der 
internationalen Zusammenarbeit und Entwicklung 
mehr als bisher öffnen würden. Wir sind hier auf 
das Verständnis, auf die Initiativen und die Zusam-
menarbeit aller Beteiligten und Verantwortlichen — 
hier vor allem der Bundesländer — angewiesen. 
Unser föderalistischer Staatsaufbau und unsere plu-
ralistische Gesellschaftsordnung begrenzen hier zu 
Recht die unmittelbaren Gestaltungsmöglichkeiten 
des Bundes als Gesamtstaat. Aber es liegt uns daran, 
alles zu tun, um Impulse aufzunehmen, zu verstär-
ken, zu ermutigen und im Rahmen des Haushalts 
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auch finanziell zu. fördern. Das schafft vertrauens-
bildende Maßnahmen in aller Welt. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Unsere internationalen kulturellen Beziehungen 
im Schulbereich sollten also unter Beachtung der 
nationalen Vielfalt enger, vor allem unbefangener 
und selbstverständlicher werden. Das gilt vor allem 
auch im Bereich der Zusammenarbeit in Europa. Wir 
haben deshalb auch ausdrücklich und bewußt den 
Schüler- und Lehreraustausch wegen seiner multi-
plikatorischen Wirkung mit in die Rahmenplanung 
einbezogen. Die bisher von den Kultusministerien 
und vom Pädagogischen Austauschdienst geförder-
ten Programme sollen weiterentwickelt und für den 
westeuropäischen und nordamerikanischen Bereich 
ausgedehnt und — soweit gewünscht — auch für 
andere Länder eröffnet werden. 

Eine ganz besonders wichtige Aufgabe sieht die 
Bundesregierung in der Zusammenarbeit mit den 
Herkunftsstaaten unserer ausländischen Arbeitneh-
mer in der Bundesrepublik Deutschland. Es muß 
weiter und verstärkt intensiv versucht werden, die 
gelegentlich schwer miteinander zu vereinbarenden, 
aber doch gleich wichtigen Ziele der sozialen und 
schulischen Integration der Kinder dieser Arbeit-
nehmer in die Bundesrepublik Deutschland u n d 
einer Vorbereitung auf eine mögliche Reintegration 
in ihre Herkunftsländer zu erreichen. Die Lösung 
dieses Problems bereitet uns viel Kopfzerbrechen; 
sie ist aber auch für unsere Partnerstaaten von be-
sonderer Bedeutung. Die Zusammenarbeit von Bund 
und Ländern mit diesen Staaten in gemischten Sach-
verständigenkommissionen soll daher intensiviert 
werden. 

(Vogel [Ennepetal] [CDU/CSU] : Endlich!) 

— Das liegt nicht am Bund allein, mein sehr geehr-
ter Herr Zwischenrufer — ich weiß nicht, wer es 
war —; wir tun das und stoßen an die Grenzen un-
serer Zuständigkeiten. 

Schließlich betrachtet es die Bundesregierung als 
ein wichtiges außenkulturpolitisches Ziel, eine vor-
urteilsfreie und das gegenseitige Verständnis för-
dernde Darstellung der historischen und gegen-
wärtigen Wirklichkeit in den Schulbüchern, soweit 
das im Rahmen ihrer Zuständigkeit möglich ist, 
zu fördern. Mit Zustimmung der Länderregierungen 
hat sie sich in internationalen Verträgen zu einer 
entsprechenden Zusammenarbeit verpflichtet. Sie 
wird deshalb Vorhaben der Schulbuchforschung und 
des Schulbuchvergleichs weiter unterstützen. Das 
Georg-Eckert-Institut in Braunschweig, in dessen 
Kuratorium Bund und Länder vertreten sind, hat 
sich hierum seit vielen Jahren intensiv und erfolg-
reich bemüht. Im Sinne einer auf Frieden gerichte-
ten Politk sind auch die Revision und der Vergleich 
der Schulbücher ein wesentlicher Faktor in den kul-
turellen Beziehungen mit dem Ausland. 

Gestatten Sie mir zum Abschluß noch einige 
wenige übergreifende Bemerkungen: 

Erstens. Die föderalistische Struktur unseres 
Staatswesens, in dem vor allem Kultur und Bildung 
in der Zuständigkeit der Länder liegen, machen für 

jede Art auswärtiger Kulturpolitik eine enge Ver-
bindung und Zusammenarbeit zwischen Bund und 
Ländern erforderlich. Gerade im Schulwesen findet 
dieses Zusammenwirken seit Jahrzehnten zufrieden-
stellend im Auslandsschulausschuß der Kultusmini-
sterkonferenz statt, in dem Bund und Länder Sitz 
und Stimme haben. Doch keine Zusammenarbeit 
kann so gut sein, daß sie nicht noch verbesserungs-
bedürftig und verbesserungsfähig wäre. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 
Die Bundesregierung wird sich deshalb weiter in-
tensiv um diese Zusammenarbeit bemühen. Sie 
unterstreicht immer wieder den wichtigen Beitrag, 
den die Länder für das Gelingen der schulpoliti-
schen Maßnahmen im Ausland leisten. Die Bundes-
regierung wird nach der Erörterung des Rahmen-
plans im Bundestag und seinen Gremien so rasch 
wie möglich ins einzelne gehende Gespräche mit den 
Ländern aufnehmen, um die Ziele des Rahmenplans 
gemeinsam mit ihnen zu verwirklichen. Es wird zu 
prüfen sein, ob die Bund-Länder-Kommission für 
Bildungsplanung hierfür ein geeignetes Gremium ist. 

Zweitens. Die für die Durchführung des Rahmen-
plans erforderlichen Finanzmittel werden in jedem 
Fall steigen müssen. Die Höhe der Mittel und der 
Rahmen der Steigerungsraten werden von der je-
weiligen Haushaltslage bestimmt. Sie hängen aber 
erfahrungsgemäß, meine sehr geehrten Kolleginnen 
und Kollegen, auch von dem Stellenwert ab, den 
Parlament und Öffentlichkeit den vor uns liegenden 
Aufgaben beimessen. Der Rahmenplan kann und 
soll deshalb auch dazu dienen, über diese Aufgaben 
und ihre Bedeutung zu informieren und in der inter-
essierten Öffentlichkeit um Verständnis und Unter-
stützung zu werben. Letztlich beginnt und endet 
auswärtige Kulturpolitik nämlich zu Hause bei unse-
rem eigenen kulturellen Selbstverständnis und unse-
rer geistigen und kulturellen Offenheit für inter-
kulturelle Entwicklungen und Möglichkeiten. 

Drittens. Die Verwirklichung der hier geschilder-
ten und der Bundesregierung wesentlich erscheinen-
den Ziele der auswärtigen Kulturpolitik im Schul-
bereich erfordert neben der vermehrten Entsendung 
von Lehrern, ihrer sehr sorgfältigen Auswahl und 
Vorbereitung, allerdings auch eine sehr bescheidene 
personelle Verstärkung der mit diesen Aufgaben 
betrauten Stellen. Wenn der Deutsche Bundestag, 
wie ich hoffe, seine Zustimmung zu den im Rahmen-
plan dargelegten kulturpolitischen Zielsetzungen 
und Maßnahmen gibt, dann muß ich Sie, meine 
Damen und Herren, auch um Ihre Zustimmung zu 
einigen wenigen personellen Konsequenzen bitten. 

Viertens. Ich möchte für die Bundesregierung 
allen danken, die für die Konzeption und Gestaltung 
der auswärtigen Kulturpolitik unvergeßliche Bei-
träge geleistet haben. Ich nenne in dankbarer Er-
innerung stellvertretend Dieter Sattler, Ralf Dahren-
dorf und Berthold Martin sowie alle Mitglieder und 
alle Berater der Enquete-Kommission, ohne deren 
langjährige Vorarbeit auch der heute zu beratende 
Rahmenplan kaum zustande gekommen wäre. Mit 
meinem Dank verbinde ich die Bitte der Bundes-
regierung an Sie, meine sehr verehrten Kolleginnen 
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und Kollegen, daß Sie uns auch bei der Verwirk-
lichung des Rahmenplans tatkräftig und sachkundig 
unterstützen. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Präsident Carstens: Das Haus hat die Erklärung 
der Bundesregierung zu Tagesordnungspunkt 5 ge-
hört. Zu Tagesordnungspunkt 6 wird das Wort zur 
Begründung nicht gewünscht. 

Ich eröffne die Aussprache zu beiden Tagesord-
nungspunkten. Das Wort hat der Herr Abgeordnete 
Pfeifer. 

Pfeifer (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich möchte mit einer Vorbemerkung be-
ginnen. Dies ist, wenn wir von den Haushaltsbera-
tungen absehen, in dieser Legislaturperiode die 
erste Aussprache, die wir im Plenum zur auswärti-
gen Kulturpolitik führen. Der Gegenstand dieser 
Aussprache sind die deutschen Schulen im Ausland. 
Die Setzung des Schwerpunktes „deutsche Schulen 
im Ausland", wie sie in dieser Debatte zum Aus-
druck kommt, entspricht unserer Zielsetzung, weil 
damit deutlich wird, daß für uns innerhalb der deut-
scheri auswärtigen Kulturpolitik die deutschen Schu-
len im Ausland eine hervorragende Bedeutung ha-
ben. Nach unseren Vorstellungen müssen sie auch 
wieder eine größere Bedeutung erhalten, Frau 
Hamm-Brücher, als dies in manchen Phasen der aus-
wärtigen Kulturpolitik dieser Bundesregierung in 
den zurückliegenden Jahren der Fall gewesen ist. 

Meine Damen und Herren, es ist schon eigen-
artig: Jahr für Jahr betont die Bundesregierung ihr 
Ziel, die auswärtigen Kulturbeziehungen zu einem 
mit den wissenschaftlichen und politischen Beziehun-
gen gleichrangigen Bestandteil ihrer Außenpolitik zu 
machen. Aber ganz im Gegensatz dazu hat, wenn ich 
einmal das Jahr 1978 und den Haushaltsplan von 
1979 ausnehme, die Kultur nie zu den besonders ge-
förderten Bereichen der Bundesregierung gehört. 
Das gilt übrigens nicht nur für die auswärtige Kul-
turpolitik. Wenn irgendwo gespart werden mußte, 
wenn irgendwo finanzielle Abstriche erfolgen muß-
ten, dann ist dies immer zuerst bei der Kultur ge-
schehen. Ich glaube, das hängt eben auch mit der 
an sich bedauerlichen Tatsache zusammen, daß die 
Kultur zu den Bereichen gehört, die keine starke 
Lobby haben. Wer ohne starke Lobby ist, der hat 
es bei dieser Bundesregierung eben entgegen allen 
ihren Bekundungen immer besonders schwer gehabt. 

(Beifall bei der CDU/CSU — Dr. Schäfer 
[Tübingen] [SPD] : Na, na! — Wehner [SPD] : 

Geschichts- und kulturlos!) 

Meine Damen und Herren, dies gilt auch für den 
Stellenwert der auswärtigen Kulturpolitik, die es 
bei dieser Bundesregierung schwer gehabt hat, viel 
schwerer als beispielsweise zu Zeiten von Dieter 
Sattler. Nicht zuletzt deshalb hat die CDU/CSU-Bun-
destagsfraktion in den beiden zurückliegenden Pe-
rioden -des Bundestages die Einrichtung einer 
Enquete-Kommission zur Neubestimmung des ge-
samten Bereichs der auswärtigen Kulturpolitik ini-
tiiert. 

Ich meine, um so wichtiger ist es jetzt, wo der 
Bericht dieser Kommission und die Stellungnahme 
der Bundesregierung dazu vorliegen, daß die Chan-
cen zu einem positiven Neubeginn und zur Stärkung 
der politischen Bedeutung der auswärtigen Kultur-
politik genutzt werden; denn — darüber, glaube ich, 
sollte in diesem Haus keine Diskussion entstehen — 
Stellung und Ansehen der Bundesrepublik Deutsch-
land in der Welt hängen eben nicht allein von ihrer 
wirtschaftlichen Leistungskraft und ihrem politischen 
Gewicht ab, sondern ebenso von ihrer Ausstrahlung 
als Kulturstaat. Ohne diese Ausstrahlung eines auf 
Partnerschaft, auf Begegnung und auf Austausch 
Wert legenden Kulturstaats 'werden wir mit unserer 
ganzen wirtschaftlichen Leistungskraft kaum Sympa-
thie und dauernde Freundschaft gewinnen. Gerade 
deshalb müssen das politische, das wirtschaftliche 
und das geistig-kulturelle Deutschland gleichwertige, 
vielfach miteinander verflochtene Aspekte der deut-
schen Wirklichkeit sein, die wir in der Welt als das 
Bild unseres Landes vermitteln wollen. 

(Wehner SPD: Schön gesagt und ein guter 
Vorsatz!) 

— Vielen Dank. 

Ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich hinzufü-
gen, daß dabei die deutsche auswärtige Kulturpolitik 
trotz der staatlichen Trennung der Deutschen von 
der Tatsache einer gemeinsamen deutschen Kultur 
auch in der Zukunft auszugehen hat. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Meine Damen und Herren, zu den ältesten und 
wirkungsvollsten Elementen der deutschen Kultur im 
Ausland zählen die deutschen Schulen, über die wir 
heute sprechen — wirkungsvoll in zweifacher Hin-
sicht. 

Erstens. Ohne eine Begegnung mit der deutschen 
Sprache ist eine vertiefte Begegnung mit der deut-
schen Kultur nicht möglich. Deshalb ist es hohe Zeit, 
daß wir — ganz im Gegensatz zu den Überlegungen, 
die es innerhalb der Bundesregierung an Beginn der 
70er Jahre gegeben hat — in Zukunft wieder mehr 
zur Verbreitung und Pflege der deutschen Sprache 
im Ausland tun. Aber darum geht es bei den deut-
schen Schulen nicht allein. Entscheidend ist, daß 
diese Schulen durch die Vermittlung 'der deutschen 
Sprachkenntnisse und eines zeitgemäßen Bildes von 
Deutschland zu Stätten der Begegnung zweier Kul-
turen und Sprächen werden, in welchen diese Begeg-
nung zu einem prägenden Bestandteil der Erziehung 
gehört. 

Zweitens. Gerade deshalb besteht die kulturpoli-
tische Bedeutung der deutschen Schulen im Ausland 
in ihrer pädagogischen Ausstrahlung, in ihrem Cha-
rakter als Bildungs- und Kulturzentrum, das jun-
gen Menschen die Chance gibt, sich im vertieften 
Verständnis zweier Kulturen zu entfalten und in 
diesem Verständnis aufzuwachsen. 

Aus beiden Erwägungen möchte ich im Interesse 
einer meines Erachtens nach den Diskussionen der 
letzten Jahre dringend notwendig gewordenen kla

-

ren Begriffsbestimmung folgendes sagen: Deutsche 
Auslandsschulen müssen zunächst einmal in erster 
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Linie deutsche Schulen bleiben, nicht Schulen mit 
Deutsch als Fremdsprache, sondern Schulen, in denen 
Deutsch neben der Sprache des Gastlandes die zwei-
te Sprache ist. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Lassen Sie mich nach diesen grundlegenden Ge-
danken nun einige Feststellungen zu dem Rahmen-
plan treffen. Dieser Rahmenplan enthält in seiner 
Grundtendenz sicher viele Überlegungen und Vor-
schläge, denen auch wir zustimmen können. Insbe-
sondere habe ich es als wohltuend empfunden, daß 
dieser Rahmenplan die Reihe der ideologisch ge-
färbten Bildungspapiere dieser Bundesregierung 
nicht fortsetzt und auch von der Sprache her wieder 
lesbar ist. Manchmal hat man, wenn man die bil-
dungspolitisch-ideologisch gefärbten Diskussionen 
verfolgt, ja den Eindruck, daß sie auch in einer 
Sprache geführt werden, die draußen nicht mehr ver-
standen wird. Ich begrüße es, daß das hier nicht 
der Fall ist, sondern daß dieser Rahmenplan eine an-
dere Tendenz sichtbar werden läßt. 

Aber dessen ungeachtet denke ich, daß dieser 
Rahmenplan einiger Ergänzungen und auch in man-
chen Tendenzen einiger Korrekturen bedarf. Dazu 
möchte ich fünf Feststellungen treffen. 

Erstens. Die Enquete-Kommission des Deutschen 
Bundestages hat zu Recht darauf hingewiesen, daß 
die für die Industrieländer entwickelten pädago-
gischen Konzepte nicht ohne weiteres z. B. auch auf 
die Entwicklungsländer übertragen werden können. 
Regionale Differenzierung ist auch hier notwendig. 
Aber dennoch sollte bei aller Unterschiedlichkeit 
ein Ziel bleiben: Die deutschen Schulen im Ausland 
dürfen nicht von  der  Entwicklung des Schulwesens 
in der Bundesrepublik grundsätzlich abgekoppelt 
werden. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Meine Damen und Herren, mein Eindruck ist, daß 
vor allem in der Zentralstelle für das Auslandsschul-
wesen eine Tendenz vorhanden ist — ich will mich 
mal etwas vorsichtig ausdrücken —, die darauf ab-
zielt, das Auslandsschulsystem mehr oder weniger 
losgelöst von den Erfahrungen und Entwicklungen 
unseres inländischen Schulwesens zu planen und zu 
konzipieren. Ich habe Hinweise dafür, daß eine wirk

-

liche Kooperation dieser Zentralstelle z. B. mit dem 
Ausschuß für das Auslandsschulwesen der Kultus-
ministerkonferenz im konzeptionellen Bereich immer 
weniger funktioniert. 

(Hört! Hört! bei der CDU/CSU) 

Und das ist nicht gut. Dem sollte die Bundesregie-
rung auch nicht länger tatenlos zusehen. 

Die Entwicklung des deutschen Bildungswesens 
muß vor allem in ihren unbestritten guten und nach-
ahmenswerten Bereichen — ich erinnere nur an die 
Bereiche der beruflichen Bildung oder der sozialen 
Ausbildung — auf die deutschen Schulen im Aus-
land ausstrahlen. Vor allem bedaure ich, daß nahezu 
nichts von den doch im Grunde überaus reichen 
und vielfältigen pädagogischen Erfahrungen der 
deutschen Privatschulen in die Auslandsschulen 
eingeht. Viele unserer Privatschulen haben vor al-

lem in den letzten Jahren pädagogisch Hervorra-
gendes geleistet. Ich finde, es wäre an der Zeit, 
diese Erfahrungen auch in unseren Auslandsschulen 
fruchtbar werden zu lassen. 

Zweitens. Ich bekomme zunehmend Zweifel, ob 
eine stringente Teilung der deutschen Auslands-
schulen in Begegnungs- und Expertenschulen rich-
tig und sinnvoll ist. Ich meine die Teilung in Schu-
len, die der Begegnung von deutschen Schülern und 
Schülern des Gastlandes dienen, einerseits und in 
Schulen, die in ihrem Wesen für die Kinder deut-
scher Staatsangehöriger im Ausland bestimmt sind, 
andererseits. Die Enquete-Kommission hat mit vol-
lem Recht darauf aufmerksam gemacht, daß die Be-
reitstellung schulischer Einrichtungen häufig eine 
wichtige Voraussetzung dafür ist, deutsche Exper-
ten für die Erfüllung der unterschiedlichsten, aber 
notwendigen Aufgaben im Ausland zu gewinnen. 
Solche Schulen haben zweifellos eine immense 
außenpolitische, entwicklungspolitische und außen-
wirtschaftspolitische Funktion. An Zentren starken 
Personalaustausches sind solche Schulen für die 
dort lebenden Deutschen nahezu unentbehrlich. Der 
Bedarf an solchen Schulen ist ständig im Wachsen 
begriffen. 

Nun kündigt die Bundesregierung in ihrem Rah-
menplan an — und hier unterstützen wir sie aus-
drücklich —, daß sie den Ausbau und die Neugrün-
dung dieser Schulen aus Bundesmitteln fördern will. 
Wenn dies allerdings bei dem derzeitigen bzw. bei 
dem in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehe-
nen Finanzrahmen in einem auch nur einigermaßen 
bedarfsgerechten Rahmen geschehen soll, dann muß 
sich die Bundesregierung darüber im klaren sein, 
daß ein immer größerer Anteil des Etats für die Aus-
landsschulen in diese Expertenschulen geht und es 
mit der noch in der Stellungnahme der Bundesregie-
rung zum Bericht der Enquete-Kommission verkün-
deten Priorität der sogenannten Begegnungsschulen 
nichts wird.  

Dies aber beinhaltet doch die Gefahr, daß die 
deutschen Schulen im Ausland immer mehr zu 
Schulen für deutsche Staatsangehörige im Ausland 
werden und ihr eigentlicher kulturpolitischer Auf-
trag im Ausland verkümmert. Schon allein aus die-
sem Grund halte ich eine stringente Einhaltung des 
Grundsatzes, daß nur die  sogenannte Begegnungs-
schule, nicht aber auch die Expertenschule Kindern 
aus dem Gastland offenstehen soll, für falsch. Es 
wäre dies in meinen Augen übrigens auch aus der 
Sicht der deutschen Schüler in diesen Schulen 
falsch, die im Ausland aus der Begegnung mit einer 
anderen Sprache und Kultur zusätzliche Erfahrun-
gen gewinnen sollen. 

Ich meine, daß deshalb die stringente Unterschei-
dung zwischen diesen beiden Schultypen zugunsten 
einer flexibleren Betrachtungsweise aufgegeben und 
das Prinzip der Begegnung, wenn auch in unter-
schiedlicher Intensität, zu einem generellen Grund-
gedanken der deutschen Auslandsschulen werden 
sollte. Das heißt, auch die sogenannte Experten

-

schule darf nicht prinzipiell, nicht grundsätzlich den 
ausländischen Kindern verschlossen sein. 
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Das kann man am deutlichsten an dem nachwei-

sen, was wir heute in unserem Antrag zur Entwick-
lung der Schulstruktur an den deutschen Schulen 
in Spanien vorzutragen haben. Unser Ziel war es, 
mit diesem Antrag einmal am konkreten Beispiel 
deutlich zu machen, zu welchen grotesken Ergeb-
nissen die stringente Unterteilung des neuen Schul-
systems in Begegnungs- und Expertenschulen führen 
muß. Das für Spanien geplante neue Schulsystem 
sah vor, daß Kindergatten und Grundschule grund-
sätzlich nur noch für Kinder mit Deutsch als Mutter-
sprache zugänglich sein sollten. Kinder mit Spanisch 
als Muttersprache sollten nach einer Vorklasse im 
vierten Schuljahr erst in der Sekundarstufe diese 
deutschen Schulen besuchen können, wobei auch in 
der Sekundarstufe zunächst weithin eine Trennung 
beibehalten und erst in der Oberstufe der Sekundar-
stufe die Begegnung von Schülern mit deutscher 
und spanischer Muttersprache im gesamten Unter-
richt die Regel werden sollte. 

Wenn man sich vor Augen führt, was das zur 
Folge gehabt hätte, dann muß man zunächst einmal 
folgendes sagen. Kinder aus deutsch-spanischen 
Ehen hätten weiterhin Kindergarten und Grund

-

schule der deutschen Schule besuchen können, wenn 
diese Kinder von ihrer deutschen Mutter Deutsch 
als Muttersprache gelernt haben. War in einer sol-
chen deutschspanischen Ehe die Mutter Spanierin 
und sind die Kinder vor allem in der spanischen 
Sprache aufgewachsen, dann sollten nach diesem 
Schulsystem diesen Kindern der Kindergarten und 
die Grundschule der deutschen Schule versperrt 
bleiben, obwohl der Vater deutscher Staatsange-
höriger ist, obwohl die Kinder deutsche Staatsange-
hörige sind und möglicherweise der deutsche Vater 
mit seiner Familie nach einigen Jahren nach 
Deutschland zurückkehren wollte. Das ist doch ein 
völlig unmögliches Ergebnis von Schulpolitik im 
Ausland. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Hinzu kommt, daß spanischen Familien, die seit 
langem, und zwar aus allen Schichten, häufig seit 
vielen Generationen, ihre Kinder in die deutschen 
Schulen schicken, plötzlich gesagt werden sollte, 
der Kindergarten und die Grundschule seien ihnen 
künftig verschlossen, ja selbst dann verschlossen, 
wenn sich Geschwister dieser Kinder bereits auf der 
deutschen Schule befunden haben. So entsteht doch 
kein attraktives Bild einer deutschen Schule im Aus-
land. 

Das Ergebnis ist entsprechend. Das Ergebnis wäre 
gewesen, daß die neue Schulstruktur in Spanien im  
Kindergarten zu einer Reduzierung der Schülerzahl 
um 180 Schüler, in der Grundschule zu einer Redu-
zierung um zirka 380 Schüler, in der Realschule zu 
einer Reduzierung der Schülerzahl um zirka 40 Schü-
ler, insgesamt also zu einer Reduzierung der Schü-
lerzahl um zirka 600 Schüler geführt hätte. 

Das ist ein Musterbeispiel dafür, wie allein durch 
das Festhalten an einem bestimmten Schulkonzept 
nicht attraktivere deutsche Schulen im Ausland ent-
stehen, sondern in Wahrheit der Abbau von deut-
schen Schulen im Ausland erfolgt. Das kann doch 
nicht das Ziel schulpolitischer Konzeption der Bun

-

desregierung oder der Zentralstelle sein. Ich meine, 
daß es deswegen notwendig ist, daß die Bundes-
regierung das Denken in abstrakten Schultypen und 
Schulsystemen überwindet und statt dessen die 
deutschen Schulen pragmatisch und behutsam auf 
die besonderen und häufig sehr unterschiedlichen 
Gegebenheiten und schulischen Erfordernissen des 
einzelnen Gastlandes einstellt. 

Drittens. Mir liegen Berichte vor, wonach ein Vertre-
ter der Zentralstelle für das deutsche Auslandsschul-
wesen in einem Gespräch mit dem Elternbeirat der 
deutschen Schule in Barcelona am 9. März 1977 zum 
Ausdruck gebracht hat, die Bundesrepublik wolle 
diese deutsche Schule zwar keineswegs dazu ver-
pflichten, die neue Schulstruktur, die ich eben ge-
nannt habe, zu übernehmen, jedoch würden bei ei

-

ner anderen Entscheidung, also bei einer Nichtüber-
nahme dieses Konzepts, mindestens die Hälfte der 
geplanten Zuschüsse in der Zukunft entfallen. 
Meine Damen und Herren, sollte dies zutreffen — 
dies  muß in den Ausschüssen geklärt werden —, 
dann wäre dies in meinen Augen ein empörender 
Vorgang. Kein Kultusminister in der Bundesrepu-
blik könnte sich ein solches Vorgehen gegenüber 
einer Schule in der Bundesrepublik erlauben. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Dies, meine Damen und Herren, veranlaßt mich 
ganz generell zu folgender Bemerkung: Wir haben 
nicht den Eindruck, daß in dem Verhältnis zwischen 
der Kulturabteilung des Auswärtigen Amtes und der 
Zentralstelle für das Auslandsschulwesen alles in 
Ordnung ist. Ich möchte an die Adresse des Auswär-
tigen Amtes — wiederum. sehr zurückhaltend — sa-
gen: Sie können nicht länger zulassen, daß letztlich 
die Zentralstelle und nicht mehr das Auswärtige 
Amt regiert! Meine Damen und Herren, mit aller 
Vorsicht möchte ich andeuten, daß wir in den Aus-
schußberatungen vielleicht die Frage nochmals 
durchdenken sollten, ob diese Zentralstelle nicht 
geherell aus ihrer Unterstellung unter das Innenmi-
nisterium herausgelöst und nur noch dem Auswär-
tigen Amt unterstellt werden sollte. 

Viertens. Ich möchte das Auswärtige Amt auffor-
dern, den Rahmenplan regional stärker zu differen-
zieren. Dazu wird in dieser Debatte noch einiges zu 
sagen sein. Von meiner Seite aus nur zwei Bemer-
kungen: Wenn der Grundgedanke der Partnerschaft 
und der Begegnung ein generelles Prinzip unserer 
Auslandsschulen sein soll, so kann es für die deut-
schen Schulen im Ausland keine für jede Schule ver-
bindlichen Einheitsmodelle geben. Die Abhängigkeit 
vom jeweiligen Standort verlangt vielfache Unter-
schiede. Dies sollte der Rahmenplan konkretisieren. 

Eine zweite Bemerkung: Im Rahmenplan heißt es 
an einer Stelle — ich zitiere — : 

In Lateinamerika wird das seit einigen Jahren 
laufende Programm zur Konzentration auf lei-
stungsfähige Schulen fortgeführt. 

Meine Damen und Herren, „Konzentration auf lei-
stungsfähige Schulen" klingt immer gut. Aber wenn 
man die Ziffer 78 der Stellungnahme der Bundes-
regierung zum Enquete-Bericht nimmt, dann heißt 
es dort sehr viel klarer, daß mit dem Begriff „Kon- 
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zentration" eigentlich der  Abbau-  des traditionell 
hochstehenden deutschen Auslandsschulwesens 

—zumindest in Teilbereichen von Lateinamerika — 
gemeint ist. Das ist dort ausdrücklich gesagt. Wir 
haben Hinweise dafür, daß ähnliches auch für an-
dere Regionen erwogen wird. 

Die Enquete-Kommission hat demgegenüber in 
der Ziffer 315 ihres Berichts mit Recht auf die Pro

-

bleme hingewiesen, die aus solchen Maßnahmen er

-

wachsen können. Meine Damen und Herren, wir 
wollen nicht, daß sozusagen unter dem Begriff „Kon-
zentration" Abbau erfolgt. Wir möchten deswegen, 
daß die Bundesregierung diesen Plan dahin ergänzt, 
daß sie auch ein Konzept vorlegt, wie sich die Ent-
wicklung der deutschen Schulen in den einzelnen 
Regionen der Welt konkret vollziehen soll. 

(Klein [München] [CDU/CSU] : Das hätte in 
den Rahmenplan gehört!) 

Fünftens. Eine Bemerkung, meine Damen und 
Herren, zu den Lehrern an den deutschen Auslands-
schulen. Entscheidend für die Qualität jeder Schule 
ist immer und zuerst die Qualität ihrer Lehrer. Wir 
unterstützen deshalb weitgehend das, was die En-
quete-Kommission zur Vorbereitung, zur Weiter-
bildung, zum Rechtsstatus dieser Lehrer und zur 
Notwendigkeit einer ständigen Personalreserve ge-
sagt hat. Wir sind auch der Meinung, daß diese Leh-
rer ausreichend gut bezahlt werden sollen. Dennoch 
hat die Bundesregierung in ihrer Stellungnahme zum 
Enquete-Bericht zu Recht darüber geklagt, daß sich 
die Ausgaben pro Lehrer innerhalb eines Jahr-
zehnts von zirka 32 000 DM im Jahre 1967 auf 
mehr als 110 000 DM im Jahre 1977 erhöht und damit 
mehr als verdreifacht haben und daß als Folge davon 
die übrigen Mittelzuwendungen im Schulbereich 
deutlich reduziert werden mußten. Das ist in der Tat 
ein' beklagenswerter Vorgang. 

Aber, meine Damen und Herren, die Regierung 
hat nicht die Aufgabe, zu klagen, wo sie handeln 
kann. Was ich vermisse, ist, daß die Regierung dem 
Parlament mitteilt, welche Schlußfolgerungen sie aus 
dieser Entwicklung ziehen möchte. Warum handelt 
sie nicht? Warum nennt sie die Probleme nicht beim 
Namen? Warum sagt sie z. B. nicht, daß wir Rege-
lungen haben, nach denen die Lehrer an deutschen 
Schulen — und nicht nur die Lehrer! — in manchen 
Ländern über Einkommen verfügen, die sich fernab 
jeder Relation zur Einkommensstruktur des Gast-
landes bewegen. 

(Daweke [CDU/CSU]: So ist es!) 

Meine Frage ist: Wollen Sie das aufrechterhalten? 
Ich bin der Meinung, hier ist der Rahmenplan nicht 
befriedigend. Die Bundesregierung kann um dieses 
Problem nun nicht auch noch in der Zukunft sozu-
sagen wie die Katze um den heißen Brei herum

-

steuern. 
(Beifall bei der CDU/CSU) 

Natürlich weiß ich: Wenn Sie das aufgreifen, erfor-
dert das Mut. Aber Sie reden doch auch immer 
von der Erziehung zum Mut. Dann zeigen Sie doch 
hier einmal den erforderlichen Mut, um etwas zu 
tun, was in meinen Augen auf diesem Gebiet in der 

Konsequenz in der Tat ein Beitrag zum Ausbau der 
deutschen Schulen im Ausland sein könnte. 

(Sehr gut! bei der CDU/CSU) 

Meine Damen und Herren, eine weitere Bemer-
kung: Ich bin dieser Tage gefragt worden, warum 
die Erfahrungen, welche deutsche Lehrer im Aus-
land erworben haben, nach ihrer Rückkehr nicht 
gezielter im deutschen Schulsystem eingesetzt wer-
den. Fast 200 solcher Lehrer kehren jährlich zurück. 
Viele haben z. B. ausländische Kinder in Deutsch 
unterrichtet. Viele haben Erfahrungen mit Kindern, 
die einem anderen Kulturbereich entstammen, ge-
wonnen. Und viele dieser Lehrer sind zur Weiter-
gabe dieser Erfahrungen bereit, z. B. an Lehrer, die 
in deutschen Schulen Kinder von Gastarbeitern 
unterrichten und für die solche Erfahrungen von un-
schätzbarem Wert wären. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Genauso ist es!) 

Gewiß, dies richtet sich in erster Linie nicht an 
die Adresse der Bundesregierung, sondern an die 
der Länder. Aber nachdem die Kultusministerkonfe-
renz ausdrücklich um mehr Kooperation und Ko-
ordination gebeten hat, was wir unterstützen, und 
weil Kooperation und Koordination ja keine Ein-
bahnstraßen sind, sollte die Bundesregierung die 
Kultusministerkonferenz in ihren nächsten Gesprä-
chen — Sie sind ja ab und zu in die Kultusminister-
konferenz eingeladen, Frau Staatsminister — auf 
diesen Komplex einmal ausdrücklich ansprechen. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch 
etwas zu dem sagen, was Frau Hamm-Brücher zum 
Schluß sehr kurz angesprochen hat — verständlicher-
weise sehr kurz, wenn man den Rahmenplan liest —, 
nämlich zur Frage der Finanzierung des Rahmen-
plans. Diesen Komplex finde ich wirklich am unbe-
friedigendsten. Außer Absichtserklärungen lesen wir 
nämlich zur Finanzierung nichts, und bei diesen Ab-
sichtserklärungen spürt man in jeder Zeile das pein-
liche Bemühen, sich ja nicht festzulegen. 

(Zuruf von der CDU/CSU: So ist es!) 

Dies führt beispielsweise zu so schönen Sätzen wie 
— ich zitiere aus dem Rahmenplan —: 

Im Hinblick auf die geplante Umgestaltung und 
Neugründung von Schulen wird es voraussicht-
lich unvermeidbar sein, die Zahl der entsandten 
oder vermittelten Fachkräfte nicht zu senken ... 

Ja, meine Damen und Herren, wenn man neue Schu-
len gründen und gleichzeitig Schulen ausbauen will, 
ist es wohl eine Selbstverständlichkeit, daß man 
die Zahl der entsandten Fachkräfte nicht senken 
kann. Aber nicht einmal dies kommt in dem Finan-
zierungsteil klar zum Ausdruck, sondern es heißt: 
Es wird wohl nicht vermeidbar sein ... 

Ich nenne eine zweite Stelle: Es 
wird davon ausgegangen werden müssen, daß 
die Gesamtaufwendungen des Bundes ... auch 
weiterhin eine steigende Tendenz aufweisen 
werden. 

Präsident Carstens: Herr Abgeordneter,. gestat-
ten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abgeordneten 
Holtz? 



9396 	Deutscher Bundestag — 8. Wahlperiode -- 121. Sitzung. Bonn, Freitag, den 1. Dezember 1978 

Pfeifer (CDU/CSU) : Ja, bitte schön. 

Dr., Holtz (SPD): Danke schön. — .Herr Kollege, 
meinen Sie nicht, daß es besser wäre und auch dem 
Verständnis dienen würde, wenn Sie hier den ge-
samten Passus aus der Darstellung der Regierung 
vorläsen? Da heißt es nämlich nicht nur, es sei im 
Hinblick auf die geplante Umgestaltung und Neu-
gründung unvermeidbar, die Zahl der entsandten 
oder vermittelten Fachkräfte nicht zu senken, son-
dern es heißt, sie weiter zu steigern. 

(Zustimmung  bei der SPD) 

Das ist das Ziel der Bundesregierung. 

Pfeifer (CDU/CSU): Das habe ich ja gerade vor-
gelesen. 

(Dr. Holtz [SPD] : Nein, das war bei Ihnen 
nicht drin!) 

Entschuldigen Sie bitte, Sie sind mit Ihrer Zwi-
schenfrage einen Moment zu früh gekommen. Ich 
habe nämlich eben einen zweiten Satz nachgescho-
ben, nämlich den Satz — und der beinhaltet dies 
zweifellos —: Es 

wird davon ausgegangen werden müssen, daß 
die Gesamtaufwendungen des Bundes ... 

— erlauben Sie mir, daß ich die folgenden Worte 
der Klarheit wegen weglasse — 

auch weiterhin eine steigende Tendenz aufwei-
sen werden. 

Damit bin ich sehr einverstanden. 

(Zuruf von der SPD: Na also!) 

Nur,. das ist doch im Grunde genommen eine bare 
Selbstverständlichkeit, wenn man den Katalog der 
angekündigten Maßnahmen auf seine finanziellen 
Auswirkungen abklopft. 

Was ich vermisse, ist, daß die Bundesregierung 
dem Parlament mit diesem Plan eine mittelfristige 
Finanzplanung präsentiert, aus der sich im einzel-
nen ergibt, welche Personalstellen, welche Sachmit-
tel, welche Investitionsmittel in den nächsten Jah-
ren zur Verwirklichung dieses Konzepts konkret 
zur Verfügung gestellt werden. Ich halte es deswe-
gen für notwendig, daß die Bundesregierung diesem 
Plan ein mittelfristiges Budget beifügt, aus dem 
sich die Konsequenzen, die ich soeben erwähnt 
habe, ergeben. 

Ich meine das um so mehr, als die Bestandsauf-
nahme aus der Vergangenheit ja nun nicht gerade 
von selbst ergibt, daß in der Zukunft mehr gesche-
hen wird. Die Bestandsaufnahme weist beispiels-
weise auf, daß die Enquete-Kommission im Jahr 
1974 noch 321 von der Bundesregierung im Ausland 
geförderte Schulen aufgeführt hat, während im Jahr 
1976 die Bundesregierung nur noch 305 solcher 
Schulen aufzählt. Das sind in zwei Jahren 16 Schu-
len weniger, obwohl die Schülerzahl und die Nach-
frage nach Schulplätzen wachsen und an manchen 
Auslandsschulen — was ich sehr bedaure — bereits 
eine Art Numerus clausus eingeführt werden muß-
te. Obwohl diese Entwicklung an vielen Qrten fest

-

zustellen ist, hat die Bundesregierung von 1974 bis 
1977 die Personalstellen für die entsandten Lehrer 
um mehr als 100 reduziert. Das entspricht einer Ab-
senkungsquote von 8 %. 

Nun wird gesagt: Jetzt wird alles besser; jetzt 
werden Expertenschulen ausgebaut und neu ge-
gründet, jetzt werden Begegnungsschulen ausge-
baut und neu gegründet; jetzt werden die Ausbil

-

dung und die Fortbildung der Lehrer verbessert; 
jetzt werden die Stipendien erhöht. Das ist alles 
ganz richtig und gut. Nur bleibt die Frage unbeant-
wortet: Mit welchen und wieviel Mitteln soll das 
geschehen? Und warum nennen Sie nicht eine ein-
zige konkrete Zahl über die finanzielle Ausstattung 
der deutschen Schulen im Ausland für die nächsten 
Jahre? 

Wir werden in den Ausschüssen ein solches Bud-
get als Grundlage für diesen Rahmenplan beantra-
gen. Wir werden beantragen, daß die Bundesregie-
rung ihren Rahmenplan um ein mittelfristiges Bud-
get ergänzt, weil wir fürchten, daß dieser Plan 
sonst ein Papier bleibt, das ohne den Wirt, nämlich 
ohne den Finanzminister, gemacht ist. Solche Papie-
re bringen uns, wenn sie keine seriöse finanzielle 
Grundlage haben, nicht weiter. Sie verstellen eher 
den Blick für das Machbare, wecken Hoffnungen 
und enden in Enttäuschungen. 

Lassen Sie mich abschließend sagen: Wenn es 
uns gelingt, in den jetzt folgenden Beratungen im 
Ausschuß diese Ergänzungen und in der Konzep-
tion teilweise auch Korrekturen anzubringen, dann 
kann, glaube ich, die Bundesregierung mit dem 
rechnen, was Frau Staatsminister Hamm-Brücher 
hier erbeten hat, nämlich eine möglichst breite Zu-
stimmung. Aber wenn die Bundesregierung im Aus-
schuß nur auf ein Konzept zielt, das im Grund ge-
nommen auf eine Bestätigung des hier Vorgelegten 
hinausläuft, und wenn sie vor allem nicht die von 
uns gestellten finanziellen mittelfristigen Planungs-
fragen beantwortet, dann wird es, fürchte ich, mit 
dem an sich im Interesse der Sache notwendigen 
Einvernehmen auf die Dauer vorbei sein. 

Frau Staatsminister Hamm-Brücher, wir sind zur 
Kooperation und zur Unterstützung bereit. Aber 
das Verhältnis von Regierung und Opposition kann 
hier nicht so sein, daß sozusagen die Opposition 
Anregungen gibt und die Regierung auf diese Anre-
gungen nicht eingeht. Deswegen werden Sie Koope-
ration und Unterstützung nur erhalten können, 
wenn Sie sich zu Korrekturen in der hier aufge-
führten Weise bereit finden. In diesem Sinn möch-
ten wir die Beratungen im Ausschuß gestaltet wis-
sen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Präsident Carstens: Das Wort hat der Herr Abge-
ordnete Dr. Müller-Emmert. 

Dr. Müller-Emmert (SPD) : Sehr geehrter Herr Prä-
sident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Die SPD-Bundestagsfraktion begrüßt ganz beson-
ders die Vorlage des Rahmenplans für die auswärti-
ge Kulturpolitik im Schulwesen. Wir sind uns dar-
über im klaren, daß er eine Fülle von Vorarbeiten 
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kostete und es eine besonders schwierige Arbeit 
war, ihn zusammenzustellen. 

Dabei konnte die Bundesregierung allerdings auf 
den Enquete-Bericht des Bundestags über die aus-
wärtige Kulturpolitik zurückgreifen. Es dürfte zwi-
schen Fachleuten wohl unbestritten sein, daß er 
eine sehr gute Grundlage im Rahmen einer gemein-
samen Arbeit aller Fraktionen des Bundestags ist 
und die Bundesregierung insoweit doch ein — das 
darf ich wohl sagen — sehr wertvolles Hilfsmittel 
zur Verfügung hatte. 

Frau Staatsminister Hamm-Brücher hat im Rah-
men ihrer Ausführungen schon deutlich gemacht, 
daß dieser Rahmenplan fraglos nicht das Nonplus-
ultra ist, sondern im Zuge der Beratungen in den 
zuständigen Ausschüssen selbstverständlich da und 
dort noch verbessert werden muß. Insoweit greife 
ich durchaus aufgeschlossen das auf, was Herr Kol-
lege Pfeifer auf der Grundlage ,von sachlichen Vor-
schlägen vorgetragen hat. Ich darf allerdings ganz 
am Rande sagen, daß Selbstverständlichkeiten nicht 
dadurch zu Sensationen werden, daß man sie ganz 
besonders dramatisch vorträgt. 

(Wolfram [Recklinghausen] [SPD] : Sehr 
gut! — Klein [München] [CDU/CSU]: 

Zum Beispiel?) 

Wenn hier sachliche Gesichtspunkte und sachli-
che Kritik vorgetragen werden, ist es für unser 
Haus ganz selbstverständlich, daß jeder von uns 
diese sachlichen Vorschläge entgegennimmt und 
kritisch prüft. Es ist auch richtig, was Herr Kollege 
Pfeifer, wenn auch nur am Rande, so aber doch 
deutlich gesagt hat, daß nämlich auswärtige Kultur-
politik keine Polemik und keine Konfrontation ver-
trägt, sondern darauf ausgerichtet sein muß, auf ei-
ner breiten gemeinsamen Grundlage für die Bun-
desrepublik Deutschland im Ausland zu wirken. 

Unter diesen Gesichtspunkten begrüßen wir von 
der SPD-Bundestagsfraktion die Grundsätze, die 
dieser Rahmenplan enthält. Die beiden wichtigsten 
Zielsetzungen dürften wohl sein, daß zum ersten 
das deutsche Schulwesen im Ausland verstärkt ge-
fördert und fortentwickelt werden muß, und zum 
zweiten, daß die Begegnungsmöglichkeiten zwi-
schen jungen Menschen verschiedener Kulturen 
und Sprachen ebenfalls erheblich gefördert werden 
müssen. Das, was bezüglich der Begegnungsschulen 
und der deutschen Auslandsschulen vorgetragen 
wurde — insbesondere von seiten von Frau Staats-
minister Hamm-Brücher —, wird von unserer Seite 
aus voll akzeptiert. 

Es ist kurz auf die Frage. einzugehen, die Herr 
Kollege Pfeifer angeschnitten und in die Worte ge-
kleidet hat, daß eine stringente Unterscheidung 
zwischen der Begegnungsschule und der deutschen 
Auslandsschule nicht so ohne weiteres möglich sei. 
Es mag sein, daß in manchen Ländern aus pragma-
tischen Gründen eine andere Entwicklung Platz 
greifen kann. Man soll an Prinzipien nicht so sehr 
in der Weise kleben, daß man sie zu Tode reitet. 
Das ist selbstverständlich. 

(Klein [München] [CDU/CSU]: Das hat 
schon Adenauer gesagt!) 

Aber ich habe in Ihren Ausführungen, Herr Kollege 
Pfeifer, insofern einen Widerspruch empfunden, als 
Sie auf der einen Seite durchweg, überall für 
Deutsch als Unterrichtssprache plädiert haben, 

(Klein [München] [CDU/CSU] : Als zweite, 
hat er gesagt!) 

aber auf der anderen Seite den Unterschied zwi-
schen Begegnungsschule und Auslandsschule völlig 
verwischen wollen. Wie ist es möglich, frage ich, 
bei einer Auslandsschule oder bei einer Begeg-
nungsschule den Grundsatz voll durchzuhalten, daß 
Deutsch grundsätzlich die Unterrichtssprache sein 
soll? Allein daraus schon ergibt sich, daß Sie — 
das ist jedenfalls meine Meinung — Ihren Gedan-
ken nicht konsequent zu Ende gedacht haben. 

Bezüglich der Schulen im Ausland sind noch ei-
nige kleine Gesichtspunkte ergänzend zu dem vor-
zutragen, was Frau Staatsminister Hamm-Brücher 
bereits gesagt hat. Es geht insbesondere um die 
Problematik der Firmenschulen, der, wie sie bisher 
noch heißen, firmeneigenen Schulen. Wir sind uns 
wohl alle darüber im klaren, daß wir der Entwick-
lung der firmeneigenen .Schulen in der Zukunft un-
sere ganz besondere Aufmerksamkeit widmen müs-
sen. Ich muß Frau Staatsminister Hamm-Brücher in-
soweit sehr vorsichtig, aber deutlich darauf hinwei-
sen, daß ich persönlich es lieber gesehen hätte, 
wenn das Auswärtige Amt in diesem Bereich schon 
eine volle Ubersicht hätte und die Zahl aller fir-
meneigenen Schulen im Ausland bereits kennen 
würde. 

(Daweke [CDU/CSU] : Wieso muß man 
denn auf so etwas vorsichtig hinweisen?) 

— Ich bin ein höflicher Mensch, Herr Kollege. 

(Daweke [CDU/CSU]: Aber es gibt ja 
auch andere Rücksichten!) 

— Wenn Sie mit der Axt im Walde marschieren 
wollen, ist das Ihre Sache. 

Wir 'müssen feststellen, daß .  unsere wirtschaftli-
che Entwicklung in der Bundesrepublik immer 
mehr dahin geht, daß deutsche Firmen im Ausland 
Dienstleistungsaufträge erhalten, bei denen es um 
ganz erhebliche Summen geht, die auch für unsere 
deutsche Volkswirtschaft von ganz wesentlicher 
Bedeutung sind. Solche Dienstleistungsaufträge 
können im Ausland nur dadurch korrekt zu Ende 
geführt werden, daß auch deutsche Arbeitnehmer 
in vermehrtem Maße bei diesen deutschen Firmen 
im Ausland arbeiten. Da sich diese Aufträge über 
mehrere Jahre hinwegziehen, ist es zwangsläufig, 
daß deutsche Firmen deutsche Arbeitnehmer für die 
'Tätigkeit im Ausland nur dadurch finden, daß diese 
deutschen Arbeitnehmer auch mit ihren Familien 
für einige Jahre ins Ausland ziehen können. Damit 
stellt sich automatisch die Problematik des Schul-
unterrichts in Bereichen, die bislang — zwangsläu-
fig; das sieht man ein — vom Auswärtigen Amt 
nicht erfaßt werden konnten, nämlich in irgendwel-
chen Entwicklungsgebieten des jeweiligen auslän-
dischen Staates, in denen vorher vielleicht noch 
nicht einmal Menschen wohnten. 
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Es ist selbstverständlich, daß die deutschen Fir-

men bei dieser Sachlage in erhebliche Schwierig-
keiten geraten, für ihre Arbeitnehmer ein gutes 
Schulsystem zu entwickeln. Wenn ein gutes Schul-
system in diesen entlegenen Bereichen der Welt 
nicht gegeben ist, dann ist es genauso verständlich, 
daß die deutschen Firmen nicht hinreichend deut-
sche Arbeitnehmer finden, die bereit sind, ins Aus-
land zu gehen. Ich glaube, die Wechselwirkung, die 
ich hier aufgezeigt habe, ist deutlich und verständ-
lich. Daraus folgt, daß die Bundesregierung für die 
Zukunft gerade dem Bereich der firmeneigenen 
Schulen eine ganz besondere Bedeutung widmen 
muß. Die SPD-Bundestagsfraktion begrüßt es ganz 
besonders,. daß der Rahmenplan erstmalig für 1979 
auch eine finanzielle Unterstützung dieser firmenei-
genen Schulen im Ausland vorsieht. 

Ich möchte noch ein kurzes Wort zu dem soge-
nannten Fernlehrwerk sagen. Hierzu ist auszufüh-
ren, daß wir unter diesem neuen Begriff Fernlehr-
werk Einrichtungen verstehen, die für diejenigen 
deutschen Schüler im Ausland gedacht sind, die 
eine deutsche Schule, entweder in Form der Begeg-
nungsschule oder in Form der Auslandsschule nicht 
besuchen können, die also zwangsläufig auf Grund 
der gegebenen Tatsachen verpflichtet sind, in eine 
ausländische Schule zu gehen. Dieses Fernlehrwerk 
ist im Grundsatz sicher etwas Ausgezeichnetes. Wie 
es in der Praxis funktionieren wird, wird sich erst 
noch erweisen müssen. Wir können aber das Aus-
wärtige Amt nur dahin ermuntern, diese Möglich-
keit weiter auszubauen. Jede Unterstützung ist in 
diesem Fall dringend notwendig. Wir hoffen, daß 
sich dieses Fernlehrwerk aus einer theoretischen 
Erwägung heraus so durchsetzen wird, daß wir in 
der Praxis gute Erfahrungen mit ihm machen kön-
nen. 

In diesem Zusammenhang darf ich noch ganz 
kurz aus meiner Sicht auf die Problematik der  Leh-
rer  im Ausland eingehen. Der Bericht der Enquete-
Kommission sieht als Zielsetzung vor, daß mög-
lichst weitgehend heimische Lehrkräfte eingesetzt 
werden. Herr Kollege Pfeifer, Sie stimmen mit mir 
sicher in dieser Zielsetzung, wie sie festgelegt wor-
den ist, überein. 'Damit dürften sehr viele Schwie-
rigkeiten sowohl organisatorischer als auch finan-
zieller Art für die Zukunft bereinigt werden kön-
nen, wenn ich auch zugebe, Herr Kollege Pfeifer, 
daß diese Probleme fraglos sehr schwer zu lösen 
sind. 

Andererseits ist es aber meines Erachtens beson-
ders erstaunlich — das sollte hier einmal gesagt 
werden —, daß die Versuche des Auswärtigen Am-
tes, deutsche Lehrer für das Ausland zu finden, lei-
der — nicht infolge Verschuldens des Auswärtigen 
Amtes — wenig erfolgreich waren. Sie werden alle 
vor wenigen Tagen die erstaunliche Feststellung in 
den Zeitungen gelesen haben, daß das Auswärtige 
Amt darum bemüht war, eine größere Zahl der ar-
beitslosen Lehrer in der Bundesrepublik, die zur 
Zeit 13 000 zählen 

(Klein [München] [CDU/CSU] : Zählen sol

-

len!) 

- zählen; streiten wir nicht um diese Begriffe! —, 
herauszufinden, um sie für den Dienst im Ausland 
zu gewinnen. Es haben sich sage und schreibe nur 
25 von 13 000 arbeitslosen deutschen Lehrern ge-
meldet 

(Zuruf von der CDU/CSU: Eingestellt!) 

— gemeldet! —, die bereit waren, den Dienst im 
Ausland anzutreten. Ich muß in der gebührenden 
Offenheit sagen, daß ich mich sehr darüber wunde-
re, daß viele deutsche arbeitslose Lehrer zunächst 
an ihre todsichere Zukunft und weniger daran den-
ken, daß es für ihre Entwicklung auch sehr hilf-
reich wäre, wenn sie einmal einige Jahre im Aus-
land Dienst täten. 

(Beifall bei allen Fraktionen) 

Ich darf zum Schluß, meine sehr geehrten Damen 
und Herren, noch auf das Problem der Durchsetzung 
der einzelnen Maßnahmen und Zielsetzungen des 
Rahmenplans zu sprechen kommen. Herr Kollege 
Pfeifer, ich spreche Sie direkt an. Ich habe insoweit 
viel Verständnis für Ihre Kritik. Ein Rahmenplan 
ist dann nicht besonders wirksam, wenn ihm nicht 
auch ein mittelfristiges finanzielles Konzept beige-
geben ist. Dies weiß auch die Bundesregierung, dies 
weiß auch besonders Frau Staatsminister Hamm-
Brücher, die in ihrer charmanten Offenheit in unse-
rem zuständigen Ausschuß darüber auch schon 
einiges gesagt hat. Gerade in diesem Punkt ist es 
Aufgabe von uns allen, dafür zu sorgen, daß dieser 
Rahmenplan nicht auf dem Papier steht, sondern 
daß gemeinsam auch die organisatorischen, die 
finanziellen und die personellen Voraussetzungen 
geschaffen werden. 

(Daweke [CDU/CSU) : Dann hätte sie ein- 
mal ein charmantes Gespräch mit dem 

Finanzminister führen müssen!) 

Das Haus wird sich in dieser Zielsetzung einig sein. 
Wir werden in den Ausschüssen über die einzelnen 
offenen Fragen noch sehr viel zu reden haben. Ich 
bin auch der Überzeugung, daß vieles von dem, was 
im Rahmenplan steht, noch der Anreicherung und 
Verbesserung bedarf. Ich glaube, wenn der Rahmen-
plan die Ausschüsse verlassen wird, wird er das 
gemeinsame Werk aller Fraktionen dieses Hauses 
sein.  

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Präsident Carstens: Das Wort hat der Herr Ab-
geordnete Schäfer (Mainz). 

Schäfer (Mainz) (FDP) : Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Mit dem Rahmenplan für die aus-
wärtige Kulturpolitik im Schulwesen hat die Bun-
desregierung Konsequenzen aus den Forderungen 
der Enquete-Kommission gezogen und ein vernünf-
tiges und zukunftweisendes Konzept vorgelegt, das 
sich an den Grundsätzen der von dieser Regierung 
betriebenen Außenpolitik orientiert. 

Kulturelle Außenpolitik oder auswärtige Kultur-
politik, wie immer man es nennen will, hat es nicht 
immer leicht gehabt. Sie stand viel zu lange im 
Schatten einer Außenwirtschafts-, einer Außenhan-
delspolitik, wie es überhaupt in unserer Zeit sehr 
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schwerfällt, gegen die Übermacht wirtschaftlicher 
Interessen überhaupt noch politische oder gar kul-
turelle Prioritäten zu setzen. Nichts wäre aber 
törichter, als einen Primat der Wirtschaft vor der 
Politik oder aber vor der Kultur anzustreben. Ge-
rade unsere westlichen Nachbarstaaten mit ihren 
jahrhundertelangen weltpolitischen Erfahrungen, 
die allerdings zum Teil auch aus ihrer nicht immer 
rühmlichen Kolonialpolitik herrühren, haben uns 
deutlich gemacht, wie kulturelle Leistungen gerade-
zu Grundvoraussetzung und auch geistige Infra-
struktur für das geworden sind, was später Handel 
und Wirtschaft mit den Ländern z. B. der Dritten 
Welt erreichen konnten. Insofern sollte man den 
Begriff „dritte Säule" oder „dritter Pfeiler" für den 
kulturellen Teil der Außenpolitik nicht als Rang-
folge mißverstehen. Ich würde eher sagen: Fehlt 
dieser Pfeiler, dann ist es um das Gebäude der ge-
samten Außenpolitik schlecht bestellt. 

Wenn man draußen immer wieder hört und erlebt, 
wie sehr die Bundesrepublik vor allem — oft sogar 
ausschließlich — als Wirtschaftsmacht angesehen 
und verstanden wird, wie wenig dagegen die kultu-
rellen Leistungen Deutschlands bekannt sind, dann 
beweist das, daß wir auf dem Sektor kulturelle 
Außenpolitik noch sehr vieles nachzuholen haben, 
was frühere Generationen versäumten. Es wäre 
aber sicher nichts falscher, als sich darauf zu be-
schränken, unsere kulturelle Außenpolitik auf 
einen einseitigen Kulturexport zu beschränken. Das 
wird ja in diesem Rahmenplan sehr deutlich ausge-
sprochen. Ich bin der Meinung, daß gerade hier mit 
Begriffen wie internationale Zusammenarbeit, Be-
gegnung, Öffnung und Partnerschaft deutlich Prin-
zipien angesprochen werden, die klarmachen, wo 
deutsche kulturelle Außenpolitik in Zukunft ihre 
Akzente setzen will. 

Die FDP allerdings ist der Meinung, daß wir auch in 
solchen Ländern tätig sein sollten, die nicht aus tradi-
tionellen Gründen kulturell mit uns verbunden wa-
ren oder heute als Verbündete anzusehen sind,. in 
Ländern also, die möglicherweise auch ideologisch 
in einem anderen Lager angesiedelt sind. Hier soll-
ten wir unter Umständen unsere Bemühungen ver-
stärken, kulturelle Bindungen herzustellen. Ich hatte 
die Ehre, als erster deutscher Politiker vor wenigen 
Tagen in einem solchen Land zu sein, und war sehr 
überrascht, daß man dort bislang von der Bundes-
republik weder etwas gehört noch etwas gesehen 
hat. Es ist einer der frankophonen Staaten Afrikas, 
die sich offensichtlich auf Grund ihrer Kleinheit und 
möglicherweise ihres französischen Duktus nicht so 
sehr unseres Interesses erfreuen. Ich meine, wir soll-
ten solche Länder nicht ausnehmen.  

Meine Damen und Herren, die Frage, wie in Zu-
kunft unsere kulturelle Außenpolitik betrieben wird, 
wird in diesem Rahmenplan sehr deutlich durch die 
verstärkte Förderung der deutschen Sprache als 
Fremdsprache beantwortet. Ich glaube, Herr Pfeifer 
hat heute morgen deutlich gemacht, daß es hier 
keine Gegensätze zwischen der Opposition und den 
Regierungsparteien gibt. Es ist notwendig, Sprach-
barrieren auch und insbesondere in Europa abzu-
bauen. Einrichtungen, wie sie beispielsweise in 

Saarbrücken oder in Freiburg geschaffen und wie 
sie im Rahmenplan angesprochen worden sind, sind 
hervorragend dazu geeignet, solche Barrieren auch 
in Europa zu beseitigen und dazu beizutragen, daß 
das, was im Ausland, was in der Dritten Welt Be-
gegnungsschule genannt wird, auch in Europa eine 
Selbstverständlichkeit werden sollte. Allerdings 
sollten solche Schulen nicht Eliteschulen bleiben. 
Begegnungsschulen sollten nicht unbedingt nur im 
gymnasialen Bereich angesiedelt sein. Ich könnte 
mir sie beispielsweise bereits für den Realschulbe-
reich vorstellen. Hierüber müßte allerdings sicher 
noch intensiver nachgedacht werden. 

Es bedarf allerdings auch dringend gemeinsamer 
Bemühungen in der Europäischen Gemeinschaft, 
dem Europarat und anderen Gremien, daß dafür ge-
sorgt wird, daß es zu einer Harmonisierung unseres 
Schulwesens kommt — was nicht heißt: Gleich-
macherei, um hier einen in der Kulturdiskussion 
sehr häufig verwendeten Begriff zu gebrauchen —, 
Harmonisierung vor allem in der Gleichwertigkeit 
der Schulabschlüsse und der Abschlüsse im Aus-
bildungsbereich. Es muß uns gelingen, die gegen-
seitige Anerkennung insbesondere in Europa durch-
zusetzen. 

Was die Förderung unserer Schulen im Ausland 
betrifft, so setzt der Rahmenplan erfreuliche 
Schwerpunkte. Wir stimmen voll und ganz der Auf-
fassung zu, daß die sogenannte Begegnungsschule 
besondere Förderung verdient. Das Zusammenleben 
und die Zusammenarbeit junger ausländischer und 
deutscher Schüler und ihre Einführung in zwei ver-
schiedene Sprachen und Kulturen ist ein faszinie-
rendes und zukunftweisendes Modell. Wir be-
grüßen auch die im Rahmenplan vorgesehene Ein-
richtung berufsbildender Zweige und Fächer an die-
sen Schultypen. Hier meine ich, ist ein Schritt vor-
wärts, weg von diesem nur elitären Kulturverständ-
nis, getan. 

Die in Zukunft in „deutschsprachige Auslands-
schule" umzubenennende sogenannte Experten-
schule, die bisher als entscheidend für die schu-
lische Versorgung im Ausland lebender deutscher 
Kinder betrachtet wurde, erhält auch in Zukunft die 
ihr zukommende Unterstützung. Ich meine allerdings 
mit Herrn Pfeifer, daß es uns notwendig erscheint, 
daß sich auch solche Schulen, insbesondere auch 
Sprachgruppenschulen, soweit das fachlich möglich 
ist, mehr und mehr dein Kindern der Gastländer öff-
nen, insbesondere auch Kindern mit anderer Haut-
farbe. Ich denke hier z. B. an die deutsche Sprach-
gruppenschule in Windhuk, wo man entgegen der 
Politik der südafrikanischen Regierung zum ersten-
mal drei farbige Kinder aufgenommen hat. Ich 
meine, es müssen mehr werden. Es wird zwar be-
hauptet, es fehlten die sprachlichen Voraussetzun-
gen, aber hier liegt, wie ich meine, eine Möglich-
keit, diese Öffnung durch zusätzliche Sprachkurse zu 
betreiben. Jedenfalls sollten deutsche Sprachgrup-
penschulen im Ausland und auch gerade in Süd-
amerika nicht zu Denkmälern zum Teil überholter 
deutscher Lebensart erstarren. 

(Dr. Schäfer [Tübingen] [SPD] : Sehr 
richtig!) 
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Schäfer (Mainz) 
Insofern erscheint uns eine bessere Regelung der 
Beziehungen zwischen den privaten Schulträgern 
und den fördernden deutschen Stellen durch eine 
Änderung der 30 Jahre alten Mustersatzung zwin-
gend geboten. 

Dies soll und muß im Einvernehmen mit der Kul-
tusministerkonferenz der Länder geschehen, da auch 
deren Zuständigkeit berührt wird. Bedauerlicher-
weise ist auf der linken Bank heute niemand aus 
diesem Bereich zu sehen. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Nur kurz drau

-

ßen!) 

—Entschuldigung. Ich hätte gern den einen oder an-
deren Kultusminister hier anwesend gesehen. Gleich-
zeitig müssen wir die Länder in diesem Zusammen-
hang nämlich dringend bitten — ich meine, hier 
rühre ich an einem der kritischen Punkte des Herrn 
Pfeifer —, endlich auch einen angemessenen Anteil 
an der Finanzierung dieser Schulen aufzubringen. 
Herr Pfeifer, wenn Sie sagen, es liege alles an der 
Finanzierung, so stimmen wir Ihnen zu. Aber wenn 
Sie die Bundesregierung bitten, im Ausschuß doch 
einmal Vorstellungen vorzulegen, wie denn all diese 
Vorhaben finanziert werden müssen, dann sage ich 
Ihnen: Es ist vornehme Aufgabe der Opposition, 
auch auf die von ihr regierten Länder hinzuwirken, 
endlich einmal der Finanzierung des deutschen Aus-
landsschulwesens etwas positiver gegenüberzuste-
hen. Es reicht nicht aus, daß hohe deutsche Mini-
sterialbeamte aus den verschiedensten Bundeslän-
dern die Abiturprüfungen in Kairo und Teheran, in 
Windhuk und Tokio abnehmen, daß aber die Förde-
rung dieser Schulen ausschließlich dem Bund oder 
den Trägervereinen zukommt. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Hier, meine ich, ist es an der Zeit, den Ländern sehr 
deutlich zu sagen: So geht es nicht, insbesondere 
nicht, wenn man seitens der Länder gleichzeitig 
immer wieder den Kulturhoheitsanspruch heraus-
stellt. 

(Daweke [CDU/CSU] : Das, was Sie gesagt 
haben, paßt wunderbar zu der gestern ge

-

führten Debatte über den Föderalismus!) 

— Herr Daweke, wenn das wunderbar dazu paßt, 
dann ist es ja um so besser. 

(Daweke [CDU/CSU] : Das war aber gar 
nicht so gemeint!) 

Schließlich verschlingt die Unterhaltung dieser 
Schulen enorme Summen. Es ist innerhalb von 
23 Jahren immerhin eine Kostensteigerung von 5 
auf 203 Millionen DM ohne die Kosten für Neubau-
ten zu verzeichnen, und die Kosten für einen Lehrer 
pro Jahr sind von 47 430 DM 1970 auf sage und 
schreibe 101 050 DM 1977 geklettert. Die Zahl der 
Lehrer, die ins Ausland vermittelt werden konnten, 
nahm dagegen, wie heute schon mehrfach festge-
stellt, ab. 

Wir sind mit der Bundesregierung der Meinung, 
daß diese Steigerung der Förderung der deutschen 
Auslandsschulen auch im Hinblick auf die im Rah-
menplan angestrebte und dringend notwendige bes-
sere Vorbereitung für die ins Ausland zu entsen

-

denden Lehrer berechtigt war und daß ein systema-
tischer Ausbau des deutschen Auslandsschulwesens 
notwendig ist, begrüßen aber auch die angedeutete 
Tendenz zur Konzentration der- Standorte und zur 
Überprüfung des Verhältnisses der Besoldung von 
Lehrern in der Bundesrepublik und solchen an Aus-
landsschulen, auf die Herr Kollege Pfeifer heute 
vormittag auch schon aufmerksam gemacht hat. 

Ich bin der Meinung, daß die Kostenbeteiligung 
der Länder kaum mehr aufschiebbar sein wird, und 
ich glaube, daß wir in den gemeinsamen Bemühun-
gen, unsere Investitionen im Auslandsschulbereich, 
aber überhaupt in der auswärtigen Kulturpolitik zu 
verstärken, im Rahmen der Kultusministerkonferenz 
Wege aufzeigen müssen, die im Sinne des Rahmen-
plans sind, der auch von der Opposition heute durch-
aus positiv beurteilt worden ist. 

Einige Forderungen, die im Rahmenplan für die 
auswärtige Kulturpolitik im' Schulwesen genannt 
werden, möchte ich für meine Fraktion zum Schluß 
noch als besonders wichtig herausstellen und auf 
ihre zügige Verwirklichung drängen. Einmal muß die 
pädagogische Beratung der geförderten Auslands-
schulen verstärkt werden, d. h., die Zahl 'der zu ent-
sendenden Fachberater ist zu erhöhen. Zweitens ist 
eine Verbesserung der Vorbereitung und der Fort-
bildung unserer Lehrkräfte im Auslandsschuldienst 
zwingend geboten. Auch hier geht es natürlich um 
die Mitverantwortung der Länder, die hier eine ent-
scheidende Rolle spielen. Auch hier, meine ich, 
müßte sich in der Kultusministerkonferenz ein gang-
barer Weg finden lassen. Drittens muß der fach-
lichen Betreuung von Ortskräften stärkere Beach-
tung geschenkt werden. 

(Klein [München] [CDU/CSU] : Ich bin voll 
Ihrer Meinung!) 

— Vielen Dank, Herr Klein. Viertens muß die Zahl 
der Lektoren für die Ausbildung von Deutschleh-
rern an den ausländischen Hochschulen entschieden 
verstärkt werden. Fünftens sind die Verwendung 
audiovisueller Medien und die Schaffung eines mo-
dernen Fernlehrwerks für Deutsche dringend erfor-
derlich. Hier sollten wir z. B. einmal daran denken, 
daß der Deutschunterricht in sehr befreundeten 
Ländern wie den Vereinigten Staaten von Amerika 
noch sehr notleidet unter zum Teil geradezu hoff-
nungslos veraltetem Material. Ich wäre sehr dank-
bar, wenn da, wo es Sprachlabors gibt, auch unserer-
seits etwas getan würde, diese Sprachlabors mit den 
richtigen audiovisuellen Medien zu füllen, um den 
Unterricht gerade in- den Ländern wirklich zu er

-

leichtern, in denen Deutsch auf Grund seiner Schwie-
rigkeit nicht gern als Fremdsprache genommen wird. 

Schließlich darf ich in diesem Zusammenhang auch 
noch auf die Frage des bi- und multilateralen Erfah-
rungsaustauschs in den verschiedenen internationa-
len Gremien hinweisen und hervorheben, daß hier 
sicher auch pädagogisch viele Erkenntnisse zu ge-
winnen sind. Dabei denke ich insbesondere an die 
Erfahrungen der Franzosen und Engländer in der 
Dritten Welt und an ihre jahrelange Tätigkeit im 
kulturellen Bereich. Manches aus diesen Erfahrungen 
scheint mir doch für unsere Diskussion wichtig. 
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Schäfer (Mainz) 
Lassen Sie mich zum Schluß noch ein besonders 

heikles Thema ansprechen, das allerdings im Rah-
menplan nur am Rande erwähnt wird. 

(Daweke [CDU/CSU] : Geld!) 

— Das habe ich bereits angesprochen, Herr Daweke; 
Sie haben das offensichtlich überhört: Ich habe an 
die Länder appelliert und darf das noch einmal tun. 

(Lachen bei der CDU/CSU) 

— Sie freuen sich, wunderschön! Ich bin der Mei-
nung, eine Beteiligung der Länder würde bereits 
zu einer Milderung des Problems führen. Das wer-
den Sie kaum bestreiten können. — Nein, ich wollte 
auf die Betreuung ausländischer Kinder eingehen 
— sicher auch ein Geldproblem. Diese Betreuung 
wird in dem Rahmenplan nur am Rande angespro-
chen, ist dort kein zentrales Thema. Wir wissen, 
daß es seitens einiger Länder durchaus begrüßens-
werte Ansätze zu einer Lösung dieser ungemein 
schwierigen Frage gibt. Trotzdem bleibt unsere Bitte 
an die Bundesregierung, im Rahmen ihrer Zustän-
digkeiten — etwa in den gemischten Expertenkom-
missionen — energisch auf ein für die gesamte Bun-
desrepublik brauchbares Konzept zu dringen, das 
einerseits die Integration von Gastarbeiterkindern 
in unser Bildungs- und Gesellschaftssystem ermög-
licht, andererseits aber auch deren mögliche Re-
integration in das Schulsystem ihrer Heimatländer 
nicht verbaut. Ich meine, wir müssen in dieser Frage 
energischer, als das bisher der Fall gewesen ist, ge-
meinsam eine Konzeption finden, die ausschließt, 
daß uns Illustrierte von Woche zu Woche berichten, 
daß die Hoffnungslosigkeit des beruflichen Schick-
sals von Gastarbeiterkindern in der Bundesrepu-
blik offensichtlich kaum mehr zu überbieten ist. Für 
meine Fraktion darf ich die Bundesregierung bitten, 
die Fachausschüsse des Deutschen Bundestages lau-
fend über den Fortgang ihrer Bemühungen in dieser 
Richtung zu informieren. 

Frau Dr. Hamm-Brücher, Sie haben heute morgen 
mehrere Namen genannt und diejenigen, die in be-
sonderem.  Maße zur Entwicklung der auswärtigen 
Kulturpolitik beigetragen haben, besonders heraus-
gestellt und belobigt. Für die FDP darf ich Ihnen 
besonders herzlich für Ihre entschiedenen Bemühun-
gen um einen Fortschritt in der auswärtigen Kul-
turpolitik danken. 

{Beifall bei der FDP und der SPD) 

Meine Damen und Herren, die Konzeption, die im 
Rahmenplan für das auswärtige Schulwesen vorge-
legt ist, ist ein wesentlicher Ansatz, die traditionell 
gewachsenen Strukturen des deutschen Auslands-
schulwesens den Anforderungen einer zukunfts-
orientierten Bildungs- und Außenpolitik anzupas-
sen. Die deutschen Auslandsschulen, seien es Ex-
pertenschulen, mehrsprachige Begegnungsschulen 
oder auch Firmenschulen, müssen sich aber mehr 
und mehr als bedeutende und verantwortliche Trä-
ger deutscher kultureller Außenpolitik verstehen. In-
sofern dürfen sie niemals Hort überholten elitären 
oder gar nationalistischen Denkens sein. So dürfen 
Rasse, Religion und soziale Zugehörigkeit bei der 
Öffnung dieser Schulen in  den jeweiligen Gastlän-
dern keine Schranken bedeuten. Und diese Schulen  

haben — das zum Schluß — allen Formen von Ras-
sismus und Menschenrechtsverletzungen gegenüber 
eine entschiedene moralische und praktische Gegen-
position einzunehmen. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Präsident Carstens: Das Wort hat der Herr Ab-
geordnete Klein (München). 

Klein (München) (CDU/CSU) : Herr Präsident! Ich 
hoffe, die Geschäftsordnung gestattet mir die An-
rede: Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kol-
legen im Plenarsaal und an den Lautsprechern der 
Abgeordnetenbüros! 

(Daweke [CDU/CSU]: Die kommen jetzt 
alle, Herr Klein! Jetzt wollen sie alle Sie 

sehen!) 

Deutsch als Fremdsprache hat sich in den vergange-
nen Jahren nach Englisch und Französisch an die 
dritte Stelle geschoben. Jahr für Jahr lernen gegen-
wärtig 20 bis 25 Millionen Menschen außerhalb des 
deutschen Sprachraums Deutsch, davon allein etwa 
13 Millionen in den kommunistischen Staaten Ost-
europas. 

(Pfeifer [CDU/CSU]: Hört! Hört!) 

Der Rahmenplan für die auswärtige Kulturpolitik im 
Schulwesen befaßt sich, genau genommen, dagegen 
nur mit Form und Umfang der Förderung von zwei 
Gruppen deutscher Auslandsschulen. 107 davon 
erhielten im Haushaltsjahr 1977 — so geht es aus 
den statistischen Angaben der Drucksache hervor 
— 167,7 Millionen DM und weitere 116 rund 9,8 Mil-
lionen DM. 

(Dr. Steger [SPD] : Und wie viele lernen 
Bayerisch?) 

— Manche lernen es nie. 

Über den Rahmen, in dem sich die Arbeit dieser 
Schulen bewegt, sagt der Rahmenplan nichts aus: 
über die Universitäten, Sekundar-, Berufs- und 
Grundschulen im Ausland, in denen Deutschunter-
richt erteilt wird, über die Deutschkurse von 
„Deutschlandfunk", „Deutscher Welle" sowie von 
ausländischen Rundfunk- und .Fernsehstationen, 
über Deutschunterricht bzw. die Aus- und Weiter-
bildung von Deutschlehrern durch die Mittlerorga-
nisationen, also über all die Einrichtungen, in denen 
jene 20 bis 25 Millionen Menschen Deutsch lernen. 
Eine solche Bestandsaufnahme, meine Damen und 
Herren, hätte uns im Parlament und Ihnen in der 
Regierung — die Regierungsbank ist allerdings im 
Augenblick, offenbar nur vorübergehend, etwas 
schwach besetzt — -ein objektives ,Urteil über die 
Rolle der Auslandsschulen erleichtert. 

Statt dessen ist uns eine — leider an keiner Stelle 
wirklich konkrete — Sammlung von Zielbeschrei-
bungen vorgelegt worden, die nicht unter Mangel 
an gutem Willen, sondern eher an einem Übermaß 
von frommen Wünschen leidet. 

(Beifall bei der CDU/CSU — Dr. Steger 
[SPD] : Wieso sind das fromme Wünsche?) 

Es ist eine gute Übung in diesem Hohen Hause, die 
kulturelle Außenpolitik, also das kulturpolitische 
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Klein (München) 

Zusammenwirken der Bundesrepublik Deutschland 
mit anderen Staaten, soweit als möglich aus der 
Parteienauseinandersetzung herauszuhalten. Das 
Parlament zeichnet damit — und das hat es auch 
heute im bisherigen Verlauf dieser Debatte getan  — 
den  Weg für unsere kulturpolitischen Aktivitäten 
im Ausland vor. Da dies aber nicht die Aufhebung 
der parlamentarischen Kontrollfunktion über die 
Arbeit der Regierung bedeutet, kann ich nur hof-
fen, daß der Herr Bundesaußenminister bei der 
Lektüre — falls er sich ihr unterzieht — deutlich 
formulierte Kritik oder die Begründung von Ge-
genstandspunkten nicht wieder wie gestern in 
anderem Bezug geschehen — als eine Gefährdung 
der außenpolitischen Position der Bundesrepublik 
Deutschland hinzustellen versucht.. 

Mein Kollege Anton Pfeifer hat sich umfassend 
mit dem Rahmenplan auseinandergesetzt. Ich will 
mich mit zwei meiner Fraktion allexdings besonders 
wichtig erscheinenden Punkten etwas eingehender 
befassen: 

Erstens: Die mit ganzen 9,8 Millionen DM geför-
derten Auslandsschulen — diese Gruppe, von der 
ich vorhin sprach — sind sogenannte Sprachgruppen

-

schulen, darunter — wie es in der Drucksache heißt 
— 108 kleine Siedlerschulen. Auf Seite 10 des Rah-
menplanes steht: „Obwohl die Sprachgruppenschu-
len voraussichtlich abnehmende Bedeutung haben 
werden ..." Darf ich einmal fragen: abnehmende 
Bedeutung für wen? Doch wohl nicht für die Men-
schen, die sich oft unter großen Opfern bemühen, die 
kulturelle Verbindung mit dem Land, aus dem sie 
selber oder ihre Vorfahren gekommen sind, zu 
halten? 

Wenn die Feststellung der Kulturabteilung des 
Auswärtigen Amtes im Zweijahresbericht 1976/1977 
ernst gemeint ist, die Förderung der deutschen 
Sprache im Ausland sei eine der wichtigsten Auf-
gaben der auswärtigen Kulturpolitik, dann wird hier 
doch ein Kapital, ich will nicht sagen, verspielt, aber 
links liegengelassen. Die schulische Betreuung der 
rund 15 Millionen Auslandsdeutschen in allen Tei-
len der Welt darf meiner Auffassung nach nicht un-
ter Kategorisierungen wie links oder rechts leiden. 
Leisten wir uns doch ohnehin den sträflichen Luxus, 
die Möglichkeiten einer gezielten Zusammenarbeit 
mit unseren ehemaligen Landsleuten, die ja längst 
gute, oft einflußreiche Bürger ihrer neuen Heimat-
staaten sind, weitestgehend ungenutzt zu lassen. 

Ich weiß schon, an dieser Stelle fällt häufig von 
bestimmter Seite das Wort „Deutschtümelei". Aber 
werfen die Betreffenden aus gleichem Grunde auch 
den Polen im Ruhrgebiet „Polentümelei"', den Juden 
in Amerika „Judentümelei" oder den Franzosen 
in Kanada „Franzosentümelei" vor? 

(Wehner [SPD] : „Klein-tümelei" !) 

Ich bitte das Auswärtige Amt, den Menschen, die 
üblicherweise, wenn auch etwas unpräzise, als „Aus-
landsdeutsche" bezeichnet werden, auch in unserem 
ureigensten Interesse wieder stärkere Aufmerksam-
keit zuzuwenden. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Zweitens: Zu den 13 Millionen Sowjetbürgern, 
Ungarn, Rumänen, Bulgaren, Jugoslawen, Tschechen, 
Slowaken und Polen, die Deutsch lernen, gehören 
nur ganz wenige von den — es ist schwer zu schät-
zen — schätzungsweise 3,5 Millionen Deutschen, die 
in diesem Raum noch leben. Obwohl in dem Rah-
menplan unter „besonderen Schwerpunkten" auch 
die „Implementierung der KSZE-Schlußakte Korb III 
Kapital 4 über Zusammenarbeit und Austausch im 
Bereich der Bildung" angeführt ist, also auf den ge-
samten Katalog der in zahlreichen internationalen 
Abkommen verbrieften Minderheiten- und Selbst-
bestimmungsrechte Bezug genommen wird, werden 
die Deutschen in Osteuropa systematisch denatio-
nalisiert. Ihnen werden diese Rechte systematisch 
vorenthalten. 

Ich habe die Aufzählung angeblicher oder wirk-
licher Erfolge schon im Ohr, mit der Regierung und 
Regierungsparteien Feststellungen dieser Art ent-
gegentreten und die Vorzüge des multilateralen 
Entspannungsprozesses rühmen. Doch im Rahmen-
plan steht, daß die Förderung von Auslandsschulen 
seit 1950 schrittweise wieder aufgenommen worden 
sei, meist an früheren Schulorten, aber auch durch 
Neugründungen. Wörtlich heißt es dann: „Nur in 
Ost- und Südosteuropa war eine Wiederanknüpfung 
nicht möglich." An anderer Stelle: „Da das Schul-
wese der deutschen Sprachgruppen in Südost- und 
Osteuropa, besonders in Ungarn, Rumänien und in 
der Sowjetunion, ausschließlich von den Regierun-
gen dieser Länder gestaltet wird, beschränken sich 
die Förderungsmöglichkeiten der Bundesrepublik 
Deutschland im wesentlichen auf Beiträge zur Aus-
und Fortbildung von Deutschlehrern." Punkt, basta. 
Mehr hat das Auswärtige Amt in dem Rahmenplan 
zu diesem Thema nicht mitzuteilen. In dem bereits 
zitierten Zweijahresbericht findet sich allerdings 
noch der Satz: 

Zwar bestehen jetzt mit sämtlichen osteuro-
päischen Staaten Kulturabkommen — das letzte 
mit der Tschechoslowakei wurde am 11. April 
1978 anläßlich des Besuchs von Staatspräsident 
Husak unterzeichnet —, doch treten im prak-
tischen Vollzug immer wieder Schwierigkeiten 
auf. 

Dieser Bericht enthält auch ein Foto des Herrn 
Bundesaußenministers. Es zeigt ihn bei Unterzeich-
nung des Kulturabkommens mit seinem ungarischen 
Kollegen. Meine Damen und Herren, ein Hauch von 
Potemkinschem Dorf!  

(Dr. Köhler [Wolfsburg] [CDU/CSU] : Sehr 
gut!) 

Wir werden über die kulturelle Zusammenarbeit 
mit den Auslandsdeutschen, insbesondere in Ost-
europa, noch ausgiebig und ernsthaft miteinander 
zu diskutieren haben, nicht zuletzt im Unteraus-
schuß für kulturelle Außenpolitik im Auswärtigen 
Ausschuß, in dessen Namen ich mich bei Frau 
Staatsminister Dr. Hamm-Brücher, Herrn Staats-
sekretär Dr. Hermes und Herrn Ministerialdirektor 
Dr. Kurt Müller für ihre aufgeschlossene Informa-
tionsbereitschaft bedanken möchte. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP) 
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Klein (München) 
Ein abschließendes Wort zum Rahmenplan: Er ist 

eine brauchbare Diskussionsgrundlage. Die erste 
Runde dieser Diskussion findet heute im Bundes-
tagsplenum statt. Es werden ihr in den Ausschüs-
sen und hier noch viele folgen müssen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Präsident Carstens: Das Wort hat der Herr Ab-
geordnete Lattmann. 

Lattmann (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Dem vielen Zutreffenden, das hier 
geäußert worden ist, möchte ich nur einige Punkte, 
sehr praxisbezogen, anfügen. 

Die Materie, von der wir hier reden, ist in der Pra-
xis ebenso schwer durchschaubar wie für das Parla-
ment kontrollierbar. Das liegt nicht an irgendwel-
chen geheimnisvollen Mechanismen, sondern an der 
Tatsache, daß 500 geförderte Schulen mit mehr als 
45 000 Schülern mit mehr als 200 Millionen DM ge-
fördert werden und daß 960 weitere Schulen mit 
Hunderttausenden von Schülern auch die eine oder 
andere Förderung bekommen, und dies alles auch 
noch differenziert nach den unterschiedlichsten so-
zialen, ökonomischen und bildungspolitischen Situa-
tionen in den Gastländern. Eine so komplexe Ma-
terie liegt vor uns, daß ich sagen möchte: Hier im 
Parlament schaut überhaupt niemand ganz durch, 
und im Auswärtigen Amt ist ja die Abteilung VI, 
die Kulturabteilung, auch nicht gerade die Abtei-
lung, um die sich alles drängt und dreht. Deswegen 
also die Bitte, daß wir uns selbst wenigstens ein-
mal im Jahr auffordern, in diese schiere Undurch-
dringlichkeit parlamentarisch einzudringen — hier 
im Plenum —, und daß wir es im Ausschuß für Bil-
dung und Wissenschaft wie auch im Unterausschuß 
für kulturelle Außenpolitik in den beiden folgenden 
Jahren dieser Legislaturperiode intensiver tun als in 
den beiden zurückliegenden. 

Einige Vorredner haben die ideal gedachte For-
derung „Gebot der sozialen Offenheit, Verbot jed-
weder Diskriminierung von Rassen; Religionen und 
Weltanschauungen" aufgegriffen. Aber dies ist ja 
— angesichts der realen Zustände in der Welt  — 
eben  eine ideal gedachte Voraussetzung, da wir 
doch wissen, daß sich unsere kulturelle Außenpoli-
tik gerade im Bereich des Schulwesens in einer Welt 
zuträgt, in der  eben  Diskriminierung und Unfrei-
heit häufiger anzutreffen sind als die erfüllte Frei-
heit. Deswegen kann man dies in der Praxis vor 
Ort gar nicht wichtig genug nehmen. 

Meine Damen und Herren, ich möchte in diesem 
Zusammenhang, da hier zu Recht Beteiligten der 
Bundesregierung und Verantwortlichen im Auswär-
tigen Amt, die dieses politische Gebiet betreuen, ge-
dankt worden ist, auch einmal ausdrücklich den-
jenigen zusätzlich danken, die als Leiter von Schu-
len, als Lehrer, als Leiter von Kulturinstituten für 
unsere Bundesrepublik im Ausland tätig sind. 

(Beifall) 

Ich möchte das in dem Wissen — in dem wir hier 
sicherlich Gemeinsamkeit herstellen können — tun, 
daß ja ein noch so schön gesetzter Rahmen mit 

wohlklingenden Formulierungen das Bild nicht aus-
zufüllen vermag, das zu beschreiben ist. Dies gilt 
auch für das Deutschlandbild. Die Arbeit in der 
Praxis ist ungeheuer personenbezogen und -abhän-
gig, und überall da, wo jemand von wirklichem 
Engagemet, persönlichem Mut, großer Kenntnis und 
nicht lockerlassender Arbeitsenergie ist, scheint un-
endlich viel mehr machbar, daß in bloßen Para-
graphen und Rahmenformulierungen ausgedrückt 
werden kann. 

(Vorsitz: Vizepräsident Frau Funcke) 

Der Parlamentswille bedarf der Umsetzung. Ich 
möchte das unterstreichen, was hier von mehreren 
zur unbefriedigenden Haushaltssituation gesagt wor-
den ist, und möchte eines ergänzen: Es ist ein 
Widerspruch in sich, wenn wir hier das Gegenteil 
von dem reden, was die Praxis der Beschlüsse des 
Haushaltsausschusses bringt. Deswegen bitte ich 
die Haushaltspolitiker, soweit sie nicht anwesend 
sind, diese Debatte durch Nachlesen zu verfolgen 
und uns die Gelegenheit zum Gespräch zu geben. 

Vizepräsident Frau  Funcke: Herr Kollege, gestat-
ten Sie eine Zwischenfrage? 

Lattmann (SPD) : Bitte sehr, Herr Kollege Picard. 

Picard (CDU/CSU) : Herr Kollege Lattmann, hiel-
ten Sie es nicht für gut, wenn die Regierung we-
nigstens Vorschläge, die sie für notwendig er-
achtet, einbrächte, statt darauf zu warten, daß das 
Parlament die Initiative ergreift und über das hin-
ausgeht, was uns die Regierung in aller Form als 
einen unbefriedigenden Vorschlag vorgelegt hat? 
Betrachten Sie bitte die Steigerungsrate der Aus-
gaben für Kulturpolitik, und betrachten Sie die Stei-
gerungsrate des Gesamthaushalts; dann wissen Sie, 
was ich meine. 

(Zurufe von der CDU/CSU: Sehr gut! — Lei

-

der wahr!) 

Lattmann (SPD) : Herr Kollege Picard, in der 
Sache gebe ich Ihnen, zumindest teilweise, durch-
aus recht, aber es liegt ja auch sehr entscheidend 
an uns Parlamentariern, an den Parlamentariern 
aller Fraktionen. Da möchte ich mit Blick auf das, 
was der Herr Kollege Pfeifer gesagt hat, gerade in 
Beantwortung auch Ihrer Frage, doch noch einmal 
zu bedenken geben, daß es zwar zutrifft, daß die 
Fraktion der CDU/CSU in mehreren kulturpoliti-
schen und künstlerpolitischen Bereichen in den bei-
den letzten Legislaturperioden wichtige Anstöße 
gegeben hat, daß aber die Erfüllung dessen, was 
erarbeitet worden ist, in der Praxis bei Ihnen in 
der Gesamtfraktion dann sehr oft nicht stärker 
mehrheitsfähig ist als bei uns. 

(Pfeifer [CDU/CSU] : Woher wollen Sie 
denn das wissen?) 

Das heißt, dieses engere kulturpolitische Gebiet 
scheint in allen Fraktionen nicht gerade mehrheits-
fähig. 
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Nehmen wir doch einmal ein praktisches Beispiel. 

Nehmen wir etwa — ich führe das gewissermaßen 
nur als Nebensatz, in Parenthese an — den Bereich 
der Kulturstiftung der Bundesrepublik. Da gibt es 
gemeinsame, auch von Ihnen unterstützte parlamen-
tarische Forderungen, aber dort, wo CDU und CSU 
Mehrheiten haben, in der zweiten Kammer, wird 
dann sehr oft anschließend das verhindert, was hier 
zunächst öffentlich proklamiert wurde. 

Doch zurück zum engeren Thema: Ich möchte 
darauf hinweisen und anregen, daß das Gebiet der 
Lehrerweiterbildung deshalb einen noch größeren 
Stellenwert erhält als bisher, weil es einen sehr 
großen Multiplikationsfaktor hat und im Ganzen 
billiger ist als das Errichten und Bezuschussen von 
Schulen, vor allen Dingen von neuen Schulen. Ge-
rade in der Arbeit der Kulturinstitute namens 
„Goethe-Institut" wird in der Lehrerweiterbildung 
Hervorragendes geleistet. Ein Beispiel: Am vergan-
genen Wochenende hat ein solches Lehrerweiterbil-
dungsseminar am Goethe-Institut in Bordeaux statt-
gefunden. Beteiligt waren 85 französische Deutsch-
lehrer von Gymnasien, Personen, deren Engage-
ment und Tätigkeit sich auf mehrere tausend Schü-
ler umrechnen. Was dort an Information, an En-
gagement und auch an deutsch-französischer Freund-
schaftsfähigkeit im realpolitischen Sinn zu spüren 
war, machte einen hervorragenden Eindruck. Ich 
glaube, daß die verstärkte Förderung in diesem 
Bereich — ohne allzuviel Mehrkosten — ein großes 
politisches Gewicht hat. 

Als nächsten Punkt möchte ich kurz aufgreifen, 
was gestern in der Debatte zum Strukturbericht der 
Bundesregierung von dieser Stelle aus gesagt wurde, 
nämlich die Tatsache, daß wir die reale Europapoli-
tik, die Wahl des ersten direkt zu wählenden Eu-
ropaparlaments am 10. Juni 1979 in diesen Aspekt 
einführen. Ich äußere noch einmal das Bedauern, 
daß der Kultusministerrat der Gemeinschaft sich 
ohne neuen Termin vertagt hat. Auf einen neuen 
Termin sollten wir drängen. Denn auf der Tagesord-
nung steht dort u. a. die Frage: Welche Sprachen 
soll Europa sprechen? Wir wissen zwar, daß die in 
einigen Köpfen vorhandene Vorstellung, wonach 
jeder seine Muttersprache und eine gemeinsame 
zweite europäische Sprache sprechen soll, angesichts 
der nationalen Eigenständigkeiten nicht realisiert 
werden kann. Aber wir müssen zumindest planen 
und uns Gedanken darüber machen und die Frage, 
welche Sprachen Europa sprechen soll, in diese Aus-
schußdiskussion einführen. 

Ein weiterer Punkt: Firmenschulen. Ich finde es 
unbefriedigend, daß wir zwar — was richtig ist — 
dazu übergehen, auch Firmenschulen mehr zu för-
dern — zunächst wohl etwa acht bis zehn Schulen in 
der Größenordnung von nur etwa 1 Million DM im 
Jahr 1979 —, aber, weil sie eigenständig sind, kei-
nen realen Überblick haben, was an diesen Schulen 
geschieht und wie sie zusammengesetzt sind. Wenn 
wir hier auch nicht das Kommando haben, sollten 
wir uns doch auf dem Weg des Austauschs und auf 
der Basis der Freiwilligkeit mehr Informationen über 
die konkrete Beschaffenheit und die konkreten In-
halte dieser Firmenschulen beschaffen. 

Mein Kollege Müller-Emme rt  hat schon darauf 
hingewiesen, wie bedauerlich es ist, daß sich beim 
Sonderprogramm für junge Lehrer von über 13 000 
arbeitslosen Lehrern überhaupt nur 62 beworben 
haben und daß nur 25 das Angebot annehmen, ob-
wohl alle Politiker, die im Bundestag dieses Pro-
gramm mitverantworten, an die Länder nachdrück-
lich appelliert haben, diesen jungen Lehrern, die für 
zwei oder mehr Jahre in den Dienst von Aus-
landsschulen gehen, zu garantieren, daß sie nach 
ihrer Rückkehr eine entsprechende Stelle in der 
Länderschulpolitik erhalten. Diese Voraussetzung ist 
natürlich wichtig. Wenn man bedenkt, was es für 
den Unterricht im Land bedeuten kann, wenn sich 
junge Lehrer im wahrsten Sinn des Wortes einmal 
den kulturellen Wind der Welt um die Nase wehen 
lassen, ist es wirklich aberwitzig, daß selbst ein so 
bescheidenes Programm nicht genügend aufgegriffen 
wird. Statt dessen denken wir immer in den Kate-
gorien einer maximalen ökonomischen und sozialen 
Absicherung. Es ist schon gesagt worden: 110 000 
bare Mark kostet ein entsandter deutscher Lehrer 
den deutschen Steuerzahler. Das bekommt er na-
türlich nicht alles selbst in die Tasche; es sind die 
Gesamtkosten. Dies steht doch oft in einem schrei-
enden Kontrast zu der realen sozialen Umwelt in 
den elendsten Ländern der Welt, so däß man die 
Frage der Kosten und der Ausstattung unter den 
Gegebenheiten unserer Besitzstände ins Verhältnis 
zu der Situation in den Gastländern setzen muß, wo 
ja manche deutsche Diplomaten und  deutsche Lehrer 
einen Status haben, wie er in diesen Gesellschaften 
nur sehr wenigen zukommt. 

(Klein [München] [CDU/CSU] : Zumindest 
im Verhältnis zu den Einheimischen!) 

Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluß 
auf den Gedankengang, den zumindest Herr Klein 
aufgegriffen hat, als er hier sehr deutlich von „kul-
tureller Außenpolitik" sprach. Ich bedaure, daß sich 
der Wille der Enquete-Kommission und auch des 
vorigen Bundestages, „kulturelle Außenpolitik" zu 
sagen, nicht durchgesetzt hat, sondern daß die Exe-
kutive weiter von „auswärtiger Kulturpolitik" 
spricht und auch viele von uns von „auswärtiger 
Kulturpolitik" sprechen. Real bedeutet dies doch: 
Auswärtige Kulturpolitik ist sicherlich nicht nur 
atmosphärisch, sondern real noch mehr an die Zer-
klüftung des Föderalismus und damit an eine Viel-
zuständigkeit gebunden, die die Sache erschwert. 

(Klein [München] [CDU/CSU] : Da interpre

-

tieren Sie mich falsch!) 

Kulturelle Außenpolitik meint mehr reale Außen-
politik und auch mehr Bundeskompetenz. Insofern 
steht das in engem Zusammenhang mit der gestrigen 
Debatte. 

(Pfeifer [CDU/CSU] Aber zahlen sollen die 
Länder!) 

Ich glaube, es ist nicht vernünftig, auf der einen 
Seite zu sagen, kulturelle Außenpolitik sei ein drit-
tes Bein, eine dritte Säule der Außenpolitik, gewis-
sermaßen gleichrangig neben der klassischen Diplo-
matie und neben der Wirtschaftsaußenpolitik, auf 

. der anderen Seite aber in der Praxis der Parlamente 
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von Bund und Ländern die kulturelle Außenpolitik 
oft doch nur wie einen Appendix zu behandeln, wie 
einen politischen Blinddarm, auf den man zwar, wie 
die Mediziner sagen, nicht völlig verzichten, aber 
den man notfalls sogar operativ behandeln kann. 

Ich meine, diese Doppelzüngigkeit, von der keine 
Fraktion dieses Hauses frei ist, sollte hier real aus-
gesprochen sein; nicht im Sinne des Klageführens, 
sondern in dem Sinne, daß wir dies zu ändern ver-
mögen, wenn wir es gemeinsam wollen. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Vizepräsident Frau Funcke: Das Wort hat Frau 
Abgeordnete Schuchardt. 

Frau Schuchardt (FDP) : Frau Präsident! Meine 
Damen und Herren! Diese ganze Debatte steht unter 
dem Hauptprinzip, daß man sich in den auswärtigen 
Kulturbeziehungen von dem einseitigen Kulturex-
port verabschieden wolle und sich statt dessen mehr 
im Bereich des partnerschaftlichen Gebens und Neh-
mens bewegen möchte. Ich meine, daraufhin muß 
dann diese Aktivität auch untersucht werden. 

In diesem Zusammenhang stellt sich meiner Auf-
fassung nach unmittelbar die Frage nach der Priorität 
bei den Auslandsschulen. Ich glaube, daß der Ein-
wand, den die Union hier gebracht hat, daß dazu 
keine klare Aussage gemacht wurde, nicht ganz un-
berechtigt ist. Ich meine, daß man dann, wenn man 
in partnerschaftlichem Verhältnis tätig sein will, 
wohl ganz eindeutig den Begegnungsschulen gegen-
über den deutschsprachigen Auslandsschulen die 
Priorität einräumen muß. 

Was hat es eigentlich soviel mit Außenpolitik zu 
tun, wenn man Deutsche in deutschen Schulen un-
terrichtet, also in einer Käseglocke unter sich zu 
sein? Ich weiß auch nicht so recht, was eigentlich die 
Firmenschulen unmittelbar mit Außenpolitik zu tun 
haben; denn hier handelt es sich doch lediglich um 
die Versorgung der Kinder von im Ausland arbei-
tenden Deutschen, die sehr häufig nur für eine Über-
gangszeit dort sind. Ich glaube, hier kann nicht so 
sehr der Schwerpunkt der kulturellen Außenpolitik 
liegen, sondern zuallererst auf den Begegnungs-
schulen. 

Frau Hamm-Brücher, ich meine, hieran ist der 
Wunsch, daß sich die Länder daran finanziell beteili-
gen mögen, wohl am besten aufzuhängen; 

(Zuruf des Abg. Klein [München] [CDU/CSU]) 

denn es geht darum, daß die Kinder, die mit ihren 
Eltern ins Ausland gehen, weil diese dort auf Zeit 
arbeiten, mit Schule versorgt werden müssen und 
auf diese Art und Weise eine Entlastung bei den 
Ländern eintritt. 

Es wäre doch sicher keine unangemessene Forde-
rung, wenn der Bund sagte, daß zumindest für diesen 
Bereich der auf Zeit ins Ausland versetzten Deut-
schen die Mitfinanzierung der Länder gegeben sein 
sollte. Das wäre eine sehr angemessene Forderung. 
Ich finde, alle sollten auf ihre Länderregierungen 
einen entsprechenden Einfluß ausüben. 

Es ist mit der sehr hehren Vorstellung begonnen 
worden, daß das Gebot der sozialen Offenheit er-
füllt werden müsse. Es gibt ein Verbot jedweder 
Diskriminierung von Rassen, Religionen und Welt-
anschauungen. Dann haben wir es aber unmittelbar 
mit Einschränkungen zu tun: Erstens müssen na-
türlich die Schüler von Deutschen bevorzugt wer-
den, zweitens die Schüler, die ein deutsches Eltern-
teil haben, und letztlich wird auch nur im Bedarfs-
falle ein Schulgelderlaß gewährt. All das schränkt 
ja den Zugang zu diesen Schulen und damit auch 
die Begegnung in diesen Schulen ganz erheblich ein. 

(Klein [München] [CDU/CSU] : Lesen Sie 
doch die Zahlen, die schon vorliegen! Das 

stimmt ja alles nicht!) 

— Das ist doch genau das Beispiel, das Herr Pfeifer 
hier genannt hat. Ich habe ja bisher gar nichts ge-
gen Ihre Äußerung gesagt, sondern mich ledig-
lich auf dieses Beispiel bezogen. 

Damit sind wir unmittelbar bei der Finanzierung. 
Wenn wir einerseits die Offenheit verwirklichen 
und keine Diskriminierung haben wollen, aber auf 
der anderen Seite Prioritäten haben, so hängt die 
Mittelzuweisung für diesen Bereich ganz entschei-
dend davon ab, ob die Ziele, die hier angesprochen 
worden sind, erfüllt werden oder nicht. Ich finde — 
insofern ist heute ja eine Einheitlichkeit festzustel-
len —, daß wir alles tun sollten, um die Wünsche 
der Regierung, vor allem auch im Haushaltsbereich, 
zu unterstützen. 

Beim Lesen der Unterlagen werde ich den Ein-
druck nicht los, daß es sich hier zuallererst um 
Schulen für Kinder von Eliten — auch im Ausland 
— handelt. Ich möchte das einmal mit Hilfe des 
Vergleichs zwischen den Europaschulen und den in 
dieser Rahmenplanung vorgeschlagenen Begeg-
nungsschulen für Kinder ausländischer Arbeitneh-
mer im eigenen Lande aufzeigen. Die Europaschu-
len expandieren; es wird mehr und mehr von ihnen 
geben. Zunächst einmal waren sie nur für Bedien-
stete der EG gedacht — also auch wieder für eine 
gewisse Elite —; inzwischen sollen sie geöffnet 
werden. Aber auf der anderen Seite gibt es, wenn 
ich es richtig sehe, noch nicht einen wirklich ernst-
haften Versuch, in diesem Lande eine Begegnungs-
schule für Ausländer zu errichten. Ich werde den 
Verdacht nicht los, daß das ein bißchen mit dem 
unterschiedlichen Sozialstatus der Betroffenen zu 
tun hat. 

Ich glaube, ein ganz wesentlicher Teil von Au-
ßenpolitik ist auch das Bild, das die Ausländer, die 
lange Jahre bei uns gewohnt haben, mit ins Ausland 
nehmen: Je günstiger das Bild dieser Ausländer 
über unser Land ist, um so günstiger wird auch der 
Ruf in diesen Ländern sein. Wir haben uns vor 
kurzem im Ausschuß für Bildung und Wissenschaft 
gerade mit dem Bildungsproblem von Kindern der 
ausländischen Arbeitnehmer befaßt, und wir wa-
ren einhellig der Auffassung, daß man eigentlich 
beides leisten müsse: erstens die Integration, aber 
zweitens auch das Erhalten ihrer Sprache und ihrer 
Kultur. Ich meine, in diesem Zusammenhang ist der 
Vorschlag auf Errichtung einer oder . mehrerer Be- 
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gegnungsschulen im eigenen Land sicherlich außer-
ordentlich zu begrüßen; er sollte ganz entschieden 
verfochten werden. Dabei sollten wir in den Aus-
schüssen klären, wie weit eigentlich die Gespräche 
mit den Ländern gediehen sind; denn die Bundes-
regierung kann sich ja leider nur auf den Vor-
schlag beschränken. Umgesetzt werden muß das ja 
in den einzelnen Ländern. Die Diskussion gestern 
hat gezeigt, daß man auch mit dem derzeitigen Kul-
turföderalismus mehr erreichen könnte. Wir wer-
den das an diesem Einzelfall wieder einmal beob-
achten können. 

Ich möchte eine Bemerkung zur Dritten Welt ma-
chen. Wir machen die Erfahrung — Herr Schäfer 
hat das bereits angesprochen —, daß die Kolonial-
mächte der Dritten Welt letztlich ihr Bildungssy-
stem und ihre Sprache aufgezwungen haben. Wir 
stellen also fest, daß die kulturelle Verankerung 
der Kolonialmächte in diesen Ländern ihnen auch 
heute noch unmittelbar Vorteile bringt. Ich meine, 
in diesem Zusammenhang muß auch untersucht wer-
den, ob nicht das Engagement gerade in diesem Be-
reich der kulturellen Außenpolitik, im Bereich des 
Schulwesens, verstärkt werden sollte, damit wir den 
„Nachteil", den wir dadurch haben,  daß wir etwas 
eher aus diesen Ländern ausgezogen sind, wenig-
stens zum Teil abfangen. Insofern, meine ich, muß 
man sich auch darüber unterhalten, wo die Priori-
täten liegen, wenn man fragt: An welchem Ort ist 
welche Schule anzusiedeln? 

Herr Pfeifer hat hier am Anfang darauf hingewie-
sen, daß es wünschenswert wäre, wenn man die 
schulpolitische Entwicklung im eigenen Lande we-
nigstens im Auslandsschulwesen wiederfände. Im 
Bericht wird darauf hingewiesen, daß die traditio-
nell gewachsene Struktur der Schulen im Ausland 
wohl eine sehr gezielte Flurbereinigung erfordere. 
Frau Hamm-Brücher hat auch darauf hingewiesen, 
welche lautstarken Proteste wohl bei Flurbereini-
gungsmaßnahmen entstehen würden. In diesem Zu-
sammenhang kann ich nur hoffen, daß das Auswär-
tige Amt nicht eine ähnliche Erfahrung wie Herr 
Gscheidle macht: Er soll zwar die Bundesbahn sanie-
ren, aber wenn es dann um Streckenstillegungen 
geht, erkennt jeder einzelne Abgeordnete plötzlich 
seine Lieblingsstrecke, die er selbstverständlich 
nicht stillgelegt haben will. Frau Hamm-Brücher, 
bei ,der Flurbereinigung wird in manchen Fällen 
auch gesagt werden müssen: Hier werden wir nicht 
ausbauen, sondern abbauen. Ich bin ganz sicher, daß 
sich dann Abgeordnete finden werden, die sagen, 
daß die geplante Maßnahme in dieser speziellen 
Schule sicherlich unangemessen ist. Ich wünsche 
Ihnen in diesem Zusammenhang also mehr Erfolg 
und vor allem auch Unterstützung durch dieses 
Plenum, wenn es darum geht, manchmal auch un-
populäre Maßnahmen durchzusetzen, die damit ver-
bunden sein können. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Lassen Sie mich zum Schluß noch eine Bemerkung 
zu den finanziellen Auswirkungen sagen. Herr Pfei-
fer, Sie haben völlig zu Recht darauf hingewiesen, 
daß das Ganze in diesem Bereich am wenigsten kon-
kret ist, um es einmal so auszudrücken. Mich stört 

es aber jedesmal, daß Vertreter Ihrer Fraktion, die 
mit dem Begriff der Steuerlastquote und mit dem 
Argument kommen, wir hätten eine viel zu hohe 
Steuerlastquote und müßten eigentlich stärkere 
Steuersenkungen vornehmen, bei einem entspre-
chenden Tagesordnungspunkt immer sagen: Für die-
sen Punkt wird leider viel zu wenig ausgegeben. 

Beim Bürger muß es sich irgendwann doch ein-
mal herumsprechen, daß man solche Projekte kaum 
bei Steuersenkungen finanzieren kann. Trotzdem 
macht die CDU immer wieder den Versuch es so 
hinzustellen. Das geht auch nur so lange, wie man 
in der Opposition ist. 

(Klein [München] [CDU/CSU] : Das werden 
Sie auch bald erfahren!) 

Aber ich meine, in einem Punkt hat Herr Pfeifer 
recht: Wenn die Bundesregierung wirklich will, daß 
dieses Programm umgesetzt wird, dann sollte sie uns 
möglichst schnell das mittelfristge Budget, das da-
für notwendig ist, mitteilen, weil wir erst dann das 
realisieren können, was wir, wie ich glaube, hier alle 
für wünschenswert halten. Ich glaube, daß aus der 
heutigen Debatte deutlich geworden ist, daß es alle 
Fraktionen gern sähen, wenn dieser Bereich eine 
stärkere Priorität bekäme. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Vizepräsident Frau Funcke: Das Wort hat  der Herr 
 Abgeordnete Stercken. 

Dr. Stercken (CDU/CSU) : Frau Präsident! Meine 
Damen und Herren! In einer deutschen Wochenzeit-
schrift wurde der Rahmenplan für die auswärtige 
Kulturpolitik im Schulwesen als ein „Papier ohne 
Antwort" bezeichnet. Antworten erteilen hätte ge-
heißen zu sagen, wie diese Maßnahmen finanziert 
werden sollen. Wir haben dieses Dilemma gerade 
wieder erfahren, daß ohne Personalverstärkung und 
zusätzliche Sachmittel in folgenden Haushalten eine 
Erweiterung unseres schulischen Angebots im Aus-
land schwerlich zustande kommen wird. Zumindest 
für die Sachmittel leuchtet dies ein. Was die Perso-
nalanforderungen in der Zentrale, Frau Staatsmini

-

ster, betrifft, so würden die vorliegenden Wünsche 
überzeugender sein, wenn das Bemühen des Aus-
wärtigen Amtes erkannt werden könnte, durch Per-
sonalumschichtungen im auswärtigen Dienst neuen 
Schwerpunkten Rechnung zu tragen. 

(Klein [München] [CDU/CSU] : So ist es, 
Herr Kollege!) 

Wenn nachgewiesen werden kann, daß trotz Mobili-
tät neues Personal zur Lösung dieser Aufgaben er-
forderlich wird, müssen daraus Konsequenzen ge-
zogen werden = das räume ich ein —; sonst ist die 
Hoffnung nicht zu verantworten, die wir hier mit 
unserer Debatte am heutigen Tage entfachen. 

Dies gilt allerdings auch für den Einsatz der Sach-
mittel. Unser Verfügungsrahmen ist begrenzt. Wir 
müssen daher die Prioritäten genauer überblicken 
und abwägen, Frau Schuchardt, als dies der Gesamt-
haushalt des Auswärtigen Amtes ermöglicht. Die 
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Sicherung eines ausreichenden und sinnvollen schu-
lischen Angebots im Ausland ist sicher unbestreitbar 
eine vorrangige Aufgabenstellung. Diese Kenntnis 
muß uns aber auch befähigen, weniger wichtige 
Aufgaben einzugrenzen, die nicht einen so existen-
tiellen und fundamentalen Charakter tragen. 

Zu drei Problemkreisen, die übrigens den Vorteil 
haben, daß sie durchaus im Rahmen unserer jetzi-
gen Situation finanzierbar sind, möchte ich Stellung 
nehmen. 

Erstens. An der Bedeutung der Europäischen Schu-
len, glaube ich, zweifelt niemand in diesem Haus. 
Dennoch müssen wir mit Bedrückung zur Kenntnis 
nehmen, daß der Bundesregierung an acht europäi-
schen Schulen im Jahre 1977 allein für die Beteili-
gung an den Personalkosten Belastungen in Höhe 
von 24,6 Millionen DM erwachsen sind. Bei einem 
Einsatz von 200 Millionen DM für rund 100 Schulen 
wird also für acht Schulen ein rundes Achtel dieses 
Haushalts allein für Personalkosten verausgabt. 

Dies würde mich weniger stören, wenn nicht trotz 
löblicher Absichten die schulische Versorgung der 
Kinder der Bediensteten der Europäischen Gemein-
schaft nach wie vor die wichtigste Voraussetzung für 
die Schaffung solcher Schulen wäre. Wir sollten die 
häufig in der Presse geäußerten Vorbehalte ernst 
nehmen, daß hier trotz aller Beteuerungen des Ge-
genteils eine Privilegierung stattfindet, denn nicht 
das Bedürfnis und der Wunsch nach einer europäi-
schen Schule sind für ihre Schaffung entscheidend, 
sondern weithin, wie Sie zutreffend gesagt haben, 
zunächst die Versorgung des öffentlichen Dienstes. 

So ist der Vorstoß der Bundesregierung im Ober-
sten Rat der Europäischen Schulen vom Prinzip her 
zu begrüßen. Ich zweifle jedoch, daß dort große 
Bereitschaft bestehen wird, das einvernehmlich ent-
wickelte Konzept kurzfristig zu verändern. 

Der Hinweis, Frau Staatsminister, den Sie soeben 
auf den Art. 91 b des Grundgesetzes gegeben haben, 
könnte einen Weg eröffnen, die eigenen Verantwort-
lichkeiten wahrzunehmen und nicht darauf zu war-
ten, daß sich die Neun oder später gar die Zwölf 
auf die Veränderung eines mühevoll zustandege-
kommenen Konzeptes einigen. Die Lernziele, die 
die Bundesregierung beschreibt, könnten dann we-
nigstens in einigen Verantwortungsbereichen stär-
ker zum Tragen kommen. Es wird nicht schwerfallen, 
dafür eine Bedarfsanalyse zu erstellen, die dann 
die Grundlage für ein entsprechendes Angebot sein 
kann. 

Der zweite Komplex, zu dem ich einige Gedan-
ken vortragen möchte, ist der der deutschsprachigen 
Auslandsschulen, wie es Gott sei Dank wieder im 
Bericht der Bundesregierung zu lesen ist. Ich werte 
dies übrigens als eine Tendenz der Bildungspoliti-
ker, sich wieder von Worthülsen und esoterischen 
Leerformeln zu trennen, mit denen wir in Zeiten 
der bildungspolitischen Euphorie zum Überdruß ge-
füttert worden sind, 

(Zustimmung bei der CDU/CSU) 

ohne daß dabei — dies muß ich hinzufügen — der 
geistige Inhalt und die Möglichkeiten der Umset

-

zung erkennbar in Betracht gezogen worden wären. 

Die deutschsprachigen Auslandsschulen verursa-
chen uns heute vielerorts, insbesondere im Bereich 
der Europäischen Gemeinschaft, großen Kummer, 
weil ihre Kapazität nicht ausreicht, um die vielen 
Schüler aufzunehmen, deren Eltern im Zuge des 
Ausbaus unserer wirtschaftlichen Zusammenarbeit 
mit dem Ausland dort Wohnung genommen haben. 
Wenn Sie mit den Eltern von Schülern sprechen, 
die zu Dutzenden auf diesen deutschsprachigen 
Schulen nicht unterkommen oder die aus anderen 
Gründen nicht in die Begegnungsschulen hinein-
gelassen werden, hören Sie von diesen Betroffenen 
immer wieder das Argument, daß die exportabhän-
gige Bundesrepublik Deutschland wenigstens die 
Folgekosten tragen solle, die sich aus den Export-
erfolgen der deutschen Wirtschaft ergäben. Denn 
schließlich wäre es wahrscheinlich um den Haus

-

halt des Auswärtigen Amtes wie des gesamten Bun-
des schlecht bestellt, wenn sich unsere Export-
erlöse in den letzten Jahren nicht in so erstaun-
licher Weise erhöht hätten. Es wird auch geltend 
gemacht, daß das Weltwirtschaftskrisengebiet immer 
mehr deutsche Waren aufnehme und daß damit die 
Schwierigkeiten auf unserem Binnenmarkt glück-
licherweise wenigstens zu einem Teil ausgeglichen 
werden könnten. 

Natürlich kann der auswärtige Dienst geltend 
machen, daß diese Aufgabe nicht zunächst — dies 
ist auch eben von Frau Schuchardt so vorgetragen 
worden — ein integrierender Bestandteil der deut-
schen Außenpolitik sein kann. Dennoch möchte ich 
dieser häufig zu hörenden Argumentation die Über-
legung entgegenstellen, daß es auch die Aufgabe 
des auswärtigen Dienstes ist, im Bereich des Kon-
sularwesens die Sicherung der rechtlichen, wirt-
schaftlichen und sozialen Interessen deutscher 
Staatsbürger im Ausland zu gewährleisten. Man 
kann also eine solche Dienstleistung, wie sie das 
schulische Angebot darstellt, nicht von den übrigen 
sozialen Dienstleistungen abkoppeln. 

Ich übersehe nicht, daß dafür in der Bundesrepu-
blik Deutschland eine reibungslose Zusammenarbeit 
zwischen Bund und Ländern Voraussetzung ist. Daß 
dies aber heute nicht in der wünschenswerten Weise 
vorausgesetzt werden kann, ist die Auswirkung 
einer konfusen Epoche, in der die Bundesländer nun 
weiß Gott Veranlassung hatten, der Reformitis eini-
ger unruhiger Geister mit großem Mißtrauen zu 
begegnen. Aber wir erkennen an, Frau Staatsmini-
ster, daß die Bundesregierung in diesem Bereich 
offenbar wieder auf den Pfad der Tugend zurück-
gekehrt ist. 

Das Auswärtige Amt will sich künftig auch, wie 
schon gesagt wurde, in verstärktem Maße der Fir-
menschulen annehmen. Ich finde es begrüßenswert, 
daß deutsche Wirtschaftsunternehmen zur Selbst-
hilfe geschritten sind und sich im Zusammenhang 
mit ihren zeitlich oft begrenzten Auslandsprojekten 
der schulischen Versorgung der Kinder ihrer Mit-
arbeiter angenommen haben. Es ist anzuerkennen, 
wenn hier durch das Auswärtige Amt organisato-
rische, fachliche und auch materielle Hilfe geleistet 
werden soll. Ein solches Angebot darf aber nicht nur 
diejenigen begünstigen, die als Mitarbeiter großer 
Industrieunternehmen ins Ausland gehen. Die Mehr- 
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zahl der in der Wirtschaft im Ausland wirkenden 
Deutschen arbeitet dort in oder für mittelständische 
Unternehmen, denen für einige Kinder der Betrieb 
einer eigenen Firmenschule nicht möglich ist. Sie 
müssen an den deutschsprachigen Schulen oder 
auch in Begegnungsschulen die gleiche Chance der 
Versorgung erhalten. 

Das Auswärtige Amt beschreibt hier, wie schon 
vorgetragen, seine guten Absichten, ohne aber An-
haltspunkte für eine Verwirklichung in diesem 
schwierigen Bereich vorzutragen. Ich kann daher 
nur die bestimmte Forderung anmelden, daß der 
Versorgung der Kinder deutscher Arbeitnehmer in 
den Wirtschaftszentren anderer Länder absolute 
Priorität eingeräumt wird. Es ist heute oft schwer, 
die deutschen Experten und Facharbeiter zur An-
nahme einer solchen Beschäftigung im Ausland zu 
bewegen. Sie sind leider oft weniger mobil, als 
manche Sozialwissenschaftler vorausgesagt haben. 
Wenn noch dazukommt, daß sich Eltern auf Jahre 
hin von ihren Kindern trennen sollen, weil sie am 
neuen Ort ihres Wirkens oftmals trotz einer deut-
schen Schule für sie keine Chance finden, dann 
sägen wir an dem Ast, auf dem ein entscheidender 
Teil unserer Prosperität heute beruht. Wir müssen 
den Unternehmungsgeist fördern und daher auch 
den unausweichlichen Konsequenzen die nötige 
Vorrangigkeit einräumen. 

Drittens ist das schulische Angebot natürlich auch 
von entsprechenden Räumlichkeiten abhängig, die 
uns in der Regel bislang die Bundesbaudirektion in 
einer überperfektionierten Weise erstellt hat. Aus 
den Aussagen der Eltern dieser Schüler habe ich 
entnehmen können, daß sie nicht das Bedürfnis 
haben, die deutschen Schulgebäude im Ausland als 
einen Ausdruck für die Kraft und Herrlichkeit der 
deutschen Nation zu empfinden. Sie würden ein An-
gebot vorziehen, das sich stärker dem jeweils lan-
desüblichen Stil anpaßt. Meinem persönlichen Ge-
schmack würde es entsprechen, wenn ausländische 
Baumeister uns in stärkerem Umfang solche Maß-
stäbe vermittelten. Deutsche Bescheidenheit und 
Einfachheit haben im Ausland noch nie .unange-
nehme Gefühle heraufbeschworen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Eines ist sicher: die Bauten würden nicht so teuer, 
und wir könnten mehr tun. 

Was aber auf alle Fälle geschehen sollte, ist die 
Begründung der Prioritäten im Schulbau oder in der 
Schulerweiterung. Sobald ein überzeugend begrün-
detes Gesamtkonzept für die Prioritäten im Schulbau 
vorliegt, werden wir uns allen einen umfangreichen 
Schriftwechsel ersparen, weil leicht anzunehmen ist, 
daß wir mit den zur Verfügung stehenden Mitteln 
nicht alles gleichzeitig machen können. Die Kritik, 
der das heutige Verfahren ausgesetzt ist, bezieht 
sich eigentlich nur, wenn ich es richtig sehe, auf teil-
weise sehr undurchsichtige Vorrangigkeiten. Ich 
meine, unsere Bürger, die draußen unsere Sache 
vertreten, hätten einen Anspruch, daß ihnen diese 
Planungen der Bundesregierung plausibel vorgeführt 
werden. 

Meine Damen und Herren, wenn durch diese De-
batte der Rahmenplan näher an die Wirklichkeit ge-
rückt würde, könnte sich daraus auch eine verständ-
nisvollere Beurteilung der deutschen Schulpolitik im 
Ausland in der deutschen Presse ergeben. Ein Über-
blick über die in diesem Jahr erschienenen Artikel 
zum Thema deutsche Schulen im Ausland hat mir 
den Eindruck vermittelt, daß hier überwiegend je-
denfalls nur Klage geführt wird, weil das bestehende 
Angebot fast nirgendwo ausreicht. 

Von diesem Platz aus ist vor neun Jahren einmal 
das Wort gesprochen worden: „Die Schule der Na-
tion ist die Schule." Zwar sollte dieses Wort die 
Erziehungsaufgaben erheblich eingrenzen; doch diese 

. Absicht ist ja kürzlich durch den Herrn Bundeskanz-
ler korrigiert worden, als er uns vorführte, daß 
eigentlich in allen Bereichen wieder erzogen werden 
dürfe. Wenn dies nicht nur eine Sympathiewerbung 
bei den Opfern unruhiger Bildungspolitiker sein 
soll, dann besteht durch ein besseres schulisches An-
gebot im Ausland jedenfalls die Chance, wenigstens 
dort die „Schule der Nation" zur „Schule der Na-
tion" zu machen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Wenn die fiebrige Phase der auswärtigen Kultur-
politik, wie ich mir, Herr Kollege Lattmann, dies 
nach wie vor zu bezeichnen erlaube, endgültig hinter 
uns liegen sollte, so dürfen Sie, Frau Staatsminister, 
bei der Konsolidierung der deutschen Auslandsschu-
len mit der Unterstützung der CDU/CSU-Fraktion 
rechnen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Vizepräsident Frau Funcke: Das Wort hat der 
Herr Abgeordnete Enders. 

Dr. Enders (SPD) : Frau Präsidentin! Meine sehr 
verehrten Kolleginnen und Kollegen! Der Antrag 
der CDU/CSU zur Schulstruktur an deutschen 
Schulen im Ausland, insbesondere in Spanien, geht 
unverkennbar auf Intentionen des Elternbeirats der 
deutschen Schule in Barcelona zurück und ver-
schanzt sich hinter dessen Angaben. Dieser Eltern-
beirat ist kein offizielles Organ der Schule, sondern 
eine Gruppe von Eltern zur Vertretung von Interes-
sen, denen wir uns keineswegs verschließen. 

Die Eltern haben in einem umfangreichen Schrift-
verkehr mit Protokollen von Versammlungen und 
Diskussionen ihre Bedenken gegen die Einführung 
der neuen Schulstruktur der Verwaltung, den Poli-
tikern und den Fachleuten vorgetragen. Die Oppo-
sition hat daraufhin wohl eine Fährte gewittert, auf 
der sie einen politischen Happen zu finden hofft. 
Das wird nicht der Fall sein, denn die Opposition 
ließ sich ohne Überprüfung der Fakten dazu verlei-
ten, unzutreffende Sachverhalte zu wiederholen 
und unbestätigte Sekundarmitteilungen aus frühe-
ren Jahren zu übernehmen. Es wird meine erste 
Aufgabe sein, die Fehler des CDU/CSU-Antrags — 
um  im Schuldeutsch zu bleiben — zu korrigieren. 

Erstens. Die neue Schulstruktur wurde der deut-
schen Schule in Barcelona nicht aufgezwungen, son-
dern vom Schulvorstand gebilligt und eingeführt. 
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Dies ist auch nicht etwa derzeit geschehen, sondern 
der Beschluß liegt — wie auch bei der deutschen 
Schule in Madrid — schon einige Jahre zurück. Die 
Bundesregierung könnte auch schwerlich alleinbe-
stimmend fundamentale Änderungen vornehmen, 
denn das würde sofort die um ihre Kompetenz be-
sorgten Konkurrenten auf den Plan rufen. Gerade 
an den Auslandsschulen gibt es ein kompliziertes 
System von Zuständigkeiten: Der Bund ist primär 
für die finanzielle Förderung zuständig, die Kultus-
ministerkonferenz für Prüfungen und Lehrinhalte 
und die Kultusminister der Länder für die Lehrer-
versorgung. Die Opposition müßte demnach ihre 
Vorwürfe in dem vorliegenden Antrag auch an die 
Adresse der eigenen Kultusminister richten. 

Diese scheinen jedoch in dieser Beziehung gar 
keinen Grund zur Erregung zu haben, denn in der 
Pressemitteilung aus Anlaß der 190. Plenarsitzung 
der Ständigen Konferenz der Kultusminister und 
-senatoren der Länder vom 28. November dieses 
Jahres heißt es — und das steht gar nicht in Ein-
klang mit den hier vorgetragenen Meinungen —: 

Die Kultusministerkonferenz stimmt in den 
Grundsätzen und allgemeinen Zielen der aus-
wärtigen Kulturpolitik mit der Bundesregie-
rung in der Tendenz überein, daß auswärtige 
Kulturpolitik als internationales gegenseiti-
ges Geben und Nehmen verstanden werden 
sollte. Sie betont, daß innerstaatliche und aus-
wärtige Kulturpolitik sich gegenseitig bedin-
gen und fortlaufend beeinflussen, so daß so-
wohl die Vermittlung deutschen Kulturgesche-
hens nach draußen als auch die Darstellung 
und Vermittlung ausländischer kultureller Ent-
wicklungen in der Bundesrepublik Deutschland 
der intensiven Mitwirkung der Länder bedarf. 
Die Länder verstehen sich dabei nicht nur als 
Leistungsträger, sondern als gleichberechtigte 
Partner des Bundes und sind an einer effekti-
ven und möglichst reibungslosen Zusammenar-
beit interessiert. 

Diesem Zitat ist nichts hinzuzufügen. 

Zweitens. Die Zahl der Schüler an der deutschen 
Schule in Barcelona ist nicht, wie im Oppositionsan-
trag angegeben, unter die Grenze von 1 000 gesun-
ken, sondern beläuft sich gegenwärtig — ohne Kin-
dergartenkinder — auf über 1 500. Ich muß also 
dem Herrn Kollegen Pfeifer widersprechen, der 
heute vormittag von einem Abbau der Schülerzahl 
gesprochen hat. Dies trifft nach den mir vorliegen-
den Zahlen nicht zu. Das ist ein fatales Beispiel da-
für, in welche Situation sie kommen können, wenn 
auf unergiebigen Feldern nach politischem Profil 
geschürft wird. 

Drittens. Wenn auch nirgends die finanziellen 
Wünsche kritiklos erfüllt werden können, so stehen 
doch die Zuweisungen an die deutschen Schulen in 
Spanien nicht schlecht da. Diese erhalten mit 17 
Millionen DM den höchsten Betrag, der für solche 
Zwecke in fremde Länder fließt. Immerhin hat sich 
— und das hörten wir heute morgen bereits von 
Frau Staatsminister Hamm-Brücher — der Betrag 
für die deutschen Auslandsschulen von 1968 bis zur 
Gegenwart um das Dreifache vervielfacht, von 68 

Millionen DM auf 203 Millionen DM. Aufgeschlos-
sene Schulen, die mit der Einführung der neuen 
Schulstruktur neue zusätzliche Aufgaben übernom-
men haben, müssen selbstverständlich auch eine er-
höhte Berücksichtigung finden. 

Warum wurde die neue Schulstruktur überhaupt 
eingeführt? Ist sie das Ergebnis eines rührigen Päd-
agogen oder eines erfolgsuchenden Verwaltungsbe-
amten? Nein, nichts von alledem: Die Verhandlun-
gen und Abmachungen mit den spanischen Behör-
den über die Gründung deutscher Schulen in Spani-
en ergaben die Grundlagen für die neue Schul-
struktur. Nach Dekreten der spanischen Regierung 
dürfen" keine spanischen Schulklassen an den dorti-
gen deutschen Schulen geführt werden; denn diese 
Schülerinnen und Schüler sollen die eigenen spani-
schen. Schulen besuchen. Dadurch taucht die Frage 
auf: Können diese unzureichend deutschsprechen-
den Kinder in deutschen Klassen mit unterrichtet 
werden und dort das Klassenziel erreichen? 

Wenn man dies verneinen muß — und zahlreiche 
Fachleute taten es — und wenn man den Kindern 
das schulische Versagen ersparen will, sind Ände-
rungen in der Schulstruktur hinsichtlich der Auf-
nahme von Kindern mit mangelnden Deutschkennt-
nissen unumgänglich. Dies führte jedoch vor allem 
bei der Aufnahme von Kindern aus zweisprachigen 
Ehen in den Kindergarten zu unvertretbaren Här-
ten. Sie wurden, weil vielleicht zu Hause die Mut-
ter mit ihnen in einer anderen Umgangssprache 
spricht und daher die Deutschkenntnisse nicht aus-
reichen, vom Besuch des Kindergartens an der 
deutschen Schule ausgeschlossen. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Also doch!) 

— Selbstverständlich. 

Auch wenn im Elternhaus kein Zweifel bestand, 
daß für die Kinder nur die deutsche Bildungsanstalt 
in Frage komme, scheint der Behördeneifer nicht 
nur Ärger, sondern auch böses Blut bereitet zu ha-
ben. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Also doch!) 

– Ja, wir kommen schon noch dazu. 

Ich meine, gerade dort, wo eine große Affinität 
zu der deutschen Schule besteht und wo man sich 
zu der Begegnung bekennt, müssen Mittel und 
Wege zur Lösung von Aufnahmeersuchen gefunden 
werden. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Aha!) 

Es ist unverständlich, warum ein Fünfjähriger we-
gen mangelnder Sprachkenntnisse weniger wertvoll 
für die Begegnung sein soll als .ein Kind mit perfek-
ten Kenntnissen. 

(Zuruf von der CDU/CSU) 

Er könnte im Gegenteil vielleicht sogar als Exem-
pel bessere Impulse für die Begegnung geben, ein 
Muster für die wachsende Annäherung und sich 
vertiefende Freundschaft sein. 

(Zuruf von der CDU/CSU) 

Die Abweisung des Ersuchens auf Besuch des 
Kindergartens ließ die Eltern in recht massiver 
Form bei den zuständigen Stellen vorstellig wer- 
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den. Inzwischen — und nun kommt es, Herr Pfeifer 
— wurde eine Aufnahme erleichtert. Der Leiter der 
Kulturabteilung des Auswärtigen Amtes schrieb be-
reits am 26. Juni an den Vorsitzenden des Eltern-
beirates in Barcelona: 

Bei der Aufnahme in den Kindergarten und die 
Grundschule soll der besonderen Lage von  Kin

-

dern aus deutsch-spanischen Ehen, soweit einer 
der Ehepartner die deutsche Staatsangehörig-
keit besitzt, Rechnung getragen werden. Hier-
bei sind auch solche Fälle zu berücksichtigen, 
in denen eine Mutter infolge ihrer Eheschlie-
ßung ihre deutsche Staatsangehörigkeit aufge-
geben hat. Diesen Gesichtspunkten soll durch 
eine großzügige Aufnahmepraxis entsprochen 
werden, die durch zusätzliche Bemühungen um 
die sprachliche Förderung dieser Kinder er-
gänzt wird. 

Natürlich muß auch das Elternhaus seinen Bei-
trag zur Verbesserung der Sprachkenntnisse lei-
sten, damit nicht das Kind wegen fehlender Aus-
drucksmöglichkeiten unter dem permanenten Druck 
des Versagens steht. In den Fällen, in denen Ju-
gendliche überhaupt keine deutschen Sprachkennt-
nisse besitzen, besteht die Möglichkeit, sich diese 
bis zum Ende des 4. Schuljahres anzueignen und 
dann den Seiteneinstieg in die Sekundarstufe zu 
nehmen. Sie haben dann die Chance, vom 5. Schul-
jahr ab die Mittel- und Oberstufe bis zum Abitur zu 
besuchen. Allerdings wird ein intensiver deutscher 
Sprachunterricht erteilt und der Fachunterricht in 
Deutsch gegeben, was schon erhebliche Anforde-
rungen an die Schüler stellt. So gesehen, hat der 
Seiteneinstieg auch seine positiven Seiten. Im übri-
gen gibt es in Griechenland und in der Türkei aus 
rechtlichen Gründen keine Möglichkeit für die ein-
heimischen Kinder, vor der Sekundarstufe die deut-
sche Schule zu besuchen. Dort kann also nur der 
Seiteneinstieg benutzt werden. 

Nachdem sich auch auf einer Regionalkonferenz 
Vertreter der deutschen Schulen in Spanien Mitte 
Oktober für die flexible Aufnahme von Kindern aus 
deutschsprachigen Ehen in die Kindergärten an den 
deutschen Schulen ausgesprochen haben, ist dem 
Petitum der Eltern genügend entsprochen worden. 
Damit ist auch der diesbezügliche Inhalt des CDU/ 
CSU-Antrags vom 6. September hinfällig geworden, 
zumal der in Abschnitt 1 verlangte Rahmenplan in-
zwischen vorliegt und heute diskutiert wurde. 

Ich möchte das Kapitel jedoch nicht abschließen, 
ohne ein Wort der Kritik an die Verursacher der 
zunächst mißverstandenen Absichten zu richten. 
Sie hätten es nicht dahin kommenlassen dürfen, 
daß eine wahre Flut von Äußerungen und Gegen-
äußerungen sich über eine Vielzahl von Gremien 
ergoß und Gutachter in Anspruch genommen wur-
den. Diese Erfahrungen veranlassen mich, deutlich 
zu betonen, daß es nicht bei den Klauseln eines 
Briefes oder den Formulierungen einer Konferenz 
bleiben darf, sondern die Administration in großzü-
giger Form unsere Vorstellungen verwirklichen 
helfen muß. Die deutsche Auslandsschule soll keine 
Privilegiertenschule sein und keine ungerechtfertig-
ten Selektionen vornehmen, sondern die ganze 

Breite für den bikulturellen und bilingualen Aufbau 
ausschöpfen. 

Wenn die Begegnungsschulen ihrem Auftrag ge-
recht werden sollen, müssen sie auch in finanzieller 
Hinsicht mit dem notwendigem Volumen ausgestat-
tet werden. Bei vielen von ihnen ist der Andrang 
so groß und ist die Zahl der Räume so klein, daß 
sie aus allen Nähten zu Platzen scheinen. Eine Zu-
sammenstellung des Fehlbestandes an Schulsälen, 
Kursräumen und Hallen wird Dimensionen offenle-
gen, die sich manche von uns heute noch nicht vor-
stellen können. Unsere Erkenntnis, daß unzulängli-
che Ausbildung geringere Berufschancen nach sich 
zieht, gilt auch für die Jugendlichen in anderen 
Ländern. Daher räume ich neben der hier und dort 
vertretenen Ansicht über den Vorrang der Wirt-
schaftshilfe als alleiniges Mittel zur Verbesserung 
der Lebensbedingungen in weniger entwickelten 
Ländern den kulturellen Leistungen ebenfalls einen 
hohen Rang ein und messe ihnen große Bedeutung 
zu. 

Zum Schluß möchte ich noch ein Problem für die 
deutschen Auslandsschulen andeuten, das sich 
durch die Kinder der zurückkehrenden Gastarbeiter 
ergibt. Sie haben oft bei uns über einen längeren 
Zeitraum hinweg die Schule besucht und verfügen 
teilweise über gute Sprachkenntnisse. Die Heimat-
staaten sind primär eher an deren Reintegration als 
an einer weiteren fremdsprachlichen Förderung in-
teressiert. Da diese Kinder zu den deutschen Aus-
landsschulen aus Raummangel nur beschränkt Zu-
gang finden, stehen sie zwischen den Fronten. Man-
che Fähigkeiten liegen brach oder gehen wieder 
verloren. Hier tut sich ein Aspekt der sozialen Ver-
antwortung auf, dem wir uns nicht entziehen dür-
fen und der auch bei den Ausschußberatungen der 
heute behandelten Drucksachen, gebührend berück-
sichtigt werden sollte. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Frau Funcke: Das Wort hat Frau 
Staatsminister Hamm-Brücher. 

Frau Dr. Hamm-Brücher, Staatsminister im Aus-
wärtigen Amt: Frau Präsidentin! Meine sehr geehr-
ten Damen und Herren! Nach einer fast dreistündi-
gen Debatte möchte ich zunächst allen Debatten-
rednern sehr herzlich für ihre Beiträge danken. Ich 
glaube, sie waren gerade dort, wo sie kritisch und 
offen waren, sehr hilfreich. Ich meine, daß wir alle 
gemeinsam die einzelnen Punkte — ich habe sie 
mir alle notiert — im Ausschuß durchgehen sollten. 
Ich bitte um Verständnis, wenn ich mit Blick auf 
die Uhr und die leeren Bänke versuche, jetzt nur 
die wichtigsten Punkte herauszugreifen, damit das 
Stenogramm dieser heutigen Debatte nicht unvoll-
ständig bleibt. Ich muß Sie also noch einen Augen-
blick um Ihre Geduld bitten. 

Ich beginne einmal — das entspricht dem Re-
spekt gegenüber der Opposition — mit den Red-
nern der Opposition. Ich möchte Herrn Kollegen 
Pfeifer sehr freundschaftlich sagen: Als Sie Ihren 
Beitrag mit so ungewohnt strengem Blick und so 
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ungewohnt lauter Stimme begannen, dachte ich: 
Das kann ja eigentlich nur sehr schlimm werden. 

(Katzer [CDU/CSU] : So kann man  sich ir

-

ren!) 

— Ja, so kann man sich irren. — Daß Sie trotz des 
so strengen Blickes und trotz lauter Stimme nach-
her — das meine ich wiederum freundschaftlich —
nur offene Türen eingerannt haben, hat mich wie-
der ein bißchen versöhnt und an den sonstigen Kol-
legen Pfeifer erinnert. 

Herr Kollege Pfeifer, ich stimme mit Ihnen über-
ein, daß es für alles, was kulturelle Belange und 
Aufgaben betrifft, in unserem Lande leider — wir 
beide, glaube ich, bedauern das gemeinsam — kei-
ne starke Lobby gibt. Aber das ist kein Spezifikum 
der Bundesregierung, sondern das ist überall der 
Fall. Wenn man sich die Haushaltsansätze früherer 
Zeiten anschaut — auch hinsichtlich der Kulturför-
derung und nicht nur der auswärtigen Kulturpolitik 
—, dann muß man leider sagen, daß auf Grund der 
historischen Entstehung der Bundesrepublik 
Deutschland, der dezentralisierten Zuständigkeiten 
und Verantwortlichkeiten im Gesamtstaat, das Be-
wußtsein für eine Verantwortung in diesem Bereich 
tatsächlich sehr unterentwickelt ist. Wir können 
das ändern, wenn wir das wollen. Wir sollten uns 
hier meiner Ansicht nach nicht entmutigen las-
sen. 

Herr Kollege Pfeifer, Sie haben Dieter Sattler als 
einen Mann genannt, zu dessen Zeiten es besser ge-
wesen sei. Ich habe Dieter Sattler gut gekannt. Ich 
war persönlich mit ihm befreundet. Er ist fast zer-
brochen an der Tatsache, daß auch er als Leiter der 
Kulturabteilung seine Vorstellungen so gut wie 
überhaupt nicht verwirklichen konnte. Dennoch hat 
er eine bleibende Leistung hinterlassen, auf der wir 
heute noch aufbauen können. 

Sie haben einige Anmerkungen zum Rahmenplan 
gemacht und mit Recht gesagt, daß Sie im Augen-
blick die regionale Differenzierung der Planung 
vermißten. Ich gebe Ihnen das zu. Ich habe ur-
sprünglich beabsichtigt, eine Kommission, eine 
ganz kleine Gruppe von Fachleuten, auf Reisen zu 
schicken, damit sie uns einmal Vorschläge für eine 
regionale Schwerpunktbildung und regionale Diffe-
renzierung der Modelle macht. Meine Damen und 
Herren, das scheitert einfach daran, daß man dann, 
wenn man in überschaubaren Fristen einen solchen 
Plan vorlegen will, hierfür ja gar keine geeigneten 
Fachleute, die für längere Wochen oder Monate 
solche Reisen antreten, gewinnen kann. Aber wir 
sollten uns im Unterausschuß einmal gemeinsam 
überlegen, ob sich das nicht nachholen läßt. 

Unbesehen greife ich auch Ihre zweite Anregung 
auf, daß wir in unsere pädagogischen Vorstellun-
gen für Auslandsschulen welcher Art auch immer 
die Erfahrungen der Privatschulen in der Bundesre-
publik Deutschland übernehmen. Ich bin ein Vor-
kämpfer für freie Schulen und meine, daß wir unse-
re Schulmisere auch im Inland schleunigst bessern 
könnten, wenn wir mehr von diesen Erfahrungen 
auch in unser öffentliches Schulsystem einbrächten. 
Ich bin gern bereit, bei der Fortschreibung des Rah

-

menplans dies als besonderen Schwerpunkt aufzu-
nehmen. Das gilt ebenso für die Notwendigkeit, be-
rufliche Bildungsgänge auch in den sehr einseitig 
gymnasial ausgerichteten Schulen einzuführen. Das 
steht ja einmal im Rahmenplan, und zum anderen 
habe ich es heute früh auch noch einmal betont. 

Ich bin auch mit Ihnen der Meinung, daß sich 
eine stringente Teilung in Begegnungsschulen hier 
und deutschsprachige Auslandsschulen dort über-
haupt nicht durchhalten läßt, und selbst wenn sie 
sich durchhalten ließe, wäre sie gar nicht zweck-
mäßig. Ich möchte den anderen Kollegen, die hier 
dazu gesprochen haben, auch sagen: Es gibt eben 
in vielen Teilen der Welt — aus welchen Gründen 
auch immer — nicht die Möglichkeit, Begegnungs-
schulen zu errichten. Das gilt für den ganzen Ost-
block, das gilt für viele Entwicklungsländer, die 
solche Schulen einfach gar nicht wünschen — bei-
spielsweise in Äthiopien ist uns ja eine Begeg-
nungsschule gerade zwangsweise geschlossen wor-
den —, das gilt für viele Länder, in denen ein Inter-
esse ausländischer Kinder an einer solchen Begeg-
nungsschule nicht vorhanden ist. Immer dann müs-
sen wir eine Art Alternative anbieten, und das ist 
eben die mehr oder weniger rein deutschsprachige 
Auslandsschule. Es gibt also keine stringente Tren-
nung, es gibt keinerlei Graduierung zwischen die-
sen beiden Schularten. Ich möchte wirklich wün-
schen, daß wir mehr und mehr statt deutschsprachi-
ger Auslandsschulen auch nach deutschen Lehrplä-
nen unterrichtende Züge an Begegnungsschulen ha

-

ben. Das kann man sich durchaus vorstellen, und 
das gibt es ja auch. Aber es ist kein Dogma, daß 
das eine so sein muß und das andere so; völlig ein-
verstanden. 

Ich möchte hier auf Grund einiger Hinweise noch 
einmal die Frage aufwerfen: Sind diese Auslands-
schulen — gleich welcher Prägung — Eliteschulen? 
Ich glaube, Frau Kollegin Schuchardt hat das be-
hauptet. Meine Damen und Herren, besuchen Sie 
doch einmal Auslandsschulen und lassen Sie sich 
einmal die soziale Zusammensetzung der Kinder 
dort darstellen. 

(Zustimmung bei der CDU/CSU) 

Das mit den Eliteschulen ist einfach ein Ammen-
märchen. Es trifft nicht zu, daß die soziale Zusam-
mensetzung in diesen Schulen irgendwie anders 
wäre als in einem durchschnittlichen Gymnasium 
in der Bundesrepublik Deutschland. Im Gegenteil, 
gerade die deutschsprachigen Schulen besuchen 
doch die Kinder der Angehörigen unserer Botschaf-
ten, unserer Vertretungen, der Wirtschaftsunter-
nehmen usw., und da gibt es nur einen Botschafter, 
der vielleicht Kinder hat, aber viele Fahrer und 
viele Offizianten und viele Angehörige des Bundes-
grenzschutzes, so daß mir gerade diese Schulen in 
ihrer. sozialen Mischung eigentlich immer sehr an-
genehm erscheinen. 

Auch die Sorgen der Kollegen der SPD, Fir-
menschulen könnten ein kapitalistisches Unterneh-
men sein, sind unbegründet. Es ist ganz genau um-
gekehrt, denn in der Regel handelt es sich um Mon-
teure und um Techniker, nicht um Leute aus den 
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Chefsesseln, die nach Abu Dhabi oder sonstwohin 
fahren und dort ihre Kinder in die Schule schik-
ken. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Liebe Kollegen, wir sollten hier also nicht mit sol-
chen Scheuklappen argumentieren. Diese Schulen 
werden benötigt, und sie haben auch eine außenpo-
litische Aufgabe, Frau Kollegin Schudhardt, die 
eben darin besteht, daß wir draußen Vertretungen 
haben, daß wir draußen wirtschaftliche Zusammen-
arbeit betreiben, daß wir Fachleute in internationa-
le Organisationen schicken, daß wir Experten der 
wirtschaftlichen Zusammenarbeit die Möglichkeit 
geben, hinauszugehen. Das,  meine Damen und Her-
ren, ist nichts anderes als Außenpolitik und kein 
elitäres Unternehmen irgendeiner Art. 

(Beifall bei der CDU/CSU — Zuruf der 
Abg. Frau Schuchardt [FDP]) 

Man muß eben manchmal solche Schulen besuchen 
und sich vor Ort informieren. Dann kann man viel-
leicht solche Vorstellungen korrigieren. In der Öf-
fentlichkeit wird ja ein völlig falscher Eindruck 
von dem, was wir da draußen tun, erweckt. 

Ich gebe Ihnen zu: Es gibt eine besondere Art 
von Schulen, nämlich die europäischen. Das liegt 
einfach daran, daß die Bediensteten der Europä-
ischen Gemeinschaft wirklich hochrangige Leute 
sind und daß die  Kinder aus diesen Familien in der 
Regel die Mehrheit der Schüler ausmachen. Genau 
das ist der Grund, daß wir so nachdrücklich in den 
Rahmenplan geschrieben haben: Auch diese Schu-
len müssen für Kinder des Sitzlands geöffnet wer-
den. Ich habe einen Kampf geführt, um beispiels-
weise in die Europäische Schule in Karlsruhe Kin-
der von Gastarbeitern zu bekommen. Das ist näm-
lich eine schöne Gelegenheit, die soziale Schich-
tung der Schüler dieser Schulen aufzulockern. Dar-
auf werden wir bestehen. Wenn wir für solche 
Schulen so viel bezahlen, müssen sie für Kinder 
aus allen sozialen Schichten geöffnet werden. Aber 
dafür können die Schulen nichts. Sondern es ist 
einfach eine Folge der Konzeption, daß diese Kin-
der untergebracht werden müssen. 

Über die Misere der deutschen Schulen in Spani-
en reden wir noch im Ausschuß. Auch hier, Herr 
Kollege Pfeifer, verlaufen die Fronten ja ganz an-
ders als zwischen Regierung und Opposition. Das 
wissen Sie genauso gut wie ich. Ich habe die Prin-
zipien genannt. Es ist ein Schildbürgerstreich, Kin-
der gemischtsprachiger Eltern nur deshalb vom Be-
such des Kindergartens oder der Grundschule aus-
zuschließen, weil das Kind, wenn der beschäftigte 
deutsche Vater nicht dazu kommt, zunächst nur 
Spanisch spricht, da die Mutter in der Umgangs-
sprache mit dem Kind Spanisch spricht. Vor allem 
diese Kinder müssen wir natürlich in die Schulen 
aufnehmen. Auch ich bin der Meinung des Kolle-
gen Klein, daß wir darauf achten müssen, daß wir 
das Interesse an der Aufrechterhaltung der deut-
schen Sprache und der deutschen Kultur bei Aus-
wanderern, bei gemischten Ehen usw. nach Mög-
lichkeit fördern und unterstützen. 

In diesem Zusammenhang: Warum werden solche 
Aussiedlerschulen oder solche kleinen Siedlungs-
schulen mit der Zeit weniger? Gehen Sie z. B. mal 
nach Kanada, wo wir eine Menge sogenannter 
Sonnabendschulen haben. Das liegt einfach daran, 
daß zwar dank der Bemühungen der ersten Genera-
tion Deutscher, die da hinausgegangen sind, die 
Kinder zunächst noch in diese Sonnabendschulen 
gehen und sich mit viel Fleiß und oft auch Erfolg 
die deutsche Sprache aneignen, daß aber schon de-
ren Kinder es nicht mehr tun. Es ist einfach ein na-
türlicher Prozeß — Herr Kollege Stercken, sie ha-
ben es erwähnt —, daß die Schüler an diesen Schu-
len weniger werden. Aber an anderen Zentren ent-
steht ein neues Interesse. Darum sollen wir nicht 
künstlich noch sehr viel dort investieren, wo es 
nicht mehr gefragt ist, sondern lieber da, wo heute 
die Nachfrage so groß ist, daß wir sie nicht befrie-
digen können. 

Zur Planung habe ich schon gesprochen. Ich 
komme deshalb nun zur Lehrerbesoldung und zur 
Finanzierung des Rahmenplans. Das sind Kernfra-
gen, um deren Beantwortung ich mich hier keines-
wegs drücken möchte. 

Obwohl ich ahne, was mir in den nächsten Tagen 
an Briefen auf den Schreibtisch flattern wird, sage 
ich Ihnen: Die Besoldung unserer Auslandslehrer 
ist überzogen. Und ich sage Ihnen: Die Besoldung 
vieler anderer im kulturellen Bereich Tätiger — 
von  den Experten über den DAAD bis zu den Goe-
theinstituten — ist ebenfalls überzogen. Hier wie-
der auf vernünftige Relationen zu kommen, können 
Sie aber nicht einem einsamen Staatsminister über-
tragen. Da müssen wir schon alle ganz schön zu-
sammenhalten. 

(Zuruf des Abg. Wehner [SPD]) 

Denn jeder weiß, was Tarifverhandlungen allge-
mein bedeuten, und erst recht, was Tarifverhand-
lungen mit dem Ziel bedeuten, die sogenannten 
wohlerworbenen Besitzstände ein wenig zu redres-
sieren. Ich habe da keine Angst, Herr Kollege Pfei-
fer. Ich bin in Hessen beinah mal rausgeflogen, 
weil ich gesagt habe: Wenn Lehrer Ganztagsschu-
len haben wollen, müssen sie eine Präsenzpflicht 
von wöchentlich 40 Stunden erfüllen. Das war ent-
setzlich. Ich mache das auch noch einmal mit den 
Auslandsschulen. Aber so einfach ist es eben nicht. 
Der Versuch, über dieses Sonderprogramm auch in 
der Lehrerbesoldung irgendwo einen neuen Einstieg 
zu finden, soll ja die Möglichkeit eröffnen, daß wir 
vielleicht nur für die hochqualifizierten Fachbera-
ter diese Spitzengehälter vorsehen und für die Leh-
rer, die für den normalen Schuldienst entsandt wer-
den, wieder auf die normale Besoldung, die ja so-
wieso weit über der Inlandsbesoldung liegt, zurück-
kehren. Hier bin ich für jede Unterstützung sehr 
dankbar. 

Ein Wort zur mittelfristigen Finanzplanung. Herr 
Kollege Pfeifer, wir sind doch beide keine Planwirt-
schaftler. Wir beide wissen doch genau, was mittel-
fristige Finanzplanung heute eigentlich noch bedeu-
tet, nämlich gar nichts. Ich habe überhaupt noch 
nicht erlebt, daß einmal eine mittelfristige Finanz- 
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planung — sei es nach oben, sei es nach unten — 
wirklich eingehalten wurde. Wenn man mehr Geld 
hat, wirft man die Planung über den Haufen, wenn 
man weniger hat, ebenso. Bei Abwägung des Risi-
kos, keinen Plan zu haben oder hier von der Oppo-
sition dafür kritisiert zu werden, habe ich es vorge-
zogen, mich von der Opposition dafür kritisieren zu 
lassen. 

Ich sage Ihnen, ich halte es nach diesen vielen 
Jahren der Planung mit diesem wunderschönen Zi-
tat von Bert Brecht: „Ja, mach nur einen Plan und 
sei ein großes Licht, und mach noch einen zweiten 
Plan, und gehen tun sie beide nicht". 

(Katzer [CDU/CSU] : Das müssen Sie mal 
dem Klose schicken!) 

Wunderschöne Pläne aufzuschreiben, das habe ich 
auch schon gemacht, meine Damen und Herren. 

Die Erfahrung gibt mir recht, Herr Kollege Pfei-
fer, wenn ich dem Finanzminister im vorigen Jahr 
vor Verabschiedung der Gesamtstellungnahme zum 
Enquete-Bericht gesagt hätte: „Lieber Finanzmini-
ster, im nächsten Jahr brauche ich dafür über-
durchschnittliche Steigerungsraten für den Kulture-
tat des Auswärtigen Amts", dann wäre die Stellung-
nahme zum Enquete-Bericht heute noch nicht hier. 

Ich habe es statt dessen offengelassen, und in 
diesem Jahr haben wir eine hohe Steigerungsrate. 
Da wundert mich unser Freund Picard, der hier be-
hauptet hat, die Steigerungsraten seien zu niedrig. 
Wir haben seit langem nicht mehr so hohe Steige-
rungsraten gehabt wie im letzten Jahr — ausge-
nommen der Schulbau, aber da hängt eben alles; 
das ist vorhin dargestellt worden —, als ich eine 
verbindliche Stellungnahme hatte und dem Finanz-
minister sagen konnte: Hören Sie mal, wenn wir 
uns nicht blamieren wollen, dann müssen wir für 
dieses und jenes und ganz konkret für fünf Projek-
te Geld haben. — Dann habe ich das Geld bekom-
men. 

Wenn Sie mir ein bißchen helfen, mache ich es 
mit dem Schulrahmenplan im nächsten Jahr ganz 
genauso. Dann sage ich nämlich: „Wir haben uns 
zusammengerauft, wir müssen mehr Lehrer entsen-
den, wir müssen mehr Sprachförderung treiben, wir 
müssen den Schüleraustausch intensivieren. Wir 
wollen gar nichts Utopisches, aber wir wollen ein 
bißchen mehr als im Vorjahr." Dann werden wir ja 
sehen, ob wir das nicht bekommen. Seien wir also, 
Herr Kollege, pragmatisch; beißen wir uns nicht an 
der mittelfristigen Finanzplanung fest. Wenn ich 
die Chance hätte, darin ein Vehikel zu sehen, daß 
wir schneller vorwärtskommen, dann mache ich es 
ganz bestimmt. 

Ich muß auch noch einmal auf folgendes zurück-
kommen, weil es nicht im Raum stehenbleiben soll-
te. Sie haben gesagt, es gebe bei den Auslands-
schulen den Numerus clausus. Ich habe die Sache 
nachprüfen lassen. Ich habe festgestellt, daß es in 
der Tat an einer Schule in London eine Warteliste 
gibt. Das liegt aber am Neubau, der so langsam 
fortschreitet. Sobald der Neubau fertig ist, wird es 
auch in London keine Wartelisten für Schüler ge-
ben. An den übrigen Schulen konnte dies Gott sei 

Dank abgebaut werden. Wir hoffen auch sehr, daß 
sich das nicht wiederholt. 

Was ich dem Kollegen Klein antworten wollte, 
werde ich ihm persönlich sagen, da er jetzt hier 
nicht mehr anwesend ist. 

Herr Kollege Stercken, Sie sprachen von der 
Schulbaumisere. Wir müssen zu diesem Problem 
einmal eine Sondersitzung im Unterausschuß 
durchführen. Hier könnten wir uns in der Tat von 
selbstgestrickten Behinderungen befreien, wenn wir 
dazu übergehen könnten, Schulbauträgervereinen, 
die Bauarbeiten unter bestimmten Auflagen selber 
leisten, Zuschüsse zur Verfügung zu stellen. Dann 
wird sich vielleicht das Bild bezüglich der Kosten, 
der Architektur und überhaupt der Anpassungsfä-
higkeit dieser Schulen ganz wesentlich verbes-
sern. 

Herr Kollege Müller-Emmert, ich sage gerne zu, 
regelmäßig einen Überblick über die weitere Ent-
wicklung zu geben. Die Firmenschulen sind sehr 
schwer zu erfassen, weil sie manchmal schnell aus 
dem Boden schießen, dann wieder verschwinden 
oder gar nichts daraus wird. Wir haben durch un-
sere Vertretungen feststellen lassen: Derzeit haben 
wir 53 solcher Schulen mit rund 2 500 Schülern. 
Wir sehen darin einen Ansatzpunkt, um unseren 
Deutschen, die im Ausland tätig sind, auch wirklich 
die Mitnahme ihrer Kinder zu ermöglichen. Das 
sollten wir doch alle unterstützen. 

Zu den Problemen in Afrika, die die Kollegen 
Schäfer und Frau Schuchardt angesprochen haben: 
In den frankophonen afrikanischen Ländern gibt es 
wohl manchmal deutschsprachige, aber niemals Be-
gegnungsschulen. Wir stellen aber in allen — ich 
unterstreiche das — frankophonen afrikanischen 
Staaten ein zunehmendes Interesse an Deutschun-
terricht in den nationalen Schulsystemen fest. Ich 
werde in zwei Wochen nach Westafrika fahren, um 
einmal alle Kulturreferenten dieser Region zu be-
fragen, in welcher Weise wir gerade diese interes-
santen Perspektiven fördern und den Nachfragen 
auch gerecht werden können. 

Ich will dem Hohen Haus eine vielleicht erfreuli-
che Nachricht nicht vorenthalten: Nach sehr gedul-
digen und sehr intensiven Bemühungen ist es uns 
jetzt gelungen, alle von uns geförderten größeren 
Schulen in der Republik Südafrika und in Namibia 
für Kinder nichtweißer Hautfarbe zu öffnen. Wind-
huk war der Vorreiter; wir werden auch in Pretoria 
und Johannesburg sowie in den anderen Schulen 
andersfarbige Kinder aufnehmen. Wir werden, wo 
nötig, für sie Deutschkurse veranstalten, damit sie 
den Anschluß finden. Ich hoffe, daß dieses Beispiel, 
das die Bundesrepublik Deutschland gegeben hat, 
in bezug auf andere mögliche Überwindungen der 
un erträglichen Apartheid Konsequenzen haben 
wird. 

Fortbildung der Lehrer, Fortbildung der Ortskräf-
te: Ich weiß nicht, ob Ihnen das eigentlich deutlich 
geworden ist — ich habe es in den Plan hineinge-
schrieben —: Wir haben rund 1 300 entsandte Leh-
rer und über 3 200 Ortskräfte, die zwei Drittel des 
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Unterrichts erteilen. Sie können sich vorstellen, 
welche Bedeutung die Fortbildung, die Förderung, 
die Information dieser großen Zahl von Ortskräften 
hat, die übrigens in ihrer Besoldung natürlich him-
melweit unter der der entsandten Lehrer liegen. 
Das führt selbstverständlich zu sozialen Spannun-
gen in den Lehrkörpern. 

Integration der Kinder von ausländischen Arbeit-
nehmern in unser Schulsystem: Frau Kollegin Schu-
chardt, wir haben darüber oft debattiert. Das ist ein 
unwahrscheinlich schwieriges Problem, und die un-
terschiedliche Handhabung in den einzelnen Bun-
desländern bereitet den Botschaftern aus den ent-
sprechenden Ländern auch große Schwierigkeiten. 
Darum haben wir ja auch die. gemischten Kommis-
sionen eingerichtet: Wenn ein Botschafter mit der 
schulischen Versorgung der Kinder seiner Lands-
leute Schwierigkeiten hat, soll er nicht, nur weil es 
überall anders ist, bei elf Kultusministerien vor-
sprechen müssen. Deshalb haben wir diese ge-
mischten Kommissionen eingerichtet, und wir wer-
den ihre Arbeit nach Kräften unterstützen. 

Ich überspringe jetzt eine Menge wichtiger Punk-
te und möchte zum Schluß kommen. Am Anfang 
hat irgendein Debattenredner gesagt, es seien mehr 
oder weniger nur fromme Wünsche aufgeschrieben 
worden. Ich gebe unumwunden zu, daß vieles, was 
zusammengefaßt und auch konzeptionell überlegt 
wurde, tatsächlich so etwas wie eine Zielprojektion 
ist. Aber ich muß Ihnen sagen: Es hat sehr viel 
Mühe gekostet und sehr vieler. intensiver Ausein-
andersetzungen bedurft, um wenigstens diese from-
men Wünsche zu Papier zu bringen. Wenn Sie alle 
helfen, daß wir nur schrittweise aus diesen from-
men Wünschen oder diesen Zielprojektionen prak-
tische und konkrete Politik machen, kann ich Ihnen 
nicht dankbar genug sein; denn ich muß Ihnen sa-
gen: Man hat immer das Gefühl, wenn man einmal 
ein paar Fäden in diesem Bereich in der Hand hat, 
daß es wie ein Spuk ist. Auf einmal merkt man, daß 
es Hunderte von Fäden gibt, die in einem kleinen 
Auswärtigen Amt in einer winzigen Kulturabtei-
lung und in dieser Kulturabteilung in einem winzi-
gen Schulreferat zusammenlaufen. Was dort alles 
ankommt und beachtet werden muß, geht in der 
Konstruktion einfach über die Möglichkeiten eines 
einzigen Amtes und dort wiederum eines kleinen 
Referates innerhalb einer Abteilung hinaus. Des-
halb bitte ich um Ihre Unterstützung, weil wir 
sonst, wenn wir in einigen Jahren wieder zu die-
sem Thema zusammenkommen, resignieren müssen. 
Ich habe aber nicht resigniert, sondern ich glaube, 
wir haben heute einen guten Anlauf genommen. Ich 
danke Ihnen vor allem für die kritischen Anmer-
kungen und bitte Sie auch weiter um ihre kritische 
Begleitung.  

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Vizepräsident Frau Funcke: Wortmeldungen lie-
gen nicht mehr vor. Ich schließe damit die verbun-
dene Aussprache. 

Wir stimmen zuerst über den Tagesordnungs-
punkt 5 ab. Der Ältestenrat empfiehlt Überweisung  

an den Auswärtigen Ausschuß und — mitberatend 
— an den Ausschuß für Bildung und Wissenschaft 
und an den Haushaltsausschuß. Wer dem zustimmt, 
den bitte ich um das Handzeichen. — Gegenprobe! 
— Es ist so beschlossen. 

Wir stimmen nun über Punkt 6 der Tagesordnung 
ab. Hier schlägt der Ältestenrat Überweisung an 
den Auswärtigen Ausschuß — federführend — und 
— mitberatend — an den Ausschuß für Bildung 
und Wissenschaft vor. Ist das Haus damit einver-
standen? — Ich höre und sehe keinen Widerspruch. 
Es ist so beschlossen. 

Ich rufe den Zusatzpunkt 2 zur Tagesordnung 
auf: 

Beratung der zustimmungsbedürftigen Ver-
ordnung über den Prozentsatz der Aus-
gleichsabgabe nach dem Dritten Verstro-
mungsgesetz für das Jahr 1979 

— Drucksache 8/2307 
—Überweisungsvorschlag: Ausschuß für Wirtschaft 

Zur Begründung hat Herr Parlamentarischer 
Staatssekretär Grüner das Wort. 

Grüner, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
für Wirtschaft: Frau Präsident! Meine sehr verehrten 
Damen und Herren! Der dem Deutschen Bundestag 
zur Zustimmung vorliegende Verordnungsentwurf 
des Bundesministers für Wirtschaft sieht für 1979 
einen Abgabesatz von 6,2 % im Bundesdurchschnitt 
vor. Die entsprechenden Abgabesätze für die einzel-
nen Bundesländer bewegen sich zwischen 4,8 % für 
Schleswig-Holstein und 7,5 % für Nordrhein-West-
falen ohne Mehrwertsteuer. Der Vorschlag der Bun-
desregierung ist von der Systematik des Dritten 
Verstromungsgesetzes her unabweisbar. Das Dritte 
Verstromungsgesetz und die dazu ergangenen No-
vellen sind mit großer Mehrheit vom Deutschen Bun-
destag verabschiedet worden, die letzte Novelle 
vom November 1977 einstimmig. Ich betone das des-
halb, weil die Erhöhung der Abgabe, die wir aus 
Kostengründen und aus allgemeinen wirtschaftlichen 
Erwägungen dem Hause nur sehr ungern vorschla-
gen, darauf beruht, daß die Kohle nach übereinstim-
mender Meinung dieses Hauses in unserer Energiever-
sorgung ein entscheidendes Gewicht hat und auch in 
Zukunft haben soll, und auf der übereinstimmenden 
Überzeugung in diesem Hause, daß die Sicherheit, 
die wir mit der Nutzung der heimischen Kohle für 
uns erwerben, ihren Preis hat, über den wir in die-
sem speziellen Bereich im Augenblick diskutieren. 

Die Verstromungsgesetze gewähren den Unterneh-
men, die deutsche Steinkohle in den Kraftwerken 
einsetzen oder beziehen, Rechtsansprüche. Der Fonds 
beim Bundesamt für gewerbliche Wirtschaft wird 
1979 voraussichtlich Ansprüche in Höhe von 2,78 Mil-
liarden DM befriedigen müssen. Das Gesetz schreibt 
vor, daß diese Ausgaben durch Einnahmen aus der 
Ausgleichsabgabe zu decken sind. Würde der derzeit 
geltende Abgabesatz von 4,5 % auch für 1979 beibe-
halten werden, würde sich eine Deckungslücke von 
rund 1 Milliarde DM ergeben. 

Bei dem von der Bundesregierung vorgeschlagenen 
Abgabesatz von 6,2 % werden die Einnahmen rund 
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I 2,35 Milliarden DM betragen. Die verbleibende Dek-

kungslücke von wahrscheinlich 420 Millionen DM 
soll — entsprechend der Ermächtigung des 3. Ver-
stromungsgesetzes — durch Kassenkredite gedeckt 
werden. Diese Kreditfinanzierung ist im Hinblick auf 
Sonderbelastungen des Fonds im Jahre 1978, die sich 
teils aus mit der letzten Novelle verbundenen Sy-
stemumstellungen, teils durch die Entwicklung der 
Wärmepreisdifferenz im Jahre 1978 ergeben haben, 
vertretbar. 

Maßgeblich für die Erhöhung des Abgabesatzes ist 
vor allem die Entwicklung der Wärmepreisdifferenz 
zwischen schwerem Heizöl und deutscher Steinkohle. 
Im Klartext: Wir subventionieren den Kohlepreis 
frei Kraftwerk für zwei Drittel der eingesetz-
ten Menge auf die Höhe des Preises für schweres 
Heizöl frei Kraftwerk herunter. Nach den bisher ein-
schließlich Oktober dieses Jahres vorliegenden Ist

-

Zahlen erwartet die Bundesregierung, daß die durch-
schnittliche Wärmepreisdifferenz im Jahre 1978 bei 
32 DM je Tonne SKE liegen wird. Eine geringere 
Wärmepreisdifferenz für November und Dezember 
gegenüber der Wärmepreisdifferenz insbesondere in 
den Sommermonaten ist dabei in dieser Durch-
schnittszahl von 32 DM/1 SKE schon einkalkuliert. 
Wir haben hier also keine Sicherheitsreserven be-
rücksichtigt. 

Den Berechnungen der Ausgaben des Fonds im 
Jahre 1979 hat die Bundesregierung die gleiche 
Wärmepreisdifferenz von 32 DM je Tonne SKE zu-
grunde gelegt. Hier gibt es natürlich Unsicherheiten, 
die einmal von der Entwicklung des Rohölpreises 
her, seinen Konsequenzen für den Preis des schwe-
ren Heizöls, über den Kurs des Dollars bis hin zur 
Kostenentwicklung der deutschen Steinkohle reichen. 
Wir werden diese Zusammenhänge im Ausschuß 
sicher sehr eingehend miteinander diskutieren. 

Sollte sich im Laufe des kommenden Jahres — aus 
welchen Gründen auch immer — eine wesentliche 
Verminderung der angenommenen durchschnitt-
lichen Wärmepreisdifferenz ergeben, wird der Bun-
desminister für Wirtschaft unverzüglich eine ent-
sprechende Herabsetzung der Ausgleichsabgabe in 
die Wege leiten. 

Nun zu den Auswirkungen der Ausgleichsabgabe 
und ihrer Erhöhung für die Verbraucher. Gegenwär-
tig ist die Kilowattstunde im Länderdurchschnitt mit 
0,56 Pfennig Ausgleichsabgabe belastet. Ab 1. Ja-
nuar 1979 würde diese Belastung nach dem Vor-
schlag der Bundesregierung auf 0,77 Pfennig je Kilo-
wattstunde ansteigen. Der repräsentative Vier-Per-
sonen-Haushalt zahlt gegenwärtig etwa 2,55 DM 
monatlich in den Fonds; zukünftig würde die monat-
liche Belastung bei 3,52 DM liegen. 

Für Industriestrom würde die Belastung im Ge-
samtdurchschnitt von gegenwärtig 0,39 Pfennig je 
Kilowattstunde auf 0,54 Pfennig je Kilowattstunde 
ansteigen. Hierbei ist zu berücksichtigen, daß die 
Industriestrompreise je nach Strombedarf wesentlich 
stärker streuen als im Haushaltsbereich. Auch ist 
einsichtig, daß die Erhöhung des Abgabesatzes die 
stromintensive Industrie besonders trifft. Das Gesetz 
gestattet aus wohlerwogenen und im Wirtschafts

-

ausschuß früher sehr eingehend diskutierten Grün-
den keine generellen Ausnahmen. 

Wenn an diesen Erhöhungen gerade aus dem Be-
reich der Wirtschaft Kritik geübt wird, so ist das von 
der zusätzlichen Kostenbelastung her verständlich. 
Ich meine aber, Wirtschaftsverbände hätten die Ver-
pflichtung, wenn sie eine solche Kritik anbringen, 
auch über Alternativen zu diskutieren und Vorstel-
lungen dazu zu äußern, wie denn anders der Einsatz 
deutscher Steinkohle und die damit verbundene 
Sicherheit für unsere Versorgung gewährleistet wer-
den sollte. Wenn nämlich über Alternativvorschläge 
diskutiert werden würde, würde deutlich, daß sich 
an den Belastungen nichts ändert, daß  allerdings 
möglicherweise Belastungsverschiebungen eintreten. 

In eine solche Diskussion müßte natürlich auch 
einbezogen werden, daß diese Belastungen, die sich 
für den einzelnen Verbraucher im Preis widerspie-
geln, auch ihren guten Sinn haben, weil hier eine 
pretiale Lenkung Platz greift, die bei jedem ande-
ren System der Subventionierung der Kohlepreise 
nicht eintreten würde. Ich meine, auch das müßte 
gerade bei der Kritik aus der Wirtschaft mit in die 
Überlegungen einbezogen werden. Ich wäre sehr 
dankbar, wenn bei Äußerungen aus der Wirtschaft 
nicht nur Kritik im Einzelfall erkennbar würde, son-
dern auch, wie die Überlegungen aussehen, die dort 
angestellt werden. 

Die Erhöhung bedeutet nicht, daß die bestehen-
den Strompreisdifferenzen zwischen den Bundes-
ländern weiter verstärkt werden. Die unterschied-
lichen Ausgleichsabgabesätze für die einzelnen Bun-
desländer sorgen nämlich dafür, daß die Ausgleichs-
abgabe in bezug auf dieses Problem neutral ist. 

Der gesunkene Preis für schweres Heizöl und die 
Verbilligung der deutschen Steinkohle auf dieses 
Niveau haben zur Folge, daß die Kosten dieser Ein-
satzenergien in der deutschen Kraftwirtschaft nie-
driger 

 
sind, als noch vor einem Jahr angenommen. 

Die Bundesregierung erwartet daher, daß die deut-
sche Elektrizitätswirtschaft diese Entlastung auf der 
Kostenseite bei ihrer Strompreispolitik berücksich-
tigt 

(Wolfram [Recklinghausen] [SPD] : Sehr 
gut!) 

und dadurch die mit der Erhöhung der Ausgleichs-
abgabe verbundene Mehrbelastung des Stromver-
brauchers, natürlich je nach dem Gewicht der ge-
nannten Einsatzenergien an ihrer gesamten Strom-
erzeugung, in Grenzen hält. 

Immerhin kann gesagt werden, daß ein wesent-
licher Teil der von den Kraftwerken eingesetzten 
Primärenergien heute mit geringeren Einstandsko-
sten zur Verfügung steht. Das gilt auch, wenn auch 
mit zeitlicher Verzögerung, für Gas. 

Der Bundeswirtschaftsminister wird noch vor den 
Ausschußberatungen mit dem Vorstand der deut-
schen Elektrizitätswirtschaft ein Gespräch über die-
ses Thema führen. Die Länderwirtschaftsminister 
und -senatoren sind vom Bundeswirtschaftsminister 
schriftlich gebeten worden, im Rahmen ihrer Preis

-

aufsicht ihr besonderes Augenmerk auf diese Ko-
stenentwicklung zu richten. 
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Ich bitte das Hohe Haus um Zustimmung zu die-
sem Verordnungsentwurf des Bundesministers für 
Wirtschaft. Diese Entscheidung ist eine notwendige 
Maßnahme im Rahmen — ich betone das — unserer 
gemeinsam getragenen Politik zur Absicherung der 
Stromversorgung und zur vorrangigen Rolle der 
deutschen Steinkohle in der Energieversorgung. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Vizepräsident Frau Funcke: Ich eröffne die Aus-
sprache. Das Wort hat der Herr Abgeordnete Narjes. 

Dr. Narjes (CDU/CSU) : Frau Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Das Thema, das 
wir heute als letztes haben, berührt eines der wich-
tigsten Themen der Energiepolitik, die Kohle, ein 
Thema, das lebenswichtig ist für die Menschen an 
der Ruhr, an der Saar, in Aachen und Ibbenbüren. 

(Sehr gut! bei der CDU/CSU — Wolfram 
[Recklinghausen] [SPD] : In der ganzen Bun

-

desrepublik!) 

Wenn ich die Behandlung dieses Themas an den 
strengen Maßstäben messe, Herr Kollege Wolfram, 
die der Kollege Wehner am vergangenen Freitag 
für die Präsenz dieses Hauses an wichtige Themen 
angelegt hat, dann muß ich feststellen, daß Sie je-
denfalls Ihren eigenen Maßstäben heute nicht ge-
recht geworden sind. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU — 
Wehner [SPD] : Meinen Sie mich?) 

— Herr Kollege Wehner, entweder muß ich dar-
aus schließen, daß Ihre Autorität nicht weiterreicht, 
oder — — 

(Wehner [SPD] : Ich habe gar nichts dage-
gen, wenn Sie solche Annahmen zum Ge

-

genstand einer Debatte in diesem Hause 
machen, gar nichts! Das charakterisiert Sie 
und nicht mich, damit Sie Bescheid wissen! 
— Beifall bei Abgeordneten der SPD — Zu

-

rufe von der CDU/CSU) 

— Herr Kollege Wehner, es liegt außerdem nahe, 
aus dieser Präzenz zu schließen, daß das Thema des 
Vorrangs der Kohle nur ein solches Gewicht bei 
Ihnen hat. 

(Wolfram [Recklinghausen] [SPD] : Reden 
Sie doch zur Sache! — Zurufe von der 

CDU/CSU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die 
Bundesregierung legt in einem Eilverfahren den 
Entwurf einer zustimmungsbedürftigen Verordnung 
vor, mit dem sie ihren Verpflichtungen nach § 4 des 
Verstromungsgesetzes nachkommen will. Wir haben 
nicht den Eindruck, daß ihr dies gelungen ist, ja, 
wir müssen vermuten, daß sie nicht einmal die Ab-
sicht gehabt hat oder haben konnte, Geist und Buch

-

staben dieses Gesetzes gerecht zu werden. 

Schon nach der ersten Vorlage müssen wir Män-
gel feststellen. Einmal ist der Zeitpunkt der Ein-
bringung zu spät gewählt, um noch vor dem 1. Ja-
nuar 1979 zu einer Zustimmung des Bundestages zu 
gelangen. Unsere Mängelliste zeigt, welch ein Maß 

an Prüfungsarbeit im Parlament noch zu leisten ist, 
bevor hier abschließend votiert werden kann. Ich 
stelle deshalb eingangs fest, daß alle Verzögerun-
gen zu Lasten der Bundesregierung oder/und der 
Koalitionsparteien gehen, die offensichtlich dazu 
beigetragen haben, daß diese Vorlage so spät vor-
gelegt wird. 

Zweitens. Die Rechnung, die zur Begründung die-
ser Vorlage aufgemacht wird, wenn man diese Be-
gründung überhaupt so beschreiben kann, ist nicht 
stichhaltig. Sie vermeidet vielmehr, sorgfältig nach-
prüfbare Daten aufzubereiten. Die wichtigste Grund-
lage, nämlich die Abrechnung für das Haushaltsjahr 
1977 der Ausgleichskasse, fehlt uns ebenso wie jede 
nachprüfbare Schätzung oder vorläufige Abrech-
nung der Zahlen für 1978. Was Sie eben hier vor-
getragen haben, Herr Kollege Grüner, läßt vermu-
ten, daß Sie intensive Berechnungen angestellt ha-
ben. Nur wissen wir nichts davon und müssen das 
erst für uns nachrechnen. 

Sodann werden die finanzpolitischen und haus-
haltsrechtlichen Bedenken gegen die Verstromungs-
abgabe unzulänglich angesprochen und berücksich-
tigt. Die Möglichkeiten alternativer Finanzierung 
werden nicht ausreichend angesprochen, wenn sie 
überhaupt voll gesehen worden sind. Die Bundes-
regierung läßt außer Betracht, daß es sich bei der 
Situation 1978 um ein Ausnahmejahr handeln kann 
und es auf Grund der besonderen Devisen- und Öl-
preissituation des Jahres 1978 nicht gerechtfertigt 
ist, so weitreichende Folgerungen für 1979 zu zie-
hen, wie es diese Vorlage tut. 

Schließlich ist das Gebot mißachtet, aus stabili-
tätspolitischen Gründen administrierte Preise so 
stabil wie möglich zu halten. Ihre Hinweise auf 
die Möglichkeit, die Verbraucher im Tarifbereich 
zu entlasten, überzeugen nicht. 

Einige Hinweise zu diesen Mängeln. Die Bundes-
regierung erweckt den Eindruck, als ob sie nur eine 
vorübergehende Situation des Jahres 1978 in einem 
Überrumpelungsverfahren ungebührlich ausnutzen 
wolle; denn den in den vergangenen Monaten ent-
standenen hohen Wärmepreisdifferenzen von 30 bis 
35 DM stehen gegenüber die bevorstehende Erhö-
hung des Rohölpreises in der OPEC wahrscheinlich 
um 5 bis 10 %, die eingeleitete Politik zur Überwin-
dung der Dollarschwäche, eine bereits heute er-
kennbare Tendenz zu höheren Preisen bei schwerem 
Heizöl, insbesondere die Auswirkungen der von der 
Mineralölindustrie eingeleiteten Investitionen in zu-
sätzliche Konversionsanlagen, die schon 1979 am 
Markt spürbar in Erscheinung treten werden und 
die Phase des großen Heizölangebots abklingen 
lassen dürften. Allein schon diese Tendenzen und 
Sachverhalte, über die die Bundesregierung besser 
als die Opposition unterrichtet sein müßte, hätten 
Sie von der Vorlage einer Verordnung, so wie sie 
heute vor uns liegt, abhalten müssen. 

(Dr. Freiherr Spies von Büllesheim [CDU/ 
CSU] : Sehr richtig!) 

Wenn auch nur einige der vorerwähnten Tendenzen 
so eintreten, wie sie sich heute abzeichnen, wird 
sich die von der Bundesregierung offensichtlich 
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ihren Mittelanforderungen zugrunde gelegte Wärme-
preisdifferenz wesentlich mindern. 

Die in der vorliegenden Drucksache 8/2307 er-
stellte Begründung für die Erhöhung des Kohlepfen-
nigs ist mithin eine Zumutung für den Bundestag. 
Mein erster Eindruck schon heute ist, daß es ohne 
eine Fünf vor dem Komma keine Zustimmung der 
Opposition zu einer solchen Verordnung geben 
kann. 

(Wolfram [Recklinghausen] [SPD] : Endlich 
lassen Sie die Katze aus dem Sack!) 

Wir fordern die Bundesregierung daher auf, die 
hier von uns aufgezeigten Versäumnisse der Rech-
nungslegung, für die wir keine sachliche Rechtferti-
gung erkennen, so schnell wie möglich nachzuholen. 
Ohne dieses Rechenwerk kann die Beratung im 
Wirtschaftsausschuß nicht beginnen. Dazu genügt 
keine Unterrichtung auf der Basis von Tischvor-
lagen. Ausreichende Prüfungs- und Vorbereitungs-
fristen für die Opposition sind erforderlich. 

Diese Forderungen liegen uns um so mehr am 
Herzen, als wir uns der finanz- und verfassungspoli-
tischen Problematik der Ausgleichskassen immer 
besonders bewußt geworden sind. Ich verweise jetzt 
insbesondere auf die Rede, die der Kollege Profes-
sor Zeitel im November 1974 gerade zu diesen 
Aspekten gehalten hat. Gerade weil es sich um 
steuerähnliche Tatbestände und um eine Art Neben-
haushalt handelt, ist dieses Parlament um so stärker 
verpflichtet, mit größter Sorgsamkeit ihre Entwick-
lung zu prüfen und die Gefahr ihres Mißbrauchs 
schon im Ansatz auszuschließen. Heimliche Abga-
benerhöhungen dürfen nicht durch ein saloppes Ver-
fahren prämiiert werden. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Allein die Vorlage dieses Jahres beweist die Rich-
tigkeit der seinerzeit vom Wirtschaftsausschuß in 
das dritte Verstromungsgesetz eingefügten Zustim-
mungsbedürftigkeit für Verordnungen, die einen 
Kohlepfennig über 4,5 0/0 hinaus zum Ziel haben. 

(Wolfram [Recklinghausen] [SPD] : Jetzt 
drücken Sie sich darum.!) 

Um die Tragweite des Verordnungsentwurfs rich-
tig zu ermessen, müssen wir zeitlich aber auch über 
das Jahr 1979 hinaussehen. Wenn nach den vorlie-
genden Prognosen mit einem wirtschaftlichen  Wachs

-

turn  von 4 % gerechnet werden kann, bedeutet das 
auf jeden Fall auch einen entsprechenden Stromzu-
wachs. Diese Entwicklung bedeutet auch eine ver-
breiterte Basis für das Aufkommen des Kohlepfen-
nigs. Überschlägt man sie nur einmal für fünf Jahre, 
dürfte sich im Bereich der öffentlichen Stromversor-
gung schon eine Umsatzerhöhung der Stromwirt-
schaft von 35,6 Milliarden DM 1978 auf mindestens 
43 bis 45 Milliarden DM ergeben. Entsprechend wird 
das Aufkommen der Ausgleichskasse steigen. 

Schon diese überschlägige Berechnung führt zu 
der Annahme, daß der erforderliche Prozentsatz der 
Ausgleichsabgabe schon im Verlauf der nächsten 
Jahre wieder gesenkt werden kann, vielleicht auf 
5 %. 

Das Problem im Jahre 1979 besteht also im we-
sentlichen darin, eine Finanzlücke zu schließen, die, 
jedenfalls in ihrer heute erkennbaren Größe, nur 
vorübergehenden Charakter hat. Damit stellt sich 
die Frage, ob es nicht ausreicht, nur den Kreditrah

-

men zu erhöhen. Aufgrund des Ausgleichssystems 
nach dem Dritten Verstromungsgesetz sollte es mög-
lich sein, ein begrenztes Defizit in den folgenden 
Jahren abzutragen. Dieser Aspekt ist in Ihrer Rede, 
wenn ich sie richtig verstanden habe, jetzt deut-
licher zum Ausdruck gekommen als in der Begrün-
dung, die uns gegeben worden ist. 

Die Erhöhung der Ausgleichsabgabe von 4,5 auf 
6,2 % erscheint der Fraktion der CDU/CSU um so 
weniger erklärlich, als auch die Sprecher des deut-
schen Steinkohlenbergbaus eine solche drastische 
Erhöhung weder für sinnvoll noch für notwendig 
halten. Ich verweise dazu auf die „Bergbaunachrich-
ten" vom 2. November. Und endlich vermissen wir 
Hinweise auf die regionalpolitischen Auswirkungen 
der Vorlage. 

Wir verstehen schließlich diesen Schritt um so 
weniger, als es weder mit dem Stabilitätsziel ver-
einbar ist, den privaten Verbraucher überzustrapa-
zieren, noch industrie- und regionalpolitisch wün-
schenswert ist, stromintensive Wirtschaftszweige zu 
gefährden oder stromintensive Produktionen gera-
dezu in das Ausland hinauszudrängen. 

(Wolfram [Recklinghausen] [SPD] : Haben 
Sie schon einmal etwas von der Härteklau

-

sel gehört?) 

Die CDU/CSU-Fraktion hat sich stets uneinge-
schränkt für den deutschen Steinkohlenbergbau und 
die in ihm Beschäftigen an Rhein, Ruhr, Saar, in 
Aachen und Ibbenbüren eingesetzt. Sie hat deshalb 
die Verstromungsgesetzgebung voll mitgetragen, 
durch die der Steinkohleabsatz der deutschen Reviere 
im Strombereich sichergestellt werden soll. Gerade 
deshalb muß sie auf einer sorgfältigen Prüfung be-
stehen, damit ein gewagtes Instrument nicht ver-
schlissen wird. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Vizepräsident Frau  Funcke: Das Wort hat Herr 
Abgeordneter Wolfram. 

Wolfram (Recklinghausen) (SPD): Sehr verehrte 
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Herr 
Dr. Narjes, mit schnellen Worten und mit viel Rede-
aufwand haben Sie uns nicht gesagt, wie Sie sich in 
dieser Frage denn konkret entscheiden werden. 
Aber das wundert uns nicht, denn auch in dieser 
Frage gibt es bei Ihnen keine einheitliche Meinung. 
Die Abgeordneten aus den Bergbaurevieren und 
Bergbauländern sind der Meinung, daß das die lo-
gische Folge des Gesetzes ist. Die CSU kündigt ein 
Nein an, wie so oft. Eine sehr, sehr widerspruchs-
volle Haltung. Ihr Wortschwall täuscht nicht dar-
über hinweg, daß Sie auch in dieser Frage keine 
geschlossene Meinung haben. 

Was noch schlimmer ist: Sie nehmen nicht einmal 
zur Kenntnis, daß das, was hier geschieht, die Folge 
eines von uns gemeinsam verabschiedeten Gesetzes 



9418 	Deutscher Bundestag — 8. Wahlperiode — 121. Sitzung. Bonn, Freitag, den 1. Dezember 1978 

Wolfram (Recklinghausen) 
ist. Sie wissen genauso gut wie wir, daß das Gesetz 
die Festlegung der Ausgleichsabgabe vorsieht, daß 
wir hier dem Gesetz Genüge tun müssen. Würden 
wir zum 1. Januar nicht den Mittelbedarf über eine 
Erhöhung der Ausgleichsabgabe befriedigen, wäre 
die Folge, daß wir gegen ein geltendes Gesetz, das 
Sie mitgetragen haben, verstoßen würden, ganz ab-
gesehen davon, daß wir damit den Zehnjahresver-
trag zur Verstromung gefährden würden. Der ba-
siert ja u. a. auf der durch das Dritte Verstromungs-
gesetz getroffenen Regelung. 

(Dr. Freiherr Spies von Büllesheim [CDU/ 
CSU]: Keine Sorge, Kollege Wolfram!) 

Herr Dr. Narjes, ich hatte eben vergessen zu sa-
gen: Sie sollten es unterlassen, über die Präsenz zu 
reden. Ich will nicht auszählen, wieviel Abgeord-
nete der CDU/CSU im Plenum sind und wieviel von 
den Koalitionsfraktionen. Aber schauen Sie einmal 
dort hinüber! Es sind wesentlich mehr Sozialdemo-
kraten im Saal als Abgeordnete der CDU/CSU. 

(Zurufe von der CDU/CSU: Das glauben Sie 
doch selber nicht! — Dr. Freiherr Spies von 
Büllesheim [CDU/CSU] : Der Durchruf hat 
geholfen! — Weitere Zurufe von der CDU/ 

CSU) 

Aber ich will ja zur Sache selbst sprechen. 

Wenn Sie der Bundesregierung vorwerfen, sie 
habe keine Berechnungen vorgelegt, so stimmt das 
nicht. Die Berechnungen liegen vor. Wenn Sie sich 
die Mühe gemacht hätten, sie abzufragen, hätten Sie 
sie genauso gut haben können wie wir. Auch ich 
habe sie mir im Wirtschaftsministerium besorgt. 

Eine zweite Bemerkung zu Ihrem Vorwurf, es 
gebe keine alternativen Überlegungen zur Finan-
zierung. Sie wissen, wir müssen dem Gesetz Genüge 
tun. Sie können gar nicht kurzfristig Alternativen 
bringen. Und zu Ihrem Vorschlag, vorübergehend 
den Kassenkreditrahmen aufzustocken, habe ich fast 
die Vermutung, daß Sie das bei uns „abgekupfert" 
haben. Das war eine alternative Überlegung der 
SPD-Bundestagsfraktion seit Wochen. Wir haben sie 
mit dem Wirtschaftsminister diskutiert. Wir hätten 
eine geringe Erhöhung der Ausgleichsabgabe und 
dafür eine Erhöhung des Kassenkreditrahmens lie-
ber gesehen. Sie müßten eigentlich wissen, daß das 
nur möglich gewesen wäre, wenn wir das Dritte 
Verstromungsgesetz geändert hätten. Das ist kurz-
fristig einfach nicht machbar. Es wäre auch die 
Frage gewesen, ob es sich gelohnt hätte, ausschließ-
lich deshalb den Kassenkreditrahmen — wie wir 
uns das ursprünglich einmal vorgestellt haben - 
von 500 Millionen DM um einen weiteren Betrag 
aufzustocken. 

Sie haben gesagt, daß Sie als CDU/CSU unter 
diesen Voraussetzungen nicht bereit seien zuzu-
stimmen. Das müssen Sie vor Ihrem eigenen Gewis-
sen verantworten. Sie müssen das vor allem auch 
einmal gegenüber dem Gesetz verantworten, das 
Sie mitgeschaffen haben. 

Auf jeden Fall ist es so: Wir Sozialdemokraten 
wissen einfach, daß es zur Zeit keine andere Mög-
lichkeit gibt. Die Kraftwerksbetreiber haben Rechts-
ansprüche. Die Bundesregierung muß dem Gesetz 

entsprechend handeln. Das, meine Damen und Her-
ren, ist die eine Seite des Problems. 

Die andere ist sicherlich — und meine Vorredner 
haben es schon angedeutet. —, daß vor allem im 
letzten Jahr die  Preise für schweres Heizöl extrem 
gesunken sind. Sie sind zur Zeit extrem niedrig. 
Der Dollarkursverfall hat das Seine dazugetan. Ein 
Überangebot an Öl, insbesondere an schwerem 
Heizöl, bringt die Mengen. 

Wir wissen, daß wir den Preis der Einsatzkohle 
nach dem im Gesetz von uns gemeinsam vorgesehe-
nen Mechanismus auf dieses Niveau herabschleusen 
müssen. Das bedeutet für die Elektrizitätswirtschaft 
günstige Einsatzkosten bei schwerem Heizöl und 
bei Steinkohle, außerdem auch bei Erdgas, weil die 
Gaspreise an die Ölpreise gekoppelt sind. 

Es ist unbestreitbar, daß dadurch bei der Elektri-
zitätswirtschaft ein Entlastungseffekt eintritt, über 
dessen Höhe man sich streitet. Die Vereinigung 
Deutscher Elektrizitätswerke rechnet mit 420 bis 
430 Millionen DM im Jahr, der Bundeswirtschafts-
minister mit 500 Millionen DM im Jahr. Mir vorlie-
gende Berechnungen weisen 800 Millionen DM bis 
1 Milliarde DM pro Jahr aus — einschließlich des 
Entlastungseffekts beim Gas, wobei dort eine Zeit-
verzögerung zu beachten wäre. 

Für unsere Stromabnehmer und Stromverbraucher 
ergibt sich deshalb die paradoxe Situation, daß die 
Bundesregierung und das Parlament die Ausgleichs-
abgabe auf Grund des Mechanismus im Gesetz er-
höhen müssen, obwohl gleichzeitig die Einsatzkosten 
der Stromerzeuger sinken. 

Für uns gibt es deshalb nur eine Konsequenz: 
Wir müssen auf der einen Seite dem Gesetz Rech-
nung tragen, auf der anderen Seite müssen aber die 
Elektrizitätsversorgungsunternehmen den Entla-
stungseffekt bei ihrer Preiskalkulation berücksich-
tigen und an den Stromverbraucher weitergeben. 

Die sozialdemokratische Bundestagsfraktion wird 
sehr darauf achten, daß dies auch geschieht. 

Die Bundesregierung hat sich — Herr Staatssekre-
tär, ich habe das mit Freude zur Kenntnis genommen 
— diese unsere Forderung zu eigen gemacht. Sie ha-
ben bereits angedeutet, daß der Wirtschaftsminister 
die Länderwirtschaftsminister anhalten wird, ihrer 
Preiskontroll- und Preisfestsetzungspflicht nachzu-
kommen. Ich glaube, die Elektrizitätswirtschaft wäre 
gut beraten, wenn sie schon von sich aus entspre-
chend handelte. 

Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir in 
diesem Zusammenhang einen Hinweis: Die Tatsache, 
daß der Dollar in den letzten Monaten so tief gesun-
ken ist, hat natürlich auch einen Entlastungseffekt 
für alle Energieverbraucher in der Bundesrepublik. 

Zur Zeit kann man davon ausgehen, daß wir für 
Rohölimporte im Jahr rund 4 Milliarden DM weni-
ger ausgeben müssen als zur Zeit des Höchststandes 
während der Ölkrise. Auch die Verbraucher außer-
halb der Kraftwirtschaft werden entlastet, weil eben 
der Preis für schweres Heizöl extrem niedrig ist. 

Im übrigen weise ich — Herr Dr. Narjes, Sie haben 
das unterschlagen — bezüglich elektrizitätsintensi- 
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ver Unternehmen und Betriebe auf die Härteklausel 
hin, die gerade nach unserem Willen entsprechend 
großzügig gehandhabt wird, damit hier nicht Schwie-
rigkeiten entstehen. 

Die Ausgleichsabgabe wird nach Bundesländern 
weiter unterschiedlich sein, wobei ich nur im Tele-
grammstil vermerken möchte: Die Strompreisunter-
schiede sind nicht primär auf die Einsatzenergie zu-
rückzuführen. Es gibt viele Gründe, weshalb es re-
gionale Strompreisunterschiede gibt. Herr Dr. Narjes, 
Sie und Ihre Fraktion wären gut beraten, das einmal 
zu prüfen und dann die Gründe und Ursachen für 
Strompreisdifferenzen zur Kenntnis zu nehmen. 

Meine Damen und Herren, die sozialdemokratische 
Bundestagsfraktion mutet den Stromverbrauchern 
diese Neuregelung, die aus den bereits dargelegten 
Gründen erforderlich ist, nicht leichten Herzens zu. 
Wir bitten die Bundesregierung, die Elektrizitäts-
wirtschaft zu drängen, den Entlastungseffekt bei den 
Strompreisen weiterzugeben, die Länderwirtschafts-
minister aufzufordern, ihrer Kontrollpflicht nachzu-
kommen und auf die Elektrizitätsversorgungsunter-
nehmen einzuwirken. 

Wir bitten die Bundesregierung, Herr Staatssekre-
tär, jeden Monat exakt die Entwicklung der Wärme-
preisdifferenz zwischen schwerem Heizöl und Stein-
kohle zu prüfen und uns unverzüglich eine Senkung 
der Ausgleichsabgabe vorzuschlagen, wenn es die 
Zahlen ermöglichen. 

Unabhängig davon erkläre ich für die SPD-Frak-
tion erneut folgendes. 

Erstens. Die in den Rahmenvereinbarungen zwi-
schen Elektrizitätswirtschaft und Bergbau vorgesehe-
nen Einzelverträge sind bislang unbegreiflicherweise 
noch nicht vollständig zustande gekommen. Es fehlt 
z. B. immer noch die einzelvertragliche Bindung ins-
besondere des größten Stromerzeugungsunterneh-
mens RWE. Ich frage Sie, Herr Staatssekretär, Ihren 
Minister und Ihr Haus, wie lange wollen wir ge-
meinsam noch der Verschleppungspolitik dieses 
selbstherrlichen größten Energieversorgungsunter-
nehmens in der Bundesrepublik zusehen? 

Zweitens. Das energiepolitische Ziel, die Strom-
erzeugung aus inländischer Steinkohleförderung zu 
stabilisieren und langfristig auszubauen, setzt vor-
aus, daß dafür entsprechende Kraftwerkskapazitäten 
zur Verfügung stehen, und zwar in Form wirtschaft-
licher und umweltfreundlicher Kraftwerke. Deshalb 
ist jetzt endlich ein umfangreiches Neubauprogramm 
an Steinkohlekraftwerken erforderlich, und zwar zu-
nächst und vor allem als Ersatz für bestehende alte, 
kleine und die Umwelt überdurchschnittlich bela-
stende Kraftwerke. Anschließend sind Zubauinve-
stitionen erforderlich, um die wachsende Steinkohle-
verstromung zu ermöglichen. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Sagen Sie das 
auch mal der Landesregierung. von Nord

-

rhein-Westfalen!) 

Ich begrüße in diesem Zusammenhang namens der 
SPD-Fraktion ausdrücklich die von Bischof Dr. 
Hengsbach und Präses Immer vorgelegte Studie der 
Rhein-Ruhr-Stiftung zur „Luftverbesserung durch 

Neubau von Steinkohlekraftwerken". — Ich nehme 
Ihren Zwischenruf dankend auf. Empfehlen Sie mal 
Bayern, Baden-Wüttemberg, Schleswig-Holstein und 
anderen Bundesländern, endlich einmal Standorte 
für Steinkohlekraftwerke auszuweisen, und den Bau 
von Steinkohlekraftwerke dort einzuleiten. 

(Beifall bei der SPD — Zuruf von der CDU/ 
CSU: Und Nordrhein-Westfalen!) 

— Was wir in Nordrhein-Westfalen zu tun haben, 
das tun wir in Nordrhein-Westfalen. Wenn andere 
Bundesländer dem Beispiel von Nordrhein-Westfa-
len auf diesem und auf anderen Gebieten folgten, 
sähe es in der Bundesrepublik in weiten Bereichen 
besser aus. 

(Beifall bei der SPD) 

Drittens. Von der Elektrizitätswirtschaft fordern 
wir, daß sie endlich ihre zögernde Haltung gegen-
über dem Neubau von Steinkohlekraftwerken auf-
gibt. Voerde muß jetzt und sehr schnell gebaut wer-
den. Auch hier blockiert einmal mehr RWE. Neue 
Steinkohlekraftwerke — ich habe es schon gesagt 
— müssen in anderen Bundesländern geplant und 
gebaut werden. Die Sozialdemokraten sind das Po-
kerspiel der EVUs leid. 

Viertens. Ich verkenne in diesem Zusammenhang 
nicht, daß eine sachgerechte Novellierung des Bun-
desimmissionsschutzgesetzes ebenfalls zügig erfol-
gen muß. Diesen Appell richte ich an uns selbst und 
an die Bundesregierung. 

Ich will abschließend noch ein Wort zu den Bela-
stungen sagen. Herr Dr. Narjes hat den Eindruck 
erweckt, als würde unsere Wirtschaft ob der Bela-
stungen zusammenbrechen, die da auf sie zukom-
men, und — — 

(Katzer [CDU/CSU] : Das hat er gar nicht 
gesagt!) 

— Gut, dann nehme ich das zurück. Ich bin ein 
freundlicher und höflicher Mensch. Zumindest hat 
er das dramatisiert, aber das entspricht vielleicht 
seiner Art. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Im übrigen haben 
wir jetzt die Mehrheit!) 

— Na, das ist ja gut, daß Sie die Kameraden jetzt 
auch herantragen. 

Im Durchschnitt aller Verbraucher einschließlich 
Industrie und Haushalte beträgt die Belastung auf 
der Basis 1977 bei 4 1/2 % bislang 0,56 DPf, also knapp 
einen halben Pfennig. Im Bundesdurchschnitt 1979 
bei 6,2 % wird sie auf 0,77 DPf pro Kilowattstunde 
steigen, also knapp 3/4 Pfennig betragen. 

Bei einem durchschnittlichen Vierpersonenhaus-
halt hat die monatliche Belastung bislang 2,55 DM 
betragen. Bei der Neuregelung wird sie auf 3,52 DM 
steigen, Herr Dr. Narjes. 

Im Gesamtbereich der Industrie hat es bisher 
0,39 DPf pro Kilowattstunde ausgemacht. Ab 1. Ja-
nuar 1979 wird der Betrag um 0,15 DPf auf 0,54 DPf 
pro Kilowattstunde steigen, also auf etwa einen hal-
ben Pfennig. 
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Ich bin sicher, daß unsere Bürger dieser Versiche-
rungsprämie für unsere Politik „Weg vom Öl" und 
„Priorität Kohle- vor Kernenergiestrom" und „Siche-
rung der zukünftigen Energie- und Stromversor-
gung" zu zahlen bereit sind. Hier handelt es sich 
nicht um Subventionen, sondern dm eine Sicherheits-
prämie. 

Im Gegensatz zur CDU/CSU, die wieder einmal 
offenläßt, welche Haltung sie letzten Endes einneh-
men wird, erkläre ich für die SPD-Bundestagsfrak-
tion: Wir werden der Verordnung zustimmen. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Frau Funcke: Das Wort hat der Ab-
geordnete Zywietz. 

Zywietz (FDP) : Frau Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Die Darlegung des 
Herrn Staatssekretärs Grüner und die erste Aus-
sprache zu der vorliegenden Verordnung über die 
Erhöhung der Ausgleichsabgabe, des sogenannten 
Kohlepfennigs, haben bereits, wie ich meine, We-
sentliches verdeutlicht. Es ist die gute Absicht und 
die energiepolitische Notwendigkeit, die grundsätz-
lich hinter der Erhebung eines Kohlepfennigs zu se-
hen ist. Diese Ausgleichsabgabe, die von jedem 
Stromverbraucher zu zahlen ist, hat ihre Begrün-
dung darin, Wettbewerbsnachteile der Kohle auszu-
gleichen, und zwar in zweierlei Hinsicht: zum ei-
nen die Investitionsmehrkosten eines Kohlekraft-
werks gegenüber einem Heizölkraftwerk, zum an-
deren die Betriebsmehrkosten eines Kohlekraft-
werks gegenüber einem Kraftwerk, das mit schwe-
rem Heizöl befeuert wird. 

Dies ist im Grundsatz schon seit langem gemein-
same Haltung aller Parteien in diesem Hause, zu 
der sich auch die FDP stets bekannt hat. Seit 1965 
kennen wir diese Verstromungsgesetze. Im letzten 
Jahr haben wir sie hier im Plenum einvernehmlich 
geändert. 

Ich möchte in diesem Zusammenhang noch ein-
mal unterstreichen, daß sich die FDP dabei stets für 
einen leistungsfähigen Steinkohlebergbau in unse-
rer Republik ausgesprochen hat. Die FDP bekennt 
sich nachdrücklich zum besonderen Einsatz unseres 
einzigen wesentlichen heimischen Energieträgers, 
der Steinkohle, zur Stromerzeugung. Wir wissen, 
daß damit die Erhaltung von Arbeitsplätzen und 
verschiedene andere regionale Aspekte sehr nach-
drücklich verbunden sind. Für diesen sicheren, 
durch bundesdeutsche Steinkohle hergestellten 
Strom und für die damit verbundene erhöhte Ener-
giesicherheit nehmen wir Mehrkosten, die auf alle 
Verbraucher umgelegt werden müssen, gleichsam 
als Versicherungsprämie in Kauf. Wir erwarten al-
lerdings von der Preisaufsicht der Bundesländer ein 
wirklich wachsames Auge, damit diese Mehrkosten 
auch wirklich auf alle Stromverbraucher umgelegt 
werden. 

Wir haben auch festzustellen — Herr Staatsse-
kretär Grüner und Kollege Wolfram haben dies 
verdeutlicht —, daß unter Beachtung der gegenwär-
tigen Struktur des Verstromungsgesetzes ein erhöh-

ter Anspruch, d. h. eine Erhöhung des Kohlepfen-
nigs, rechtlich unabweisbar ist, 

(Dr. Freiherr Spies von Büllesheim [CDU/ 
CSU] : Auch in dieser Höhe?) 

wenn er durch eine erhöhte Investitionskostendiffe-
renz und/oder Betriebskostendifferenz nachgewie-
sen wird. Dies ist, wie wir meinen, im Grundsatz 
und unter Berücksichtigung der gegenwärtigen 
Struktur des Verstromungsgesetzes der Fall. Aller-
dings muß, um den Zwischenruf aufzunehmen, wohl 
hinzugefügt werden, daß die Situation, die dies be-
gründet und belegt, in der Tat Merkmale aufweist, 
die wir vielleicht alle zusammen in dieser Weise 
vor zwei, drei, vier Jahren nicht erwartet haben 
und die. insbesondere eine Schätzung, eine Fort-
schreibung dieser Einsichten und Daten für die Zu-
kunft mit manchen Fragezeichen versehen lassen. 
Das ist auch, wenn ich das recht vernommen habe, 
von Staatssekretär Grüner angesprochen worden. 

(Dr. Freiherr Spies von Büllesheim [CDU/ 
CSU] : Sehr gut!) 

Worin liegt nun diese besondere, vielleicht auch 
ein wenig paradoxe, zumindest aber schwer ver-
ständliche gegenwärtige Situation? Sie liegt doch 
wohl darin, daß der Verbraucher, der Stromver-
braucher zunächst mit einer höheren Abgabe bela-
stet wird, obwohl festzustellen ist, daß gerade eini-
ge Energieträger, insbesondere die große Menge 
der importierten Energien, durch einige Faktoren 
im Preis deutlich gefallen sind. Die Faktoren, die 
dafür ursächlich heranzuziehen sind, sind der ra-
sante Dollarverfall, weiter wohl die insgesamt ruhi-
ge Konjunkturlage und wohl eine ungünstige Raffi-
neriestruktur, die letztlich dazu beigetragen hat, 
den Preis für schweres Heizöl niedrig zu halten. 
Wenn man diesen Preis für schweres Heizöl, der ja 
für diese Verordnung eine Schlüsselposition hat, 
betrachtet, so ist festzustellen, daß er nach der 
OPEC-Krise vor fünf Jahren einen eklatanten 
Sprung gemacht hat, dann kontinuierlich leicht ge-
stiegen ist und erst in diesem Jahr einen deutlichen 
Knick nach unten gemacht hat, der im wesentlichen 
eigentlich nur mit der Entwicklung des Dollarkur-
ses zu begründen ist. Weil wir diese Subvention 
der Kohleverstromung an dem Referenzpreis für 
schweres Heizöl orientieren, sehen wir uns jetzt in 
der Situation, die Ausgleichsabgabe auf dem dafür 
durch das Verstromungsgesetz vorgeschriebenen 
Wege anzuheben. Nur meinen wir auch, daß diese 
Situation schon einige unerwartete und ungewöhn-
liche Züge hat, und da wir hier ja . nur die erste Le-
sung haben, bleibt es den Beratungen im Ausschuß 
vorbehalten, an Hand von detaillierteren Zahlen im 
einzelnen in die Angelegenheit einzusteigen. 

Herr Kollege Dr. Narjes, der Vorwurf, den Sie 
geäußert haben, daß hier in der Vergangenheit kei-
ne Unterlagen, keine Abrechnungen hinsichtlich 
des Fonds beigebracht worden seien, stimmt in die-
ser Pauschalierung nicht; denn die Abrechnung 
1977 ist dem Hohen Hause in einer Bundestags-
drucksache zugegangen, 

(Wolfram [Recklinghausen] [SPD] : So ist 
es! Die hat er bloß nicht gelesen!) 
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sie ist dem Hohen Hause Mitte des Jahres — im 
Juli oder im August, wenn ich es aus dem Kopf sa-
gen kann — zugegangen, 

(Hasinger [CDU/CSU] : Das ist doch et

-

was  ganz anderes!) 

und laut Gesetz wird die Abrechnung 1978 erst im 
nächsten Jahr zu erfolgen haben, so daß ihr Vor-
wurf hier zumindest teilweise ins Leere geht. 

Abschließend möchte ich noch mit einigen weni-
gen Worten auf die in einem solchen Zusammen-
hang wohl unvermeidliche Frage eingehen, worin 
eigentlich die Auswirkungen bestehen werden, 
wenn wir diese Verordnung annehmen, und darf 
darauf vielleicht in drei Punkten mit ein paar Sät-
zen eingehen. 

Erstens. Was die Verbraucher anlangt, so werden 
alle mit einer erhöhten Ausgleichsabgabe belastet, 
und das wird bei einer vierköpfigen Familie im Mo-
natsschnitt zwischen 1 und 2 DM ausmachen. Wenn 
man allerdings alle Haushalte in der Bundesrepu-
blik betrachtet und dann auf den Fonds schaut, 
wissen wir alle miteinander, daß es sich hier mitt-
lerweile insgesamt um ein erhebliches Finanzvolu-
men handelt, das zusammenkommt und zur Subven-
tionierung der Stromerzeugung durch Verwendung 
von Kohle verwendet wird. 

Was die Belastung der Industrie anlangt, so wird 
sie naturgemäß sehr unterschiedlich sein, und zwar 
je nachdem, wie hoch jeweils der Kostenanteil der 
Energie innerhalb der gesamten Produktion und ih-
res Kostenskeletts sein wird. Das wird in einigen 
Branchen sehr gering sein, aber bei der Aluminium-
verhüttung einen sehr dominanten Faktor ausma-
chen. 

Alles in allem, insbesondere, aber mit Blick auf 
die privaten Verbraucher, ist festzustellen, daß kei-
ne Preiserhöhung schön ist, aber unter den, wie wir 
meinen, richtigen generellen sicherheits- und ener-
giepolitischen Aspekten ist diese Erhöhung nötig 
und auch zumutbar. 

Zum zweiten: Die Stromverbraucher der einzel-
nen Bundesländer werden in unterschiedlicher Wei-
se belastet; das halten wir für gut und richtig, und 
es entspricht auch der bestehenden Praxis. Konkret 
wird dies bedeuten, daß Bundesländer mit einem 
hohen Strompreisniveau einen kleineren Prozentzu-
schlag erhalten und Bundesländer mit einem niedri-
gen Strompreisniveau einen höheren Zuschlag hin-
nehmen müssen. Ich könnte mir sogar vorstellen, 
daß eine noch etwas stärker ausgleichende Tendenz 
anzustreben wäre. Wir sehen in dieser Modalität 
der Konzipierung der Ausgleichsausgabe einen Bei-
trag, den Strompreis für alle Verbraucher im Bun-
desgebiet in erträglichen Bandbreiten zu halten. 
Und dies ist richtig, weil wir davon ausgehen, daß 
alle Bundesbürger bezüglich der Deckung von ele-
mentaren und unabweisbaren Bedürfnissen — und 
dazu zähle ich den Konsum von Strom und die 
Energiebereitstellung — einen Anspruch auf etwa 
gleichwertige Lebenschancen haben, dem wir Rech-
nung tragen wollen. 

Ein Drittes. Bei Kohlestrom erzeugenden Elektri-
zitätsversorgungsunternehmen werden sich bei An-
nahme dieser Verordnung die Einnahmen im Jahr 
1979 verbessern, ohne daß auf der Kosten- und 
Ausgabenseite entsprechende reale Belastungen 
entstehen. Die Ausgabenseite der EVUs steigt le-
diglich im Prozentsatz des Kohlepreisanstiegs; und 
der wird hoffentlich erträglich bleiben. Die Ent-
schädigung aber erfolgt gemessen am Referenzpreis 
des schweren Heizöls und übersteigt diese reale 
Kostensteigerung. Insofern bewirkt die vorliegende 
Verordnung letztlich eine erhöhte Gewinnerwar-
tung bei den Kohlestromerzeugern im Jahr 1979. 

Wir erwarten darum — lassen Sie mich damit ab-
schließen —, daß die Elektrizitätsversorgungsunter-
nehmen im Jahr 1979 eine äußerst vorsichtige 
Preispolitik betreiben werden. In der Erhöhung der 
Ausgleichsabgabe für die Kohleverstromung sehen 
wir so etwas wie die Chance einer Preisbewährung 
für die Elektrizitätsversorgungsunternehmen im 
nächsten Jahr. Wir unterstützen darum nachdrück-
lich die Preisaufsicht der Bundesländer und appel-
lieren an den Bundeswirtschaftsminister, dieses Ziel 
ebenfalls mit Zähigkeit anzustreben. 

Mit dieser Erwartung stimmt die FDP-Bundestags-
fraktion einer Erhöhung grundsätzlich zu. Aber die 
Umsetzung seitens der Elektrizitätsversorgungsun-
ternehmen wird wesentlich mitbestimmen, ob in 
Zukunft andere Überlegungen im Verstromungsbe-
reich angestellt werden müssen. 

(Gerster [Mainz] [CDU/CSU] : „Starker 
Beifall" ! - Gegenruf des Abg. Zywietz 
[FDP] : Das besagt nichts über die Rich

-

tigkeit! — Beifall bei der CDU/CSU) 

Vizepräsident Frau Funcke: Das Wort hat der 
Herr Parlamentarische Staatssekretär Grüner. 

Grüner, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
für Wirtschaft: Frau Präsident! Meine Damen und 
Herren! Herr Kollege Dr. Narjes hat hier sehr mas-
sive .Vorwürfe an die Adresse des Bundeswirt-
schaftsministeriums mit der Behauptung gerichtet, 
wir hätten die vorgesehene Abrechnung 1977 über 
den Ausgleichsfonds nicht vorgelegt und seien nun 
auch mit den Zahlen für 1978 in Verzug. Herr Zy-
wietz hat schon darauf hingewiesen: Die Aus-
gleichsabrechnung für 1977 ist mit der Bundestags-
drucksache 8/2043 vom 16. August 1978 dem Deut-
schen Bundestag vorgelegt worden; der Bundesrat 
hat sich damit beschäftigt; die zwei zuständigen 
Ausschüsse haben diese Abrechnung ohne Aus-
sprache gebilligt. 

Es ist selbstverständlich, daß die Entwicklung für 
1978 nur sehr kurzfristig beurteilt werden kann. In-
sofern geht Ihre Kritik auch hier nicht in die richti-
ge Richtung. Ich habe darauf hingewiesen, daß die 
Wärmepreisdifferenz zwischen August und Septem-
ber besonders hoch war. Das allein macht schon 
deutlich, in welcher Schwierigkeit wir waren, bei 
den anzustellenden Prognosen zu berechnen, in 
welcher Richtung sich der Ausgleichsbedarf ent-
wickeln würde. 
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Vizepräsident Frau Funcke: Herr Staatssekretär, 
gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abge-
ordneten Dr. Narjes? 

Grüner, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister, 
für Wirtschaft: Gern. 

Dr. Narjes (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, wol-
len Sie bitte zur Kenntnis nehmen, daß sich meine 
Kritik darauf bezogen hat, daß wir nicht die Schätz-
elemente für 1979 haben, die Sie ja gehabt haben, 
als Sie für 1979 Ihre Prognose angestellt haben? 
Daß es natürlich nur vorläufige Zahlen für das Jahr 
1978 sein können, wissen wir alle. Aber die, die Sie 
gehabt haben, fehlen hier. 

Grüner, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister 
für Wirtschaft: Herr Kollege Narjes, ich habe zu-
nächst einmal aufgegriffen, daß sie kritisiert haben, 
die Rechnung für 1977 liege nicht vor. Das ist ein 
fundamentaler Irrtum. Das wollte ich richtig-
stellen. 

Ich will deutlich machen, daß über die Berech-
nungen des Jahres 1978 keine rasche Information 
möglich war, weil z. B. schon die Zahlen der Wär-
mepreisdifferenz zwischen den Monaten September 
und August einen ganz entscheidenden Einfluß dar-
auf gehabt haben, wie wir die Ausgleichsabgabe 
berechnen mußten. Richtig ist, daß Sie selbstver-
ständlich über unsere Schätzungen eingehend infor-
miert werden müssen und daß das Gegenstand der 
Debatte im Wirtschaftsausschuß sein muß. 

Der Verstromungsbeirat, den wir nach dem Ge-
setz dazu hören mußten, hat den Prognosen, die wir 
hier unterstellt haben, zugestimmt. Wir werden das 
detailliert im Ausschuß vortragen. Es wird selbst-
verständlich das gesamte Material zur Verfügung 
stehen. Dieser Wunsch ist voll berechtigt und 
selbstverständlich auch in unsere Überlegungen mit 
einbezogen. 

Eine letzte Bemerkung. Wir sind nicht in der 
Lage, wie von Ihnen angeregt, die entstehenden 

Differenzen auf dem Wege über eine Verschuldung 
zu finanzieren; denn was uns der Gesetzgeber im 
Verstromungsgesetz an die Hand gegeben hat, ist 
die Möglichkeit, einen Kassenkredit bis zur maxi-
malen Höhe von 500 Millionen DM in Anspruch zu 
nehmen. Wir sind nach dem Gesetz nicht in  der 

 Lage, die Finanzierung etwa auf dem Wege über 
die Aufnahme von Schulden längerfristiger Art 
durchzuführen. Hätten wir das getan — und das ist 
selbstverständlich auch Gegenstand unserer Über-
legungen gewesen —, wäre hier vermutlich der 
Vorwurf erhoben worden, daß man • eine weitere 
Verschuldung des Bundeshaushalts in Kauf nehme, 
was Sie nicht wollen und was wir nicht wollen. 
Von daher war der von Ihnen angeregte Weg der 
Verschuldung nicht gangbar. 

Ich habe darauf hingewiesen, daß wir den uns 
zur Verfügung stehenden Kassenkredit nach den 
heutigen Berechnungen in Höhe von 400 Millionen 
DM wohl werden in Anspruch nehmen müssen, daß 
wir also die gesetzte Grenze in diesem Bereich fast 
erreichen werden. 

Das wollte ich zur Klarstellung hier gesagt ha-
ben. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Vizepräsident Frau Funcke: Meine Damen und 
Herren, das Wort wird nicht mehr gewünscht. Ich 
schließe  die  Aussprache. 

Der Ältestenrat schlägt Überweisung an den Aus-
schuß für Wirtschaft vor. Ist das Haus damit ein-
verstanden? — Ich sehe und höre keinen Wider-
spruch. Es ist so beschlossen. 

Damit sind wir am Ende der Tagesordnung. Ich 
berufe die nächste Sitzung des Deutschen Bundesta-
ges auf Mittwoch, den 6. Dezember 1978, 13 Uhr 
ein. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

(Schluß der Sitzung: 13.12 Uhr) 



Deutscher Bundestag - 8. Wahlperiode - 121. Sitzung. Bonn, Freitag, den 1. Dezember 1978 	9423* 

Anlage 1 

Liste der entschuldigten Abgeordneten 

Abgeordnete(r) 	entschuldigt bis einschließlich 

Dr. Abelein 	 1. 12. 
Dr. van Aerssen* 	 1. 12. 
Dr. Aigner * 	 1. 12. 
Amrehn ** 	 1. 12. 
Arendt 	 1. 12. 
Bahr 	 1. 12. 
Dr. Barzel 	 1. 12. 
Dr. Bayerl * 	 1. 12. 
Dr. Biedenkopf 	 1. 12. 
Biehle ** 	 1. 12. 
Dr. von Bismarck 	 1. 12. 
Dr. Blüm 	 1. 12. 
Blumenfeld ** 	1. 12. 
Frau von Bothmer 	 1. 12. 
Brandt 	 1. 12. 
Buchstaller ** 	 1. 12. 
Carstens (Emstek) 	 15. 12. 
Collet 	 1. 12. 
Dr. Corterier ** 	 1. 12. 
Damm ** 	 1. 12. 
Dr. Dollinger 	 1. 12. 
Eimer (Fürth) 	 1. 12. 
Ey 	 1. 12. 
Feinendegen 	 1. 12. 
Fellermaier * 	 1. 12. 
Frau Fischer 	 1. 12. 
Flämig ** 	 1. 12. 
Dr. Früh * 	 1. 12. 
Dr. Fuchs * 	 1. 12. 
Dr. Geßner ** 	 1. 12. 
Dr. Haack 	 1. 12. 
Dr. Häfele 	 1. 12. 
von Hassel 	 1. 12. 
Höffkes 	 1.12. 
Hoffmann (Saarbrücken) * 	1. 12. 
Horn ** 	 1. 12. 
Dr. Hupka ** 	 1. 12. 
Graf Huyn 	 1. 12. 
Ibrügger * 	 1. 12. 
Dr. Jaeger ** 	 1. 12. 
Dr. Jahn (Braunschweig) * 	1. 12. 
Jung ** 	 1. 12. 
Dr. h. c. Kiesinger 	 1. 12. 
Klinker * 	 1. 12. 
Koblitz 	 1.12. 
Köster 	 1. 12. 
Kratz 	 1. 12. 
Dr. Kreile 	 1. 12. 
Kroll-Schlüter 	 1. 12. 
Frau Krone-Appuhn ** 	1. 12. 
Dr. Kunz (Weiden) ** 	 1. 12. 
Lagershausen 	 1. 12. 

* für die Teilnahme an Sitzungen des Europäischen 
Parlaments 
** für die Teilnahme .an der 24. Jahreskonferenz der 
Nordatlantischen Versammlung 

*** für die Teilnahme an Sitzungen der Parlamentarischen 
Versammlung des Europarates 

Anlagen zum Stenographischen Bericht 

Abgeordneter) 	entschuldigt bis einschließlich 

Lampersbach 	 1. 12. 
Lange ** 	 1. 12. 
Lemp * 	 1 . 12. 
Dr. Marx 	 1. 12. 
Mattick ** 	 1. 12. 
Dr. Mertes (Gerolstein) ** 	1. 12. 
Möhring ** 	1. 12. 
Möllemann ** 	 1. 12. 
Dr. Müller *** 	 1. 12. 
Müller (Bayreuth) 	 1. 12. 
Müller (Wadern) * 	 1. 12. 
Neuhaus 	 1. 12. 
Neumann** 	 1. 12. 
Frau Dr. Neumeister 	 1. 12. 
Oostergetelo 	 1. 12. 
Frau Pack 	 15. 12. 
Pawelczyk ** 	 1. 12. 
Pfeffermann 	 1. 12. 
Rapp (Göppingen) 	 1. 12. 
Rosenthal 	 1. 12. 
Saxowski 	 1. 12. 
Prinz zu Sayn-Wittgenstein- 

Hohenstein 	 1. 12. 
Schartz (Trier) 	 1. 12. 
Scheu 	 15. 12. 
Schmidt (Kempten) 	 1. 12. 
Schmidt (München) * 	 1. 12. 
Schmidt (Wattenscheid) 	1. 12. 
Schmidt (Würgendorf) ** 	1. 12. 
Dr. Schmitt-Vockenhausen 	15. 12. 
Schreiber * 	 1. 12. 
Dr. Schwencke (Nienburg) 	1. 12. 
Dr. Schwörer * 	 1. 12. 
Dr. Starke (Franken) * 	 1. 12. 
Susset 	 1. 12. 
Dr. Todenhöfer 	 1. 12. 
Frau Verhülsdonk 	 1. 12. 
Voigt (Frankfurt) 	 1. 12. 
Frau Dr. Walz * 	 1. 12. 
Dr. von Wartenberg ** 	1. 12. 
Wawrzik * 	 1. 12. 
Dr. von Weizsäcker 	 1. 12. 
Baron von Wrangel 	 1. 12. 
Zeyer 	 1. 12. 
Ziegler 	 15. 12. 
Dr. Zimmermann 	 1. 12. 

Anlage 2 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Sperling auf die Münd-
liche Frage des Abgeordneten Dr. Wittmann (Mün-
chen) (CDU/CSU) (Drucksache 8/2315 Frage A 9) : 

Hat die Bundesregierung Erkenntnisse, daß als Folge des gel-
tenden Mietrechts Wohnungen, insbesondere Eigentumswohnun

-

gen, leerstehen? 

Der in der Frage unterstellte Zusammenhang zwi-
schen der Tatsache des Leerstehens von Wohnun-
gen und dem geltenden Mietrecht besteht nicht. Die 
Zahl der leerstehenden Wohnungen wird ausschließ- 
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lich von der Marktsituation, also von Angebot und 
Nachfrage, bestimmt. Dies gilt auch für Eigentums-
wohnungen, die zur Vermietung bestimmt sind. 

Anlage 3 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Sperling auf die Münd-
lichen Fragen des Abgeordneten Dr. Schneider 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/2315 Fragen A 10 und 11) : 

Welche Hinderungsgründe stehen bisher noch dem Abschluß der 
Bund-Länder-Vereinbarungen über die künftige Förderung des 
sozialen Wohnungsbaus entgegen, und bis wann kann mit einem 
endgültigen erfolgreichen Abschluß der Verhandlungen gerechnet 
werden? 

Bis wann sieht sich die Bundesregierung in der Lage, einen 
Gesetzentwurf zur angestrebten gesetzlichen Absicherung der 
jetzt noch auf Vereinbarungsbasis zwischen Bund und Ländern 
geregelten bzw. zu regelnden Förderung des sozialen Wohnungs-
baus vorlegen zu können, hält es die Bundesregierung insbeson-
dere für möglich, diesen Komplex noch innerhalb des laufenden 
Gesetzgebungsverfahrens zum Wohnungsbauänderungsgesetz 1978 
— Drucksache 8/1769 — mit regeln zu können? 

Zu Frage A 10: 

Die Verhandlungen des Bundes mit den Ländern 
über eine Verwaltungsvereinbarung zur Förderung 
des sozialen Wohnungsbaues in den Jahren 1978 
bis 1981 sind Anfang des Jahres gescheitert, weil 
nicht mit allen Ländern eine Einigung über das Ver-
hältnis der Beteiligung von Bund und Ländern am 
1. und 2. Förderungsweg und die Zweckbestimmung 
der für den 1. Förderungsweg vorgesehenen Mittel 
erzielt werden konnte. Nach der Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts wäre die Zustim-
mung aller Länder erforderlich gewesen. 

Bund und Länder sind sich jedoch nunmehr 
grundsätzlich darin einig, daß das Beteiligungsver-
hältnis und die Zweckbestimmung der Mittel durch 
eine Änderung des II. WoBauG gesetzlich geregelt 
werden sollen. Der Vollzug der noch ausstehenden 
gesetzlichen Regelung soll durch eine Verwaltungs-
vereinbarung erfolgen. Über diese kann aber erst 
nach Abschluß des Gesetzgebungsverfahrens ver-
handelt werden. 

Zu Frage A 11: 

Bei den vorbereitenden Erörterungen mit den Län-
dern ist zwar in wesentlichen Punkten Einverständ-
nis erzielt worden; insbesondere die Zweckbestim-
mung der Mittel im 1. Förderungsweg und das Be-
teiligungsverhältnis zwischen Bund und Ländern 
sind aber bisher noch streitig. Der Bundesminister 
für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau wird in 
einer Konferenz mit den für das Bau-, Wohnungs-
und Siedlungswesen zuständigen Ministern (Senato-
ren) der Länder am 14. Dezember 1978 die Streit-
punkte mit dem Ziele erörtern, ein weitgehendes 
Einverständnis über die erforderlichen Änderungen 
und Ergänzungen des II. WoBauG und eine Über-
gangsregelung für das Jahr 1979 zu erreichen. Ob 
es noch möglich sein wird, den Gesetzentwurf mit 
dem anhängigen Gesetzgebungsverfahren zum Woh-
nungsbauänderungsgesetz 1978 zu verbinden, kann 
im gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht beurteilt 
werden. 

Anlage 4 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs von Schoeler auf die Münd-
lichen Fragen des Abgeordneten Hansen (SPD) 
(Drucksache 8/2315 Fragen A 36 und 37) : 

Teilt die Bundesregierung meine Auffassung, daß die Charakteri-
sierung im Verfassungsschutzbericht 1977 des Sozialistischen Büros 
in Offenbach als einer „links-extremistischen Gruppe", die „die 
demokratische Ordnung zersetzen und zerstören" will, eine durch 
Tatsachen in keiner Weise gerechtfertigte und unzulässige poli-
tische Diskriminierung aller Mitglieder des Büros als „verfas-
sungsfeindlich" durch den Verfassungsschutz darstellt? 

Ist die Bundesregierung gegebenenfalls bereit, die Betroffenen 
öffentlich zu rehabilitieren und auf die für den Verfassungs-
schutzbericht Verantwortlichen einzuwirken, um jeden Mißbrauch 
der Befugnisse des Verfassungsschutzamts zu unterbinden? 

Der Verfassungsschutzbericht 1977 stellt in der 
das Sozialistische Büro betreffenden Passage auf 
die im Februar 1975 publizierten „Thesen des SB" 
ab. Die Thesen wurden von dem Arbeitsausschuß 
des SB herausgegeben und sollen den Diskussions-
stand der am Sozialistischen Büro orientierten und 
in ihr organisierten Linken festhalten und diese 
Diskussion sowie den Organisierungsprozeß im SB 
voranbringen (Vorwort zu den  Thesen). 

Diese Thesen sowie die Erwähnung des SB im 
Verfassungsschutzbericht lassen keine Rückschlüs-
se auf die demokratische Einstellung der einzelnen 
Mitglieder zu. Insoweit weise ich auf das Vorwort 
zum Verfassungsschutzbericht 1977 (Seite 5) hin. 
Dort ist dies ausdrücklich für die besonders wich-
tige Frage der  Einstellung in den öffentlichen Dienst 
ausgeführt. Was dort generell für alle. im Verfas-
sungsschutzbericht erwähnten Organisationen ge-
sagt ist, gilt in besonderem Maße für das durch eine 
lockere Organisationsform gekennzeichnete Soziali-
stische Büro. 

Der öffentlich geäußerten und in Ihrer Frage zum 
Ausdruck kommenden Kritik an den Passagen des 

 Verfassungsschutzberichts, die das Sozialistische 
Büro betreffen, stimme ich darin zu, daß die dort 
gewählte Formulierung „oft bis zum Ekel und Haß 
gesteigerte" Ablehnung der bestehenden Ordnung, 
die „zersetzt" und „zerstört" werden solle, nicht 
auf das Sozialistische Büro paßt. Bei der Abfassung 
des Berichts war mit dieser Formulierung auch 
nicht an das Sozialistische Büro gedacht, was zu-
gegebenermaßen im Text nicht deutlich genug zum 
Ausdruck kommt. 

Darüber hinaus werden bei der Abfassung zukünf-
tiger Verfassungsschutzberichte mißverständnis-
freiere Formulierungen verwendet werden. 

Anlage 5 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Münd-
liche Frage des Abgeordneten Hölscher (FDP) 
(Drucksache 8/2315 Frage A 46) : 

Trifft es zu, daß Bedienstete des Bundesamts für den Zivil-
dienst, wie der Frankfurter Regionalbetreuer Willibald Sailer 
und dessen Verein „Sozialdienst Frankfurt e. V.", Zivildienst- 
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leistende privat nutzen, und wenn ja, hält die Bundesregierung 
dies für vertretbar? 

Der Sozialdienst Frankfurt e. V., der dem Hessi-
schen Landesverband des Deutschen Roten Kreuzes 
angehört, ist in einem ordnungsgemäßen Verfahren 
als Beschäftigungsstelle des Zivildienstes mit 25 
Dienstplätzen anerkannt worden. Da der Verein als 
gemeinnützige Institution im unmittelbaren sozia-
len Bereich tätig ist, erfüllt er die Voraussetzungen 
des § 1 des Zivildienstgesetzes. 

Der Regionalbetreuer Willibald Saller hat als 
Privatperson gemeinsam mit einigen weiteren so-
zial engagierten Personen den Verein gegründet, 
um nach persönlicher Erfahrung in Frankfurt fehlen-
de soziale Dienstleistungen anbieten zu können. 
Der Umstand, daß Herr Sailer als Regionalbetreuer 
in der Leitung des Vereins mitwirkt, hat mich kürz-
lich zu einer Prüfung der Frage veranlaßt, ob sich 
daraus für die Durchführung des Zivildienstes 
irgendwelche Nachteile ergeben können. Eine solche 
Gefahr hat sich dabei nicht ergeben. Ich nehme 
jedoch Ihre Frage gerne zum Anlaß einer weiteren 
Prüfung, über deren Ergebnis ich Sie unterrichten 
werde. 

Anlage 6 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. von Bülow auf die 
Mündlichen Fragen des Abgeordneten Wüster (SPD) 
(Drucksache 8/2315 Fragen A 61 und 62) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß für kleine Handwerks-
betriebe erhebliche finanzielle Belastungen auftreten, wenn an-
läßlich der Wehrübung eines Mitarbeiters die Kosten für den 
anteiligen Urlaub, zusätzliches Urlaubsgeld, vermögenswirksame 
Leistungen und anteiligen Beitrag zur Sozialversicherung gezahlt 
werden müssen, und sieht die Bundesregierung hierin einen 
Anlaß für gesetzgeberische Entlastungsmaßnahmen? 

Ist die Bundesregierung bereit, diese Kosten zu übernehmen, 
um die kleinen Unternehmen finanziell zu entlasten? 

Anders als beim Grundwehrdienst gewährt die 
Bundeswehr bei Wehrübungen dem Soldaten für die 
Zeit des Wehrdienstes keinen Urlaub. Bei der ver-
hältnismäßig kurzen Dauer einer Wehrübung — im 
Durchschnitt 16 Tage — würde der Urlaub in der 
Regel weniger als ein Tag betragen. Ein derart kur-
zer Urlaub läge weder im Interesse der Truppe noch 
des Wehrpflichtigen selbst. Da aber der Wehrpflich-
tige keinen Urlaubsnachteil durch den Wehrdienst 
erleiden soll, bestimmt das Arbeitsplatzschutzgesetz, 
daß der Arbeitgeber den Urlaub voll gewähren 
muß, d. h. er darf ihn nicht kürzen. 

Die finanziellen Belastungen, die den Arbeit-
gebern dadurch entstehen, sind gering. Da der auf 
eine Wehrübung entfallende Anteil am Jahresurlaub 
in der Regel weniger als ein Tag beträgt, liegen die 
Kosten noch unter 1 v. H. des Jahres-Bruttoarbeits-
entgelts. Daher besteht nach Auffassung der Bun-
desregierung kein Anlaß für eine gesetzgeberische 
Entlastungsmaßnahme. Im übrigen ist bisher nur ein 
Fall bekannt geworden, in dem sich ein Arbeitgeber 
gegen die derzeitige Rechtslage gewandt hat. 

Anlage 7 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. von Bülow auf die 
Mündliche Frage des Abgeordneten Horstmeier 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/2315 Frage A 63) : 

Sieht die Bundesregierung eine Möglichkeit, Bundeswehrsol-
daten anstatt der Freifahrkarte für die Deutsche Bundesbahn 
den entsprechenden Kostenbetrag auszuzahlen, damit die Sol-
daten mit eigenen Fahrzeugen die Reisen vom Einsatzort zum 
Heimatort und zurück zeitsparend vornehmen können, und 
wenn nein, wie begründet sie das? 

Seit der Einführung der Freifahrten für die Bun-
desbahn ab 1. Oktober 1970 werden Fahrkosten für 
Familienheimfahrten der Grundwehrdienstleistenden 
mit privaten Kraftfahrzeugen nicht mehr erstattet. 
Der Grund hierfür war der Anstieg der außerdienst-
lichen Kraftfahrzeugunfälle. 

Mit Wirkung vom 1. Januar 1979 wird eine zweite 
unentgeltliche Familienheimfahrt je Monat und die 
kostenlose Benutzung der Intercity-Züge (ab 300 km 
Entfernung zum Wohnort) gewährt. Ab 1. Juli 1979 
werden darüber hinaus zahlenmäßig unbegrenzte 
unentgeltliche Familienheimfahrten eingeführt. 

Ob nach diesen erheblichen Verbesserungen die 
Erstattung der Fahrkosten bei Benutzung mit eige-
nem Pkw noch gerechtfertigt ist und auf Grund der 
Unfallzahlen vertreten werden kann, wird z. Z. von 
der Koordinierungsgruppe Sozialmaßnahmen der 
Bundeswehr im Rahmen der sozialen Bestandsauf-
nahme untersucht. Der Abschlußbericht wird dem 
Bundesminister der Verteidigung zum Ende des Jah-
res vorgelegt. 

Anlage 8 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. von Bülow auf die 
Mündlichen Fragen des Abgeordneten Marschall 
(SPD) (Drucksache 8/2315 Fragen A 64 und 65) : 

Trifft es zu, daß der Gefreite Anselm Conrad wegen der 
Teilnahme in Uniform an einer von der Gewerkschaft am 
11. November 1978 veranstalteten Gedenkfeier im ehemaligen 
Konzentrationslager Dachau mit drei Tagen Disziplinararrest be-
legt wurde — wie aus Presseberichten hervorgeht —, und 
wenn ja, wie beurteilt die Bundesregierung diesen Vorgang in 
der Bundeswehr, bzw. was gedenkt die Bundesregierung zu tun, 
um diese Entscheidung rückgängig zu machen? 

Welche Maßnahmen hat die Bundesregierung als Folge der 
Wehrbeauftragtenunterrichtung 1975 und der Stellungnahme des 
Verteidigungsausschusses zum Erlaß des Generalinspekteurs vom 
30. März 1973 ergriffen, um die Unklarheiten und rechtlichen 
Unsicherheiten bei der Beurteilung der Teilnahme von Soldaten 
in Uniform an Veranstaltungen von Berufsorganisationen zu be-
seitigen, und wann ist mit klaren Abgrenzungskriterien zu § 15 
des Soldatengesetzes zu rechnen? 

Zu Frage A 64: 

Es trifft zu, daß der Gefreite Anselm Conrad, Luft-
waffensanitätsstaffel/Fliegerhorstgruppe Kaufbeu-
ren, mit drei Tagen Disziplinar-Arrest gemaßregelt 
wurde, weil er am 11. November 1978 bei einer 
Veranstaltung der DGB-Jugend Bayern aus Anlaß 
des 40. Jahrestages der sogenannten Reichskristall

-

nacht auf dem Gelände des ehemaligen Konzentra-
tionslagers Dachau in Uniform einen Kranz nieder-
gelegt hat. Der Kranz trug eine Schleife mit der Auf-
schrift „Für die Opfer der Hitlerdiktatur — Arbeits-
kreis des Soldatenbundes". 
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Der Disziplinarvorgesetzte, der die Disziplinar-
maßnahme verhängt und der Truppendienstrichter, 
der sie bestätigt hat, sind offensichtlich davon aus-
gegangen, daß es sich bei der Veranstaltung um 
eine politische Veranstaltung im Sinne des § 15 
Abs. 3 Soldatengesetz (SG) handelte, an der die 
Teilnahme von Soldaten in Uniform verboten ist. 
Der Soldat hat gegen die Disziplinarmaßnahme 
rechtzeitig Beschwerde eingelegt. Für die Entschei-
dung über die Beschwerde ist das Truppendienst-
gericht Süd — 4. Kammer — zuständig. 

Die Vollstreckung der Disziplinarmaßnahme ist 
bis zur Unanfechtbarkeit der Entscheidung gehemmt. 

Von einer Stellungnahme zu der Rechtmäßigkeit 
der Disziplinarmaßnahme muß die Bundesregierung 
aus rechtsstaatlichen Erwägungen vorerst absehen, 
um einen Eingriff in das schwebende Verfahren zu 
vermeiden. 

Zu Frage A 65: 

Die Frage des Uniformtragens bei der Teilnahme 
von Veranstaltungen der Berufsverbände war, nach

-

dem sie erneut im Jahresbericht 1977 des Wehrbe-
auftragten angesprochen wurde, noch einmal Ge-
genstand eingehender Überprüfungen, auf Grund 
derer nunmehr eine Entscheidung vorbereitet wird. 

Anlage 9 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. von Bülow auf die 
Mündlichen Fragen des Abgeordneten Glos (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/2315 Fragen A 68 und 69) : 

Welche Konsequenzen zieht die Bundesregierung aus dem 
neuen Urteil des Verwaltungsgerichts Würzburg in Sachen 
Pionierübungsplatz Nordheim, und ist die Bundesregierung jetzt 
bereit — auch im Hinblick auf die Naturschutzbelange —, einen 
anderen, geeigneten Standort für einen Wasserübungsplatz zu 
suchen? 

Was will die Bundesregierung unternehmen, damit die bereits 
durch — inzwischen gestoppte — Bauarbeiten zerstörten Acker-
flächen baldmöglichst wieder landwirtschaftlicher Nutzung zu-
geführt werden können, um so weiteren Schaden vom Land-
schaftsbild unterhalb der Vogelsburg und von den betroffenen 
Winzern und Landwirten abzuwenden? 

Die Bundesregierung sieht keine Veranlassung, 
aus dem Beschluß des Verwaltungsgerichtes Würz-
burg vom 13. November 1978 Konsequenzen für 
das Bauvorhaben „Pionierwasserübungsplatz bei 
Nordheim" zu ziehen. Dieser Beschluß stellt ledig

-

lich die aufschiebende Wirkung einer Klage der Ge-
meinde Nordheim gegen den Besitzeinweisungsbe-
schluß der Regierung von Unterfranken vom 9. De-
zember 1977 wieder her. In dem Verfahren hat der 
Bund selbst auf die sofortige Vollziehung verzich-
tet. 

Die Möglichkeit, den Pionierwasserübungsplatz 
für die Garnison Volkach an anderer Stelle zu er-
richten, wurde bereits mehrmals mit negativem Er-
gebnis untersucht. Im Gebiet des Altmain ist kein 
anderes geeignetes Gelände für den Wasserübungs-
platz vorhanden. 

Die Bundesregierung beabsichtigt weiterhin, den 
Pionierwasserübungsplatz bei Nordheim zu errich-
ten. Es besteht daher keine Veranlassung, den ur

-

sprünglichen Zustand wieder herzustellen. Eine end-
gültige Entscheidung kann erst nach Abschluß der 
anhängigen Verfahren getroffen werden. 

Anlage 10 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. von Bülow auf die 
Mündlichen Fragen des Abgeordneten Handlos 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/2315 Fragen A 72 und 
73) : 

Zu welchem Zweck und in welchem Rahmen ist der DGB-
Vorsitzende Vetter vor Bundeswehrangehörigen in El Paso/Texas 
aufgetreten? 

Gedenkt die Bundesregierung, den durch die Rede des DGB-
Vorsitzenden in El Paso/Texas bei Angehörigen der Streitkräfte 
hervorgerufenen Eindruck auszuräumen, daß die verbindliche 
Auslegung des Grundgesetzes nicht ausschließlich Sache des 
Bundesverfassungsgerichts, sondern möglicherweise eine Frage 
des Einsatzes gewerkschaftlicher Kampfmittel sei, und daß 
irgend jemand befugt sein könne, das Grundgesetz als „Kom-
promiß" zu bezeichnen, den man aufkündigen könne, und wenn 
ja, wie? 

Der Vorsitzende des DGB hat auf Einladung des 
Bundesministers der Verteidigung Dienststellen der 
Bundeswehr in den USA besucht. Er hat in diesem 
Rahmen am 17. November 1978 vor der Garnison 
El Paso einen Vortrag über das „Verhältnis der 
deutschen Gewerkschaften zur Bundeswehr und 
über gemeinsam interessierende Probleme" gehal-
ten. 

Ganz abgesehen davon, daß die Bundesregierung 
Ihre Auffassung über den Eindruck der Rede nicht 
teilt, hält sie es grundsätzlich nicht für angebracht, 
zu einer Rede des Vorsitzenden des DGB eine wer-
tende Stellungnahme abzugeben. 

Anlage 11 
Antwort 

des Staatssekretärs Dr. Wolters auf die Mündlichen 
Fragen des Abgeordneten Hartmann (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/2315 Fragen A 74 und 75) : 

Sind der Bundesregierung die Forschungsergebnisse (siehe u. a. 
Hafer, Hertha: Nahrungsphosphat als Ursache für Verhaltensstö

-

rungen und Jugendkriminalität; Heidelberg, Hamburg: Krimina-
listik-Verlag, 1978) bekannt, nach welchen zwischen dem Verzehr 
phosphathaltiger Nahrung und dem Auftreten der „Minimalen 
zerebralen Dysfunktion" und darauf beruhender Verhaltensstö-
rungen bei Kindern und Jugendlichen ein ursächlicher Zusammen-
hang besteht, und welche Konsequenzen gedenkt sie gegebenen-
falls daraus zu ziehen? 

Ist die Bundesregierung insbesondere bereit, die Rechtsvor-
schriften für die Verwendung von Phosphaten in Lebensmitteln 
(Fleischverordnung vom 6. Juni 1973, zuletzt geändert durch An-
passungsverordnung vom 16. Mai 1975, BGB1. I S. 1281; Zusatz-
stoff-Zulassungs-Verordnung vom 20. Dezember 1977, BGB1. I S. 
2711; Verordnung über diätetische Lebensmittel i. d. F. vom 24. 
Oktober 1975, zuletzt geändert durch Änderungsverordnung vom 
10. Mai 1976, BGB1. I S. 1200) dahin zu ändern, daß die Zulas-
sung von Phosphaten als Lebensmittelzusätze gestrichen wird, 
bzw. hält sie gesetzgeberische Maßnahmen — gegebenenfalls 
welche — gegen die Verwendung von Phosphaten als Lebensmit-
telzusätze für geboten? 

Zu Frage A 74: 

Dem Bundesministerium für Jugend, Familie und 
Gesundheit sind die Auffassungen von Frau Hertha 
Hafer und die entsprechenden Veröffentlichungen 
bekannt. 
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Die mir vorliegenden wissenschaftlichen "Gutach-
ten geben keinen Anhaltspunkt dafür, daß ein Zu-
sammenhang zwischen Phosphaten in Lebensmit-
teln und Hyperkinese bei Kindern besteht. 

Trotzdem hat das Bundesministerium für Jugend, 
Familie und Gesundheit zwei Forschungsvorhaben 
in Auftrag gegeben, die der weiteren Aufklä-
rung dienen sollen, ob Zusammenhänge zwischen 
Phosphaten und kindlichen Verhaltensstörungen be-
stehen. 

Das Bundesgesundheitsamt wird Anfang Dezem-
ber 1978 ein Expertengespräch über die in Diskus 
sinn befindlichen Zusammenhänge zwischen Nah-
rungsphosphat und dem hyperkinetischen Syndrom 
bei Kindern durchführen, zu dem insbesondere füh-
rende Pädiater und Kinder-Psychiater des In- und 
Auslandes eingeladen worden sind. Die Ergebnisse 
werden insgesamt abzuwarten sein. 

Zu Frage A 75: 

Sollten die in der vorangegebenen Antwort auf-
geführten Forschungsarbeiten Hinweise über eine 
entsprechende Wirkung ergeben, wird die Bundes-
regierung Maßnahmen ergreifen. Beim jetzigen 
Wissensstand kann jedoch nicht vorausgesagt wer-
den, in welchem Ausmaß solche notwendig werden 
könnten. 

 
Anlage 12 

Antwort 

des Staatssekretärs Dr. Wolters auf die Mündliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Hammans (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/2315 Frage A 76): 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß das Bundesgesundheits-
amt die begriffliche Erweiterung im Arzneimittelgesetz 76 bezüg-
lich der „wirksamen Bestandteile" benutzt, um Wirksamkeitsnach-
weise für alle wirkenden Bestandteile zu verlangen, sich bei den 
Hilfsstoffen nicht auf den Unbedenklichkeitsnachweis zu beschrän-
ken und auf Grund solcher Umstände mit kurzer Fristsetzung 
Mängelrügen auszusprechen oder Zulassungen neuer Arzneimittel 
zu verweigern? 

Die für die Zulassung von Arzneimitteln zuständi-
gen Bundesoberbehörden haben nach § 25 Abs. 2 
Arzneimittelgesetz zu beurteilen, ob ein Arznei-
mittel in der Zusammensetzung, in der es in den 
Verkehr gebracht werden soll, therapeutisch wirk-
sam und unbedenklich ist. Soweit Hilfsstoffe als 
wirksame Bestandteile die therapeutische Wirksam-
keit beeinflussen, sind diese in die Beurteilung ein-
zubeziehen. Es ist deshalb folgerichtig, wenn inso-
weit Nachweise vorgelegt werden müssen. 

Anlage 13 

Antwort 

des Staatssekretärs Dr. Wolters auf die Mündliche 
Frage der Abgeordneten Frau Hürland (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/2315 Frage A  77): 

Kann die Bundesregierung Auskunft darüber geben, an wieviel 
Hochschulen der Bundesrepublik Deutschland das Fach „Arbeits-
medizin" gelehrt wird, und in welchem Maß es Interesse bei den 
Studierenden findet? 

Nach der Approbationsordnung für Ärzte ist die 
Arbeitsmedizin inhaltlicher Bestandteil des für den 
Zweiten klinischen Studienabschnitt vorgeschriebe-
nen Kursus „Ökologisches Stoffgebiet". Sie ist auch 
Gegenstand der schriftlichen Prüfung im Zweiten 
Abschnitt der Ärztlichen Prüfung. Der Prüfungs-
stoff ist in den Prüfungsstoffkatalogen der Appro-
bationsordnung für Ärzte festgelegt. Da die Arbeits-
medizin im Rahmen einer Pflichtunterrichtsveran-
staltung zu lehren ist, ist an allen Hochschulen, an 
denen der klinische Teil des Studiums durchgeführt 
wird, ein entsprechendes Lehrangebot vorhanden. 
Hinsichtlich des Interesses der Studierenden an 
diesem Fach sind Aussagen ohne weitere Umfragen 
nicht möglich. Da es sich bei dem „Ökologischen 
Kursus" um einen „scheinpflichtigen" Kursus han-
delt, sind die Studenten zur Teilnahme verpflichtet. 

Anlage 14 

Antwort 

des. Staatsekretärs Dr. Wolters auf die Mündlichen 
Fragen des Abgeordneten Schmidt (München) (SPD) 
(Drucksache 8/2315 Fragen A 78 und 79): 

Welche Möglichkeiten sieht die Bundesregierung, das auch in 
der Bundesrepublik Deutschland sich immer mehr ausbreitende 
Sektenunwesen einzudämmen und zu kontrollieren, um zu ver-
hindern, daß vor allem junge Leute mit teilweise kriminellen 
Praktiken ihrem bisherigen Lebensbereich entfremdet und zur 
Mitarbeit in diesen Sekten gepreßt werden? 

Ist die Bundesregierung bereit, das Problem des Sektenun-
wesens untersuchen zu lassen und auf dieser Grundlage dem 
Bundestag künftig einen sogenannten Sektenbericht vorzulegen? 

Zu Frage A 38: 

Die Möglichkeiten der Bundesregierung, der Sek-
tenproblematik durch rechtliche und administrative 
Maßnahmen zu begegnen, sind begrenzt. Für be-
hördliche Maßnahmen sind in erster Linie die Län-
der  zuständig. 

Das Leben innerhalb der Sekten vollzieht sich un-
ter Ausschluß der Öffentlichkeit. Es ist somit weit-
gehend der rechtlichen Beurteilung entzogen. Die 
Sekten und ihre Anhänger berufen sich auf das in 
Artikel 4 des Grundgesetzes verankerte Grundrecht 
der Religions- und Gewissensfreiheit sowie das Recht 
der Religionsgesellschaften in Art. 140, das Religions-
und Weltanschauungsgemeinschaften einen beson-
deren verfassungsrechtlichen Schutz vor staatlichen 
Eingriffen bietet. Bei den Mitgliedern und Anhän-
gern der Sekten handelt es sich zudem in der Mehr-
zahl um junge, aber voll geschäftsfähige Erwach-
sene, die weder den Bestimmungen des Personensor-
gerechts noch den Vorschriften des gesetzlichen 
Jugendschutzes unterliegen. 

Die Bundesregierung beobachtet daher in enger 
Zusammenarbeit mit den zuständigen Länderbehör-
den sehr aufmerksam die Entwicklungen in der deut-
schen Sektenszene. Sie hat durch geeignete Maß-
nahmen Vorsorge getroffen, daß die zuständigen 
Behörden in Bund und Ländern die Möglichkeiten 
unserer Rechtsordnung voll ausschöpfen und er-
kennbare Verstöße gegen das geltende Recht mit 
dem gebotenen Nachdruck ahnden. 
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Die Bundesregierung leistet ihren Beitrag zur Be-
gegnung des Sektenproblems außerdem durch Öf-
fentlichkeitsarbeit und durch wissenschaftliche For-
schung. 

Durch wissenschaftliche Untersuchungen sollen 
sowohl die Ursachen und Hintergründe der Sekten-
problematik als auch die Auswirkungen der Sekten-
zugehörigkeit auf Gesundheit und Sozialverhalten 
der Sektenmitglieder erforscht werden. Ziel der Un-
tersuchungen ist es ferner, zuverlässige Anhalts-
punkte für die notwendigen Maßnahmen im Bereich 
der Prophylaxe, Therapie und Rehabilitation zu er-
mitteln. Vom Ergebnis der Forschungen hängt nicht 
zuletzt auch die Beantwortung der Frage ab, ob über 
die derzeitigen Möglichkeiten unserer Rechtsord-
nung hinaus zusätzliche gesetzgeberische oder an-
dere Maßnahmen getroffen werden müssen. 

Das Bundesministerium für Jugend, Familie und 
Gesundheit trägt in enger Zusammenarbeit mit den 
zuständigen Behörden in Bund und Ländern den 
kirchlichen Sektenbeauftragten sowie den Eltern-
initiativen und den Organisationen der Jugendhilfe, 
Eltern- und Familienbildung — vor allem durch 
Unterstützung der Aufklärungs- und Bildungsarbeit, 
z. B. durch die Förderung einschlägiger Informa-
tionsschriften und didaktischer Materialien für Ju-
gend- und Elternbildung — zur notwendigen geisti-
gen und politischen Auseinandersetzung mit der 
Sektenproblematik bei. Auf dem Wege über ein 
Pressegespräch und zahlreiche Verlautbarungen und 
Interviews löste das Bundesministerium für Jugend, 
Familie und Gesundheit ferner eine Fülle informa-
tiver Beiträge zur Sektenproblematik in Presse, 
Rundfunk und Fernsehen aus. Daß diese Aufklä-
rungsarbeit ein wichtiger Schritt in die richtige Rich-
tung ist, beweist der nicht abreißende Strom der 
täglich im Ministerium eingehenden Eingaben, Hin-
weise, Informationswünsche und Hilfeersuchen. 

Darüber hinaus initiiert und unterstützt das Bun-
desministerium für Jugend, Familie und Gesundheit 
geeignete Modellversuche auf den Gebieten der Prä-
vention, Prophylaxe und Rehabilitation. Für das bis-
her einzige Rehabilitations- und Beratungsmodell 
für junge Sektenangehörige in Altenberg bei Köln 
ist z. B. eine Förderung aus Mitteln der Stiftung 
Deutsche Jugendmarke vorgesehen, in  der  der Bun-
desminister für Jugend, Familie und Gesundheit den 
Vorsitz führt. 

Zu Frage A 79:  

Die Bundesregierung ist sich mit maßgeblichen 
Wissenschaftlern und Sektensachverständigen dar-
in einig, daß für die eingeleitete Forschungstätig-
keit ein systematisches, schrittweises Vorgehen er-
forderlich ist, um innerhalb eines vertretbaren Zeit-
raumes zu verwertbaren Resultaten zu gelangen. 

Das Bundesministerium für Jugend, Familie und 
Gesundheit hat daher im Frühsommer 1978 den Auf-
trag für eine wissenschaftliche Vorstudie vergeben, 
durch die insbesondere authentisches Quellenmate-
rial über die Sekten erfaßt und der einschlägige 
wissenschaftliche Erkenntnisstand im In- und Aus-
land gesichtet und aufbereitet werden soll. Auf der 

Grundlage dieser Voruntersuchung, die noch in die-
sem Jahr abgeschlossen sein wird und die in erster 
Linie eine wichtige Arbeitshilfe für künftige wissen-
schaftliche Arbeiten bildet, sollen gezieltere For-
schungen unternommen werden. 

Die Bundesregierung ist selbstverständlich bereit, 
über die  bei diesen Untersuchungen gewonnenen 
Erkenntnisse dem Parlament zu gegebener Zeit zu 
berichten. Das bewußt schrittweise Vorgehen in der 
Forschung, die Schwierigkeit der Thematik und der 
Schutz der Persönlichkeitssphäre der betroffenen 
jungen Menschen und ihrer Familien legen aber eher 
eine kontinuierliche Unterrichtung in den zuständi-
gen Ausschüssen des Parlaments nahe. Ein entspre-
chender Bericht ist z. B. am 6. Dezember im Bundes-
tagsausschuß für Jugend, Familie und Gesundheit 
vorgesehen. 

Abschließend möchte ich darauf hinweisen, daß 
dem Bundestagsausschuß für Jugend, Familie und 
Gesundheit sowie auf Wunsch einigen Bundestags-
abgeordneten, Behörden und Verbänden in Bund 
und Ländern bereits im Frühjahr 1978 eine mit Un-
terstützung des Bundesministeriums für Jugend, Fa-
milie und Gesundheit veröffentlichte „Dokumenta-
tion über die Auswirkung der Jugendreligionen auf 
Jugendliche in Einzelfällen" zur Verfügung gestellt 
wurde. Diese Dokumentation enthält zahlreiche in-
formative Berichte über die Sektenerfahrungen be-
troffener junger Menschen und ihrer Eltern. 

Darüber hinaus ist geplant, die Ergebnisse einer 
auf Anregung und mit finanzieller Unterstützung 
des Bundesministeriums für Jugend, Familie und Ge-
sundheit im Februar 1978 in der Medizinischen 
Hochschule Hannover durchgeführten wissenschaft-
lichen Fachtagung zum Thema "Jugendsekten" noch 
in diesem Jahr in Buchform zu veröffentlichen und 
ebenfalls den zuständigen und interessierten Stellen 
in der Bundesrepublik Deutschland zugänglich zu 
machen. 

Anlage 15 

Antwort 

des Staatssekretärs Dr. Wolters auf die Mündliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Ahrens (SPD) (Druck-
sache 8/2315 Frage A 80) : 

Wie beurteilt die Bundesregierung Berichte, wonach sich Fehl-
bildungen von Kindern bei weiblichem Klinikpersonal infolge des 
Umgangs mit Desinfektionsmitteln, die Hexachlorophen enthalten, 
häufen sollen, und welche Konsequenzen gedenkt die Bundes-
regierung gegebenenfalls zu ziehen? 

, Ich nehme an, daß Sie sich auf den von der schwe-
dischen Ärztin Dr. Halling erst kürzlich auf einer 
Umweltschutzkonferenz in New York geäußerten 
Verdacht eines Zusammenhanges zwischen der An-
wendung von Hexachlorophen zur Desinfektion und 
der lokalen Häufung von Fehlbildungen bei Kindern 
von Klinikpersonal in Schweden beziehen. 

Das Bundesgesundheitsamt wurde Ende August 
1978 von der schwedischen Gesundheitsbehörde dar-
über informiert, daß das schwedische National Board 
of Health als Reaktion auf die Berichte von Frau 
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Halling eingehende epidemiologische Studien durch-
geführt habe. Diese Untersuchungen konnten den ge-
äußerten Verdacht nicht bestätigen. Sie haben kei-
nen Anhalt dafür ergeben, daß ein kausaler Zusam-
menhang zwischen der Anwendung von Hexachlo-
rophen und den beobachteten Mißbildungen besteht. 

In der Bundesrepublik sind bisher keine Beobach-
tungen wie in Schweden bekanntgeworden. 

Wegen der im Jahre 1973 bekanntgewordenen 
neurotoxischen Effekte bei Anwendung von Hexa-
chlorophen in höherer Konzentration in Baby-Pudern 
wurde dieser Stoff ab 1. Juli 1973 der Rezeptpflicht 
unterstellt. Das Bundesgesundheitsamt beobachtet 
seit dieser Zeit die Anwendung von Hexachlorophen 
mit größter Sorgfalt. 

Anlage 16 

Antwort 

des Staatssekretärs Dr. Wolters auf die Mündlichen 
Fragen des Abgeordneten Kroll-Schlüter  (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/2315 Fragen A 81 und 82) : 

Welche Anhaltspunkte hat die Bundesregierung für ihre Fest-
stellung, daß die durch Umwelt und Familie erlernten Freizeit-
aktivitäten meist in ihrer Grundstruktur als so festgefügt gelten 
können, daß sie bis zum höheren Lebensalter beibehalten wer-
den? 

Was sind die Grundstrukturen der in der Familie erlernten 
Freizeitaktivitäten? 

Zu Frage A 81: 

Eine Vielzahl sozial- und freizeitwissenschaftlicher 
Untersuchungen hat die prägende Bedeutung der 
sozialen Herkunft, aber auch der Schule und der 
Ausbildung auf das Freizeitverhalten nachgewiesen. 
In diesem Zusammenhang ist z. B. der Nachweis zu 
führen versucht worden, daß 90 % aller Freizeitver-
haltensweisen sich bis zum 19. Lebensjahr entwik-
keln. Selbst bei unterschiedlicher Bewertung solcher 
Forschungsergebnisse im einzelnen kann davon aus-
gegangen werden, daß — abgesehen etwa von alters-
bedingten gesundheitlichen Beeinträchtigungen — 
die  Grundmuster individueller Freizeitaktivitäten in 
hohem Maße über die gesamte Dauer des Lebens 
unverändert bleiben. So wird z. B. ein Mensch, der 

. bereits in seiner Jugend ein begeisterter Leser war, 
die Beschäftigung mit Literatur in aller Regel lebens-
lang beibehalten. Durchweg werden völlig neue Hob-
bies nach dem Eintritt in das Erwachsenenalter kaum 
entwickelt. 

Zu Frage A 82: 

Die in der Familie erlernten Freizeitaktivitäten be-
stimmen z. B., ob sportliche Betätigungen, Natur-
und Landschaftserleben, Beschäftigung mit künstleri-
schen, politischen, sozialen und karitativen Fragen 
Inhalte der individuellen Freizeitbeschäftigungen 
sind. 

Im Blick auf die quantitative Verbreitung von 
Freizeitbetätigungen spielen die Nutzung von Fern-
sehen und Radio, Lesen, Ausruhen, Hobbies, Handar-
beiten, Beschäftigung mit der Familie, Aus- und Spa-
ziergänge, Zusammensein und Unterhaltung eine be-
sondere Ro lle. 

Anlage 17 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Mündliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Bötsch (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/2315 Frage A 83) : 

Ist die Bundesregierung bereit, die Deutsche Bundesbahn anzu-
weisen, bei der Berechnung der Fahrpreisermäßigung für kinder-
reiche Familien über das 25. Lebensjahr hinaus in Zukunft die 
Wehrdienstzeit anzurechnen? 

Der Bundesregierung ist die Problematik bekannt, 
die sich daraus ergibt, daß die Fahrpreisermäßi-
gung für kinderreiche Familien ohne Rücksicht auf 
die Wehrdienstzeit nicht über das 25. Lebensjahr 
hinausgeht. Sie untersucht daher gegenwärtig die 
finanziellen Auswirkungen einer Anpassung dieser 
Tarifbestimmung an das Bundeskindergeldgesetz 
(BKGG). 

In Anbetracht der finanziellen Mehrbelastungen 
für den Bundeshaushalt wird damit zu rechnen sein, 
daß die Beratungen innerhalb der Bundesregierung 
einige Zeit in Anspruch nehmen werden. 

Anlage 18 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Mündlichen 
Fragen des Abgeordneten Dr. Freiherr Spies von 
Büllesheim (CDU/CSU) (Drucksache 8/2315 Fragen 
A 84 und 86) : 

Wie beurteilt die Bundesregierung die Ansicht von TÜV-
Experten, eine Notwendigkeit, fabrikneue Personenwagen schon 
nach zwei Jahren dem TÜV vorzustellen, bestehe nicht, und be-
absichtigt die Bundesregierung in Berücksichtigung dieser Auflas-
sung, die Werkstattüberprüfung und erste TÜV-Untersuchung um 
ein Jahr zu verschieben? 

Welche Einstellung der Bundesregierung und der Deutschen 
Bundesbahn hat sich zur Reaktivierung der Strecke Antwerpen-
Roermond-Dalheim-Mönchengladbach, Eiserner Rhein genannt, 
aus den bisherigen Verhandlungen mit der niederländischen und 
belgischen Eisenbahnverwaltung unter dem Aspekt ergeben, daß 
sich die Laufstrecke Antwerpen-Mönchengladbach um rund 100 km 
verkürzt und sich in allen drei Ländern durch eine Verbesserung 
der Leistungsfähigkeit dieser Strecke die Standortgunst wirtschaft-
lich schwacher Regionen erheblich verbessern würde? 

Zu Frage A 84: 

Eine Änderung der seit 1960 geltenden zweijähri-
gen Untersuchungsfrist für Personenkraftwagen ist 
nicht beabsichtigt. Ihre 'Beibehaltung erscheint not-
wendig und ist für den Kraftfahrer auch zumutbar, 
zumal die Fahrleistungen der Personenkraftwagen 
innerhalb der Zweijahresfrist oftmals 50 000 km und 
mehr erreichen. Solche Kilometerleistungen mit 
den dadurch bedingten Verschleißerscheinungen am 
Fahrzeug gebieten die Beibehaltung der zweijähri-
gen Untersuchung. Diese Auffassung wird vom 
TÜV geteilt. 

Zu Frage A 86: 

Die Deutsche Bundesbahn ist gehalten, den Güter-
verkehr aus wirtschaftlichen Gründen auf wenige 
und leistungsfähige Strecken zu konzentrieren. Dies 
hat vor allem für den Kunden den Vorteil der häu-
figeren Abfuhr und damit der schnelleren Beförde-
rung. 
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Die nichtelektrifizierte eingleisige Strecke (Ant-
werpen)-Roermond-Dalheim(-Mönchengladbach) ist 
für eine derartige Aufgabe nicht geeignet. 

Im übrigen besteht unabhängig hiervon die Mög-
lichkeit der Schaffung von Gleisanschlüssen zur 
Verbesserung der Standortgunst, der Laufweg von 
internationalen Güterzügen ist hierfür jedoch nicht 
relevant. 

Die Deutsche Bundesbahn hat diese Auffassung 
auch in allen bisherigen nationalen und interna-
tionalen Verhandlungen und Stellungnahmen ver-
treten. 

 

Anlage 19 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Mündliche 
Frage des Abgeordneten Niegel (CDU/CSU) (Druck-
sache 8/2315 Frage A 85) : 

Sind die bekanntgewordenen Vorstellungen der Deutschen Bun-
desbahn über eine beabsichtigte Verdünnung des Reisezugver-
kehrs auf der Strecke Neuenmarkt/Wirsberg-Bayreuth dergestalt, 
daß 21 Personenzüge ausfallen sollen, mit den Grundsätzen der 
Förderung des Zonenrandgebiets zu vereinbaren, stellt dies nicht 
eine Benachteiligung der Bevölkerung und der Wirtschaft des 
Grenzraums gegenüber Ballungszentren dar, und glaubt die Bun-
desregierung nicht, daß durch den Ausfall der Züge gerade die 
Sozialschwachen, nämlich Schüler, Arbeitnehmer, Behinderte und 
alte Menschen, die kein Auto besitzen und auf die Eisenbahn an

-

gewiesen sind, entscheidend benachteiligt sind? 

Nach dem Bundesbahngesetz hat die Deutsche 
Bundesbahn ihren Betrieb nach wirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten durchzuführen. In diesem Rahmen 
wird auch die Strecke Neuenmarkt/Wirsberg-Bay-
reuth überprüft. So ist nach dem Untersuchungsbe-
richt z. B. von Montag bis Freitag eine Reduzierung 
der Züge von 38 auf 32 vorgesehen. 

Inwieweit und wann diese Vorschläge verwirk-
licht werden, läßt sich zur Zeit noch nicht absehen. 
Selbst wenn diese Maßnahmen in vollem Umfang 
durchgeführt werden sollten, kann von einer ent-
scheidenden Benachteiligung der Betroffenen nicht 
gesprochen werden. 

Anlage 20 

Antwort 
 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Mündliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Langguth (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/2315 Frage A 87) : 

Ist die Bundesregierung bereit, im Aufsichtsrat des Verkehrs-
verbunds Stuttgart initiativ zu werden, um Schulklassen in der 
von der Deutschen Bundesbahn im Verkehrsverbund Stuttgart be-
triebenen S-Bahn wieder verbilligte Tarife zukommen zu lassen, 
wie dies vor der Einführung des Verkehrsverbunds Stuttgart 
üblich war? 

Wie mein Kollege Haar und ich Ihnen schon 
in früheren Fragestunden mitgeteilt haben, sind iso-
lierte Tarifmaßnahmen für die S-Bahnstrecken im 
Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart nicht mehr 
möglich. Der Schülertarif des Verbundes ist an das 
bereits früher von der Stuttgarter Straßenbahn und 
den privaten Verkehrsunternehmen verbundraum-
übliche Niveau angepaßt worden, was auch in  An

-

betracht des Leistungsangebotes berechtigt ist. Nach-
dem im Verbund bereits, wie ich Ihnen schon be-
richtete, ein zusätzliches Seniorenangebot ge-
schaffen wurde, die Kindesaltersgrenze heraufgesetzt 
und ein Sonderangebot für Familienfahrten einge-
führt wird, sind weitere Maßnahmen zur Verbilli-
gung des Schulweges angesichts der bereits heute 
großen finanziellen Belastung nicht Sache der Ver-
kehrsunternehmen und des Verkehrshaushaltes ; hier 
wäre es ggf. Sache des Landes, Härten abzubauen. 

Anlage 21 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Mündlichen 
Fragen des Abgeordneten Kolb (CDU/CSU) (Druck-
sache 8/2315 Fragen A 88 und 89) : 

Ist die Bundesregierung bereit, auf Grund meiner Frage 92 in 
der 114. Sitzung der 8. Wahlperiode und der von mir eingereich-
ten amtlichen Unfallzahlen auf dem genannten Teilstück die der-
zeitige Planung „einbahnige Autobahn" zu überprüfen und not-
falls durch eine Besichtigung vor Ort den derzeitigen Verlauf der 
B 18, die im fraglichen Bereich keine durchgehende Gerade hat, 
die länger als 200 m ist, in Augenschein zu nehmen? 

Ist die Bundesregierung bereit, beim Bau der A 96 vom Ab-
zweig der jetzigen B 18 in Richtung Lindau auf jeden Fall zwei-
bahnig zu bauen, da einmal hier Eingriffe in bisher vom Verkehr 
nicht tangierte Gelände genommen werden (Naturschutz), ande-
rerseits der nachträgliche Bau einer zweiten Bahn zu sehr starken 
Immissionen führt (Beispiel: die derzeitige Erweiterung der A 81 
im Bereich Heilbronn/Stuttgart)? 

Die Bundesregierung überprüft bekanntlich zur 
Zeit den Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen in 
Erfüllung § 4 FStrAbG. Dabei wird auch die hier in 
Rede stehende A 96 zwischen Leutkirch und Wan-
gen unter Einbeziehung aller relevanten Daten über-
prüft. 

Die Bundesregierung hält es nicht für vertretbar, 
sich ohne Überprüfungsergebnis auf einen bestimm-
ten Ausbauquerschnitt festzulegen. 

 
Anlage 22 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Mündlichen 
Fragen des Abgeordneten Jäger (Wangen) (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/2315 Fragen A 90 und 91) : 

Sind der Bundesregierung die Ergebnisse der im August dieses 
Jahrs im Auftrag des Autobahnamts Baden-Württemberg vorge-
nommenen neuesten Verkehrszählungen auf der B 18 zwischen 
Ferthofen und Wangen im Allgäu bekannt, bei denen rund 11 000 
Fahrzeuge pro Tag gezählt worden sind, und ist die Bundesre-
gierung bereit, diese Zahlen mit in das •überprüfungsverfahren 
zur Höherstufung der zweiten Fahrbahn der A 96 auf diesem Ab-
schnitt für den künftigen Bundesfernstraßen-Bedarfsplan einzube-
ziehen? 

Teilt die Bundesregierung meine Auffassung, daß damit zu 
rechnen ist, daß das auf Grund der neuesten Verkehrszählung 
ermittelte Fahrzeugaufkommen von rund 11 000 pro Tag auf der 
B 18 zwischen Ferthofen und Wangen im Allgäu nach Fertigstel-
lung der Anbindung der B 18 an die A 7 bei Memmingen, nach In-
betriebnahme des Pfändertunnels und nach Anbindung der Schwei-
zer Autobahnen sich in eine Größenordnung von 20 000 bis 22 000 
pro Tag steigern und nach Ausbau der zweibahnigen A 96 zwi-
schen München und Memmingen, dem Ausbau der Schweizer 
Autobahnen bei St. Gallen und zwischen Buchs und Sargans noch 
erheblich weiter ansteigen wird, und welche Schlußfolgerungen 
zieht sie daraus für die Einstufung der A 96 im Bedarfsplan für 
die Bundesfernstraßen? 

Die Ergebnisse einer im August dieses Jahres auf 
der B 18 zwischen Ferthofen und Wangen durchge- 



Deutscher Bundestag — 8. Wahlperiode — 121. Sitzung. Bonn, Freitag, den 1. Dezember 1978 	9431* 

führten Verkehrszählung liegen dem Bundesver-
kehrsministerium noch nicht vor. Diese Daten gehen 
jedoch in die anstehende Überprüfung des Bedarfs-
planes für die Bundesfernstraßen ein. 

Die Bundesregierung ist mit Ihnen der Meinung, 
daß sich mit den erwähnten Straßennetzausbauten 
eine Verkehrszunahme auf dem genannten Ab-
schnitt der B 18 ergibt. Sie wird ihre Schlußfolge-
rung hinsichtlich der Einstufung der 2. Fahrbahn 
der A 96 im künftigen Bedarfsplan jedoch erst zie-
hen, sobald die Ergebnisse der Verkehrsprognose 
vorliegen, die zur Zeit im Zusammenhang mit der 
Überprüfung des Bedarfsplanes für die Bundesfern-
straßen erarbeitet wird. 

Im übrigen verweise ich auf die Beantwortung 
der Fragen des Herrn Abgeordneten Kolb in der 
Fragestunde am 9. November 1978 und in dieser 
Fragestunde. 

Anlage 23 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Mündlichen 
Fragen des Abgeordneten Bindig (SPD) (Drucksache 
8/2315 Fragen A 92 und 93) : 

Gibt es bereits gültige Vereinbarungen zwischen den jeweils 
zuständigen Behörden der Bundesrepublik Deutschland und der 
Schweiz über einen direkten Anschluß der A 81 an das Schweizer 
Autobahnnetz, oder gibt es zur Zeit Verhandlungen, deren Fort-
gang soweit fortgeschritten ist, daß mit einen; baldigen Abschluß 
einer Vereinbarung über einen direkten Anschluß zu rechnen ist, 
bzw. bis wann rechnet die Bundesregierung mit einem solchen 
Abschluß? 

Hat die Bundesregierung den Schweizer Behörden bereits 
offiziell mitgeteilt, daß nach ihrer Planung der Hauptstrom des 
internationalen Durchgangsverkehrs im Zuge der A 81 bereits 
in den 80er Jahren über die Strecke A 81 Singen-Bietingen ge-
führt werden soll, und welche Haltung haben die Schweizer 
Behörden zu dieser Absicht eingenommen? 

Planung und Baudurchführung neuer Grenzüber-
gänge im Zuge von Bundesfernstraßen zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und der Schweiz wer-
den im Rahmen der Fachbesprechungen der „Beson-
deren Gruppe Deutschland—Schweiz der CEMT (Eu-
ropäische Verkehrsministerkonferenz)" und in der 
technischen Kommission der örtlich beteiligten Stra-
ßenbauverwaltungen geregelt. 

Dies ist auch für die Verbindung der A 81 im Raum 
Singen–Schaffhausen geschehen. Über die Trassen-
führung im Grenzbereich besteht Einvernehmen. Zur 
Realisierung vertritt die Schweiz die Ansicht, daß 
der Verkehr zunächst noch von der bestehenden 
„Talstraße T 15" bewältigt werden kann. Die Auto-
bahn soll erst dann gebaut werden, wenn die Ver-
kehrsentwicklung dies zwingend erforderlich macht. 
Über den Zeitpunkt kann heute noch nichts ausge-
sagt werden. 

Bis dahin wird die deutsche Seite — entsprechend 
den Absprachen — die Anbindung der A 81 an die 
schweizerische T 15 mit einem zweistreifigen Quer-
schnitt vornehmen. Für die Durchführung dieses 
Vorhabens bedarf es keiner förmlichen Vereinba-
rung mit der Schweiz. 

Anlage 24 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Mündliche 
Frage der Abgeordneten Frau Simonis (SPD) (Druck-
sache 8/2315 Frage A 94) : 

Treffen Aussagen der Landesregierung Schleswig-Holstein 
zu, daß der Bund im April 1978 statt der in der mittelfristigen 
Finanzplanung vorgesehenen Zuweisung von 278 Millionen DM 
kurzfristig 321 Millionen DM für Straßenbaumaßnahmen über-
wiesen hat, obwohl in Schleswig-Holstein ein Ausgabenrest von 
50 Millionen DM vorauszusehen war, und daß dies ohne Rück-
sicht auf baureife Projekte geschehen sei, und welches waren 
— bejahendenfalls — die Gründe dafür, bzw. nach welchen 
Kriterien erfolgte diese Mittelzuweisung? 

Die Aussage der Landesregierung läßt unbeachtet, 
daß das Land für den Straßenbauplan 1978 anstelle 
der im 2. Fünfjahresplan vorgesehenen rund 278 
Millionen DM (aufgestellt 1975) selbst 309 Millionen 
DM auf Grund voraussichtlicher Bauausgaben ange-
fordert hat. Zusätzlich wurde aus den übertragenen 
Ausgaberesten aus 1977 ein Betrag von 11,4 Mil-
lionen DM zugewiesen; dies ist nur etwa ein Drittel 
des 1977 in Schleswig-Holstein tatsächlich angefal-
lenen Ausgaberestes. 

Das Land hat den Bundesminister für Verkehr 
nach Zuweisung der o . a. Mittel keine Mitteilung 
gemacht, daß ein Ausgaberest von 50 Millionen DM 
vorauszusehen war. 

Anlage 25 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Mündliche 
Frage des Abgeordneten Voigt (Frankfurt) (SPD) 
(Drucksache 8/2315 Frage A 95) : 

Sieht die Bundesregierung eine Möglichkeit, anläßlich der 
für 1979 geplanten Europaratskampagne den anerkannten Um-
weltschutzverbänden in der Bundesrepublik Deutschland eine 
dringend notwendige finanzielle Unterstützung durch Heraus-
gabe einer Sonderzuschlagsmarke zu ermöglichen? 

Das Sondermarkenprogramm des Jahres 1979 ist 
vom Programmbeirat der Deutschen Bundespost — 
dem Vertreter aller Fraktionen des Bundestages an-
gehören — bereits im Januar 1978 festgelegt wor-
den. Alle graphischen Entwürfe liegen bereits vor 
und sind mit dem Kunstbeirat abgestimmt. Die Pro-
duktion der Marken ist weitgehend abgeschlossen. 

Die Bundesregierung sieht deshalb keine Möglich-
keit, in das Ausgabenprogramm 1979 noch Zu-
schlagsmarken zugunsten der Umweltschutzverbände 
aufzunehmen. 

Anlage 26 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Mündliche 
Frage des Abgeordneten Kleinert (FDP) (Drucksache 
8/2315 Frage A 96) : 

Ist die Bundesregierung, gegebenenfalls in welchem Umfang, 
bereit, zusätzliche Dienste der Deutschen Bundespost im Wett-
bewerb — und wegen der Ungleichgewichte zum Nachteil mit-
telständischer Betriebe — z. B. durch. Eilbotenservice (Blumen 
und Geschenke) oder Toto-, Lottoannahmestellen zu eröffnen? 
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Die Deutsche Bundespost wird wie bisher ihr 
Dienstleistungsangebot markt- und kundenorientiert 
gestalten und dabei die Grundsätze der Politik der 
Bundesregierung, insbesondere auch der Wirtschafts-
politik, beachten. 

Zur Zeit prüft die Deutsche Bundespost, ob im 
Rahmen der ihr seit jeher übertragenen Aufgaben, 
nämlich bei ihr eingelieferte Nachrichten und Klein-
güter zu befördern und auszuliefern, eine Nachfrage 
nach der Erledigung von eiligen Aufträgen in Groß-
städten besteht. Die Untersuchungen sind noch nicht 
abgeschlossen. 

Die Überlegungen zielen keinesfalls auf eine Kon-
kurrenz zum „Fleurop-Dienst". Die Deutsche Bun-
despost beabsichtigt auch nicht, die Postschalter als 
Annahmestellen für Lotto und Toto zu nutzen. 

Anlage 27 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Mündliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Friedmann (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/2315 Frage A 97): 

Wo sieht die Deutsche Bundespost ihre Grenzen gegenüber der 
privaten Wirtschaft bei der Ausweitung ihres Tätigkeitsgebiets 
angesichts der Möglichkeiten, die die Kommunikationstechnik 
zunehmend bietet, und sind nach Auffassung der Bundesregie-
rung in diesem Zusammenhang gesetzliche Änderungen notwen-
dig? 

Die Deutsche Bundespost sieht ihren Auftrag und 
damit auch die Grenzen für ihre Betätigung durch 
einschlägige Gesetze (Grundgesetz, Postverwal-
tungsgesetz, Fernmeldeanlagengesetz, Postgesetz 
usw.) sowie durch die Auslegung dieser Gesetze 
durch die höchstrichterliche Rechtsprechung hinrei-
chend bestimmt. Im Rahmen dieser Normen wird sie 
ihr Dienstleistungsangebot dort verändern, wo dies 
zur Erfüllung ihres gesetzlichen Auftrages erforder-
lich ist. 

Gesetzliche Änderungen werden deshalb auch im 
Zusammenhang mit der Entwicklung neuer Kommu-
nikationstechniken nicht für erforderlich gehalten. 

Anlage 28 

Antwort 

des Staatssekretärs Dr. Schüler auf die Mündliche 
Frage des Abgeordneten Conradi (SPD) (Druck-
sache 8/2315 Frage A 98) : 

Trifft es zu, daß — wie im „Stern" vom 16. November 1978 
gemeldet — täglich in großem Umfang Post aus osteuropäischen 
Staaten vom Bundesnachrichtendienst geöffnet, gelesen, verwer-
tet und teilweise dem Bundesamt für Verfassungsschutz und dem 
Militärischen Abschirmdienst zugeleitet wird, und wenn ja, in 
welchem Umfang? 

Gemäß § 3 Abs. 1 des „Gesetzes zur Beschrän-
kung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses" 
vom 13. August 1968, ergänzt am 13. September 1978 
(Gesetz zu Artikel 10 GG — G 10 —) sind Be-
schränkungen für Post- und Fernmeldeverkehrsbe-
ziehungen zulässig „zur Sammlung von Nachrichten 
über Sachverhalte, deren Kenntnis notwendig ist, 

um die Gefahr eines bewaffneten Angriffs auf die 
Bundesrepublik Deutschland rechtzeitig zu erkennen 
und einer solchen Gefahr zu begegnen". 

Beschränkungen nach dem G 10 dürfen nur auf 
Antrag angeordnet werden; in den Fällen des § 3 
sind antragsberechtigt der Präsident des Bundes-. 
nachrichtendienstes oder sein Vertreter (§ 4 Abs. 1, 
Abs. 2 Nr. 2 G 10). Die — auf drei Monate befristete 
— Beschränkungsanordnung nach § 3 G 10 trifft der 
hierzu vom damaligen Bundeskanzler gemäß § 5 
Abs. 1 G 10 beauftragte Bundesminister der Vertei-
digung. Zulässigkeit und Notwendigkeit der Anord-
nung werden gemäß § 9 Abs. 2 G 10 von der aus 
unabhängigen Persönlichkeiten bestehenden G 10-
Kommission grundsätzlich vor dem Vollzug der 
Maßnahmen geprüft. Die Durchführung des G 10 
kontrolliert gemäß § 9 Abs. 1 des Gesetzes das aus 
fünf Abgeordneten des Deutschen Bundestages be-
stehende G 10-Gremium. 

Grundsätzlich dürfen durch die Postkontrolle ge-
mäß § 3 Abs. 1 G 10 erlangte Kenntnisse nicht zum 
Nachteil von Personen verwendet werden (§ 3 Abs. 2 
Satz 1 G 10). Dies gilt nicht, wenn gegen die Person 
der Verdacht der Planung oder Begehung von im 
Gesetz zu Art. 10 GG selbst oder in § 138 des Straf-
gesetzbuches aufgeführten Straftaten besteht. In die-
sen Fällen ist der Bundesnachrichtendienst gehal-
ten, die zuständigen deutschen Stellen zu unterrich-
ten. 

Anlage 29 

Antwort 

des Staatssekretärs Dr. Schüler auf die Mündlichen 
Fragen des Abgeordneten Dr. Riedl (München) (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/2315 Fragen A 99 und 100) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, von wem der „Stern" die am 
16. November 1978 veröffentlichten geheimen Informationen 
zur strategischen Post- und Fernmeldekontrolle in der Bundes-
republik Deutschland erhalten hat, und was hat die Bundesre-
gierung bisher zur Aufklärung dieses Geheimnisverrats unter-
nommen? 

Wie .lange war der Bundesregierung vor der Veröffentlichung 
im „Stern" bekannt, daß diese Zeitschrift über geheime Informa-
tionen zur strategischen Post- und Fernmeldekontrolle verfügt, 
und was hat die Bundesregierung gegebenenfalls veranlaßt; um 
eine Veröffentlichung im Interesse der Sicherheit unseres 
Staats zu verhindern? 

Zu Frage A 99: 

Die Informationsquellen des „Stern" sind der Bun-
desregierung nicht bekannt. 

Der Bundesnachrichtendienst prüft derzeit, ob ein 
Bruch von Dienstgeheimnissen vorliegt. 

Zu Frage A 100: 

Der Bundesregierung wurde die Absicht des 
„Stern" etwa eine Woche vor der Veröffentlichung 
bekannt. Daraufhin wurden Gespräche mit Verant-
wortlichen des „Stern" geführt. Zweck dieser Ge-
spräche war die Unterrichtung über die Rechtsgrund-
lagen und Gesetzmäßigkeit dieser Vorgänge sowie 
die Absicht, zur Vermeidung einer verzerrenden 
Darstellung durch die in jedem Fall zur Veröffent-
lichung entschlossene Redaktion beizutragen. 
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Anlage 30 

Antwort 

des Bundesministers Dr. Hauff auf die Mündlichen 
Fragen des Abgeordneten Scheffler (SPD) (Druck-
sache 8/2315 Fragen A 101 und 102) :  

Wie beurteilt die Bundesregierung den Stand der deutschen 
Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der Kommunika-
tionssatelliten, und welche Erfolge wurden nach dem Wis-
sensstand der Bundesregierung bisher auf dem internationalen 
Markt von der Bundesrepublik Deutschland in diesem Bereich 
erzielt? 

Sind der Bundesregierung Schätzungen über den internationa-
len Bedarf an Kommunikationssatelliten und deren weitere 
Entwicklung für die kommenden Jahre bekannt, und wie be-
urteilt sie die deutschen Marktchancen? 

Zu Frage A 101: 

Die deutsche Forschung und Entwicklung auf 
dem Gebiet der Kommunikationssatelliten hat in-
ternationalen Stand erreicht: 

— Das deutsch-französische Fernmeldesatelliten-
programm SYMPHONIE für die experimentelle 
Übertragung von Fernsehprogrammen, Telefon-
gesprächen und Daten, dessen beide Satelliten 
1974 und 1975 gestartet wurden und seitdem für 
weltweiten Versuchsbetrieb erfolgreich einge-
setzt werden, hat die Fähigkeit demonstriert, 
derartige Satelliten zu entwickeln und im geo-
stationären Orbit zu betreiben. 

- Am TELECOM-Programm der Europäischen 
Weltraumorganisation ESA hat die Bundesrepu-
blik Deutschland technisch wie finanziell den 
größten Anteil übernommen. Im März 1978 wur-
de die Entwicklung des Fernmeldesatelliten ECS 
begonnen, dessen Ziel die Einführung eines ope-
rationellen europäischen Satellitensystems für 
die Übertragung weiträumigen Fernmeldever-
kehrs und für die Verteilung von Fernsehpro-
grammen ist. Der orbitale Testsatellit OTS wurde 
im Mai 1978 erfolgreich gestartet. Ein umfang-
reiches Versuchsprogramm ist angelaufen. 

— Mit dem Schiffsfunk-Satellitenprogramm MA-
ROTS (neuerdings: MARECS) der ESA soll ein 
Beitrag zum geplanten weltweiten INMARSAT-
System geleistet werden. Entsprechende Schiffs-
stationen und Seenotfunkeinrichtungen sind in 
der Bundesrepublik Deutschland entwickelt wor-
den. 

Auf dem Gebiet der Fernsehrundfunksatelliten für 
Direktempfang werden seit mehreren Jahren modu-
lar konzipierte Funktionsmodelle für Satellitenplatt-
formen, Nutzlasten und Heimempfangsanlagen so-
weit gefördert, daß die deutsche Industrie nunmehr 
eine gute Ausgangsposition für die Entwicklung 
und den Bau derartiger Satellitensysteme hat. 

Auf dem internationalen Markt hat die deutsche 
Industrie durch die intensive Förderung des  Bun-
desministeriums für Forschung und Technologie 
(BMFT) in letzter Zeit beachtliche Erfolge erzielt, 
u. a.: 

— Bei den 7 Satelliten der neuen Generation 
INTELSAT V für das globale Satelliten-System 

INTELSAT entwickelt und baut die deutsche 
Industrie das Lageregelungssystem und die So-
larflächen. Sie hat damit den größten Unterauf-
trag außerhalb der USA errungen. 

— Für das amerikanische Satelliten Business 
System SBS, das Tracking für Data Relay Satel-
lite System TDRSS der NASA sowie für den ka-
nadischen Kommunikationssatelliten ANIK B 
u. a. hat die deutsche Elektroindustrie Wander-
feldröhren geliefert. 

Zu Frage A 102: 

Wie in der BT-Drucksache 8/1595 vom März 1978 
ausgeführt wurde, prognostizieren Untersuchungen 
aus jüngerer Zeit einen Weltmarkt für die 80er 
Jahre zwischen 17 und 30 Mrd. DM. Eine vom 
BMFT veranlaßte Abschätzung durch die Deutsche 
Forschungs- und Versuchsanstalt für Luft- und 
Raumfahrt e. V. vom Dezember 1977 ergab einen 
Marktwert von 24 Mrd. DM, von denen auf die 
Satelliten und Bodenanlagen (Antennen) etwa je 
40 % und auf die Trägerraketen 20 % entfielen. Als 
möglicher europäischer Anteil am Weltmarkt wur-
den 30 % bzw. 7 Mrd. DM geschätzt. Unter der An-
nahme eines deutschen Anteils von mindestens 
25 % am. europäischen Volumen ergeben sich rd. 
2 Mrd. DM möglicher Marktanteil für die 80er Jahre. 
Nicht erfaßt sind hierbei die umfangreichen 
Empfangseinrichtungen beim Teilnehmer, die für 
den Fernsehdirektempfang erforderlich sind. 

Bei der Beurteilung der Realisierungsmöglichkei-
ten dieser Marktaussichten sind positiv zu werten 
die starke Nachfrage nach der experimentellen 
Nutzung der SYMPHONIE und das Interesse an 
Fernsehrundfunksatelliten. Andererseits sind jedoch 
Verzögerungen in der Realisierung von Satelliten-
systemen, wie z. B.  in Brasilien, Iran, arabische 
Staaten, aus politischen und finanziellen Gründen 
nicht zu übersehen. 

Auf dem Gebiet der herkömmlichen Fernmelde-
satelliten erscheinen die Chancen der europäischen 
Industrie gering, gegenüber der praktisch marktbe-
herrschenden US-Industrie konkurrenzfähig zu wer-
den, auch wenn die Einführung des operationellen 
Satellitensystems ECS in Europa die europäische 
Industrie stärken wird. Direktsendende Fernseh-
rundfunksatelliten erscheinen dagegen als zukunfts-
trächtige Entwicklungen. Nach der erwähnten 
Marktabschätzung der Deutschen Forschungs- und 
Versuchsanstalt für Luft- und Raumfahrt e. V. 
(DFVLR) kann in den 80er Jahren der finanzielle 
Marktanteil der Fernsehrundfunksatelliten fast so 
groß sein, wie der der übrigen Fernmeldesatelliten. 
Wegen der guten Startposition der deutschen In-
dustrie auf Grund der umfassenden Vorentwicklun-
gen wird dem Fernsehrundfunksatelliten die Priori-
tät gegeben. 

Voraussetzung für einen Erfolg sind energische 
Anstrengungen der Industrie, die Preise dem ame-
rikanischen Niveau anzugleichen und eine aktive 
Verkaufspolitik zu betreiben. 
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Anlage 31 

Antwort 

des Bundesministers Dr. Hauff auf die Mündliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Laufs (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/2315 Frage A 103) : 

Trifft die Kritik an der deutschen Reaktorsicherheitsforschung 
zu, insbesondere die Aussagen über „einen Hang von Perfek-
tionismus sowie Projekte, die lediglich die Beruhigung von Kri-
tikern der Kernenergietechnik zum Ziel haben . Das Bemü-
hen, sich Forschungspfründe zu erhalten, scheinen ebenfalls 
im Spiel zu sein ... Geld wird auch für Vorhaben ausgegeben, 
deren Ergebnis von vornherein feststeht", die dem Bericht der 
„Neuen Zürcher Zeitung" — Sicherheitsbehälter von Kernkraft-
werken — Theorie und Praxis — vom 28. Oktober 1978 zu 
entnehmen ist, und welche Haltung nimmt die Bundesregierung 
dazu ein? 

Im Bericht der „Neuen Zürcher Zeitung" vom Fach-
gespräch der Gesellschaft für Reaktorsicherheit über 
Sicherheitsbehälter Wird fälschlicherweise ein mög-
licherweise bei einzelnen vortragenden Experten er-
kennbarer „Hang zum Perfektionismus" verallge-
meinert und als typisch für die deutsche Reaktor-
sicherheitsforschung dargestellt. 

In diesem Zusammenhang ist insbesondere der 
Dialog zwischen einem Behördenvertreter und Ex-
perten über den Sinn weiterer, lediglich auf Ver-
feinerung des Wissens über unbedeutende Detail-
vorgänge ausgerichteter Untersuchungen mißver-
ständlich wiedergegeben. 

Bei dem Behördenvertreter handelte es sich um den 
zuständigen Referenten für die Reaktorsicherheits-
forschung, der in seinem Diskussionsbeitrag nach 
dem konkreten Nutzen vorgeschlagener weiterer 
Detailuntersuchungen fragte und zugleich deutlich 
machte, daß eine staatliche Förderung solcher Vor-
haben, die den praktischen Anwendungsbezug aus 
dem Auge verloren haben und sich in die Nähe von 
Grundlagenforschung bewegen, im Rahmen des Re-
aktorsicherheitsforschungsprogramms nicht in Frage 

 käme. 

Anlage 32 

Antwort 

des Bundesministers Dr. Hauff auf die Mündlichen 
Fragen des Abgeordneten Lenzer (CDU/CSU) (Druck-
sache 8/2315 Fragen A 104 und 105) : 

Was hat die Bundesregierung unternommen, um die  For-
schung und  Entwicklung für magnetohydronamische Prozesse 
(MHD) fortlaufend zu überprüfen und insbesondere die von ihr 
abgebrochene Entwicklung gegebenenfalls wieder aufzunehmen? 

Wie beurteilt die Bundesregierung die internationalen Erfah-
rungen bei der Förderung von MHD-Prozessen, insbesondere 
in den USA und in der UdSSR, und ist sie bereit, hieraus die 
Folgerungen zu ziehen, daß das Bundesforschungsministerium 
die Förderung der MHD-Prozesse wieder aufnehmen muß? 

Zu Frage A 104: 

Die Bundesregierung ist über die Entwicklung 
von MHD-Generatoren in den Vereinigten Staaten 
und in der UdSSR informiert. Die einschlägigen Be-
richte des Department of Energy gehen dem Bun-
desministerium für Forschung und Technologie zu 
und werden ausgewertet. Die Entwicklung von MHD-
Generatoren wird auch von der Programmgruppe 
Systemanalyse und Technologische Entwicklung der 

Kernforschungsanlage Jülich verfolgt. Mitarbeitern 
der Gruppe wurde die Teilnahme an internationalen 
Konferenzen ermöglicht. 

Zu Frage A 105: 

Die bisherigen Ergebnisse in der Vereinigten 
Staaten und in der UdSSR rechtfertigen den Ent-
schluß der Bundesregierung vom Jahr 1973, die Ent-
wicklung von MHD-Generatoren einzustellen. 

Die grundsätzlichen technischen Probleme und Ri-
siken bei der. Entwicklung des MHD-Generators sind 
nach dem heutigen Kenntnisstand so groß, daß der 
Vorteil des theoretisch höheren Wirkungsgrades 
nicht zum Tragen kommt. 

Mit dem Programm Energieforschung und Energie-
technologien der Bundesregierung wurden Entwick-
lungen zur umweltfreundlichen und kostengünstigen 
Steinkohleverstromung aufgenommen, die weitaus 
größere Erfolgsaussichten als der MHD-Generator 
haben. Die Erschließung des kombinierten Gas/ 
Dampfturbinenprozesses für das Steinkohlekraftwerk 
führt zu geringeren Investitionskosten und erhöht 
den Wirkungsgrad der Stromerzeugung gegenüber 
einem konventionellen Steinkohlekraftwerk. Analy-
sen der wirtschaftlichen und technischen Erfolgsaus-
sichten fortgeschrittener Kraftwerkssysteme, die in 
den Vereinigten Staaten durchgeführt wurden, wei-
sen ebenfalls auf die Vorteile der Kohledruckverga-
sung mit kombiniertem Gas/Dampfturbinenprozeß 
gegenüber einem MHD-Generator hin. 

Anlage 33 

Antwort 

des Bundesministers Dr. Hauff auf die Mündliche 
Frage des Abgeordneten Ey (CDU/CSU) (Drucksache 
8/2315 Frage A 106) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, ob im Rahmen der  For-
schungsförderungsmaßnahmen auch Projekte gefördert werden, 
deren technologischer Stand als längst überholt gilt? 

Der Bundesregierung ist nicht bekannt, daß im 
Rahmen ihrer Forschungsförderungsmaßnahmen 
auch Projekte gefördert werden, deren technolo-
gischer Stand als längst überholt gilt. 

Anlage 34 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Brück auf die Mündlichen 
Fragen des Abgeordneten Dr. Köhler (Wolfsburg) 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/2315 Fragen A 107 und 
108) : 

Will die Bundesregierung das bei der Flensburger Schiffbau

-

Gesellschaft ursprünglich für die togoische Reederei SOMAT 
auf Kiel gelegte dritte Handelsschiff verkaufen, nachdem — 
Presseberichten zufolge — die Bundesregierung die Verpflich-
tungen der SOMAT aus getätigten Schiffskäufen auf massive 
togoische Intervention abgelöst hat, und wenn ja, an welchen 
Käufer und zu welchen Konditionen? 

Von welchen entwicklungspolitischen Grundsätzen hat sich 
die Bundesregierung gegebenenfalls bei diesem Vorhaben lei-
ten lassen, und steht dieses Verfahren mit haushaltsrechtlichen 
Prinzipien im Einklang? 
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Zu Frage A 107: 

Die Bundesregierung wird das bei der Flensbur-
ger Schiffbau-Gesellschaft für die togoische Reederei 
SOMAT ursprünglich vorgesehene 3. Handelsschiff 
nicht verkaufen und hat auch keine derartigen Ver-
pflichtungen übernommen. 

Um der Flensburger Schiffbau-Gesellschaft die 
Lösung des Vertrags mit der togoischen Reederei 
SOMAT zu ermöglichen, hat sich die Bundesregie-
rung jedoch bereiterklärt, Förderungsmittel zu Be-
dingungen der Entwicklungshilfe bereitzustellen 
und bei der Frage -einer eventuell erforderlichen Ge-
währung einer Bundes-Deckung eine tragbare Lö-
sung zu finden. Die Bundesregierung geht hierbei 
davon aus, daß die Werft einen geeigneten Käufer 
in einem Entwicklungsland findet. 

Zu Frage A 108: 

Die Bundesregierung hat sich bei ihrer Hilfestel-
lung vor allem von der Erkenntnis leiten lassen, 
daß Togo im Falle des Erwerbs des 3. Handels-
schiffs so weittragende finanzielle Belastungen über-
nommen hätte, daß die Entwicklung des Landes 
fühlbar beeinträchtigt worden wäre. Im übrigen 
steht das Verhalten der Bundesregierung mit haus-
haltsrechtlichen Prinzipien eindeutig im Einklang. 

Anlage 35 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Brück auf die Mündlichen 
Fragen des Abgeordneten Dr. Todenhöfer (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/2315 Fragen A 109 und 110) : 

Wann und für welchen Zweck wurde der jüngste Entwick-
lungshilfekredit an Togo in Höhe von 1,2 Millionen DM be-
antragt und zugesagt, und stand dieser Kredit direkt oder in-
direkt im Zusammenhang mit den Schwierigkeiten, die aus dem 
Liefervertrag zwischen der togoischen Reederei SOMAT und 
der Flensburger Schiffbau-Gesellschaft entstanden sind? 

Welche konkreten Zusagen und Leistungen hat die Bundes-
regierung im Zusammenhang mit diesen Schwierigkeiten ge-
genüber der Regierung von Togo bzw. der Firma Flensburger 
Schiffbau-Gesellschaft erbracht, und trifft es zu, daß die Bun-
desregierung an den Präsidenten von Togo direkt oder indirekt 
aus den öffentlichen Mitteln eine Zahlung von 100 000 DM 
geleistet hat? 

Zu Frage A 109: 

Am 20. Oktober 1978 hat die Bundesregierung mit 
Togo die Gewährung eines Warenhilfekredits im 
Rahmen der finanziellen Zusammenarbeit in Höhe 
von 1,2 Millionen DM vereinbart. Togo waren durch 
den Arrest von zwei Handelsschiffen durch die Flens-
burger Schiffbau-Gesellschaft und durch den Rechts-
streit um den Verkauf des dritten Handelsschiffes 
Belastungen entstanden. Dadurch werden naturge-
mäß die Möglichkeiten dieses devisenschwachen 
Landes, für die wirtschaftliche Entwicklung dringend 
benötigte Waren zu importieren, beschränkt. Ange-
sichts der Tatsache, daß zwischen der Bundesrepu-
blik Deutschland und der Republik Togo seit langem 
freundschaftliche Beziehungen bestehen, gewährte 
die Bundesrepublik Deutschland den Kredit, um die 
Importmöglichkeiten Togos zu erhalten. 

Zu Frage A 110: 

Die Bundesregierung hat an den Präsidenten von 
Togo weder direkt noch indirekt aus öffentlichen 
Mitteln eine Zahlung von 100 000,— DM geleistet. 
Im übrigen darf ich auf meine Antwort zu Frage 107 
des Herrn Abgeordneten Dr. Volkmar Köhler 
(Wolfsburg) verweisen. 

Anlage 36 

Antwort 

des Staatsministers Wischnewski auf die Schrift-
lichen Fragen des Abgeordneten Schröder (Lüne-
burg) (CDU/CSU) (Drucksache 8/2315 Fragen B 1 
und 2) : 

Wie hoch beliefen sich die Gesamtkosten des diesjährigen Som-
merfestes des Kanzlers, wieviel sind davon aus Mitteln des Ein-
zelplans 04 beglichen worden, und trifft es zu, daß rund 25 000 
DM aus Haushaltsmitteln von Inter Nationes übernommen wur-
den? 

Womit begründet die Bundesregierung gegebenenfalls die 
Übernahme von Finanzierungskosten des Sommerfestes des Kanz-
lers durch Inter Nationes, und wie wird dieser Vorgang haus-
haltsrechtlich begründet? 

Zu Frage B 1: 

Für das diesjährige Kanzler-Sommerfest sind bis-
her aus Mitteln des Bundeshaushalts 136 034,95 DM 
gezahlt worden. Streitig sind noch Kosten in Höhe 
von 6 380,14 DM. 

Der gesamte bisher bezahlte Betrag ist aus Mit-
teln des Einzelplans 04 beglichen worden (teilweise 
aus dem Repräsentationsfonds des Bundeskanzlers, 
teilweise aus Mitteln des Presse- und Informations-
amtes der Bundesregierung). 

Inter Nationes hat keine Kosten übernommen. 

Zu Frage B 2: 

Die Frage ist gegenstandslos, da Inter Nationes 
sich nicht an den Kosten beteiligt hat. 

Anlage 37 

Antwort 

des Staatssekretärs Bölling auf die Schriftliche Frage 
des Abgeordneten Dr. Hennig (CDU/CSU) (Druck

-

sache 8/2315 Frage B 3) : 
Hat der Leiter des Presse- und Informationsamts der Bundes-

regierung, Staatssekretär Bölling, sich geweigert, gutachtlich zur 
beantragten Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an Gerhard 
Löwenthal Stellung zu nehmen, und gegebenenfalls aus welchen 
Gründen? 

Das Presse- und Informationsamt der Bundesregie-
rung hat von einer Stellungnahme zu der der Staats-
kanzlei von Rheinland-Pfalz vorliegenden Anregung, 
Herrn Gerhard Löwenthal für eine Auszeichnung mit 
dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland 
vorzuschlagen, abgesehen. 

Das Presse- und Informationsamt nimmt nur dann 
in Ordensangelegenheiten von Journalisten gegen-
über dem nach dem Ordensstatut Vorschlagsberech-
tigten Stellung, wenn es sich um die Auszeichnung 
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von Bonner Journalisten, z. B. von Mitgliedern der 
Bundespressekonferenz und des Vereins der Aus-
landspresse, oder im Ausland tätigen Journalisten 
handelt. 

Anlage 38 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs von Schoeler auf die 
Schriftliche Frage des Abgeordneten Dr. Schmitt

-

Vockenhausen (SPD) (Drucksache 8/2315 Frage B 15) : 
Wann wird die Bundesregierung unier Berücksichtigung der in-

zwischen erlangten Erkenntnisse dem Deutschen Bundestag Vor-
schlage für die Novellierung des Fluglärmgeselzes vorlegen? 

Die Bundesregierung hat mit der Erarbeitung von 
Vorschlägen für die Novellierung des Fluglärm-
gesetzes bereits begonnen. Sie wird diese unver-
züglich nach dem Abschluß der Beratungen, im kom-
menden Jahr, dem Deutschen Bundestag vorlegen. 

Anlage 39 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs von Schoeler auf die 
Schriftlichen Fragen des Abgeordneten Höpfinger 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/2315 Fragen B 16 und 17) : 

Wieweit ist die Meinungsbildung der Bundesregierung vorange-
schritten, deren Beginn sie laut ihrer Antwort auf meine Frage 
am 14. September 1977 für März d. J. ankündigte, um für Be-
amte, die Mitglied der gesetzlichen Krankenversicherung sind, 
eine beihilfekonforme Versicherung wie bei der privaten Kran-
kenversicherung zu ermöglichen, und wie will die Bundesregie-
rung eine solche „Quotenversicherung" mil den Grundprinzipien 
in Einklang bringen, auf denen die gesetzliche Krankenversiche-
rung beruht? 

Welche Möglichkeiten sieht die Bundesregierung, die durch das 
sogenannte Krankenversicherungs-Kostendämpfungsgesetz für Be-
amte, die Mitglied der gesetzlichen Krankenversicherung sind, 
geschaffenen Probleme in einer den Grundprinzipien, auf denen 
die gesetzliche Krankenversicherung beruht, entsprechenden und 
praktikablen Weise in absehbarer Zeit zu lösen? 

Zu Frage B 16: 

In der Antwort der Bundesregierung vom 14. Sep-
tember 1977 ist lediglich festgestellt, daß die finan-
zielle Belastung mit Versicherungsbeiträgen nicht 
die Bedeutung hätte, wenn die gesetzliche Kranken-
versicherung eine beihilfekonforme Versicherung 
ermöglichen könnte, wie dies bei der privaten Kran-
kenversicherung der Fall ist: Mit dieser Tatsachen-
feststellung wird nichts darüber ausgesagt, ob eine 
solche Regelung möglich und vertretbar ist und von 
der Bundesregierung angestrebt wird. 

Zu Frage B 17: 

Die aus Vertretern des Bundes und der Länder 
bestehende Kommission wird ihre Vorarbeiten für 
eine Vereinfachung des Beihilferechts voraussichtlich 
noch in diesem Jahre abschließen. Eine Stellung-
nahme zu den von Ihnen angesprochenen Problemen 
wird erst nach Abschluß der Meinungsbildung beim 
Bund und in den Ländern möglich sein. 

Anlage 40 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs von Schoeler auf die 
Schriftliche Frage des Abgeordneten Milz (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/2315 Frage B 18) : 

Ist die Bundesregierung bereit zu veranlassen, daß die vom 
Parlamentarischen Staatssekretär beim Bundesinnenminister, 
von Schoeler, auf die Frage Nr. 15 für die Fragestunde des 
Deutschen Bundestages am 12./13. April 1978 (Drucksache 
8/1689) erteilte Antwort in ihrem Verantwortungsbereich auf 
dem Verwaltungswege allen in Betracht kommenden Behörden 
als verbindliche Sprachregelung für alle ähnlich gelagerten 
Fälle mitgeteilt wird? 

Die von Ihnen erwähnte Frage für die Fragestunde 
des Deutschen Bundestages am 12./13. April 1978 be-
traf die Eintragung des Geburtslandes in amtlichen 
Papieren und behördlichen Bescheiden bei Personen, 
die vor 1945 in zum Staatsgebiet des Deutschen Rei-
ches gehörenden Orten geboren sind. Ich habe hier-
zu in meiner Antwort darauf hingewiesen, daß für 
die Bezeichnung des Geburtslandes die territorialen 
Verhältnisse zum Zeitpunkt der Geburt maßgebend 
sind. Das Geburtsland von Bürgern, die vor Kriegs

-

ende im deutschen Reichsgebiet in den Grenzen 
vom 31. Dezember 1937 geboren sind, sei deshalb 
Deutschland bzw. das Deutsche Reich (BT-Plenar-
protokoll 8/82, Anlage 6). 

Mir sind aus der Praxis der Behörden im Verant-
wortungsbereich der Bundesregierung keine Fälle 
bekannt, die es erforderlich machen würden, diese 
Feststellung zum Gegenstand einer verbindlichen 
Regelung im Sinne Ihrer Fragestellung zu machen. 

Anlage 41 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs von Schoeler auf die 
Schriftliche Frage des Abgeordneten Dr. Laufs 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/2315 Frage B 19) : 

Wieviel anhängige Gerichtsverfahren, die Verstöße •gegen 
das Bundesdatenschutzgesetz beinhalten, sind der Bundesre-
gierung bekanntgeworden, wieviel Urteile sind bereits ergan-
gen. und ist zu erwarten, daß die Rechtsprechung wesentlich 
zur Klärung der im Bundesdatenschutzgesetz enthaltenen unbe-
stimmten Rechtsbegriffe beitragen wird? 

Der Bundesregierung sind zur Zeit keine anhän-
gigen Gerichtsverfahren bekannt, die Verstöße 
gegen das Bundesdatenschutzgesetz zum Gegen-
stand haben. Sie hat bislang von einem rechtskräftig 
abgeschlossenen Verfahren Kenntnis erhalten, das 
sich mit der Frage befaßte, ob die Strafbestimmung 
des Rheinland-Pfälzischen Landesdatenschutzgeset-
zes nach Inkrafttreten des Bundesdatenschutzgeset-
zes noch anwendbar ist (Landgericht Bad Kreuznach, 
Beschluß vom 10. März 1978 — 1 Qs 11/78, abge-
druckt in NJW 1978, S. 1931). 

Ferner wurde das Urteil des Bundesgerichtshofs 
in einem Zivilprozeß bekannt, der die Begrenzung 
des Schutzes eines Bankkunden gegen Falschmel-
dungen der von den Kreditinstituten genutzten zen-
tralen Schutzgemeinschaft für die Sicherung von 
Kleinkrediten (Schufa) zum Gegenstand hatte. Am 
Schluß der Urteilsgründe wird auf Prinzipien des im 
Streitfall noch nicht anwendbaren Bundesdaten- 
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schutzgesetzes verwiesen (BGH, Urteil vom 20. Juni 
1978 — VI ZR 66/77 , abgedruckt in NJW 1978, 
S. 2151). 

Die Bundesregierung geht davon aus, daß die 
Rechtsprechung - wie stets in unserer Rechtsord-
nung . — bei der Anwendung der Vorschriften des 
Bundesdatenschutzgesetzes in konkreten Einzelfäl-
len zur weiteren Klärung beitragen wird. 

Anlage 42 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs von Schoeler auf die 
Schriftliche Frage des Abgeordneten Regenspurger 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/2315 Frage B 20) : 

Liegen der Bundesregierung Erkenntnisse darüber vor, wel-
cher Betrag 1977 im Durchschnitt von den Bewohnern von Al-
tenheimen zur Unterbringung, Verpflegung, ärztlichen Betreuung 
usw. aufgewendet werden mußte, und wenn ja, von welcher 
Besoldungsgruppe an reicht bei einem verstorbenen Beamten 
mit 20 Dienstjahren die Witwenversorgung aus, um der 
Witwe — bei Annahme eines monatlichen Taschengelds von 
100 DM — einen Heimaufenthalt zu ermöglichen? 

Die Bundesregierung hat in ihrem Bericht über 
Möglichkeiten einer Hilfe für Versorgungsempfän-
gern in Altenheimen, der  am  29. September 1978 
dem Innenausschuß des Deutschen Bundestages zu-
geleitet worden ist, die Frage der Aufwendungen bei 
Unterbringung in Altenheimen im einzelnen darge-
legt und klargestellt, daß eine Hilfe des Dienstherrn 
nur dann geboten ist, wenn die Unterbringung not-
wendig ist. Die Notwendigkeit soll künftig auch in 
den Fällen anerkannt werden, in denen der Versor-
gungsempfänger wegen eines ärztlicherseits festge-
stellten regelwidrigen Gesundheitszustandes pflege-
bedürftig ist. In diesen Fällen ist somit die von 
Ihnen angesprochene Kostenfrage geregelt. 

Soweit eine Unterbringung in Altenheimen nicht 
notwendig ist und die Versorgungsbezüge zur Dek-
kung der Aufwendungen nicht ausreichen, besteht 
für den Dienstherrn kein Anlaß, helfend einzugrei-
fen. Für eine differenzierte Behandlung der Versor-
gungsempfänger ist insoweit kein Raum; sie können 
nicht anders behandelt werden als jeder andere Bür-
ger. Die Bundesregierung ist — wie in dem zuvor 
genannten Bericht ausgeführt wird - der Auffas-
sung, daß alles vermieden werden sollte, durch 
finanzielle Leistungen einen Anreiz zu schaffen, vor-
zeitig ins Altenheim zu gehen. 

Anlage 43 

Antwort 
 

des Parl. Staatssekretärs von Schoeler auf die 
Schriftliche Frage des Abgeordneten Dr. Hennig 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/2315 Frage B 21) : 

Kann die Bundesregierung Informationen bestätigen, daß in 
Asylverfahren aramäische Türken mehrfach gravierende Nach-
teile hinnehmen mußten, weil die ihnen zur Verfügung gestell-
ten Dolmetscher mohammedanischen Glaubens waren und von 
daher eine objektive Übersetzung nicht gewährleistet war? 

Der Bundesregierung ist nicht bekannt, daß von 
den türkischen Asylbewerbern aramäischer Her

-kunft Benachteiligungen geltend gemacht wurden. 
Auch sind in den Asylverfahren aramäischer Tür-

I ken bisher keine Sprachschwierigkeiten aufgetreten. 

Nach Mitteilung des Bundesamtes für die Aner-
kennung ausländischer Flüchtlinge in Zirndorf ist 
der für türkische Asylbewerber zuständige Dolmet-
scher seit drei Jahren beim Bundesamt tätig und hat 
in dieser Zeit in mehr als 4 000 Fällen übersetzt. Er 
studiert seit Jahren türkisch und promoviert derzeit 
in dieser Sprache. 

Sollte Ihre Frage sich auf konkrete Fälle beziehen, 
wäre ich Ihnen für Mitteilung näherer Einzelheiten 
dankbar, damit ich ggf. der Angelegenheit nachge-
hen kann. 

Aniage 44 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs von Schoeler auf die 
Schriftlichen Fragen des Abgeordneten Dr. Hennig 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/2315 Fragen B 22 und 23) : 

Wie beurteilt die Bundesregierung, daß es NOK-Präsident 
Daume immer noch nicht gelungen ist, verbindlich zu klären, 
unter welchem Namen unsere Athleten bei den Olympischen 
Sommerspielen 1980 in Moskau an den Start gehen werden, 
weil unser IOC-offizieller Name Deutschland mit der Abkür-
zung GER die Sowjets stört? 

Kann die Bundesregierung bestätigen, daß nach den IOC-
Peaeln die Olympischen Spiele exklusiv Eigentum des Inter-

nationalen Olympischen Komitees sind, so daß es auf politische, 
durch nichts gerechtfertigte Wünsche der Sowjets keine Rück-
sicht zu nehmen braucht, sondern im Gegenteil dem NOK der 
Sowjetunion die Spiele von 1980 wieder wegnehmen und sie 
an einem anderen Ort veranstalten kann, wenn die Sowjet-
union sich nicht an die olympischen Regeln hält? 

Zu frage B 22: 

Die Bundesregierung hat wiederholt in Antworten 
auf parlamentarische Anfragen zum Ausdruck ge-
bracht, daß Bezeichnungsfragen im internationalen 
Sportverkehr der eigenverantwortlichen Regelung 
durch die autonomen Sportorganisationen unterlie-
gen. 

Der Bundesregierung ist bekannt, daß der Präsi-
dent des Nationalen Olympischen Komitees für 
Deutschland wegen der protokollarischen Bezeich

-

nung unserer Mannschaft bei den Spielen der XXII. 
Olympiade 1980 in Moskau im Rahmen eines Gedan-
kenaustausches verschiedene Gespräche im politi-
schen Raum geführt hat. Die Gespräche sind noch 
nicht abgeschlossen. Es ist allein Angelegenheit des 
Nationalen Olympischen Komitees für Deutschland, 
nach Abschluß der noch im Gange befindlichen Über-
legungen eine Entscheidung zur Bezeichnungsfrage 
zu treffen. 

Zu Frage . B 23: 

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) 
verfügt kraft eigener — international anerkannter 
— Autonomie nach seinen olympischen Statuten und 
Regeln über die Veranstaltung der Olympischen 
Spiele. Die Bundesregierung fühlt sich weder autori-
siert, die Statuten und Regeln des IOC zu interpre-
tieren, noch ist sie für eine Entscheidung über die 
Austragungsorte von Olympischen Spielen und da-
bei auftretende Probleme zuständig. 
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Anlage 45 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs von Schoeler auf die 
Schriftliche Frage des Abgeordneten Glos (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/2315 Frage B 24):  

Treffen Pressemeldungen zu, daß dem Deutschen Ruderver-
band Mehraufwendungen von 81 000 DM aus Haushaltsmitteln 
des Bundes finanziert werden, die dadurch entstanden sind, daß 
'die Reise zur Teilnahme an den Ruderweltmeisterschaften in 
Neuseeland mit der Deutschen Lufthansa AG durchgeführt wer-
den mußte, statt einer Fluglinie den Vorzug zu geben, die ihre 
Flugpreise am Markt orientiert? 

Auf Grund eines Beschlusses des Haushaltsaus-
schusses des Deutschen Bundestages vom 17. Fe-
bruar 1961 ist in den Besonderen Bewirtschaftungs-
grundsätzen die vorrangige Benutzung von Flug-
zeugen der Deutschen Lufthansa bei allen aus Bun-
desmitteln finanzierten Reisen vorgeschrieben. Dies 
gilt auch für den Bereich der Sportförderung. 

Dem Deutschen Ruder-Verband sind dadurch bei 
seiner Reise zu den Weltmeisterschaften 1978 in 
Neuseeland Mehrkosten in Höhe von ca. DM 77 000 
entstanden. Insgesamt mußten dem Deutschen Ru-
der-Verband jedoch nur Haushaltsmittel in Höhe 
von DM 48 600 im Zusammenhang mit seiner Teil-
nahme an der Weltmeisterschaft nachbewilligt wer-
den. Diese Nachbewilligung wurde aber nicht allein 
wegen der erhöhten Flugkosten, sondern auch we-
gen anderer Mehrkosten erforderlich. Ein erheb-
licher Teil dieser Kosten konnte durch Einsparungen 
bei anderen Vorhaben des Deutschen Ruder-Ver-
bandes aufgefangen werden. 

Anlage 46 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs von Schoeler auf die 
Schriftliche Frage des Abgeordneten Spranger (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/2315 Frage B 25) : 

Welche Auffassung vertritt die Bundesregierung zu dem 
Antrag des 11. Bundeskongresses des DGB vom Mai 1978, dem-
zufolge die Senkung der Pensionsgrenze auf 60 Jahre für weib-
liche Beamte und Richterinnen herbeigeführt werden soll, und 
was waren die Gründe, die einer Verwirklichung dieser Forde-
rung bisher entgegenstehen? 

Die Bundesregierung hat eine entsprechende Ge-
setzesinitiative bisher, von Kostengesichtspunkten 
abgesehen, vor allem deshalb nicht ergriffen, weil 
verfassungsrechtliche Bedenken, die sich aus der 
unterschiedlichen Behandlung männlicher und weib-
licher Beamter und Richter ergäben, nicht ausge-
räumt werden konnten. 

Mein Haus prüft zur Zeit auf Grund eines Auf-
trages des Bundeskabinetts und des Innenausschus-
ses des Deutschen Bundestages vom 18. Oktober 
1978 zusammen mit den hauptbeteiligten Bundes-
ressorts die mit einer Senkung der Antragsalters-
grenzen allgemein zusammenhängenden Probleme. 
In diese Prüfung ist auch die Antragsaltersgrenze 
für Beamtinnen/Richterinnen einbezogen. 

Ich bin gern bereit, Sie über die Ergebnisse der 
Untersuchung zu unterrichten. 

Anlage 47 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. de With auf die Schrift-
lichen Fragen des Abgeordneten Schmidt (Mün-
chen) (SPD) (Drucksache 8/2315 Fragen B 26 und 
27): 

Warum ist die Bundesrepublik Deutschland bisher noch 
nicht der UNO-Konvention über die Nichtanwendbarkeit der 
Verjährungsvorschriften auf Verbrechen gegen die Menschlich-
keit und Kriegsverbrechen beigetreten, der schon über 20 Staa-
ten beigetreten sind? 

Beabsichtigt die Bundesregierung in nächster Zeit, einen 
entsprechenden Gesetzentwurf einzubringen, und sieht sie darin 
eine Möglichkeit, die im Ausland sehr negativ aufgenommene 
Diskussion über eine weitere Verlängerung der Verjährung 
für Naziverbrechen zu beenden?  

Zu Ihren Fragen kann ich auf meine Antwort auf 
die frühere Anfrage des Herrn Abgeordneten Thü-
sing (vgl. Drucksache 8/2114, S. 9) verweisen. Ich 
habe seinerzeit folgendes ausgeführt: 

„Das UN-Übereinkommen über die Nichtanwend-
barkeit gesetzlicher Verjährungsfristen auf Kriegs-
verbrechen und Verbrechen gegen die Menschlich-
keit vom 26. November 1968 erstreckt die Unver-
jährbarkeit auch auf Taten, bei denen die Verjäh-
rungsfrist schon abgelaufen ist. Damit wäre im Fall 
eines Beitritts der Bundesrepublik Deutschland zu 
dem Übereinkommen eine rückwirkende Aufhebung 
einer bereits eingetretenen Strafverfolgungsverjäh-
rung erforderlich. Eine solche rückwirkende Rege-
lung würde aber im Hinblick auf eine Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahre 1969 
[vgl. BVerfGE 25, 269 (291)] durchgreifenden ver-
fassungsrechtlichen Bedenken begegnen." 

Anlage 48 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Böhme auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Dr. Abelein (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/2315 Frage B 28) : 

Gibt es eine Auskunftspflicht der Finanzämter in der Bundes-
republik Deutschland gegenüber den Behörden der DDR über 
die Eigentumsverhältnisse von Einwohnern der DDR, die in der 
Bundesrepublik Deutschland über Eigentum verfügen, und auf 
welcher rechtlichen Grundlage beruht gegebenenfalls diese 
Auskunftserteilung? 

Die Finanzämter in der Bundesrepublik Deutsch-
land sind nicht verpflichtet, Behörden der DDR Aus-
künfte über die Eigentumsverhältnisse von Einwoh-
nern der DDR, die in der Bundesrepublik Deutsch-
land über Eigentum verfügen, zu erteilen. 

Wenn Ihnen Fälle bekanntgeworden sein sollten, 
in denen Finanzbehörden der Bundesrepublik eine 
andere Auffassung vertreten haben, wäre ich Ihnen 
für eine Unterrichtung dankbar. 

Anlage 49 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haehser auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Dr. Stercken (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/2315 Frage B 29) : 
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Beabsichtigt die Bundesregierung, die Anwendung der PDV 
382.1 (Bearbeitung von Jugendsachen bei der Polizei) auch im 
Bereich der Zollverwaltung in Kraft zu setzen? 

Die Grenzzollstellen, bei denen Zollbeamte grenz-
polizeiliche Aufgaben wahrnehmen, sind vor etwa 
zwei Jahren von den Grenzschutzbehörden mit der 
PDV 382.1, Bearbeitung von Jugendsachen bei der, 
Polizei, ausgestattet worden. Darüber hinaus wer-
den die Zollbeamten bei der Aus- und Fortbildung 
über die Besonderheiten, die bei der Bearbeitung 
von Jugendsachen zu beachten sind, unterwiesen. 

Das Bundesministerium der Finanzen wird prüfen, 
ob auch die noch nicht mit der PDV 382.1 ausgerü-
steten Zolldienststellen mit der Vorschrift auszustat-
ten oder ob sie in einem besonderen Erlaß auf die 
bei der Bearbeitung von Jugendsachen zu beachten-
den Punkte hinzuweisen sind. 

Anlage 50 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haehser auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Riesenhuber (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/2315 Frage B 30) : 

Wie beurteilt die Bundesregierung den geplanten Verkauf 
der Anteile der umstrukturierten Gelsenberg AG an die BP 
angesichts der Tatsache, daß die Gelsenberg-Beteiligung des 
Bundes erst 1973 mit der Zielsetzung erworben ist,. eine funk-
tionsgerechte Unternehmensstruktur im VEBA-Konzern aufzu-
bauen? 

Die Bundesregierung hatte 1973 die Mehrheit an 
der Gelsenberg AG erworben mit dem Ziel, durch 
Zusammenfassung der gleichgerichteten Interessen 
von VEBA und Gelsenberg einen leistungsfähigen 
deutschen Mineralölkonzern zu schaffen. Inzwischen 
ist der größte Teil der Gelsenberg-Aktivitäten in die 
verschiedenen Bereiche des VEBA-Konzerns, vor al-
lem Mineralöl, aber auch Chemie und Elektrizität, 
funktionsgerecht integriert. 

Die infolge der Ölkrise veränderten Nachfrage-
verhältnisse führten bekanntlich zu erheblichen 
Überkapazitäten und Strukturproblemen in der ge-
samten Mineralölindustrie. Zur Anpassung an die 
Marktsituation und um die Ertragskraft ihres Mi-
neralölbereichs nachhaltig zu verbessern sowie die 
Rohölversorgung auf eine sichere Basis zu stellen. 
verkauft VEBA an die BP neben Beteiligungen aus 
ihrem eigenen Raffinerie- und Handelssektor auch 
einige wenige Teile des alten Gelsenberg-Vermö-
gens, z. B. die Anteile 

— an der Erdölraffinerie Speyer ERS (25 %), 

— an der Ruhrgas AG (25 %) sowie 

— an der Deutschen Flüssigerdgas Terminal GmbH, 
DFTG (31 0/0). 

Auch nach dieser Strukturbereinigung verbleiben 
rd. zwei Drittel der Gelsenberg-Vermögenswerte im 
VEBA-Konzern. 

Wie Sie wissen, ist die Vereinbarung durch das 
Bundeskartellamt untersagt worden. VEBA und BP 
haben beim Bundesminister für Wirtschaft Antrag 
auf Erteilung der Ministererlaubnis nach § 24 Abs. 3 
GWB gestellt. Der BMWi hat die Monopolkommis-

sion um eine gutachtliche Stellungnahme zu der 
Transaktion gebeten; diese steht noch aus. Infolge-
dessen ist über den Antrag noch nicht entschieden. 

Anlage 51 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Böhme auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Dr. Friedmann (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/2315 Frage B 31) : 

Hält die Bundesregierung die Grenze des § 6 Abs. 2 EStG, 
wonach geringwertige Wirtschaftsgüter bis zu einem Betrag 
von 800 DM im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben wer-
den dürfen, •noch für zeitgerecht, und ist sie gegebenenfalls 
bereit, dem Deutschen Bundestag eine Erhöhung dieser Grenze 
vorzuschlagen? 

Nach den steuerrechtlichen Gewinnermittlungs-
grundsätzen sind Aufwendungen für Wirtschaftsgü-
ter, die für einen Betrieb für mehrere Jahre von 
Nutzen sind, grundsätzlich im Wege der Absetzung 
für Abnutzung auf die betriebsgewöhnliche Nut-
zungsdauer der Wirtschaftsgüter zu verteilen. Ab-
weichend hiervon können die Aufwendungen für 
sog. geringwertige Anlagegüter ohne Rücksicht auf 
die Dauer ihrer betrieblichen Nutzung sofort in vol-
ler Höhe zu Lasten des Jahres ihrer Anschaffung 
oder Herstellung gewinnmindernd abgesetzt wer-
den. Diese Regelung dient in erster Linie der Ver-
einfachung des betrieblichen Rechnungswesens. Als 
solche ist sie aber — auch im Interesse einer zutref-
fenden Periodenabgrenzung — nur vertretbar, wenn 
die Sofortabschreibung auf Wirtschaftsgüter von nur 
geringem Wert beschränkt wird. 

Eine fühlbare Anhebung der 800 DM-Grenze wür-
de außerdem zu erheblichen, nicht vertretbaren Haus-
haltsausfällen führen. Ferner müßte bei einer An-
zahl von Wirtschaftsgütern, deren Preis 800 DM 
nicht überschreitet, mit Preisanhebungen gerechnet 
werden. Zu berücksichtigen ist auch, daß Investi-
tionszulagen nach dem Investitionszulagengesetz und 
nach dem Berlinförderungsgesetz für geringwertige 
Wirtschaftsgüter im Sinne des § 6 Abs. 2 EStG nicht 
gewährt werden. Die Anhebung der Grenze des § 6 
Abs. 2 EStG würde daher auch den Förderungsrah-
men des Investitionszulagengesetzes und des Berlin-
förderungsgesetzes einengen. 

Die Bundesregierung hält die Grenze in § 6 Abs. 2 
EStG aus den genannten Gründen nach wie vor für 
sachgerecht und wird dem Deutschen Bundestag eine 
Erhöhung dieser Grenze nicht vorschlagen. 

Anlage 52 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Böhme auf die Schrift

-

lichen Fragen der Abgeordneten Frau Will-Feld 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/ 2315 Fragen B 32 und 33) : 

Ist es richtig, daß von der Finanzverwaltung der Schach-
sport nicht als gemeinnützig im Sinn des § 52 Abs. 2 Ziffer 2 
der Abgabenordnung anerkannt wird, und wenn ja, warum 
wird bei der Begriffsauslegung „körperliche Ertüchtigung" das 
Gehirn im Kopf nicht als Teil eines Körpers anerkannt? 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß der Deutsche Schach-
verband Gründungsmitglied des Deutschen Sportbunds ist, 

seine Wettkämpfe wie jede andere Sportart in Mannschafts- 
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und Einzelwettkämpfen nach vorangegangenem spezifischen 
Training durchführt und seit 1927 eigene olympische Spiele 
organisiert, und wenn ja, welche Folgerungen zieht sie daraus 
in steuerrechtlicher Hinsicht? 

Zu Frage B 32: 

Es ist richtig, daß die Finanzverwaltung das 
Schachspiel bis heute nicht als Verfolgung gemein-
nütziger Zwecke im Sinne des § 52 Abs. 2 Nr. 2 der 
Abgabenordnung ansieht. Die Finanzverwaltung 
geht dabei von den Vorstellungen des Gesetzgebers 
aus, die im Schriftlichen Bericht des Finanzaus-
schusses (Drucksache 7/4292, zu § 52) zum Ausdruck 
kommen. Im Schriftlichen Bericht ist ausdrücklich 
ausgeführt, daß der Skatsport oder der Denksport 
nicht als Sport im Sinn der Begriffsbestimmung des 
§ 52 der Abgabenordnung anzusehen ist. 

Die Finanzministerkonferenz der Länder hat diese 
Auffasung Anfang Februar 1978 einstimmig gebil-
ligt. 

Zu Frage B 33: 

Ihre Auffassung, daß der Deutsche Schachbund 
Gründungsmitglied des Deutschen Sportbundes sei, 
trifft nicht zu. Der Präsident des Deutschen Sport-
bundes, Herr Dr. h. c. Willi Weyer, hat anläßlich 
des hundertjährigen Jubiläums des Deutschen 
Schachbundes wörtlich folgendes ausgeführt: 

„Als der Deutsche Sportbund am 20. Dezember 
1950 in Hannover gegründet wurde, drang Ihr dama-
liger Präsident Czaya mit seinem Plädoyer auf Auf-
nahme des Deutschen Schachbundes in den DSB 
nicht durch. ,Zugegeben', beschwor er damals seine 
Widersacher, ,Schach ist zwar keine körperliche 
Ertüchtigung, aber mit unseren Zielen des Wett-
kampfes, der Leistung und der internationalen Re-
geln fühlen wir uns dem Sport mit dem geistigen 
Prinzip seiner höchsten Leistungen selbst weit über 
das hinaus, was man landläufig unter körperlicher 
Ertüchtigung versteht.' " 

Auch in anderen Disziplinen, z. B. beim Skat oder 
Leistungsbridge, werden Mannschafts- und Einzel-
wettkämpfe durchgeführt, so daß es sich bei diesen 
Merkmalen nicht um ein absolutes Kriterium für 
eine sportliche Betätigung handelt. 

Anlage 53 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Peter (SPD) (Drucksache 
8/2315 Fragen B 34 und 35) : 

Seit wann besteht ein Embargo für Waffen, Waffentechnolo-
gie und Rüstungsgüter gegenüber der Republik Südafrika, und 
sind während dieser Zeit Anträge auf Genehmigung von Waffen-, 
Waffentechnologie- und Rüstungsgüterexporten nach Südafrika 
gestellt worden? 

Wenn ja, wie hat die Bundesregierung darauf reagiert, bzw. 
wer hat Exportanträge für welche Waffen, Waffentechnologie 
oder Rüstungsgüter gestellt? 

Zu Frage B 34: 

In zwei Resolutionen der Generalversammlung der 
Vereinten Nationen wurden 1963 die VN-Mitglied-
staaten zu einem Embargo über Waffen und Rü-
stungsmaterial gegen die Republik Südafrika aufge-

fordert. Trotz fehlender Verbindlichkeit dieser Reso-
lution hat die Bundesrepublik Deutschland dieser 
Aufforderung entsprochen und keine Genehmigun-
gen zu dem Export von Waffen und Rüstungsmate-
rial nach der Republik Südafrika erteilt. Bis Herbst 
1977 wurden lediglich Ausfuhren von reinen Jagd-
und Sportwaffen genehmigt. Seit Verhängung des 
verbindlichen Waffenembargos durch den VN-
Sicherheitsrat — Resolution 413 vom 4. November 
1977 — werden auch derartige Ausfuhren nicht mehr 
genehmigt. Mit der 40. Verordnung zur Änderung 
der Ausfuhrliste vom 13. März 1978 (BGBl. I S. 397) 
hat die Bundesregierung u. a. auch die Erteilung von 
Lizenzen und Patenten, bezogen auf die Waffentech-
nologie, an die Republik Südafrika der Genehmi-
gungspflicht unterworfen. Genehmigungen werden 
nicht erteilt. 

Anträge auf Ausfuhrgenehmigungen für Waffen-
und Rüstungsgüterlieferungen nach Südafrika wur-
den in den letzten Jahren nur vereinzelt gestellt. 
Auf Grund des auch der Wirtschaft bekannten Waf-
fenembargos der Bundesrepublik Deutschland gegen 
die Republik Südafrika dürfte die Wirtschaft zumeist 
von vornherein von einer Antragstellung abgesehen 
haben. 

Zu Frage B 35: 

Soweit Ausfuhranträge gestellt wurden, lehnte 
sie die Genehmigungsbehörde nach Maßgabe der 
zur Frage 34 genannten Grundzüge ab. 

 

Anlage 54 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Schrift-
lichen Fragen des Abgeordneten Krockert (SPD) 
(Drucksache 8/2315 Fragen B 36 und 37): 

Hält die Bundesregierung die Tarifrabatte der Kfz-Haftpflicht-
versicherer für bestimmte Standesgruppen noch für gerecht-
fertigt, nachdem Unterschiede in der Risikoeinschätzung jetzt 
durch die Beitragsstaffelungen nach tatsächlicher Schadens-
häufigkeit und zusätzlich nach Risikozonen voll berücksichtigt 
worden können? 

Wird sich die Bundesregierung um die Durchsetzung des 
Gleichheitsgrundsatzes auch im Kfz-Veisicherungswesen bemü-
hen, da ungleiche Sachverhalte zwischen Angehörigen gleicher 
Berufe, die im öffentlichen Dienst oder aber anderweitig be-
schäftigt sind, nicht vorausgesetzt werden dürfen, mindestens 
aber nicht mehr besonders berücksichtigt werden müssen? 

Zu Frage B 36: 

Die unterschiedlichen Tarife in der Kraftfahrzeug

-

Haftpflichtversicherung für einzelne Berufsgruppen 
ergeben sich aus der Anwendung des geltenden 
Pflichtversicherungsgesetzes. Die geringeren Tarife 
für bei bestimmten Körperschaften des öffentlichen 
Rechtes Beschäftigte (Tarifgruppe B) sowie für Land-
wirte (Tarifgruppe A) werden nämlich mit einem 
empirisch nachgewiesenen günstigeren Schadenbe-
darf dieser Versicherungsnehmergruppen begrün-
det. Die statistische Ermittlung des Schadenbedarfs 
(Produkt von Schadenhäufigkeit und Schadendurch-
schnitt) sowie die Beitragskalkulation für diese Ver-
sicherungsnehmergruppen erfolgt nach den gleichen 
Grundsätzen und dem gleichen Verfahren wie für 
die übrigen Versicherungsnehmer. Die Rabatte ent-
sprechen den Unterschieden im Schadenbedarf. 
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Die Gliederung der Unternehmenstarife in Tarif-
gruppen besteht seit 1962 und ist eine Folge des 
Wettbewerbs der Versicherungsunternehmen un-
tereinander. Versicherungsvereine auf Gegenseitig-
keit, wie z. B. landwirtschaftliche Versicherungs-
und Beamtenversicherungsvereine, versichern auf 
Grund ihrer Satzung nur, bestimmte Personengrup-
pen. Sie können diesen Gruppen mit einem empi-
risch nachgewiesenen günstigeren Schadenbedarf 
daher niedrigere Prämien anbieten. Die übrigen 
Versicherungsunternehmen müssen auch ihrerseits 
aus den statistischen Ergebnissen entsprechende Fol-
gerungen für die Tarifgestaltung ziehen, wenn sie 
nicht auf diese Gruppe von Versicherungsneh-
mern verzichten wollen. Die Genehmigungsbehör-
den sind nach § 8 Abs. 2 des Pflichtversicherungs-
gesetzes verpflichtet, eine beantragte Genehmigung 
zu erteilen, wenn die im einzelnen normierten Vor-
aussetzungen vorliegen und der Tarif schaden- und 
kostengerecht kalkuliert ist. 

Selbstverständlich ist es den Versicherungsunter-
nehmen unbenommen, auch für andere Versiche-
rungsnehmergruppen eine neue Tarifgruppe mit be-
sonderen Prämien zu beantragen, wenn dies durch 
einen statistisch nachgewiesenen Schadenbedarf be-
rechtigt ist und die Größe der Versicherungsnehmer-
gruppe einen versicherungstechnischen Ausgleich 
ermöglicht. 

Zu Frage B 37: 

Die Tarifgruppe B umfaßt Versicherungsnehmer, 
die bei bestimmten Körperschaften des öffentlichen 
Rechts u. ä. Institutionen beschäftigt sind. Maßge-
bend ist das Beschäftigungsverhältnis und nicht der 
Beruf. Wie bei jeder Abgrenzung so ergeben sich 
auch hier Grenzfälle, diese sind aber, bezogen auf 
die Gesamtheit der rd. 24 Millionen Versicherten 
in der Kraftfahrtversicherung, gering. 

Ein Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz liegt 
jedoch nicht vor. In Einzelfällen auftretende Härten 
vermögen die grundsätzliche Verfassungsmäßigkeit 
einer typisierenden Regelung nicht in Frage zu Ste-
len (Beschluß des Bundesverfassungsgerichts vom 
13. Januar 1976, BVerfGE 41, 127). 

Anlage 55 

Antwort 

des Bundesministers Ertl auf die Schriftliche Frage 
des Abgeordneten Paintner (FDP) (Drucksache 
8/2315 Frage B 38) : 

Was ist der Bundesregierung über das neue amerikanische 
Gesetz mit dem Titel Agricultural Trade Act 1978 bekannt, und 
welche Auswirkungen sind nach Ansicht der Bundesregierung 
von daher auf die Entwicklung des Weltagrarhandels zu erwar-
ten? 

I. Neue Maßnahmen zur Förderung des Agrarexports 
unter dem „Agricultural Trade Act 1978" der USA 

Im Mittelpunkt des am 21. Oktober 1978 von Prä-
sident Carter unterzeichneten Gesetzes mit dem 
Titel „Agricultural Trade Act 1978" steht eine Ver-
besserung und Erweiterung der Kreditmöglichkeiten 

für den Agrarexport, insbesondere die Einführung 
eines mittelfristigen Kredits mit einer Laufzeit von 
3 bis 10 Jahren zusätzlich zu dem bereits beste-
henden kurzfristigen Kredit (6 Monate bis 3 Jahre). 
Im einzelnen soll das Gesetz den amerikanischen 
Agrarexport durch folgende neue Maßnahmen för-
dern: 

1. Verbilligte mittelfristige Kredite mit einer Lauf-
zeit von 3 bis 10 Jahren mit einem Zinssatz in mög-
lichst naher Anlehnung an die nur wenig unter 
dem kommerziellen Zinssatz liegenden kurzfristi-
gen Kredite (zur Zeit 9 1/2 bzw. 10 ½ %) und Rück-
zahlung in Dollars. Die Kredite werden gewährt für 

a) den Aufbau von Reservevorräten in Überein-
stimmung mit internationalen Warenabkommen 
oder andere Pläne zum Aufbau von Vorräten, die 
für die USA annehmbar sind. 

b) den Export von Zuchttieren (Rindvieh, Schwei-
ne, Schafe, Geflügel usw.) einschließlich der Fracht 
von den USA bis zum Einfuhrort in anderen Ländern. 

c) die Errichtung von Einrichtungen zur Verbes-
serung der Handhabung, Vermarktung, Verarbei-
tung, Lagerung oder Verteilung — z. B. Hafen und 
Umschlageinrichtungen — in den Käuferländern von 
US-Agrarprodukten, soweit dies tunlich ist und dem 
Import von amerikanischen Erzeugnissen zugute 
kommt. Die Finanzierung soll ganz oder teilweise 
durch die beim Verkauf von US-Agrargütern anfal-
lende Währung des Käuferlandes erfolgen. 

d) die Wiederherstellung der Wettbewerbsfähig-
keit im Falle einer Kreditkonkurrenz anderer Län-
der. 

2. Ausdehnung der Gewährung kurzfristiger Ex-
portkredite mit der Laufzeit von 6 Monaten bis 3 
Jahren für den Verkauf von US-Agrargütern an die 
Volksrepublik China. 

3. Beförderung der Landwirtschaftsattaches in den 
wichtigsten US-Botschaften zu Counselors. 

4. Schaffung von mindestens 6 und höchstens 
25 US-Agrarhandelsbüros in anderen Ländern, un-
abhängig von den diplomatischen Missionen, aber 
unter Umständen mit diplomatischem Status. 

5. Aufwertung des Assistant Secretary of Agri-
culture for International Affairs and Commodity 
Programs im US-Landwirtschaftsministerium zum 
Under-Secretary (Staatssekretär). 

II. Mögliche Auswirkungen des „Agricultural Trade 
Act 1978" auf die Entwicklung des Weltagrarhan-
dels 

Eine zuverlässige Abschätzung der Auswirkungen 
des „Agricultural Trade Act 1978" dürfte zum jetzi-
gen Zeitpunkt schwierig sein. Allgemein wird das 
neue Gesetz die Wettbewerbsfähigkeit der USA auf 
dem Kreditsektor verbessern. Die amerikanischen 
Bemühungen um Ausweitung ihres Agrarexports 
werden sicher weiteren Auftrieb erhalten, wodurch 
zum Abbau des amerikanischen Handelsbilanzdefi-
zits und damit möglicherweise auch zur Stabilisie- 
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rung des amerikanischen Dollars beigetragen wer-
den könnte. Die Entwicklungen, die im einzelnen 
eintreten könnten, seien im folgenden erläutert. 

1. Auswirkungen nach Art der durch Exportkre-
dite geförderten Projekte: 

a) Durch die Verknüpfung der Förderung des Auf-
baus von Nahrungsmittelreserven mit internationa-
len Warenabkommen sind die Auswirkungen des 
Gesetzes in diesem Bereich eng begrenzt. Konkre-
tere Aussagen sind zur Zeit nicht möglich. 

b) Die Kredite für den Export von Zuchttieren wer-
den voraussichtlich nur ein geringes Volumen er-
reichen. Der Zuchtviehexport anderer Länder wird 
wahrscheinlich kaum beeinträchtigt werden. 

c) Größere Bedeutung ist dem Ausbau von Markt- . 
 einrichtungen beizumessen. Verbesserungen auf 

diesem Gebiet dürfte ganz allgemein der Auswei-
tung des Weltagrarhandels zugute kommen. Positi-
ve Auswirkungen wären nicht nur für den Agrarex-
port der USA, sondern voraussichtlich auch anderer 
Länder zu erwarten. 

2. Auswirkungen auf einzelne Exportmärkte: 

a) Wahrscheinlich werden als Kreditnehmer we-
niger die ärmsten Länder, sondern eher Länder wie 
Südkorea auftreten, die zur Rückzahlung der Kredite 
in der Lage sind. Auf den Export nach Ländern Ost-
europas einschließlich der Sowjetunion dürfte das 
Gesetz keinen Einfluß haben. Jugoslawien und Po-
len erhalten schon seit geraumer Zeit die Meistbe-
günstigung; Ungarn und Rumänien haben diesen 
Status in den letzten Jahren durch Erleichterungen 
für die Auswanderung von Minderheiten erlangt. 
Die Ausfuhr nach der Sowjetunion und den übrigen 
osteuropäischen Staaten kommt nicht in den Genuß 
der Kredite. 

b) Neu ist die vom Gesetz geschaffene Möglich-
keit, der Volksrepublik China Kredite mit einer 
Laufzeit bis zu 3 Jahren einzuräumen. Die amerika-
nische Agrarexportwirtschaft bezweifelt, daß die 
Exporte nach der VR China dadurch besonders sti-
muliert werden. China werde in jedem Fall die Ein-
fuhr von Nahrungsmitteln steigern und würde im 
Bedarfsfall vermutlich auch ohne Kredite auf dem 
US-Markt als Käufer auftreten. Ob China von den 
Krediten der USA Gebrauch mache, hänge von der 
Wettbewerbssituation ab. In der Vergangenheit hät-
ten unter anderem Kanada und Argentinien wieder-
holt zu günstigeren Bedingungen als die USA an 
China verkauft. 

3. Zeitliche Entwicklung möglicher Auswirkun-
gen: 

a) Kurzfristig, d. h. im Fiskaljahr 1979, sind keine 
Auswirkungen des Gesetzes auf den US-Agrarexport 
zu erwarten, weil erst noch ergänzende Vorschrif-
ten erarbeitet werden müssen, bevor das Gesetz 
praktische Anwendung finden kann. Außerdem muß 
jedes Projekt auf seine Vereinbarkeit mit dem Ge-
setz geprüft und genehmigt werden, was eine wei-
tere Verzögerung bedeutet. Es ist daher damit zu 
rechnen, daß das Volumen der unter dem „Agricul-
tural Trade Act 1978" gewährten Kredite in den 

nächsten drei bis vier Jahren relativ gering sein 
wird. 

b) Langfristig ist damit zu rechnen, daß das Gesetz 
zur Steigerung des US-Agrarexports beiträgt. Im Zu-
ge der erwarteten Ausweitung des Weltagrarhandels 
möchten die USA ihren Anteil zumindest halten, 
nach Möglichkeit jedoch erhöhen. Das Gesetz ge-
stattet im übrigen nicht, einen Kreditkrieg einzu-
leiten, weil dies letzlich allen Agrarexportländern 
schaden würde, oder normale kommerzielle Ver-
käufe zu behindern. 

c) In der Getreideexportwirtschaft der USA hat 
der „Agricultural Trade Act 1978" kaum Resonanz 
gefunden. Dies läßt darauf schließen, daß die Ge-
treideexporteure dem Gesetz nur geringe Bedeutung 
für die weitere Entwicklung des Weltgetreidehan-
dels beimessen. Eine gewisse Zunahme des Wettbe-
werbs mit den deutschen Exporten auf Drittmärkten 
dürfte bei Weizen, Weizenmehl und Futtergetreide 
zu erwarten sein. 

Anlage 56 

Antwort 

des Bundesministers Ertl auf die Schriftliche Frage 
des Abgeordneten Paintner (FDP) (Drucksache 8/2315 
Frage B 39) : 

Wieviel und welche Forschungsvorhaben laufen zur Zeit, um 
Agrarprodukte in verwendbare Energien umzuwandeln? 

Die in der Frage aufgeworfene Problematik wird 
schwerpunktmäßig an Bundesforschungsanstalten im 
Geschäftsbereich meines Hauses bearbeitet. Darüber 
hinaus werden im Rahmen der Projektfinanzierung 
eine Reihe von speziellen Forschungsvorhaben an 
Universitäten und hochschulfreien Forschungsein-
richtungen mit Mitteln vor allem meines Hauses und 
des Bundesministers für Forschung und Technologie 
gefördert. 

Der gesamte Themenkomplex, der in Zusammen-
hang mit der Fragestellung zu sehen ist, ist sehr 
umfassend. Einerseits schließt er das Problem der 
ratibnellen Energieverwendung im Agrarbereich ein 
(z. B. Wärmedämmung, Wärmerückgewinnung, Ver-
besserung des energetischen Wirkungsgrades der 
pflanzlichen und tierischen Produktion), andererseits 
beinhaltet er den Problembereich der Errergiebereit-
stellung im Rahmen der land- und forstwirtschaft-
lichen Produktion, der in der Fragestellung speziell 
angesprochen ist. Die Arbeiten konzentrieren sich 
dabei u. a. auf 

— Verbrennen von Stroh, Holz und anderen orga-
nischen Reststoffen,  

— Verarbeiten von organischer Masse zu direkt 
verwertbaren Energieträgern, 

— Erzeugung von Energie aus Reststoffen der tieri-
schen Produktion. 

Insgesamt beträgt die Zahl der in diesem Zusam-
menhang laufenden oder abgeschlossenen Vorha-
ben 20. Eine Aufstellung der  Themen  wird in der 
Anlage gegeben. 



Deutscher Bundestag — 8. Wahlperiode — 121. Sitzung. Bonn, Freitag, den 1. Dezember 1978 	9443* 

Anlage 

Nr. 	 Thema Förderung durch 	Einrichtung 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Brennverhalten von Stroh 

Freisetzung von Wärme bei der mikrobiellen Selbst

-

erhitzung organischer Stoffe (1976-1978) 

Energiegewinnung aus Stroh und Holz — Verfüg

-

bare Reststoffe in der Landwirtschaft zur Strohge

-

winnung — Hochverdichtung von Stroh — Solar

-

energie in der Landwirtschaft (1975, Fortsetzung) 

Verfahren der Strohverwertung, Einarbeitung in den 
Boden, Herstellung von Bauplatten aus Stroh ... 
(1973, Fortsetzung) 

Energiegewinnung aus Holz und Holzabfall — Ver

-

wertung für die Eigen-Energieversorgung von Un

-

ternehmen der Holzwirtschaft und unter dem Aspekt 
des Umweltschutzes (1975, Fortsetzung) 

Aufstellung einer Energiebilanz für Produktionsver

-

fahren in der Feldwirtschaft (1977, Fortsetzung) 

Untersuchung über die Steuerung der Selbsterhit

-

zung beim mikrobiellen Abbau organischer Rest-
stoffe aus der landwirtschaftlichen Produktion mit 
dem Ziel maximaler Energieausbeute 

Untersuchungen zum Thema: Brennholz, Holzkohle, 
Holzgas, Mangel oder Überfluß? 

Studie zur sinnvollen Verwendung überschüssiger 
Strohabfälle 

Biochemie des mikrobiellen Abbaus von Ligninen 
und Ligno-Zellulosen (1978-1980) 

Gestaltung und Beeinflussung des anaeroben Pro

-

zesses zur Gewinnung von Biogas und Dünger (im 
Antragsstadium) 

Erstellung einer kontinuierlich arbeitenden Labor

-

anlage zur Verwertung von Holz, Einjahrespflanzen 
und organischen Reststoffen zur Chemierohstoff-
gewinnung 

Untersuchungen über verschiedene Möglichkeiten 
der Energiegewinnung aus Stroh (75-76) (77-79) 

Beurteilung verschiedener biologisch-technischer Sy

-

sterne zur Energiegewinnung (76-77) 

Isotopentechnik für die Biosynthese von Pflanzen

-

stoffen (68-73) 

Erzeugung tierischer Biomasse durch Vermehrung 
auf landwirtschaftlichen Reststoffen (76-77) 

Hygienisierung von Hühnerkot durch Selbsterhit

-

zung im Rotteverfahren 

Erarbeitung eines Forschungsprogramms „Technische 
Photosynthese" 

BML 

BML 

BMFT/EG 

Staats- 
minister 
für ELF 

Bayern 

BML 

BML 

BML 

BMFT 

•
BMFT 

BMFT 

BMFT 

BMFT 

BMFT 

BMFT 

• BML 

BML 

BMFT 

FAL/TU Braunschweig 

FAL 

Bayer. Landesanstalt 
für Landtechnik, 
Weihenstephan 

Landtechnischer Verein 
in Bayern e. V., 
Weihenstephan 

Institut für Holz-
forschung der 
Universität München 

FAL 

FAL 

BFH 

ERNO Raumfahrt

-

technik 

FAL 

FAL 

BFH 

TH München 

Dornier, 
Friedrichshafen 

Universität Bochum 

FAL 

FAL 

TU Berlin 

Abkürzungen: 

BML: 	Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
BMFT: Bundesminister für Forschung und Techpologie 
EG: 	Europäische Gemeinschaften 
DFG: 	Deutsche Forschungsgemeinschaft 
FAL: 	Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft Braunschweig-Völkenrode 
BFH: 	Bundesforschungsanstalt für Forst- und Holzwirtschaft 
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Nr. 	 Thema Förderung durch Einrichtung 

19 

20 

Herstellung von Erdölsubstituten und hochwertigen 
festen Brennstoffen aus jüngeren Brennstoffen und 
biologischen Abfallprodukten 

Vergleichende Energiebilanzberechnungen in ver

-

schiedenen Pflanzenbeständen; Buche, Fichte und 
Wiese (1970, Fortsetzung) 

BMFT 

DFG 

TU Clausthal 

TU München 

Anlage 57 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Gallus auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Müller (Bayreuth) (SPD) 
(Drucksache 8/2315 Frage B 40) : 

Ist die Bundesregierung bereit, dem Beispiel Frankreichs, 
Belgiens und Englands folgend, ein Importverbot für alle Er-
zeugnisse aus Robbenfellen zu erlassen, um damit einen Pro-
test gegen die grausame Tötung von Robben in Kanada und 
Norwegen zum Ausdruck zu bringen? 

Der Bundesregierung liegen keine offiziellen In-
formationen darüber vor, daß in England, Frank-
reich und Belgien Importverbote für alle Erzeug-
nisse aus Robbenfellen bestehen. 

Aus der Sicht des Artenschutzes ist die Einfuhr/ 
Ausfuhr international gefährdeter Tierarten und von 
Teilen solcher Tiere in den Bestimmungen des 
„Übereinkommens über den internationalen Handel 
mit gefährdeten Arten freilebender Tiere und Pflan-
zen" (Washingtoner Artenschutzübereinkommen 
von 1973) geregelt. 

Nach diesem Übereinkommen, das für die Bundes-
republik Deutschland im Juni 1976 in Kraft getre-
ten ist, ist ein generelles Verbot der Einfuhr und 
Ausfuhr von Robben (Seehunden) sowie deren Tei-
len und daraus hergestellten Erzeugnissen nicht 
vorgesehen. 

Nähere Angaben dazu bitte ich der Beantwor-
tung der Fragen des Herrn Abgeordneten Haase in 
der Fragestunde des Deutschen Bundestages am 
31. Mai und 1. Juni 1978 zu entnehmen. 

Aus nationaler Sicht wird die Bundesregierung im 
Rahmen der nach § 23 BNatSchG zu erlassenden 
Import- und Exportverordnung prüfen, ob es mög-
lich, erforderlich und zweckmäßig ist, die Einfuhr 
von Robbenfellen einer Handelskontrolle zu unter-
werfen oder sie gar zu verbieten. 

Die Verordnung wird vorrangig bearbeitet wer-
den, wenn die für das Frühjahr 1979 zu erwartende 
Verabschiedung der „Verordnung über besonders 
geschützte Arten wildwachsender Pflanzen und 
wildlebender Tiere" gem. § 22 Abs. 4 BNatSchG er-
folgt ist. 

Des weiteren erlaube ich mir, auf die Beantwor-
tung von Fragen zur ähnlichen Thematik der Her-
ren Abgeordneten 

— Dr. Henning in der Fragestunde 
des Deutschen Bundestages am 12./13. April 1978 

— L. Löffler in der Fragestunde 
des Deutschen Bundestages am 22./23. Februar 
1978. 

Anlage 58 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Gallus auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Gansel (SPD) (Drucksache 
8/2315 Frage B 41) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß an dem Tag, als die 
„Kieler Nachrichten" meldeten (21. November 1978), daß an der 
schleswig-holsteinischen Westküste Weißkohl an die Schafe 
verfüttert würde, weil die Bauern nur 0,80 DM je Zentner er-
zielen können, auf dem Kieler Wochenmarkt das Pfund Weiß-
kohl zu 0,54 DM angeboten wurde, und was ergibt sich daraus 
für die Bewertung der EG-Agrarordnung? 

In den letzten Wochen lag die Schwankungsbreite 
der meistgenannten Frischmarktpreise für Weißkohl 
auf den Erzeugermärkten zwischen 12 und 25 
DM/100kg, während der Verbraucherpreis für Weiß-
kohl der Klasse I durchschnittlich 0,66 DM/kg er-
reichte. Daraus ergibt sich, daß es sich bei den von 
Ihnen zitierten Preisrelationen um Einzelfälle han-
delt, die nicht verallgemeinert werden können. 

Ein erheblicher Teil der Weißkohlernte wird auf 
der Basis von Lieferverträgen zu Sauerkraut verar-
beitet. Sehr hohe Verarbeitungsmengen im Vorjahr 
haben zu Lagerbeständen bei Sauerkraut geführt 
und bei stagnierendem Verbrauch die Aufnahmefä-
higkeit der Sauerkraut verarbeitenden Industrie in 
diesem Jahr begrenzt. In solchen Situationen ist es 
bei Weißkohl durchaus üblich und letztlich zwingend, 
daß die nicht absetzbaren Mengen durch Verfütte-
rung bestmöglich verwertet werden. 

Die vorliegende Marktlage ist ausschließlich an-
gebots- und nachfragebedingt. EG-Marktregelungen 
bestehen bei Weißkohl nicht. 

Anlage 59 

Antwort 

des Bundesministers Ertl auf die Schriftliche Frage 
des Abgeordneten Ey (CDU/CSU) (Drucksache 
8/2315 Frage B 42) : 

Ist die Bundesregierung bereit, bei ihrer Öffentlichkeitsarbeit 
ausführlicher als bisher auf den hohen Anteil landschafts- und 
naturschutzfördernder Maßnahmen im Rahmen der Agrarhilfen 
hinzuweisen? 
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Ich bemühe mich seit langem darum, in der struk-
turpolitischen Diskussion zu verdeutlichen, daß die 
Bund-Länder-Mittel der Gemeinschaftsaufgabe „Ver-
besserung der Agrarstruktur und des Küstenschut-
zes" stärker noch als zur Förderung einzelner land-
wirtschaftlicher Betriebe für überbetriebliche und 
damit der Allgemeinheit zugute kommende Maß-
nahmen eingesetzt werden. Hierfür stehen rund 
1,4 Milliarden DM — das entspricht etwa einem An-
teil von 70 % — zur Verfügung. Es wäre eine dank-
bare Aufgabe für die Länder, die für die Durchfüh-
rung zuständig sind, der Öffentlichkeit an Ort und 
Stelle immer wieder zu zeigen, was hier mit Steuer-
geldern gerade auch für unsere Umwelt und speziell 
für Natur und Landschaft getan wird. Ich selbst 
nutze jede Gelegenheit, diese Leistungen darzustel-
len. Lassen Sie mich deshalb auch hier auf einiges 
hinweisen, was im Rahmen des Agrarhaushaltes den 
Belangen des Landschafts- und Naturschutzes je 
nach der Einzelausgestaltung der Maßnahme zugute 
kommen kann: 

Seit dem Inkrafttreten des neuen Flurbereini-
gungsgesetzes am 1. April 1976 können Flurbereini-
gungen auch mit dem Ziel durchgeführt werden, 
notwendige Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege zu ermöglichen. Darüber hinaus 
ist ein landschaftspflegerischer Begleitplan Bestand-
teil des verbindlichen Wege- und Gewässerplanes. 
Seither wurden bis Ende 1977 bereits 1 980 Hektar 
Land für Umweltschutz, für Naturschutz und Land-
schaftspflege sowie für Freizeit- und Erholungsanla-
gen ausgewiesen. 

Zum wichtigsten wasserwirtschaftlichen Schwer-
punkt im ländlichen Raum hat sich der Bau von Ka-
nalisationen und Kläranlagen entwickelt. Allein 
1976 wurden dafür rund 1,6 Milliarden DM aufge-
wendet. Es wurden damit merkliche Verbesserungen 
der Gewässergüte erreicht. Diese Investitionen wur-
den mit erheblichen öffentlichen Mitteln der Agrar-
strukturverbesserung bezuschußt. 

Im Förderungszeitraum 1976 wurden im Rahmen 
der Gemeinschaftsaufgabe rund 200 Kilometer 
Schutzpflanzungen und Feldgehölze angelegt. Im sel-
ben Jahr wurden 2 700 Hektar Land mit staatlicher 
Unterstützung aufgeforstet, wobei die Zuschüsse für 
Laubbaumarten ungleich höher als für Fichte sind. 

Ich darf ferner auf das Bundesnaturschutzgesetz 
verweisen, das allerdings überwiegend nur Rahmen-
regelungen enthält und demnach den Ländern die 
konkrete Ausgestaltung überlassen muß. Nach dem 
Inkrafttreten dieses Gesetzes war die Förderung von 
Naturparken, für die der Bund von 1969 bis ein-
schließlich 1976 insgesamt 29 Millionen DM zur Ver-
fügung gestellt hatte, wegen der Inanspruchnahme 
der Finanzierungskompetenz hierfür durch die Län-
der nicht mehr möglich. 

Für 1979 steht im Haushaltsentwurf bekanntlich 
ein Ansatz in Höhe von 5 Millionen DM für Zuwei-
sungen zur Errichtung und Sicherung schutzwürdi-
ger Teile von Natur und Landschaft mit gesamt-
staatlich repräsentativer Bedeutung zur Verfügung. 

Anlage 60 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Schriftli-
chen Fragen des Abgeordneten Spitzmüller (FDP) 
(Drucksache 8/2315 Fragen B 43 und 44) : 

Teilt die Bundesregierung die verfassungsrechtlichen Beden-
ken, daß die Regelung des § 5 Abs. 3 der Verordnung zur 
Durchführung des § 11 Abs. 3 und des § 13 des Bundesver-
sorgungsgesetzes, nach der einem Behinderten die Kosten für 
eine Änderung oder eine besondere Ausstattung eines Kraft-
fahrzeuges nur dann erstattet werden können, wenn sie den 
Auflagen oder Beschränkungen entsprechen, unter denen die 
Fahrerlaubnis erteilt worden ist, durch die Ermächtigung des 
§ 24 a des Bundesversorgungsgesetzes nicht gedeckt ist, weil 
die orthopädische Versorgung nach dem Bundesversorgungs-
gesetz (vgl. § 10 Abs. 1 dieses Gesetzes) Beeinträchtigungen 
der Berufs- oder Erwerbsfähigkeit bessern und die Folgen der 
Schädigung erleichtern soll, während Auflagen und Beschrän-
kungen bei Erteilung der Fahrerlaubnis der Verkehrssicherheit 
dienen, aber nicht die Folgen einer Schädigung im Sinn eines 
Bundesversorgungsgesetzes erleichtern sollen? 

Ist die Bundesregierung bereit, § 5 Abs. 3 der genannten 
Verordnung dahin zu ändern, daß auf die Leistungsvoraussetzung 
der Erteilung der Fahrerlaubnis mit entsprechender Auflage 
oder Beschränkung verzichtet wird? 

Die rechtlichen Bedenken gegen die Beschränkung 
der Kostenübernahme in § 5 Abs. 3 der Verordnung 
zur Durchführung des § 11 Abs. 3 und des § 13 des 
Bundesversorgungsgesetzes — DVO — auf solche 
Änderungen und besonderen Ausstattungen am 
Kraftfahrzeug des Beschädigten, die den Auflagen 
oder Beschränkungen entsprechen, unter denen die 
Fahrerlaubnis erteilt worden ist, teile ich nicht. 

Bei der in Frage stehenden Kostenübernahme 
handelt es sich um eine Ersatzleistung im Sinne des 
§ 11 Abs. 3 Bundesversorgungsgesetz zur Ergänzung 
der orthopädischen Versorgung. 

§ 24 a Buchstabe a Bundesversorgungsgesetz er-
mächtigt die Bundesregierung, neben Art und Um-
fang der Ersatzleistungen auch deren besondere Vor-
aussetzungen näher zu bestimmen. Insofern ist die 
Regelung des § 5 Abs. 3 DVO durch die gesetzliche 
Ermächtigung gedeckt. 

Die darin vorgesehene Einschränkung der Über-
nahme der Kosten lediglich für solche behinderungs-
bedingten besonderen Einrichtungen am Kraftfahr-
zeug, die den Auflagen und Beschränkungen in der 
Fahrerlaubnis entsprechen, trägt dem Zweck der 
Heilbehandlung angemessen Rechnung und ist sach-
gerecht. 

Nach dem Willen des Verordnungsgebers soll die 
Kostenübernahme den Beschädigten vorbehalten 
sein, die wegen der Schädigungsfolgen ein Kraft-
fahrzeug ausschließlich mit Hilfe besonderer Einrich-
tungen sicher führen können. Die Ersatzleistung soll 
deshalb auch nur denjenigen Beschädigten zugute

-

kommen, denen allein wegen ihrer Schädigungsfol-
gen eine eingeschränkte Fahrerlaubnis erteilt wor-
den ist und die damit ohne besondere Einrichtungen 
als Kraftfahrer von der Teilnahme am Straßenver-
kehr ausgeschlossen wären. 

In diesem Sinn und mit dieser Einschränkung soll 
die Ersatzleistung die Folgen der Schädigung erleich-
tern. Sie dient damit zuerst dem in § 10 Abs. 1 Bun-
desversorgungsgesetz genannten Zweck der Heilbe-
handlung und nur mittelbar der Verkehrssicherheit. 

Für Beschädigte, die eine uneingeschränkte Fahr-
erlaubnis besitzen und mithin ein Kraftfahrzeug auch 
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ohne besondere Einrichtungen sicher führen kön-
nen, bedeutet die Sonderausstattung — wie etwa 
ein automatisches Getriebe — zwar zweifellos wie 
bei jedem Autofahrer eine Erleichterung der Kraft-
fahrzeugbedienung. Die Sonderausstattung des Kraft-
fahrzeugs ist in diesen Fällen jedoch nicht notwen-
dige Folge der Schädigung. Wegen dieses unter-
schiedlichen Grundsachverhalts kann eine Änderung 
des § 5 Abs. 3 DVO nicht in Aussicht gestellt wer-
den. 

Anlage 61 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Schrift-
lichen Fragen des Abgeordneten Grobecker (SPD) 
(Drucksache 8/2315 Fragen B 45 und 46) : 

Sind der Bundesregierung Fälle bekannt, wonach Geschäfts-
leitungen den Versuch machen, mit Hilfe des Datenschutzgeset-
zes Informationsrechte des Betriebsrats, wie sie sich aus dem 
Betriebsverfassungsgesetz ergeben, einzuschränken? 

Ist die Bundesregierung der Auffassung, daß die sich aus 
§§ 79 und 99 Abs. 1 Satz 3 des Betriebsverfassungsgesetzes er-
gebenden Informationsrechte des Betriebsrats durch § 5 des 
Bundesdatenschutzgesetzes geschmälert werden können? 

Zu Frage B 45: 

Der Bundesregierung ist bekannt, daß von Ge-
werkschaftseite zum Teil die Befürchtung geäußert 
worden ist, Arbeitgeber würden mit Hilfe des Bun-
desdatenschutzgesetzes Informationsrechte des Be-
triebsrats nach dem Betriebsverfassungsgesetz ein-
schränken. Der Bundesregierung sind jedoch bisher 
keine Fälle bekannt, in denen Informationsrechte 
des Betriebsrats unter Berufung auf das Bundes-
datenschutzgesetz beschnitten worden sind. 

Zu Frage B 46: 

Die Bundesregierung ist der Auffassung, daß die 
gesetzlichen Informationsrechte des Betriebsrats und 
seine Kommunikationsmöglichkeiten nach dem Be-
triebsverfassungsgesetz durch das Bundesdaten-
schutzgesetz nicht eingeschränkt werden. Das folgt 
zum einen aus dem Subsidiaritätsprinzips des § 45 
Bundesdatenschutzgesetz, wonach die einschlägigen 
Vorschriften des Betriebsverfassungsgesetzes als be-
sondere bundesrechtliche Vorschriften im Sinne die-
ser Bestimmung denen des Bundesdatenschutzgeset-
zes vorgehen. Zum anderen steht das Bundesdaten-
schutzgesetz gesetzlich zulässigen Informationsflüs-
sen nicht entgegen. 

Anlage 62 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Dr. Schwörer (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/2315 Frage B 47): 

Sind der Bundesregierung Berichte des Hauptverbands der 
gewerblichen Berufsgenossenschaften bekannt, daß statt der 
notwendigen 1 500 Behandlungsplätze für Querschnittsgelähmte 
nur 600 vorhanden sind, also nur ca. 40 v. H. des Bedarfs, und 
was kann und will die Bundesregierung angesichts der Not-
wendigkeit, Fälle von Rückenmarkverletzungen sofort zu be-
handeln, tun, um die nötigen Betten zu schaffen oder ihre Ein-
richtung zu veranlassen, und kann sie dafür Sorge tragen, daß 

die 1976 in Frankfurt geschaffene Anlaufstelle allen Ärzten, 
Krankenhäusern, Polizeidienststellen und Rettungseinheiten be-
kanntgemacht wird, damit die fast zur Hälfte aus Verkehrs-
unfällen stammenden Opfer solcher Verletzungen ohne Verzö-
gerung an einen freien Behandlungsplatz gebracht werden? 

Die von Ihnen angesprochene Planungsstudie des 
Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossen-
schaften ist der Bundesregierung bekannt. Die Ge-
währleistung eines ausreichenden Angebots an 
Krankenhauseinrichtungen und die Krankenhausbe-
darfsplanung sind jedoch Aufgabe der Länder, die 
sich bisher nicht auf einheitliche Planungskriterien 
verständigen konnten. Auch in einer Besprechung 
am 8. November 1978 mit den zuständigen Länder-
ministerien über die Behandlungsmöglichkeiten für 
Querschnittsgelähmte ergab sich ein uneinheitliches 
Bild zwischen einem regional zumindest ausreichen-
den Angebot und einem noch vorhandenen Bedarf 
in anderen Regionen; außerdem wird die Abgren-
zung der nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz 
förderungsfähigen Krankenhäuser von sonstigen 
Einrichtungen in den einzelnen Ländern unter-
schiedlich gehandhabt. Es bedarf noch weiterer 
Klärung, ob zusätzliche Behandlungsmöglichkeiten 
geschaffen werden müssen. Sollte dies der Fall 
sein, ist der Bundesminister für Arbeit und Sozial-
ordnung bereit, den Ländern hierfür Finanzhilfe im 
Rahmen des § 23 Abs. 2 Krankenhausfinanzierungs-
gesetz zur Verfügung zu stellen. 

Unabhängig von den Möglichkeiten, die das 
Krankenhausfinanzierungsgesetz bietet, hat sich der 
Bund seit Jahren im Rahmen der institutionellen 
Förderung von Modellzentren an der Finanzierung 
von Einrichtungen der medizinischen und berufli-
chen Rehabilitation für Querschnittsgelähmte betei-
ligt. So konnte mit einer finanziellen Hilfe des Bun-
des von 9 Millionen DM im Jahre 1974 das Rehabili-
tationszentrum für Rückenmarkverletzte im Versor-
gungskrankenhaus „Hohe Warte", Bayreuth, errich-
tet werden. 

Ferner fördert die Bundesregierung derzeit mit 
einer Zuwendung von 12 Millionen DM den Bau 
eines Zentrums für Rückenmarkverletzte (Quer-
schnittsgelähmte) am Berufsgenossenschaftlichen 
Unfallkrankenhaus Hamburg des Berufsgenossen-
schaftlichen Vereins für Heilbehandlung und Berufs-
hilfe, Hamburg e. V. 

Diese Einrichtungen dienen sowohl der Akutver-
sorgung als auch der notwendigen nachfolgenden re-
habilitationsmedizinischen Betreuung. 

Darüber hinaus sind für die berufliche Umschu-
lung dieses Personenkreises neben vielen auf Roll-
stuhlfahrer eingestellten Berufsförderungswerken 
das Berufsförderungswerk Wildbad mit 110 Spezial-
plätzen und die Abteilung für beruflich-soziale Re-
habilitation des Rehabilitationszentrums für Quer-
schnittsgelähmte an der Orthopädischen Klinik und 
Poliklinik der Universität Heidelberg mit 75 Ausbil-
dungsplätzen und 66 Internatsplätzen verfügbar. 

Mit der Schaffung von Einrichtungen mit eindeu-
tig überregionalem Modellcharakter hat der Bund 
auch auf diesem Gebiet Akzente gesetzt. 

Der Leiter der „Anlaufstelle am Berufsgenossen-
schaftlichen Forschungsinstitutes für Traumatolo- 
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gie" hat die Chefärzte aller Berufsgenossenschaft-
lichen Unfallkrankenhäuser auf seine Institution 
hingewiesen, um die bestmögliche Nutzung dieser 
Einrichtung zu erreichen. 

Außerdem laufen gegenwärtig Verhandlungen mit 
dem ADAC mit dem gleichen  Ziel.  

Die Zusammenfassung eines Berichtes über die 
„Vermittlung von Betten für Querschnittsgelähmte" 
wird im Deutschen Ärzteblatt in Kürze veröffent-
licht, um auch alle praktizierenden Ärzte auf diese 
Möglichkeit der Vermittlung von Betten hinzuwei-
sen. 

Anlage 63 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Dr. Friedmann (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/2315 Frage B 48) : 

Sieht die Bundesregierung Möglichkeiten, über 50jährigen 
Arbeitslosen, die nur sehr schwer wieder einen Arbeitsplatz 
finden würden und die sich deshalb verselbständigen, eine 
Überbrückungsbeihilfe zu zahlen, wie sie in Anwendung des 
§ 53 Abs. 1 Nr. 5 des Arbeitsförderungsgesetzes Arbeitnehmern 
gezahlt werden kann, die nach ihrer Arbeitslosigkeit wieder 
einen Arbeitsplatz in einem Betrieb finden? 

Nach dem bis Mitte 1969 geltenden Gesetz über 
Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung 
(AVAVG) konnte in Ausnahmefällen Arbeitslosen, 
die eine selbständige Tätigkeit aufnehmen, eine 
Überbrückungsbeihilfe gewährt werden (§ 135 
AVAVG). Das Arbeitsförderungsgesetz (AFG), das 
am 1. Juli 1969 das AVAVG ablöste, hat bewußt 
davon abgesehen, die Möglichkeit einer Überbrük-
kungsbeihilfe an Arbeitslose, die selbständig wer-
den wollen, beizubehalten. Die Bundesregierung 
beabsichtigt nicht, diese Hilfe wieder einzuführen. 

Die Überbrückungsbeihilfe an Selbständige hatte 
sich nicht bewährt. Die geförderte selbständige Tä-
tigkeit endete zumeist schon mit dem Auslaufen 
der vom Arbeitsamt gewährten Überbrückungsbei-
hilfe. Gerade für ältere Arbeitnehmer ist nach Jah-
ren abhängiger Beschäftigung oder nach längerer 
Arbeitslosigkeit die Aufnahme einer selbständigen 
Tätigkeit nur im Ausnahmefall eine echte Alter-
native, mit der Arbeitslosigkeit beendet werden 
kann. Das Arbeitsförderungsgesetz sieht außerdem 
keine Wirtschaftsförderung vor. Darum würde es 
sich aber im Ergebnis bei einer Überbrückungsbei-
hilfe handeln, die zur Aufnahme einer selbständigen 
Tätigkeit gewährt wird. 

Die nach § 53 Abs. 1 Nr. 5 Arbeitsförderungs-
gesetz zulässige Hilfe wird nach ihrer Ausgestal-
tung in § 19 der Anordnung des Verwaltungsrats 
der Bundesanstalt für Arbeit zur Förderung der 
Arbeitsaufnahme (FdA-Anordnung) — in der Regel 
als Darlehen — gezahlt, um bei einer Arbeitsauf-
nahme den Lebensunterhalt des Arbeitnehmers und 
seiner Familienangehörigen bis zur ersten vollen 
Lohn- oder Gehaltszahlung sicherzustellen. Sie wird 
also nur gewährt, wenn der Arbeitslose wieder in 
ein Arbeitsverhältnis eingegliedert ist und die Be-
endigung seiner Arbeitslosigkeit feststeht. 

Anlage 64 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Hasinger (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/2315 Frage B 49) : 

Beabsichtigt did Bundesregierung, eine Ausnahmeregelung 
von den Schutzvorschriften des Jugendarbeitsschutzgesetzes für 
Krankenpflegeschüler zu treffen, insbesondere hinsichtlich des 
Arbeitsbeginns vor 7 Uhr morgens und des Wochenenddienstes? 

Die Bundesregierung prüft z. Z. Anträge mehrerer 
Beschäftigungszweige, Ausnahmen von Schutzvor-
schriften des Jugendarbeitsschutzgesetzes durch 
Rechtsverordnung zuzulassen. Zu diesen Anträgen, 
die in einem einheitlichen Verfahren behandelt wer-
den, gehört auch der Antrag der Deutschen Kran-
kenhausgesellschaft, für Auszubildende in der Kran-
kenpflege eine Beschäftigung ab 6 Uhr und an 
6 Tagen in der Woche zuzulassen. 

Eine im Bundesministerium für Arbeit und Sozial-
ordnung durchgeführte Anhörung der antragstellen-
den Verbände sowie deren ergänzende Stellungnah-
men haben gezeigt, daß es sich um schwierige Fra-
gen handelt, zu denen durchweg kontroverse Stand-
punkte vertreten werden. Den Darstellungen der 
Arbeitgeber, daß eine Ausbildung Jugendlicher in 
den Bereichen der Antragsteller vor 7 Uhr und zum 
Teil auch am Wochenende notwendig ist, stehen 
ebenso überzeugende Gegendarstellungen der Ge-
werkschaften ,  gegenüber. In Einzelgesprächen wird 
der Versuch gemacht, diese gegensätzlichen Stand-
punkte einander anzunähern. Die Bundesregierung 
hält einen solchen Versuch wegen der politischen 
Bedeutung dieser Entscheidung für notwendig. 

Anlage 65 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Schrift-
lichen Fragen des Abgeordneten Dr. Schöfberger 
(SPD) (Drucksache 8/2315 Fragen B 50 und 51) : 

Kann die Bundesregierung Presseberichte („Welt der Arbeit" 
vom 8. November 1978) bestätigen, wonach Arbeitgeber und 
deren Anwälte zunehmend dazu übergehen, gegen Arbeitneh-
mer Detektive einzusetzen, um durch ein „spezielles Wissen" 
aus dem Intimbereich des betroffenen Arbeitnehmers Prozeßvor-
teile in Kündigungsschutzprozessen zu erzielen? 

Wie beurteilt die Bundesregierung in diesem Zusammenhang 
eine Werbeaussage des Duisburger Detektivinstituts Kocks 
GmbH, in der es heißt, „Vergleiche in Arbeitsgerichtsprozes-
sen sind gelegentlich das Ergebnis massiver Erpressung und 
gründen dann auf genauer Kenntnis intimer Zusammenhänge, 
bei deren Veröffentlichung einer der Prozeßbeteiligten einen 
Skandal oder Schaden zu befürchten hat"? 

Der Bundesregierung ist nicht bekannt, ob und 
inwieweit Arbeitgeber und deren Anwälte Detek-
teien beauftragen, Nachteiliges aus dem Privat-
leben von Arbeitnehmern zu erforschen, um dies in 
Kündigungsschutzprozesse einzubringen und dar-
aus Prozeßvorteile zu erzielen. Auch von der Ar-
beitsgerichtsbarkeit sind Mitteilungen hierüber bis-
her nicht erfolgt. 

Allgemein — und damit komme ich zu Ihrer zwei-
ten Frage — läßt sich jedoch hierzu folgendes sagen: 

Selbst für eine Werbeaussage erscheint das Maß 
des Erträglichen weit überschritten zu sein, wenn 
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auf die Möglichkeit von Erpressungen als Mittel, 
einen Kündigungsschutzprozeß zu gewinnen, hin-
gewiesen wird. Ob die an solchen Praktiken Betei-
ligten Straftatbestände wie Nötigung oder Erpres-
sung erfüllen, müssen die zuständigen Staatsanwalt-
schaften prüfen. Außerdem werden die nach der 
Gewerbeordnung zuständigen Landesbehörden fest-
zustellen haben, ob die Voraussetzungen für eine 
Gewerbeuntersagung wegen Unzuverlässigkeit vor-
liegen. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß der Arbeit-
geber nach allgemeinen Grundsätzen des Arbeits-
vertragsrechts das Persönlichkeitsrecht des Arbeit-
nehmers nicht rechtswidrig verletzen darf. Das Pri-
vatleben des Arbeitnehmers steht — von Aus-
nahmefällen abgesehen — in keiner Beziehung zum 
Arbeitsverhältnis und darf daher auch nicht durch 
den Arbeitgeber bzw. durch eine beauftragte Detek-
tei überwacht werden. Bei einer schwerwiegenden 
Verletzung des Persönlichkeitsrechts kann der Ar-
beitnehmer neben anderen Schadensersatzansprü-
chen auch Schmerzensgeld als Ausgleich verlangen. 
Dies wurde z. B. einem Arbeitnehmer zugesprochen, 
dessen Arbeitgeber ein graphologisches Gutachten 
in einem Kündigungsschutzprozeß mit dem Ziel ein-
geführt hat, den Prozeß auf alle Fälle zu gewin-
nen und der dabei eine Diskriminierung und Ehren-
kränkung des Arbeitnehmers bewußt in Kauf ge-
nommen hat (Urteil des Landesarbeitsgerichts Ba-
den-Württemberg vom 26. Januar 1972, NJW 1976, 
Seite 310 f.). 

Schließlich muß noch berücksichtigt werden, daß 
Vergleichsvorschläge in einem Kündigungsschutz-
prozeß in der Regel vom Gericht ausgehen und so-
mit verhindert werden kann, daß Dinge, die mit dem 
Streitgegenstand in keiner Beziehung stehen, be-
rücksichtigt werden. 

Anlage 66 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haehser auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Dr. Kunz (Weiden) 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/2315 Frage B 52) : 

Wie hoch ist die Zahl von amerikanischen Zivilangestellten 
bei den Stationierungsstreitkräften, die Familienangehörige 
von in der Bundesrepublik Deutschland stationierten US-Solda-
ten sind, und wie viele sind sonstige US-Bürger, die erst spä-
ter und zusätzlich in die Bundesrepublik Deutschland kamen? 

Nach den Mitteilungen des Hauptquartiers der 
US-Streitkräfte in Europa sind in der Bundesrepu-
blik Deutschland auf Arbeitsplätzen für zivile Orts-
kräfte insgesamt 10 268 amerikanische Staatsange-
hörige beschäftigt. Davon sind 8 152 Familienange-
hörige von Mitgliedern der Truppe oder des zivi-
len Gefolges und 2 116 entlassene Soldaten und an-
dere Personen, die nicht im Zusammenhang mit der 
Stationierung amerikanischer Truppen in die Bun-
desrepublik eingereist sind. 

In den genannten Zahlen sind amerikanische 
Teilzeit- und Aushilfs-Arbeitskräfte nicht erfaßt. 
Solche Arbeitskräfte werden nur auf Arbeitsplätzen 
beschäftigt, die nach Mitteilung des US-Hauptquar

-

tiers zu keiner Zeit für die Beschäftigung von zivi-
len Ortskräften zur Verfügung gestanden haben. 

Anlage 67 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. von Bülow auf die 
Schriftliche Frage des Abgeordneten Link (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/2315 Frage B 54) : 

Trifft es zu, daß Wehrübende aus der freien Wirtschaft als 
Verheiratete 90 v. H. und als Ledige 70 v. H. ihres Nettover-
dienstes für die Zeit der Wehrübung ersetzt bekommen, während 
Angehörige des öffentlichen Dienstes ihre vollen Bezüge weiter 
erhalten — wie die Presse berichtete —, und wenn ja, was 
sind die Gründe der unterschiedlichen Behandlung von Wehr-
übenden? 

Es trifft zu, daß die Arbeitnehmer der freien Wirt-
schaft für die Zeit der Wehrübung eine Verdienst-
ausfallentschädigung nach dem Unterhaltssiche-
rungsgesetz erhalten; sie beträgt für Verheiratete 
90 v. H. und für Ledige 70 v. H. des monatlichen 
Nettoeinkommens, das der Wehrpflichtige im Jahr 
vor der Einberufung erzielt hat. Den Beamten und 
Arbeitnehmern des öffentlichen Dienstes hingegen 
wird das Gehalt während einer Wehrübung nach 
den Bestimmungen des Arbeitsplatzsicherungsge-
setzes fortgezahlt. 

Die unterschiedlichen Regelungen werden damit 
gerechtfertigt, daß die Rechtsbeziehungen des öf-
fentlichen Dienstes und die der Arbeitnehmer der 
freien Wirtschaft zum Staat unterschiedlich sind. 
Der wesentliche Grund für die Weitergewährung 
der Dienstbezüge im öffentlichen Dienst ist das 
Fortbestehen des öffentlich-rechtlichen Dienstver-
hältnisses und der damit verbundenen Alimentati-
onspflicht des Dienstherrn. Diese Situation ist bei 
den Arbeitnehmern der freien Wirtschaft anders. 
Für diesen Personenkreis wurde daher die finan-
zielle Abfindung während einer Wehrübung durch 
das Unterhaltssicherungsgesetz geregelt. Bei der 
Gegenüberstellung der beiden Abfindungsarten ist 
zu beachten, daß — im Gegensatz zu den Dienstbe-
zügen — die Verdienstausfallentschädigung steuer-
frei gewährt wird. Darüber hinaus haben diese 
Wehrübenden Anspruch auf Lohnsteuerjahresaus-
gleich. Hierdurch wird der Unterschied zwischen 
der Verdienstausfallentschädigung und der Gehalts-
fortzahlung bei Ledigen weitgehend und bei Ver-
heirateten im Regelfall voll ausgeglichen. 

Die Gerichte haben diese unterschiedliche Abfin-
dung für verfassungsgemäß erklärt. Unabhängig da-
von werde ich prüfen lassen, ob die Abfindungs-
systeme einander angeglichen werden können. 

Anlage 68 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haehser auf die Schriftli-
che Frage des Abgeordneten Dr. Weber (Köln) 
(SPD) (Drucksache 8/2315 Frage B 55) : 

Wie beurteilt die Bundesregierung die Befürchtung, daß die 
belgischen Luftstreitkräfte ihre Flugtätigkeit auf dem Flugplatz 
Butzweilerhof verstärken wollen, daß sie bereits zusätzliche 
Luftstreitkräfte dorthin verlegt haben sollen, und daß, auch 
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durch den Ausbau der Start- und Landebahn, zusätzliche Im-
missionen für die angrenzende Wohnbevölkerung mit Sicher-
heit eintreten werden, und sieht die Bundesregierung eine Mög-
lichkeit, den Flugbetrieb vollständig zu verlegen? 

Der militärische Teil des Flugplatzes Köln-Butz-
weilerhof ist auf der  Grundlage völkerrechtlicher 
Verträge INATO-Truppenstatut, Zusatzvereinbarun-
gen) den belgischen Streitkräften für die Dauer 
ihres Bedarfs zur ausschließlichen Benutzung über-
lassen. Daher liegt die Entscheidung darüber, ob 
und inwieweit eine Verlegung des Flugbetriebes in 
Betracht gezogen werden kann, bei den belgischen 
Streitkräften. 

Nach meiner Information sind keine zusätzlichen 
Luftstreitkräfte auf dem Flugplatz Köln-Butzweiler-
hof stationiert worden., Eine solche Verstärkung ist 
nach Auskunft der belgischen Streitkräfte zur Zeit 
auch nicht vorgesehen. 

Der Ausbau der Start- und Landebahn bezweckt 
lediglich, die Start- und Landewege so zu verän-
dern, daß eine von der 'Stadt Köln im Interesse der 
städtebaulichen Entwicklung gewünschte Baunut-
zung und Teilfreigabe des Flugplatzes Köln-Butz-
weilerhof ermöglicht werden. 

Bei dieser Sachlage sind zusätzliche Emissionen 
für die benachbarten Wohngebiete nicht zu be-
fürchten. 

Anlage 69 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. von Bülow auf die 
Schriftliche Frage des Abgeordneten Dr. Weber 
(Köln) (SPD) (Drucksache 8/2315 Frage B 56) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß die Bewohner der Städte 
Köln-Worringen und Dormagen durch militärische Tiefflüge, 
besonders aus dem Raum Nörvenich, in unzumutbarer Weise 
in diesem industriellen Ballungsgebiet zusätzlich belästigt wer-
den, und sieht die Bundesregierung Möglichkeiten, aus Gründen 
des Lärmschutzes und insbesondere auch der Sicherheit die an-
gesprochene Tiefflugroute zu verlegen? 

Militärische Tiefflüge werden so weiträumig wie 
möglich über nahezu dem gesamten Bundesgebiet 
durchgeführt, um Lärmkonzentrationen über be-
stimmten Gebieten von vornherein entgegenzuwir-
ken. Dabei wird auf zentral festgelegte Tiefflug-
strecken mit Rücksicht auf die Bevölkerung verzich-
tet. Die Flüge werden entsprechend den Gegeben-
heiten der Luftraumstruktur der Bundesrepublik i 

 Deutschland mit nach Möglichkeit häufig wechseln-
den Routen von den Verbänden geplant und durch-
geführt. 

Dem Bemühen um weiträumige Verteilung von 
Tiefflügen stehen mancherorts Beschränkungen ent-
gegen. So liegen z. B. Dormagen und Köln-Worrin-
gen zwischen den für Tiefflüge gesperrten Gebieten 
um die Zivilflughäfen Köln-Bonn und Düsseldorf/ 
Mühlheim. Diese Beschränkungsgebiete, die der 
Sicherheit des zivilen Luftverkehrs dienen, kanali-
sieren den Flugverkehr West-Ost und Ost-West 
im Raum Dormagen auf einer Breite von ca. 8 km. 

Eine Aussparung der Orte Dormagen und Wor-
ringen vom militärischen Tiefflug würde diesen Kor-

ridor auf die Hälfte reduzieren und die örtliche Si-
tuation zwangsläufig verschärfen. 

Auch eine Schließung des Korridors ist nicht 
möglich, weil damit den deutschen, holländischen, 
belgischen und britischen Luftstreitkräften ein wich-
tiger Zugang in die rechtsrheinischen Übungsräume 
genommen würde. Die Verbände wären gezwungen, 
die Umgehungsmöglichkeiten in den Räumen Wesel 
und Remagen verstärkt zu nutzen. Eine Zunahme 
der Fluglärmbelastung in diesen Regionen muß je-
doch vermieden werden. Eine Anhebung der Tief-
flughöhen im dortigen Raum ist nicht möglich, ohne 
den zivilen Linienflugverkehr beider Großflughäfen 
zu gefährden. 

Ich sehe deshalb zur. Zeit keine Möglichkeit, die 
Lärmbelastung im dortigen Raum abzubauen. Ich 
bitte dafür um Verständnis. 

Anlage 70 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. von Bülow auf die 
Schriftliche Frage des Abgeordneten Würzbach 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/2315 Frage B 57) : 

Hält es die Bundesregierung für angebracht, bei zukünftig sich 
abzeichnenden Umbelegungen größerer Art von Bundeswehr-
einheiten/Verbänden in andere Garnisonstädte und wegen der 
damit verbundenen möglichen Änderung von z. B. Wohnungs

-

Schul- und Kindergartenbedarf rechtzeitig mit den entsprechen-
den Kommunalverwaltungen in Verbindung zu treten, und wel-
cher zeitliche Verlauf ist für diese Information vorgesehen? 

Um die Interessen der betroffenen Soldaten bei 
Verlegungen, Neuaufstellungen oder sonstigen orga-
nisatorischen Maßnahmen weitgehendst zu berück-
sichtigen, sind in solchen Fällen die beteiligten 
Dienststellen verpflichtet, für den außerdienstlichen, 
persönlich-familiären Lebensbereich vor der Durch-
führung der Maßnahmen einen sogenannten „Sozial-
plan" aufzustellen. 

Der Sozialplan besteht aus drei Teilen. Im Teil I 
sind der Wohnungsbedarf und die außerdienstlichen 
Lebensbedingungen am neuen Standort darzustel-
len und mit den Lebensverhältnissen am alten Stand-
ort zu vergleichen. Der Teil II bietet einen Stufen-
plan für die gegebenenfalls notwendige Verbesse-
rung der Lebensverhältnisse am neuen Standort. Der 
Teil III hat die bei einzelnen Soldaten auftretenden 
besonderen Härtefälle und die Maßnahmen zu ihrer 
Beseitigung oder Milderung zum Inhalt. 

Die Ermittlungen zur Erstellung des Sozialplanes 
sind nur unter Beteiligung der zuständigen Kommu-
nalverwaltungen möglich. Der zeitliche Vor- und 
Ablauf für die Aufstellung der drei Teile des Sozial-
planes vor der Durchführung der vorgesehenen 
Maßnahmen ist in den Richtlinien eindeutig festge-
legt. 

Die „Richtlinien für die Aufstellung eines Sozial-
planes für Soldaten bei Verlegungen oder Neuauf-
stellungen von Dienststellen der Bundeswehr oder 
bei entsprechenden organisatorischen Maßnahmen" 
wurden mit dem Ministerialblatt des Bundesministe-
riums der Verteidigung am 4. Juni 1974 bekannt-
gegeben. 
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Nach den hier vorliegenden Berichten ist in der 
Vergangenheit bei jeder Verlegung nach den Richt-
linien des Sozialplanes verfahren worden. 

Anlage 71 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. von Bülow auf die 
Schriftliche Frage des Abgeordneten Würzbach 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/2315 Frage B 58) : 

Wie lautet die Regelung des Bundesverteidigungsministers 
für die Kontakte von Soldaten mit Vertretern der Volksrepublik 
China, und dürfen Soldaten der Bundeswehr ohne Genehmigung 
des Bundesverteidigungsministers die Volksrepublik China be-
suchen? 

1. In Übereinstimmung mit dem Auswärtigen 
Amt werden Vorhaben und Planungen, die Begeg-
nungen zwischen Angehörigen der Bundeswehr und 
Vertretern der chinesischen Streitkräfte zum Inhalt 
haben, sorgfältig geprüft. Dabei ist die Ausgewo-
genheit der Beziehungen der Bundeswehr zu allen 
Streitkräften außerhalb der NATO ein wichtiger 
Maßstab. Eine schriftliche Regelung gibt es jedoch 
bislang nicht. 

2. Bei Reisen von Bundeswehrangehörigen in 
die Volksrepublik China können dienstliche oder 
außerdienstliche Reisen in Betracht kommen. 

Dienstliche Reisen bedürfen der Genehmigung des 
Bundesministers der Verteidigung. 

Die für den Bereich des Bundesministeriums der 
Verteidigung geltenden Bestimmungen für außer-
dienstliche Reisen in und durch den kommunistischen 
Machtbereich sind von der „Anordnung der Bundes-
regierung vom 6. Juni 1973 über Reisen von Bun-
desbediensteten in und durch den kommunistischen 
Machtbereich" abgeleitet. 

Außerdienstliche Reisen sind Geheimnisträgern 
der Stufe II (Streng Geheim) grundsätzlich verboten. 
Alle übrigen Bundeswehrangehörigen können in 
oder durch Länder des kommunistischen Machtbe-
reichs — dazu gehört auch die VR China — reisen. 
Sie bedürfen jedoch einer vorher einzuholenden Ge-
nehmigung durch die für die Gewährung von Ur-
laub zuständige Stelle, die in der Regel zu erteilen 
ist. 

Anlage 72 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. von Bülow auf die 
Schriftliche Frage des Abgeordneten Würzbach 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/2315 Frage B 59) : 

Stimmen Pressemeldungen, nach denen die militärische Füh-
rungsspitze ohne Wissen und Zustimmung des Bundesvertei-
digungsministers die Disziplinarordnung der Hochschulen der 
Bundeswehr geändert haben, und warum sind die Befehle später 
aufgehoben worden? 

Zunächst darf ich darauf hinweisen, daß es an den 
Hochschulen der Bundeswehr keine eigene Diszipli-
narordnung gibt. Die an den Hochschulen der Bun-
deswehr studierenden Offiziere und Offiziersanwär-
ter sind auch während ihres Studiums Soldaten und 

unterliegen damit der für alle Soldaten der Bundes-
wehr gültigen Wehrdisziplinarordnung. 

Im Bundesministerium der Verteidigung ist ge-
prüft worden, ob es zweckmäßig ist, die bisherige 
Disziplinargewalt von zwei auf drei Ebenen zu ver-
teilen. Eine abschließende Entscheidung hierüber 
wird in Kürze getroffen werden. Eine Verlagerung 
der Disziplinarbefugnisse ist daher bisher weder an 
der Hochschule Hamburg noch an der Hochschule 
München in Kraft getreten. 

Ein Befehl des Leiters Studentenbereich München, 
der die Disziplinargewalt bereits vorbereitend und 
personenbezogen festlegen wollte, wurde aufge-
hoben. 

Anlage 73 

Antwort 

des Staatssekretärs Dr. Wolters auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Kuhlwein (SPD) (Druck-
sache 8/2315 Frage B 60) : 

Ist die Bundesregierung bereit, durch eine entsprechende 
Auflage nach § 28 des Arzneimittelgesetzes sicherzustellen, daß 
der Alkoholgehalt in zahlreichen Arznei- und Stärkungsmitteln 
auf der Packung deutlich kenntlich gemacht wird, um so Ge-
fährdete — Leberkranke, Hypertoniker, Alkoholiker — vor 
Schädigungen bzw. Rückfällen zu schützen? 

Die Anordnung von Warnhinweisen nach § 28 
Abs. 2 Nr. 1 des Arzneimittelgesetzes durch Auf-
lagen des Bundesgesundheitsamtes, die jedem Her-
steller einzeln erteilt werden müssen, stellt bei der 
Vielzahl der im Verkehr befindlichen Alkohol ent-
haltenden Arzneimittel einen unverhältnismäßig ho-
hen Verwaltungsaufwand dar, der zu Lasten der 
dem Bundesgesundheitsamt zur Verfügung stehen-
den Zulassungskapazität gehen würde. Aus diesem 
Grunde wird daher eine Rechtsverordnung nach § 12 
Abs. 1 Nr. 3 des Arzneimittelgesetzes vorbereitet, 
nach der Arzneimittel, die Alkohol enthalten, einen 
Warnhinweis tragen müssen. 

Ich bitte um Ihr Verständnis, daß eine solche 
Rechtsverordnung nicht umgehend erstellt werden 
kann. Es sind hierzu noch eingehende Erörterungen 
notwendig, z. B. von welchem Volumengehalt an 
Alkohol der Warnhinweis erforderlich ist, ob der 
Warnhinweis für alle Zubereitungsformen notwen-
dig ist und ob er unabhängig von der Dosierungs-
vorschrift anzubringen ist. 

Anlage 74 

Antwort 

des Staatssekretärs Dr. Wolters auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Müller (Bayreuth) (SPD) 
(Drucksache 8/2315 Frage B 61) : 

Kann die Bundesregierung Vorsorge dafür treffen, daß wis-
senschaftlich fundierte Behandlungsmethoden im Gesundheits-
wesen den Patienten uneingeschränkt zugute kommen und nicht 
im Machtkampf der Schulmedizin verzögert oder sogar ausge-
schaltet werden, obwohl diese im Ausland seit Jahren aner-
kannt sind und praktiziert werden? 

Die Abklärung und Beurteilung wissenschaftlicher 
Fragen der ärztlichen Therapie erfolgt üblicherweise 
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so, daß durch Vorträge auf Kongressen und Veröf-
fentlichungen in Fachzeitschriften das Für und Wi-
der diskutiert wird, bis sich eine belegbare und ab-
gewogene Meinung gebildet hat. Diesen Abstim-
mungsprozeß steuern vor allein die wissenschaftli-
chen Fachgesellschaften, ggf. unterstützt von Be-
rufsverbänden und Standesorganisationen, aber 
auch der Druck von Anbietern und Öffentlichkeit. 
Dieser kompliziert erscheinende und häufig auch 
langwierige Weg hat sich insgesamt bewährt. Wenn 
sich wissenschaftlich fundierte Behandlungsmetho-
den im Ausland bewährt haben und dort anerkannt 
sind, verkürzt sich bei uns dieser Abstimmungspro-
zeß. Anders verhält es sich mit Verfahren, die im 
Ausland zwar praktiziert werden, die jedoch den 
bei uns geltenden Maßstäben der kurativen Medizin 
nicht entsprechen und deshalb als (noch) nicht be-
gründet anzusehen sind. Die sog. Schulmedizin ist 
letztlich nichts anderes als die Summe der auf die-
sem Wege zusammengetragenen wissenschaftlichen 
Erkenntnisse. Es kann deshalb nicht als eine politi-
sche Aufgabe angesehen werden, diesen Meinungs-
bildungsprozeß zu beeinflussen. Deshalb kann die 
Bundesregierung auch keine Vorsorge dafür treffen, 
daß Behandlungsmethoden, die von den wissenschaft-
lichen Instanzen nicht anerkannt werden, allgemein 
Anwendung finden. 

Im übrigen wird es auf die Situation im konkreten 
Einzelfall ankommen, ob und inwieweit sich auch 
die Bundesregierung am Meinungsprozeß beteiligen 
und ihn beeinflussen kann. 

Anlage 75 

Antwort 

des Staatssekretärs Dr. Wolters auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Dr. Jentsch (Wiesbaden) 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/2315 Fragen B 62 und 63) : 

Hält die Bundesregierung in Übereinstimmung mit zahlrei-
chen Äußerungen in der medizinischen Literatur die Prüfung 
gegen Placebo an kranken Personen im Rahmen der klinischen 
Arzneimittelprüfung mit dem neuen Arzneimittelgesetz für ver-
einbar? 

Teilt die Bundesregierung die Ansicht, daß diese Prüfungs-
methode im Rahmen der Arzneimittelfortentwicklung unver-
zichtbar ist? 

Kranke Personen dürfen eine Behandlung nach an-
erkannten medizinischen Regeln erwarten. 

Dieser Grundsatz gilt auch für die klinische Prü-
fung von Arzneimitteln nach § 41 des Arzneimittel-
gesetzes. Das bedeutet, daß neue Arzneimittel nur 
gegen eine Standardtherapie getestet werden kön-
nen, wenn diese Standardtherapie nach den Regeln 
der ärztlichen Kunst erforderlich ist. Die Gabe eines 
Placebos an Stelle einer möglichen und notwendigen 
Behandlung wäre nicht vertretbar und rechtswidrig. 
Kann aber auf Grund des Ergebnisses einer Diagnose 
bei dem gegebenen Krankheitsbild von der Verord-
nung eines Arzneimittels abgesehen werden oder 
steht bislang keine wirksame Behandlungsmethode 
zur Verfügung, kann gegen ein Placebo geprüft wer-
den. 

Dies steht einer Fortentwicklung der Arzneimit-
telforschung nicht entgegen. 

Anlage 76 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Engelhard (FDP) (Drucksa-
che 8/2315 Frage B 64) : 

Ist die Bundesregierung der Ansicht, daß es im Interesse der 
Durchschaubarkeit des Transportrechts für Verlader, Spedi-
teure und Frachtführer erforderlich ist, zu einer deutlicheren 
Unterscheidung zwischen Aufgaben bzw. Haftung der Spediteure 
und der Frachtführer zu kommen, und könnte dieses Ziel ge-
gebenenfalls durch die Streichung des § 413 HGB erreicht wer-
den? 

Die Bundesregierung hält es ebenfalls für erfor-
derlich, die Aufgaben und die Haftung der Fracht-
führer und Spediteure klarer gegeneinander abzu-
grenzen. In diese Überlegungen muß auch eine Än-
derung des § 413 HGB einbezogen werden. Dabei 
wird auch geprüft, ob eine ersatzlose Streichung die-
ser Vorschriften den gestellten Zielen gerecht wird. 
Das für das Handelsrecht federführende Bundesju-
stizministerium und das Bundesverkehrsministerium 
haben bereits erste Vorüberlegungen zur Regelung 
dieses Rechtsgebietes angestellt. 

Anlage 77 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Schriftli-
chen Fragen des Abgeordneten Dr. Bußmann (SPD) 
(Drucksache 8/2315 Fragen B 65 und 66) : 

Welche Probleme sind bisher bei Spannbetonbrücken im 
Bundesfernstraßennetz aufgetreten, die nach dem beim Ramers-
dorfer Kreuz angewandten System des Fertigteil- und Einfeld-
trägers gebaut worden sind? 

Welche Preisunterschiede sind bei herkömmlichen Spann-
betonbrückenbauten und bei Brückenbauten der „Ramersdorfer 
Bauweise" im Durchschnitt bei in- und ausländischen Brücken-
bauten feststellbar? 

Zu Frage B 65: 

Bei einer im Oktober 1978 von den Straßenbau-
verwaltungen der Länder durchgeführten Überprü-
fung aller nach dem von Ihnen erwähnten System 
(„Ramersdorfer Bauweise") gebauten Brücken wur-
den an verschiedenen dieser Brücken folgende we-
sentliche Schäden festgestellt: 

1. Lageverschiebungen der Überbauten bei Brük-
ken mit größeren Längs- und Querneigungen. Folge: 
Überbeanspruchung der Lager, Gefahr mangelhaf-
ter Lagesicherheit der Überbauten. 

2. Undichte Fugen in den Fahrbahnplatten über 
den Pfeilern. Folge: Schwerste Schäden durch Tau-
salzangriff; Sanierungskosten an der Talbrücke Hai-
ger rd. 5,0 Millionen DM. 

3. Risse bis 0,5 mm Weite an den Trägerunter-
seiten im Auflagerbereich, an den Fahrbahnplatten 
und Federplatten. Folge: Erhöhte Korrosionsgefahr, 
höherer Unterhaltungsaufwand, geringere Lebens-
erwartung der Brücken. 

4. Abweichung der Trägerform in Aufriß- und 
Grundriß bis 10 cm. Folge: Unplanmäßige Beanspru-
chung der Lager, Fahrbahnplatten, Fugen und Un-
terbauten. Erhöhung des Eigengewichtes durch Aus-
gleich der Fahrbahnen. 
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Trotz dieser Schäden ist die Standsicherheit der 
Bauwerke nicht gefährdet. 

Zu Frage B 66: 

Allgemeingültige Aussagen über Preisunterschie-
de zwischen herkömmlichen Spannbetonbrücken

-bauten und Brückenbauten der „Ramersdorfer Bau-
weise" sind nicht möglich, weil der Preis eines 
Bauwerks von mehreren Umständen (z. B. Grün-
dungsverhältnisse, Höhe der Fahrbahn über Tal, 
Zahl der Felder, Verfügbarkeit einer Rüstung beim 
jeweiligen Bieter) maßgeblich beeinflußt wird. 

Die Baukosten bei Brücken nach dem beim Ra-
mersdorfer Kreuz ausgeführten System können ge-
ringer sein. Im Vergleich zu den herkömmlichen 
Bauweisen weisen diese Brücken jedoch eine kür-
zere Lebensdauer und höhere Unterhaltungskosten 
auf (vgl. Frage 65), so daß sich höhere jährliche 
Gesamtkosten ergeben können. 

Anlage 78 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Peiter (SPD) (Drucksache 
8/2315 Frage B 67) : 

Trifft es zu, daß für die Umgehung der Stadt Bad Ems im 
Zug der B 260 nunmehr die Trasse festgelegt wurde, wie aus 
Zeitungsmeldungen hervorgeht? 

Die Trasse der Umgehungsstraße Bad Ems im Zu-
ge der B 260 liegt noch nicht fest. Zur Zeit wird 
eine Verkehrsuntersuchung durchgeführt, um die 
Möglichkeiten einer verkehrsgerechten Linienfüh-
rung für die Verlegung der B 260 im Raum Bad Ems 
zu prüfen.  

Anlage, 79 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Dr. Stavenhagen (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/2315 Fragen B 68 und 69) : 

Wie ist der Stand der Planungen der Bundesregierung zum 
Bau der Rheinstaustufe Neuburgweier, und hat die Bundes-
regierung Kenntnis davon, welche Bauvorbereitungen die Re-
publik Frankreich bisher unternommen hat? 

Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß auf Grund 
der bisher vorliegenden Untersuchungsergebnisse die bisherige 
Planung der Rheinstaustufe Neuburgweier überprüft werden 
muß, mit dem Ziel, auf den Bau einer Staustufe ganz zu ver-
zichten oder zumindest eine geländeschonende Alternative an 
einem anderen .Standort zu erarbeiten, und welche Schritte hat 
die Bundesregierung unternommen, diesen Erkenntnissen der 
vorliegenden Untersuchung Rechnung zu tragen? 

Zu Frage B 68: 

Für den Bau der Rheinstaustufe Neuburgweier 
wurden im August 1977 die Raumordnungsverfah-
ren in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz 
eingeleitet. Die Wasser- und Schiffahrtsverwaltung 
des Bundes führt gegenwärtig die Planungsarbeiten 
zur Vorbereitung des Planfeststellungsverfahrens in 
Verbindung mit notwendigen Modelluntersuchungen 
zur Klärung schwieriger hydrologischer und techni-
scher Fragen durch. 

 

Auf deutschem Gebiet stehen die Raumordnungs-
verfahren vor dem Abschluß. Ihre Beendigung hängt 
weitgehend davon ab, daß in beiden Verfahren eine 
übereinstimmende Entscheidung für die Standortlage 
der Staustufe, die nach mehreren Alternativuntersu-
chungen für Rhein-km 353,850 vorgesehen ist, er-
geht. Etwa 3 Monate nach Abschluß der Raumord

-nungsverfahren wird das Planfeststellungsverfahren 
nach dem Wasserstraßengesetz eingeleitet werden. 

Die Französische Republik hat die deutsche Seite 
im Rahmen der deutsch-französischen Ständigen 
Kommission für den Ausbau des Rheins davon un-
terrichtet, daß auf französischem Gebiet das öffent-
lich-rechtliche Verfahren noch im Jahre 1978 be-
endet werde. Die Bauvorbereitungen seien so weit 
getroffen, daß nach Beendigung der Verfahren mit 
den Bauarbeiten für den Seitendamm begonnen wer-
den könne. Die Bundesregierung bemüht sich bei der 
französischen Regierung darum, daß zur Vermeidung 
von  Nachteilen auf der deutschen Seite (Erhöhung 
Hochwassergefahr) die Bauarbeiten auf beiden Sei-
ten zeitlich aufeinander abgestimmt werden. 

Zu Frage B 69: 

Bei den Untersuchungen der Wasser- und Schiff-
fahrtsverwaltung über andere mögliche Lösungen 
zur Verhinderung der Erosion als der Bau von Stau-
stufen liegen abschließende Ergebnisse noch nicht 
vor. Nach dem bisherigen Stand der Untersuchun-
gen und der Naturversuche mit einer Geschiebezu-
gabe kann festgestellt werden, daß diese Lösungs-
möglichkeit geeignet ist, vorübergehend die Erosion 
der Rheinsohle mit ihren schädlichen Folgen aufzu-
halten. Es ist aber noch nicht möglich, grundsätz-
liche Aussagen darüber zu machen, ob diese Alter-
native den Bau von Staustufen auf Dauer ersetzen 
kann. Die bisher vorliegenden Zwischenergebnisse 
sind positiv. 

Auf Grund des mit Frankreich bestehenden Ver-
trages hat die Bundesregierung zur Frage des Baus 
der Staustufe Neuburgweier der französischen Re-
gierung zugesichert, sich bei der Erfüllung der über-
nommenen Verpflichtung um die Einhaltung der ver-
einbarten Fristen zu bemühen, die Bauvorbereitun-
gen durchzuführen und nach Beendigung der erfor-
derlichen Verfahren mit den Bauarbeiten zu begin-
nen. Gleichzeitig hat die Bundesregierung gegen-
über der französischen Regierung erklärt, 

— daß sie ihre Untersuchungen über wirtschaftli-
chere und umweltschonendere Maßnahmen zur 
Verhinderung der Erosion fortsetzt, 

— daß dann, wenn die Untersuchungen rechtzeitig 
zu positiven Ergebnissen führen, die französische 
Regierung davon unterrichtet wird, so daß beide 
Regierungen prüfen können, ob eine alternative 
Lösung in ihrem eigenen bzw. gemeinsamen In-
teresse liegen würde. 

Erst im Laufe des Planfeststellungsverfahrens wird 
sich durch entsprechende Modellversuche klären 
lassen, ob eine noch mehr geländeschonende Anord-
nung der Hauptbauwerke (Schleusen, Wehr, Kraft

-

werk) gegenüber der bisherigen Planung möglich ist. 
Hierbei werden die vorliegenden Untersuchungs-
ergebnisse zu berücksichtigen sein. 
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Anlage 80 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Milz (CDU/CSU) (Drucksa-
che 8/2315 Frage B 70) : 

Ist die Bundesregierung bereit, zur Reduzierung der Anzahl 
der sogenannten Geisterfahrer auf Bundesautobahnen an den 
Einfahrten zu. den Autobahnen eine Beschilderung zu verwen-
den, wie diese in den USA eingesetzt werden? 

Es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, daß durch ein 
neues Verkehrszeichen mehr erreicht werden könnte, 
als mit den üblichen Verkehrszeichen, die jetzt schon 
beidseitig an den „falschen Einfahrten" stehen 
(Zeichen 267 StVO „Verbot der Einfahrt" sowie zu-
sätzliches Zeichen 222 „Vorgeschriebene Vorbei-
fahrt" auf der Trenninselspitze). 

Nach dem mir vorliegenden Zwischenbericht der 
Bundesanstalt für Straßenwesen liegen die Ursa-
chen der Falschfahrten im übrigen nicht in erster Li-
nie in falschem Verhalten in den Einfahrten, sondern 
beim Wenden sowie 'beim falschen Verhalten in Au-
tobahnkreuzen und bei Baustellen. 

Gemeinsam mit den für den Straßenbau, den Stra-
ßenverkehr und die Verkehrspolizei zuständigen 
obersten Landesbehörden sind eine Anzahl Maß- 
nahmen erörtert worden (zusätzliche Verkehrszei-
chen, Markierungen), die schon jetzt an kritischen 
Stellen von den Ländern getroffen werden können, 
um Falschfahrten möglichst zu verhindern. Weitere 
Maßnahmen, um das Risiko zu vermindern, werden 
in Zusammenarbeit mit den Ländern geprüft. 

Im übrigen verweist die Bundesregierung auf die 
Beantwortung der Fragen der Herren Abgeordneten 
Seefeld und Wüster vom 10. März und 19. April 1978 
sowie der Abgeordneten Frau Funcke, Frau Hürland 
vom 22. September 1978 und Herrn Abgeordneten 
Daubertshäuser vom 5. Oktober 1978. 

Anlage 81 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Schwörer (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/2315 Frage B 71) : 

Ist die Bundesregierung bereit, Querschnittsgelähmten, die aus 
beruflichen oder persönlichen Gründen im Winter zum Führen 
eines eigenen Personenkraftwagens gezwungen sind, die Be-
nutzung von Spikes-Reifen zu gestatten, wenn die Fahrzeuge 
als solche von Rollstuhlfahrern gekennzeichnet und auf eine 
bestimmte Höchstgeschwindigkeit festgelegt sind? 

' Nein. 

Auf vergleichbare Fragen wurde Ihnen bereits mit 
Schreiben vom 14. Oktober 1975 — BMV/PSts/StV 
7/36.25.07-10/7023 Bd 75 — und am 5. November 
1975 (Drucksache 7/4242) ausführlich geantwortet. 
Die damaligen Ausführungen treffen auch heute 
noch grundsätzlich zu. 

Anlage 82 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Pfeffermann (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/2315 Fragen B 72, 73, 74 und 75) . : 

Für welches Verkehrsaufkommen wurde im Stadtgebiet Mar

-

burg der. sogenannte Main-Lahn-Schnellweg (neu A 48) ur-
sprünglich ausgelegt, und in welcher Weise hat die Stadt Mar-
burg wann an der Planung mitgewirkt? 

Wie wird das Verkehrsaufkommen der A 485 im Stadtgebiet 
Marburg durch den Ausbau der A 49 bestimmt, und welches 
Verkehrsaufkommen wird für die A 485 unter welchen Vor-
aussetzungen heute erwartet? 

Kann das heute erwartete Verkehrsaufkommen auch durch 
den Ausbau der B 3 bewältigt werden, und welche Einsparungen 
ergeben sich daraus? 

IN welcher Weise ist beabsichtigt, die Bedenken der Aktions-
gemeinschaft „Schützt das Ohmtal" ähnlich den Einwendungen 
der Bürger des Ebsdorfer Grundes zu berücksichtigen, und wel-
chen Einfluß hat dies auf die Trassenführung der A 49? 

Zu Frage B 72: 

Zur Zeit der Entwurfsaufstellung (1967) wurden für 
1983 für den Main-Lahn-Schnellweg in Marburg 21000 
Kfz/24 h prognostiziert. Die Verkehrsmengenkarte 
1975 des Landes Hessen weist eine Belastung von 
rund 13 000 Kfz/24 h aus. Der Magistrat  der  Stadt 
Marburg hat bei einer Vielzahl von Planungsbe-
sprechungen zur Festlegung von Einzelheiten im 
Zeitraum von 1964 bis 1968 sowie im Rahmen des 

 Planfeststellungsverfahrens im Jahre 1967 bei der 
Planung des Main-Lahn-Schnellweges im Stadtge-
biet von Marburg mitgewirkt. Die Planung der 
A 485 wurde bereits 1962 in den Generalverkehrs

-

plan der Stadt aufgenommen. 

Zu Frage B 73: 

Das Verkehrsaufkommen der A 485, im Raum 
Marburg wird durch den Bau der A 49 voraussicht-
lich nicht beeinflußt. Es ist beabsichtigt, den Bau-
ablauf für die A 49 so zu gestalten, daß eine zu-
sätzliche Belastung der A 485 in Marburg vermie-
den wird. Die früher aufgestellte Verkehrsprognose 
für 1983 mit rund 21 000 Kfz/24 h hat daher noch 
Gültigkeit.  

Zu Frage B 74: 

Im Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen, der An-
lage zum Gesetz über den Ausbau der Bundesfern-
straßen in den Jahren 1971 bis 1985 ist, ist zwi-
schen Marburg und Gießen der Neubau des Main-
Lahn-Schnellweges (als B 3 a bezeichnet) festge-
legt. Die für 1983 prognostizierte Verkehrsbelastung 
beträgt 19 000 Kfz/24 h. Diese Verkehrsmengen kön-
nen durch einen Ausbau der B 3 nicht bewältigt 
werden. 

Zu Frage B 75: 

Die Untersuchungen der hessischen Straßenbau-
verwaltung zur Linienführung der A 49 südlich von 
Kirchhain sind noch nicht abgeschlossen. Die Be-
denken der Aktionsgemeinschaft „Schützt das Ohm

-

Tal" sind in diese Untersuchungen einbezogen wor-
den. Das Ergebnis muß abgewartet werden. 
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Anlage 83  
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Jäger (Wangen) (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/2315 Frage B 76): 

Wird die Bundesregierung den Abgeordneten des Deutschen 
Bundestages noch vor einer Entscheidung des Bundesverkehrs-
ministers über die Stillegung des Personenverkehrs auf Bun-
desbahnstrecken so rechtzeitig Inhalt und Begründung des Still-
legungsantrags des DB-Vorstands bezüglich der im jeweiligen 
Wahlkreis gelegenen Strecken zur Kenntnis bringen, daß die 
Abgeordneten in die Lage versetzt werden, dazu eine Stel-
lungnahme abzugeben, die bei der Willensbildung des Bun-
desverkehrsministers noch berücksichtigt werden kann? 

Das Verfahren für die Umstellung des Schienen-
personennahverkehrs auf Busbedienung ist im Bun-
desbahngesetz festgelegt. Danach erhalten die Län-
der Gelegenheit zur Stellungnahme. Die Durchfüh-
rung des Anhörungsverfahrens ist Sache des Landes. 

Nach einer besonderen Vereinbarung zwischen 
Bund und Ländern sind in das Anhörungsverfahren 
Regionalgespräche eingebunden, in denen die ge-
planten Maßnahmen mit den örtlichen beteiligten 
Stellen erörtert werden sollen. Die jeweils betrof-
fenen Abgeordneten des Deutschen Bundestages sind 
zu diesen Gesprächen eingeladen. Allen Regional-
gesprächsteilnehmern werden die Bewertungsunter-
lagen der Deutschen Bundesbahn für die einzelnen 
Strecken zur Verfügung gestellt. 

Erst wenn nach Auswertung der das Anhörungs-
verfahren abschließenden Stellungnahme des Landes 
die Deutsche Bundesbahn einen Antrag auf Um-
stellung des Schienenpersonennahverkehrs stellt, 
entscheidet der Bundesminister für Verkehr unter 
Beteiligung der zuständigen Bundesressorts. Die im 
Anhörungsverfahren vorgebrachten Gesichtspunkte 
werden in die Entscheidung einbezogen. 

Anlage 84 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Schriftlichen 
Fragen der Abgeordneten Frau Will-Feld (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/2315 Fragen B 77 und 78) : 

Was versteht die Bundesregierung im Entwurf des Zweiten 
Gesetzes zur Änderung des Güterkraftverkehrsgesetzes unter 
„Angemessenheit" bei der Verteilung von Genehmigungen für 
den Güterfernverkehr an Neubewerber, Klein-, Mittel- und 
Großbetriebe, und welchen Mengenanteil gedenkt sie als Maß-
stab anzulegen? 

Wie will sie Klein- und Mittelbetriebe „finanziell leistungs-
fähig" im Sinne der Richtlinien des Rats der Europäischen Ge-
meinschaft vom 12. November 1974 und in diesem Zusammen-
hang konkurrenzfähig gegenüber den Großbetrieben erhalten? 

Zu Frage B 77: 

Die im Entwurf des Zweiten Gesetzes zur Än-
derung des Güterkraftverkehrsgesetzes enthaltene 
Forderung, bei der Verteilung von Güterfernver-
kehrsgenehmigungen Neubewerber, Klein-, Mittel-
und Großunternehmer angemessen zu berücksich-
tigen, richtet sich an die Genehmigungsbehörden 
der Länder, die für die Erteilung der Genehmigun

-

gen ausschließlich zuständig sind. Die Regelung 
trägt der Rechtsprechung des Bundesverwaltungs-
gerichts Rechnung: Über die Frage einer angemes-
senen Aufteilung der Genehmigungen auf einzelne 
Bewerbergruppen haben die Länderbehörden nach 
pflichtgemäßem Ermessen zu entscheiden. Hierbei 
können regional- und strukturpolitische Gesichts-
punkte ebenso berücksichtigt werden, wie z. B. 
frühere Genehmigungszuteilungen an einzelne Be-
werbergruppen. 

Zu Frage B 78: 

Die Richtlinie des Rates der Europäischen Ge-
meinschaften vom 12. November 1974 über den Zu-
gang zum Beruf des Güterkraftverkehrsunterneh-
mers im innerstaatlichen und grenzüberschreitenden 
Verkehr schreibt u. a. vor, daß Voraussetzung für 
den Zugang zum Beruf des Güterkraftverkehrsunter-
nehmers die finanzielle Leistungsfähigkeit des Be-
werbers ist. Diese Bestimmung entspricht einer seit 
Jahrzehnten bewährten deutschen Regelung im Gü-
terkraftverkehrsgesetz. Sie trägt im Zusammenwir-
ken mit den übrigen Vorschriften des Güterkraft-
verkehrsgesetzes, z. B. über die Tarifpflicht, zur 
Konkurrenzfähigkeit kleinerer und mittlerer Be-
triebe bei und schützt die mittelständische Struktur 
ides  deutschen Güterkraftverkehrsgewerbes. 

Anlage 85 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Bindig (SPD) (Drucksache 
8/2315 Frage B 79) : 

Gibt es bereits gültige Vereinbarungen zwischen den jeweils 
zuständigen Behörden der Bundesrepublik Deutschland und der 
Schweiz über einen direkten Anschluß der A 881 an das 
Schweizer Autobahnnetz, oder gibt es zur Zeit Verhandlungen, 
deren Fortgang soweit fortgeschritten ist, daß mit einem bal-
digen Abschluß einer Vereinbarung über einen direkten An-
schluß zu rechnen ist, bzw. bis wann rechnet die Bundesregie-
rung mit einem solchen Abschluß? 

Der Neubau der A 881 im deutsch-schweizerischen 
Grenzbereich und die Anbindung an das schweizeri-
sche Nationalstraßennetz wurden — den Gepflogen-
heiten bei Grenzübergängen entsprechend - im 
Rahmen der Fachbesprechungen der „Besonderen 
Gruppe Deutschland-Schweiz der CEMT (Europäische 
Verkehrsministerkonferenz) " und in der technischen 
Kommission der örtlich beteiligten Straßenbauver-
waltungen geregelt. Über die Trassenführung im 
Grenzbereich besteht Einvernehmen. Die Schweiz 
ist bereit, die deutsche Autobahn abzunehmen und 
an das Nationalstraßennetz anzubinden. Wegen der 
gerichtlichen Klagen gegen den Weiterbau der Au-
tobahn von der Rheinbrücke in Konstanz bis zur 
schweizerischen Grenze können noch keine Bauter-
mine genannt werden. Die für den Grenzübergang 
notwendigen Vereinbarungen werden rechtzeitig 
abgeschlossen. Die Vorbereitungen dazu sind be-
reits angelaufen. 
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Anlage 86 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Glos (CDU/CSU) (Drucksa-
che 8/2315 Frage B 80) : 

Wie hoch beziffert die Bundesregierung die Mehrkosten im 
Haushaltsjahr 1978, die dadurch entstehen, daß Dienststellen 
des Bundes, nachgeordnete Behörden, Zuwendungsempfänger 
usw. bei Auslandsflügen die Deutsche Lufthansa AG benutzen 
müssen? 

Die von den Flugliniengeselischaften im Interna-
tionalen Luftverkehrsverband (IATA) beschlosse-
nen oder in bilateralen Absprachen vereinbarten 
Flugpreise werden vom Bundesminister für Verkehr 
auf Grund der geltenden Luftverkehrsabkommen und 
des Luftverkehrsgesetzes genehmigt. Sie sind für 
alle in Betracht kommenden Fluggesellschaften ver-
bindlich. 

Mehrkosten durch die Benutzung der Deutschen 
Lufthansa können somit nicht entstehen. 

Auf ausdrückliche Veranlassung des Bundesrech-
nungshofes hat der Bundesminister des Innern die 
obersten Bundesbehörden zuletzt mit Rundschrei-
ben vom 30. Mai 1975 aufgefordert, auf die Einhal-
tung der Regelung über die Benutzung von Flug-
zeugen der Deutschen Lufthansa hinzuwirken. 

Anlage 87 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Schriftli-
chen Fragen des Abgeordneten Dr. Wittmann 
(München) (CDU/CSU) (Drucksache 8/2315 Fragen 
B 81 und 82) : 

Wie beurteilt die Bundesregierung die neuen Planungen für 
einen Rangierbahnhof in München, die jüngst vom Präsidenten 
der Bundesbahndirektion München der Öffentlichkeit vorgelegt 
wurden, und war die Bundesregierung vorher davon unterrich-
tet? 

Wie beurteilt die Bundesregierung die Tatsache, daß der Prä-
sident der Bundesbahndirektion München diese Pläne der Öffent-
lichkeit vorgelegt hat, ehe die von der Bundesregierung ange-
kündigte Investitionsrechnung und damit die Überprüfung der 
Notwendigkeit eines neuen Rangierbahnhofs in München dem 
Deutschen Bundestag vorliegt? 

 
Die Planungen für den Neu- bzw. Ausbau eines 

leistungsstarken Rangierbahnhofs im Raum Mün-
chen sind in den rückliegenden Jahren in zahlrei-
chen Gesprächen zwischen den örtlich Beteiligten 
und der Bundesbahndirektion (BD) München erör-
tert worden. Für die aktuellen Planungen des Ran-
gierbahnhofs München gilt der bisherige Sachver-
halt unverändert. Die zu überarbeitende Planung 
einschließlich Investitionsrechnung liegt dem Bun-
desminister für Verkehr zur Beurteilung und Prü-
fung bisher noch nicht vor. 

Die vom Präsidenten der BD München mit den 
örtlich Interessierten geführten Gespräche über den 
jeweiligen Stand der Planungen der BD München 
haben nur informativen Charakter und dienen der 
Unterrichtung der Bürger. Diese Unterrichtung ist 
eine wichtige Voraussetzung für das spätere Plan-
feststellungsverfahren. Beurteilung sowie Prüfung 
der Notwendigkeit des Vorhabens bleiben hiervon 
unberührt. 

Anlage 88 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Schriftlichen 
Fragen der Abgeordneten Frau Hoffmann (Hoya) 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/2315 Fragen B 83 und 
84): 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß im Einzugsbereich von 
Autobahnen freiwillige .Feuerwehren, um dieser besonderen 
Situation gerecht zu werden, Anschaffungen an Spezialgeräten 
machen müssen, für die sie keinerlei Ersatz bei Schadensverur-
sachern  oder Zuschüsse bei öffentlichen Stellen beanspruchen 
können, und wenn ja, ist die Bundesregierung in der Lage 
und gegebenenfalls bereit, den Ländern Mittel zur Unterstüt-
zung dieser Feuerwehren bei den erwähnten Investitionen zur 
Verfügung zu stellen? 

Ist die Bundesregierung bereit, an den von ihr in Aussicht 
gestellten Verhandlungen bzw. an den diese vorbereitenden 
Gesprächen über eine auf europäischer Ebene abzustimmende 
Ferienterminregelung mit wirklich allen Beteiligten, auch Ver-
kehrsexperten aller im Bundestag vertretenen Parteien, Ver-
treter sämtlicher Landesverkehrs- und Kultusministerien, Ver-
treter der Clubs wie ADAC, AVD, ACE, Vertreter sämtlicher 
europäischer Nachbarländer, große Reiseveranstalter und Reise-
organisationen, Vertreter des Hotelgewerbes und Vertreter der 
am Verkehr beteiligten Verbände des Personen- und Güter-
verkehrs zu beteiligen, und wenn nein, ist die Bundesregierung 
sicher, daß ohne alle diese Teilnehmer eine umfassende Rege-
lung gewährleistet ist? 

Zu Frage B 83: 

Der Bundesregierung ist nicht bekannt, daß Frei-
willige Feuerwehren für mögliche Einsätze auf Bun-
desautobahnen Spezialgeräte beschaffen müssen. 
Im übrigen fallen die Feuerwehren in den Zustän-
digkeitsbereich der Länder und Gemeinden. 

Zu Frage B 84: 

Die Bundesregierung hat die ihr notwendig er-
scheinenden Verhandlungen in jüngster Zeit ge-
führt. National ist dies durch eine Anhörung über 
die Verbesserung des Ferienreiseverkehrs am 
26. Oktober 1978 geschehen. Hieran haben die Au-
tomobilclubs sowie die Spitzenverbände des Ver-
kehrs und der Wirtschaft teilgenommen. 

International sind die Verhandlungen auf deut-
sche Initiative von Frühjahr bis Herbst 1978 im 
Rahmen der Europäischen Verkehrsministerkonfe-
renz geführt worden. Sie haben zu einem Resolu-
tionsentwurf geführt, der geeignet ist, das Problem 
des Ferienreiseverkehrs zu mildern. 

Gleichzeitig werden die Bemühungen der Bundes-
regierung in der Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) mit dem 
Ziel fortgesetzt, auch aus der Sicht der Reisenden 
und der Fremdenverkehrswirtschaft zu einer inter-
nationalen Abstimmung der Ferientermine und da-
mit zu einer weiteren Entzerrung des Ferienreise-
verkehrs zu gelangen. Die Bundesregierung hofft 
auf die Bereitschaft der Nachbarstaaten, zur Lösung 
des Problems beizutragen. 

Anlage 89 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Schriftli-
chen Fragen des Abgeordneten Dr. Czaja (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/2315 Fragen B 85 und 86) : 
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Welche Hilfen beabsichtigt die Bundesregierung, zur Verhin-
derung und Beseitigung der für die Schiffahrt, die Häfen, die 
Umwelt und die Ansiedler in ihren Folgen gefährliche Ver-
sandung des Neckars zwischen Lauffen, Stuttgart und Plochin-
gen einzusetzen? 

Mit welchen Hilfen beabsichtigt sich die Bundesregierung an 
der Beseitigung der Hochwasserschäden in den Häfen Stuttgart 
und Plochingen, z. B. auch an dem Bau eines Trockenbeckens 
für Baggergut im Hafen von Stuttgart, zu beteiligen? 

Bereits seit mehreren Jahren versucht die Was-
ser- und Schiffahrtsverwaltung des Bundes, die er-
heblichen Schwierigkeiten bei der Unterbringung 
des anfallenden Neckar-Baggergutes zu überwinden 
und eine langfristige Lösungsmöglichkeit zu finden. 
Nach Abstimmung mit dem Land Baden-Württem-
berg ist nunmehr vorgesehen, zwischen Heilbronn 
und Plochingen drei Anlagen zur Trocknung (Ent-
wässerung) des Baggergutes zu errichten. Das so 
behandelte Baggergut soll dann in geeigneter Wei-
se untergebracht werden. 

Für eine erste Anlage in Ludwigsburg-Oßweil hat 
die Wasser- und Schiffahrtsverwaltung die Durch-
führung des Planfeststellungsverfahrens nach dem 
baden-württembergischen Abfallbeseitigungsgesetz 
beim Regierungspräsidium Stuttgart beantragt. 

Entsprechend der Zuständigkeit nach dem Bun-
deswasserstraßengesetz erstrecken sich diese Maß-
nahmen auf die Erhaltung der Schiffbarkeit des 
Neckars sowie des Wasserabflusses im Gewässer-
bett. Ein wirksamer und durchgreifender Erfolg die-
ser Arbeiten ist nur gesichert, wenn die Unterbrin-
gung des Baggergutes gewährleistet ist. Die beab-
sichtigten Trocknungsanlagen sollen hierfür eine 
Voraussetzung schaffen. 

Für die Beseitigung von Hochwasserschäden oder 
Auflandungen in Häfen haben die Betreiber der Hä-
fen (Land, Gemeinde oder Hafengesellschaft) aufzu-
kommen, sofern es sich nicht um einen bundeseige-
nen Schutz- und Sicherheitshafen handelt. 

Auch nach Verwirklichung des vorgesehenen 
Programms zur Beseitigung des Neckar-Bagger-
gutes werden sich bei Ablauf eines Hochwassers 
Ablagerungen in der Schiffahrtsrinne, im Gewässer-
bett und auch in Häfen bilden. Wie beim Hochwas-
ser im Mai dieses Jahres bleibt die Wasser- und 
Schiffahrtsverwaltung auch weiterhin bemüht, sol-
che Ablagerungen in ihrem Zuständigkeitsbereich 
rasch zu beseitigen, damit die Schiffahrt möglichst 
wenig beeinträchtigt wird. 

Anlage 90 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Schriftli-
chen 'Fragen des Abgeordneten Regenspurger 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/2315 Fragen B 87 und 
88) : 

Treffen Pressemeldungen zu, nach denen der Zugbegleiter

-

bahnhof Coburg in der nächsten Zeit aufgelöst werden soll? 

Wenn ja, wieviel Arbeitsplätze gehen dadurch verloren, und 
wo könnten im Coburger Raum die eventuell ihren derzeitigen 
Arbeitsplatz verlierenden Zugbegleiter und andere Bedienstete 
einen neuen Arbeitsplatz finden? 

Nach Mitteilung der für Organisationsfragen im 
Dienststellenbereich eigenverantwortlich zuständi-
gen Deutschen Bundesbahn (DB) wird vom 1. Janu-
ar 1979 an die selbständige Verwaltung des Zugbe-
gleitpersonals in Coburg unter Umwandlung in eine 
Außenstelle aufgegeben. Die Verwaltung des Zug-
begleitdienstes wird von diesem Zeitpunkt an vom 
Zugbegleiterbahnhof Lichtenfels durchgeführt. 

Durch die zentrale Verwaltung des Zugbegleit-
dienstes vom Zugbegleiterbahnhof Lichtenfels aus, 
gehen keine Arbeitsplätze verloren. Da der Bahnhof 
Coburg in bezug auf den Zugbegleitereinsatz Au-
ßenstelle des Zugbegleiterbahnhofs Lichtenfels 
bleibt, ergeben sich für die Mitarbeiter keine nach-
teiligen Veränderungen. Ziel der Maßnahme ist, 
eine bessere Dienstplangestaltung für die Mitarbei-
ter dieses Dienstzweiges zu ermöglichen und die 
Dienstpläne wirtschaftlicher gestalten zu können. 

Anlage 91 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Schäfer (Offenburg) (SPD) 
(Drucksache 8/2315 Frage B 89) : 

Beabsichtigt die Bundesregierung, das Fernmeldeanlagenge-
setz dahin gehend zu ändern, daß der Verkauf von genehmi-
gungspflichtigen Fernmeldeanlagen (Funkgeräte) nur bei Vorlage 
einer entsprechenden Genehmigung der Oberpostdirektion zu-
gelassen werden darf, um ein mißbräuchliches Errichten und 
Betreiben von Fernmeldeanlagen zu unterbinden? 

Das geltende Gesetz über Fernmeldeanlagen 
knüpft die fernmelderechtliche Genehmigungs-
pflicht an die technischen Sachverhalte des Errich-
tens und Betreibens, während es den Verkauf oder 
das Inverkehrbringen von Fernmeldeanlagen 
(Draht- und Funkanlagen) keiner Regelung unter-
wirft. 

Bei Schaffung des Fernmeldeanlagengesetzes ist 
von einer Regelung der Herstellung und des Ver-
triebs von Funkanlagen bewußt abgesehen worden, 
da sie — so die amtliche Begründung —, um wirk-
sam zu sein, Industrie und Handel Beschränkungen 
auferlegen würde, die fühlbare Belastungen und 
Hemmungen zur Folge hätten.  

Nach den bisherigen Erfahrungen besteht auch 
kein Bedürfnis, für alle Fernmeldeanlagen den Ver-
kauf oder das Inverkehrbringen von einer Fernmel-
degenehmigung abhängig zu machen oder den Ver-
kauf nur an Inhaber von Fernmeldegenehmigungen 
zu gestatten. 

Es werden jedoch CB-Sprechfunkgeräte, die tech-
nisch nicht zugelassen sind, in beträchtlicher 
Stückzahl vom Handel angeboten, obwohl sie in 
der Bundesrepublik Deutschland und ebenso in an-
deren europäischen Ländern weder errichtet noch 
betrieben werden dürfen. Diese Geräte werden in 
der Regel importiert, sind häufig technisch unzurei-
chend und beeinträchtigen den Ton- und Fernseh

-

empfang in zunehmendem Maße. 

Für Mikro-Abhörgeräte sieht ein vom Land Bay-
ern im Bundesrat eingebrachter „Entwurf eines Ge- 
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setzes zur Verhinderung des Mißbrauchs von Ab-
hörsendeanlagen" eine Genehmigungspflicht vor. 

Im wesentlichen bestimmt der Entwurf: 

— Den Erwerb und die Ausübung der tatsächlichen 
Gewalt über eine Abhörsendeanlage davon ab-
hängig . zu machen, daß vorher die nach dem 
Fernmeldeanlagengesetz zum Errichten und Be-
treiben einer solchen Anlage erforderliche Ge-
nehmigung erteilt ist. 

— Die Überlassung von Abhörsendeanlagen nur an 
Erwerber zu gestatten, die eine Befugnis zum 
Errichten und Betreiben einer solchen Anlage 
besitzen oder die aus bestimmten Gründen eine 
solche Befugnis nicht benötigen. 

Die Bundesregierung hat nach Art. 76 Abs. 3 GG 
innerhalb von 3 Monaten die Vorlage des Bundes-
rates dem' Bundestag zuzuleiten und hierbei ihre 
Auffassung zu dem Entwurf darzulegen. Ohne der 
noch nicht abgeschlossenen Meinungsbildung der 
Bundesregierung im einzelnen vorzugreifen, kann 
festgestellt werden, daß ein verstärkter Schutz der 
Geheimsphäre gegen mißbräuchliche Verwendung 
von Abhörsendeanlagen, insbesondere von Mikro-
abhörgeräten, grundsätzlich zu begrüßen ist. 

Anlage 92 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Wrede auf die Schriftli-
chen Fragen des Abgeordneten Gerstl (Passau) 
(SPD) (Drucksache 8/2315 Frage B 90 und 91): 

Ist die einheitliche Anwendung der Grundsätze für die Über-
tragung von Dienstposten und für die Beförderung der Beamten 
durch alle Mittel- und Ortsbehörden der Deutschen Bundespost 
gewährleistet, und ist beabsichtigt, die einheitliche Anwendung 
in der Praxis zu überwachen? 

Sind seit der Einführung der Grundsätze für die Übertragung 
von Dienstposten bereits Dienstposten an Beamte vergeben 
worden, die nach diesen Grundsätzen die am besten geeigneten 
Bewerber gewesen wären, aber einer niedrigeren Besoldungs-
gruppe als andere Bewerber angehörten? 

Zu Frage B 90: 

Die Allgemeinen. Grundsätze für die Übertragung 
von Dienstposten und für die Beförderung der Be-
amten der Deutschen Bundespost sind im Amtsblatt 
des Bundesministers für das Post- und Fernmelde-
wesen vom 4. Juli 1978 bekanntgemacht worden. 
Ihre einheitliche Anwendung wird — unter Beach-
tung des den Dienststellen eingeräumten Entschei-
dungsspielraums — durch das Bundespostministe-
rium im Rahmen seiner Dienst- und Fachaufsicht 
gewährleistet. 

Zu Frage B91:  

Seit Einführung der Grundsätze sind Dienstposten 
an Beamte übertragen worden, obwohl Mitbewer-
ber  einer höheren Besoldungsgruppe angehörten. 
Solche Entscheidungen sind getroffen worden, 
wenn der einer niedrigeren Besoldungsgruppe an-
gehörende Beamte für den Dienstposten am besten 
geeignet war. 

Anlage 93 

Antwort 

des Staatssekretärs Dr. Schüler auf die Schriftliche 
Frage der Abgeordneten Frau Simonis (SPD) 
(Drucksache 8/2315 Frage B 92) : 

Treffen Berichte zu, nach denen der Bundesnachrichtendienst 
einen Teil des Brief- und Telefonverkehrs mit bestimmten 
Ländern des Ostblocks routinemäßig überprüft, und auf Grund 
welcher Kriterien und welcher Erkenntnisse werden diese Kon-
trollen vorgenommen bzw. den Betroffenen mitgeteilt? 

Gemäß § 3 Abs. 1 des „Gesetzes zur Beschrän-
kung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses" 
vom 13. August 1968, ergänzt am 13. September 
1978 (Gesetz zu Artikel 10 GG — G 10 —) sind Be-
schränkungen für Post- und Fernmeldeverkehrsbe-
ziehungen zulässig 

zur Sammlung von Nachrichten über Sachver-
halte, deren Kenntnis notwendig ist, um die Ge-
fahr eines bewaffneten Angriffs auf die Bundesre-
publik Deutschland rechtzeitig zu erkennen und 
einer solchen Gefahr zu begegnen. 

Beschränkungen nach dem G 10 dürfen nur auf 
Antrag angeordnet werden; in den Fällen des § 3 
sind antragsberechtigt der Präsident des Bundes-
nachrichtendienstes oder sein Vertreter (§ 4 Abs. 1, 
Abs. 2 Nr. 2 G 10). Die — auf drei Monate befristete 
— Beschränkungsanordnung nach § 3 G 10 trifft der 
hierzu vom damaligen Bundeskanzler gemäß § 5 
Abs. 1 G 10 beauftragte Bundesminister der Vertei-
digung. Zulässigkeit und Notwendigkeit der Anord-
nung werden gemäß § 9 Abs. 2 G 10 von der aus un-
abhängigen Persönlichkeiten bestehenden G 10-
Kommission grundsätzlich vor dem Vollzug der 
Maßnahmen geprüft. Die Durchführung des G 10 
kontrolliert gemäß § 9 Abs. 1 des Gesetzes das aus 
fünf Abgeordneten des Deutschen Bundestages be-
stehende G 10-Gremium. 

Die Postkontrolle nach § 3 Abs. 1 G 10 richtet 
sich nicht gegen Personen. Daher dürfen durch die-
se Kontrolle erlangte Kenntnisse auch nicht zum 
Nachteil von Personen verwendet werden (§ 3 
Abs. 2 Satz 1 G 10). Dies gilt allerdings nicht, wenn 
gegen die Person der Verdacht der Planung oder 
Begehung von im Gesetz zu Artikel 10 GG selbst 
oder in § 138 des Strafgesetzbuches aufgeführten 
Straftaten besteht. 

Anlage 94 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Sperling auf die 
Schriftlichen Fragen des Abgeordneten Link (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/2315 Fragen B 93 und 94) : 

Liegen der Bundesregierung Erkenntnisse darüber vor, wieviel 
Prozent der Haushaltungen im öffentlich geförderten Wohnungs-
bau wohnberechtigt sind im Sinne des § 5 des Wohnungsbin-
dungsgesetzes?  

Liegen der Bundesregierung Erkenntnisse darüber vor, wie 
groß die Zahl der Haushalte in der Bundesrepublik Deutsch-
land ist, deren Einkommen innerhalb der Grenzen nach § 25 
des Zweiten Wohnungsbaugesetzes liegt? 
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Zu Frage B 94: 

Ja. Die Bundesregierung geht davon aus, daß z. Z. 
etwa 35-40 % aller Haushalte in der Bundesrepu-
blik Deutschland über ein Einkommen verfügt, das 
innerhalb der Grenze des § 25 II. WoBauG liegt. 

Diese Schätzung ergibt sich aus der Entwicklung 
der Zahl der Haushalte insgesamt und deren Ein-
kommensschichtung. Über beide Bereiche liegen 
zwar keine offiziellen Statistiken vor. Legt man je-
doch Berechnungen des DIW — veröffentlicht im 
DIW-Wochenbericht vom 10. August 1978 — zu-
grunde, entspricht die genannte Schätzung einer 
absoluten Zahl von etwa 8 bis 9 Millionen Haushal-
ten. 

Zu Frage B 93: 

Die Wohnberechtigung für öffentlich geförderte 
Wohnungen wird nur im Zeitpunkt des Bezuges der 
Wohnung geprüft; spätere Einkommensveränderun-
gen der Wohnungsinhaber werden nicht ermittelt. 
Darüber hinaus können nach § 5 Abs. 1 des Woh-
nungsbindungsgesetzes unter bestimmten Voraus-
setzungen auch Wohnungssuchende mit einem Ein-
kommen über der maßgebenden Grenze eine Wohn-
berechtigungsbescheinigung erhalten. 

Bei dieser Sach- und Rechtslage sind Feststellun-
gen darüber, wie viele der Haushaltungen in öffent

-

lich geförderten Wohnungen nach ihrem Einkom-
men gegenwärtig noch innerhalb der Grenze des 
§ 25 II. WoBauG liegen, nicht möglich. Der Bundes-
regierung liegen auch sonst keine Erkenntnisse vor, 
die eine zuverlässige Schätzung des Anteils der 
Wohnberechtigten ermöglichten. 

Anlage 95 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Sperling auf die 
Schriftlichen Fragen des Abgeordneten Dr. Riesen-
huber (CDU/CSU) (Drucksache 8/2315 Fragen B 95 
und 96) : 

Was hat die Bundesregierung unternommen, um die Ver-
gabebedingungen für die Gewährung der Energiesparzulage zu 
vereinfachen? 

Welche Maßnahmen gedenkt die Bundesregierung im einzel-
nen zu ergreifen, um gleichartige Zuteilungsgrundlagen für An-
träge auf Mittel aus dem Epergieeinsparungsgesetz in allen 
Bundesländern zu schaffen, ud welche Begrenzungen gedenkt 
die Bundesregierung vorzuschlagen, wenn das Gesamtvolumen 
der Anträge die nach dem Gesetz verfügbaren Mittel über-
steigt? 

Für den Vollzug des Energiesparprogramms sind 
ausschließlich die Länder zuständig. Der Bund be-
teiligt sich nach dem Modernisierungs- und Ener-
gieeinsparungsgesetz mit Finanzhilfen an den För-
derungsprogrammen der Länder.  

Die Länder sind z. Z. um eine Vereinheitlichung 
und Vereinfachung des Vollzugs bemüht. Der Bun-
desminister für Raumordnung, Bauwesen und Städ-
tebau hat im Rahmen seiner Möglichkeiten dazu 
folgendes beigetragen: 

1. Er hat gemeinsam mit den Ländern einen Kata-
log der förderbaren Maßnahmen erarbeitet und 
diesen den Ländern zur Anwendung empfohlen. 
Die Länder sind dieser Empfehlung ganz über-
wiegend gefolgt. Für die Zukunft haben alle 
Länder Bereitschaft erkennen lassen, einen ein-
heitlichen Maßnahmenkatalog anzuwenden. Dies 
schließt die Einbeziehung zusätzlicher Maßnah-
men oder die einvernehmliche Fortschreibung 
des Katalogs nicht aus. 

2. Der Bundesminister für Raumordnung, Bauwe-
sen und Städtebau hat darüber hinaus am 
27. September 1978 mit den Ländern weitere Fra-
gen eines möglichst einheitlichen und bürger-
freundlichen Vollzugs erörtert. Er wird diese 
Fragen auch am 18. Dezember 1978 mit den zu-
ständigen Länderministern behandeln. 

Nach dem derzeitigen Stand der gemeinsamen 
Überlegungen der Länder zeichnet sich deren Be

-

reitschaft ab, weitere Vollzugsregelungen zu ver-
einheitlichen. Dies gilt insbesondere f ir Mietober-
grenzen und die Berücksichtigung des Einkommens 
als Auswahlkriterium. 

Weiterhin ist zu berücksichtigen, daß das Gesetz 
selbst eine Reihe von detaillierten Förderungsvor-
aussetzungen und Förderungsvorränge enthält, ins-
besondere in § 10. Sie geben den Ländern ausrei-
chende Grundlagen für Auswahlentscheidungen, 
wenn das Gesamtvolumen der Anträge die nach 
dem Gesetz verfügbaren Mittel übersteigt. Sie set-
zen andererseits aber für die Bemühungen um Ver-
einfachung des Antragsverfahrens gewisse Gren-
zen. 

Anlage 96 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Höhmann auf die Schriftli-
che Frage des Abgeordneten Dr. Kunz (Weiden) 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/2315 Frage B 97) : 

Ist die Bundesregierung angesichts der wiederholt und jetzt 
erneut durch den Parlamentarischen Staatssekretär Höhmann 
bei der Eröffnung einer Informationsausstellung des Bundes-
ministeriums für innerdeutsche Beziehungen („Die Welt" vom 
27. Oktober 1978, Seite 2) geäußerten Zusicherung, sich der 
gesamtdeutschen Verpflichtung für das Zonenrandgebiet voll 
bewußt zu sein, bereit, nun auch für die Arbeitnehmer im 
Zonenrandgebiet einen besonderen Freibetrag, vergleichbar mit 
dem von Berlin, einzuführen? 

Die Bundesregierung wird auf Grund ihrer 
deutschlandpolitischen Verantwortung für das Zo-
nenrandgebiet ihre Hilfen zur Stärkung der Wirt-
schafts- und Leistungskraft dieses Raumes fortset-
zen und erforderlichenfalls verbessern. Steuerver-
günstigungen für Arbeitnehmer im Zonenrandge-
biet ähnlich den Regelungen des Berlinförderungs-
gesetzes können allerdings nicht in Aussicht ge-
stellt werden. Die Gründe hierfür hat die Bundesre-
gierung wiederholt genannt (vgl. Antworten der 
Parlamentarischen Staatssekretäre Leicht und 
Hermsdorf vom 20. März 1969 = Protokoll der 5. 
Wahlperiode, 222. Sitzung, Seite 12052, vom 16. Mai 
1973 = Protokoll der 7. Wahlperiode, 21. Sitzung, 
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Seite 1050 und vom 3. Oktober 1973 .  = Protokoll 
der 7. Wahlperiode, 53. Sitzung, Seite 3020). Die 
verfügbaren staatlichen Fördermittel sollen auch im 
Interesse der Arbeitnehmerschaft weiterhin darauf 
konzentriert werden, im Zonenrandgebiet neue Ar-
beitsplätze zu schaffen, bestehende Arbeitsplätze zu 
sichern und die Infrastruktur zu verbessern. 

Anlage 97 

Antwort 

des Bundesministers Dr. Hauff auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Laufs (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/2315 Frage B 88) : 

Wie wird innerhalb der Bundesregierung die Reaktorsicher-
heitsforschung koordiniert, und aus welchen Gründen ver-
bleibt nach wie vor die Reaktorsicherheitsforschung der Leicht-
wasserreaktoren im Organisationsbereich des Bundesforschungs-
ministeriums? 

Der Themenkreis Ihrer Frage war bereits Gegen-
stand früherer Anfragen. 

Aufgrund der Neuordnung der Zuständigkeiten 
im Dezember 1972 ist der Bundesminister des In-
nern für Fragen des Atomrechts sowie für die 
Rechts- und Zweckmäßigkeitsaufsicht über den 
Vollzug des Atomgesetzes zuständig, während die 
Verantwortung für Forschung und Entwicklung auf 
kerntechnischem Gebiet beim Bundesminister für 
Forschung und Technologie liegt. 

Es gibt keine Schwierigkeiten bei der Koordinie-
rung der Reaktorsicherheitsforschung. Durch enge 
Zusammenarbeit der zuständigen Fachreferate des 
Bundesministers für Forschung und Technologie 
und des Bundesministers des Innern sowie durch 
Beteiligung von Mitgliedern der Reaktorsicherheits-
kommission, Vertretern der atomrechtlichen Geneh-
migungsbehörden, der Gesellschaft für Reaktorsi-
cherheit und Sachverständigen der Technischen 
Überwachungsvereine bei der Planung und Durch-
führung des Forschungsprogramms Reaktorsicher-
heit wird eine praxisnahe Orientierung der Reak-
torsicherheitsforschung gewährleistet. 

Anlage 98 

Antwort 

des Bundesministers Dr. Hauff auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Ueberhorst (SPD) (Druck-
sache 8/2315 Frage B 99) : 

Verfügt das Bundesforschungsministerium über wissenschaft-
liche Gutachten, mit denen die Studie .von Richard E. Webb 
zum nuklearen Explosionspotential des SNR-300 (vom Juni 1977) 
in ihren Ergebnissen widerlegt werden kann? 

Die Errichtung und der Betrieb des SNR-300 un-
terliegt einem regulären atomrechtlichen Genehmi-
gungsverfahren, das sich in seinem Vollzug letzt-
lich nicht auf einzelne Studien stützt, sondern auf 
eine wissenschaftliche Beurteilung sicherheitsrele-
vanter Fragen durch hervorragende Sachverständi-
ge. 

Die technische Beurteilung des Rekritikalitätsun-
falls, zu dem auch Herr Richard E. Webb eine 
Studie angefertigt hat, war eine wichtige Frage bei 
der Prüfung des Konzepts für den SNR-300. Seiner 
Bedeutung entsprechend ist die Behandlung dieses 
Störfalles weltweit Gegenstand intensiver wissen-
schaftlicher Forschungsarbeiten bis hin zur experi-
mentellen Verifizierung der bisher gewonnenen Er-
kenntnisse. Ich verweise in diesem Zusammenhang 
u. a. auf eine Liste von 46 Literaturzitaten zu die-
sem Thema, die Ihnen auf Anfrage zugegangen ist. 
Falls erforderlich, werde ich auf der Grundlage des 
heutigen Wissensstandes die Vorlage eines speziel-
len Gutachtens zu den Aussagen von Herrn Richard 
E. Webb veranlassen. 

Anlage 99 

Antwort 

des Bundesministers Dr. Hauff auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Dr. Stavenhagen (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/2315 Fragen B 100 und 101) : 

Sind von 1977 zu 1976 die Verwaltungskosten für die Pro-
jektträger im Bereich der staatlichen Förderung der Datenver-
arbeitung um 20 v. H. angestiegen, während gleichzeitig die 
staatlichen Förderungsgelder für die Datenverarbeitung um 
12,6 v. H., d. h. von 141,8 Millionen DM auf 129,2 Millionen DM, 
zurückgingen, und wenn ja, welche Erklärung hat der Bundes-
forschungsminister dafür? 

Ist der Bundesforschungsminister bereit, entsprechend seinen 
Ankündigungen, daß die staatliche Förderung der Datenver-
arbeitung in den kommenden Jahren zurückgehen wird, auch 
den Verwaltungsaufwand für die Förderung der Datenverarbei-
tung zu reduzieren? 

Zu Frage B 100: 

Der Projektträger erhielt für die in Ihrer Frage 
angesprochene Aufgabe in 1976 eine Kostenerstat-
tung in Höhe von 1,36 Millionen DM und im Jah-
re 1977 in Höhe von 1,55 Millionen DM. 

a) Die Steigerungsrate beträgt demnach nicht 
20 %, sondern 14 %. 

b) Der Projektträger rechnet nach Vollkosten ab. 
Es gehen daher sowohl Tarifsteigerungen als auch 
sonstige Veränderungen im Kostengefüge in die 
Nachkalkulation ein. 

c) Trotz des in 1977 gegenüber 1976 um ca. 8 % 
niedrigeren Fördermittelvolumens ist die Anzahl 
der zu betreuenden Vorhaben, insbesondere in Fol-
ge verstärkter Förderung der  kleinen und mittleren 
Unternehmen, um ca. 30 % gestiegen. Dies verur-
sachte bei gleichem Personalbestand erhöhte Ver-
waltungskosten beim Projektträger. 

d) Die Steigerungsrate für sich allein betrachtet 
sagt wenig aus. Bezogen auf das Mittelvolumen, 
das über den Projektträger abgewickelt wird, lagen 
die Projektträgerkosten 1977 bei 1,2 %. Dies ist ein 
extrem niedriger Wert. 

Zu Frage B 101: 

Der Rückgang der Förderung insbesondere von 
Hardware für mittlere und große DV-Systeme ist 
für den Beginn der 80er Jahre geplant. Deswegen 
sind Konsequenzen vorher nicht zu erwarten. 
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Anlage 100 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Engholm auf die Schriftli-
chen Fragen des Abgeordneten Dr. Probst (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/2315 Fragen B 102 und 103) : 

Womit begründet die Bundesregierung die im Einzelplan 31 
vorgesehene Verbeamtung von mehr als 100 Mitarbeitern des 
Bundesinstituts für Berufsbildung? 

Ist die Bundesregierung nicht auch der Meinung, daß durch 
eine solche Maßnahme der für ein Forschungsinstitut lebens-
wichtige Erfahrungsaustausch mit der Praxis unnötig behindert 
wird, und sieht sie nicht auch die Gefahr, daß damit die Re-
form des beruflichen Bildungswesens ohne ersichtlichen Grund 
auf Jahrzehnte hinaus institutionalisiert wird? 

Zu Frage B 102: 

Der Einzelplan 31 (Kap. 31 04 Tit. 685 01) sieht 
eine Verbeamtung von Mitarbeitern des Bundesin-
stituts für Berufsbildung nicht zwingend vor (Nr. 2 
der Vorl. Verwaltungsvorschriften zu § 49 Bundes-
haushaltsordnung). 

Die ausgewiesenen Planstellen ermöglichen je-
doch die Einstellung qualifizierten praxisorientier-
ten Personals u. a. durch die Übernahme erfahrener 
Berufsschulpädagogen der Länder, wie auch Sie sie 
in der Kleinen Anfrage vom 12. Dezember 1973, 
Drucksache 7/1413, als notwendig angesehen haben. 
Außerdem muß berücksichtigt werden, daß es sich 
bei den Aufgaben des Instituts in großem Ausmaß 
auch um die Wahrnehmung hoheitlicher Dauer-
funktionen handelt, für die vorrangig Beamte einzu-
setzen sind. 

Zu Frage B 103: 

Dem Bundesinstitut für Berufsbildung sind durch 
Gesetz wichtige Aufgaben der ständigen Anpas-
sung der beruflichen Bildung an die technischen, 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Erfordernis-
se übertragen worden (vgl. § 14 AP1FG). Der Ge-
setzgeber hat gleichzeitig dafür gesorgt, daß diese 
Aufgaben in einem intensiven Erfahrungsaustausch 
mit der Praxis durchgeführt werden: 

— Die Einbeziehung aller in der beruflichen Bil-
dung verantwortlichen Gruppen in die Beschluß-
fassung über das Arbeitsprogramm, den Haus-
haltsplan und die Einzelprojekte, 

— die Beteiligung der Praktiker aus Betrieb und 
Schule in den Fachausschüssen des Instituts 
und 

— die Erarbeitung von praxisnahen Bildungshil-
fen 

gehören zu den wesentlichen Elementen eines stän-
digen Erfahrungsaustausches mit der Praxis und 
der Berücksichtigung von. Anforderungen aus der 
Praxis. 

Der Rechtsstatus der Mitarbeiter des Instituts ist 
davon unabhängig zu sehen. 

Die Bundesregierung teilt deshalb die in der Fra-
ge angesprochene Befürchtung nicht. 

Anlage 101 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Engholm auf die Schrift-
lichen Fragen des Abgeordneten Engelsberger (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/2315 Fragen B 104 und 105) : 

Liegen der Bundesregierung Erkenntnisse darüber vor, wie 
sich die Zahl der Studienplätze für naturwissenschaftlich-techni-
sche Fächer an deutschen Universitäten, Technischen Hoch-
schulen und Fachhochschulen von 1970 bis 1977 entwickelt hat, 
und in welchem Umfang das Angebot dieser Studienplätze 
durch die Studenten genutzt wird? 

Wie beurteilt die Bundesregierung die längerfristigen Aus-
wirkungen der mangelnden Nachfrage nach naturwissenschaft-
lich-technischen Studienplätzen in der Bundesrepublik Deutsch-
land im Vergleich zu der Übernachfrage nach geistes- und 
sozialwissenschaftlichen Studienplätzen, und welchen Einfluß hat 
nach Ansicht der Bundesregierung für diese Verhltnisse das 
Bildungsangebot in den höheren Schulen? 

Zu Frage B 104: 

Die Entwicklung der Zahl der Studienplätze für 
naturwissenschaftlich-technische Fächer an deutschen 
Universitäten, Technischen Hochschulen und Fach-
hochschulen von 1972 bis 1977 ergibt sich aus der 
beigefügten Tabelle 1. Danach ist die Zahl der Stu-
dienplätze in den Naturwissenschaften einschließ-
lich Mathematik seit 1972 um rund 40 % und die 
Zahl der Studienplätze für die Ingenieurwissenschaf-
ten um rund 24 % gestiegen. Die Zahl der Studien-
plätze vor 1972 ist nicht feststellbar, weil es vor 
diesem Zeitpunkt das Instrumentarium der Rahmen-
planung (Erfassung des Baubestands und Flächen-
richtwerte) noch nicht gab. 

Für die Zeit von 1970 bis 1977 liegt lediglich die 
Zahl der  Studienanfänger vor. Diese ist in den Na-
turwissenschaften und der Mathematik um 60 % und 
in den Ingenieurwissenschaften um 72 % gestiegen. 

Bemerkenswert ist, daß nach den Feststellungen 
des Wissenschaftsrates (Tabelle 31, Anlage 2) in 
den Naturwissenschaften bei 24 von 50 Universitä-
ten und Gesamthochschulen und bei den Ingenieur-
wissenschaften bei 14 von 23 Universitäten und Ge-
samthochschulen sowie bei 49 von 64 Fachhochschu-
len der Auslastungsgrad über der Normalauslastung 
nach Flächenrichtwert (Untergrenze: 15 m 2  pro Stu-
dienplatz; Fachhochschulen: 12 m 2  pro Studienplatz) 
liegt. 

Zu Frage B 105: 

Auf Grund der genannten Zahlen, die eine Steige-
rung der Zahl der deutschen Studienanfänger in den 
naturwissenschaftlich-technischen Fächern um 60 bis 
70 % gegenüber 1970 auf insgesamt über 70 000 Stu-
dienanfänger im Jahre 1977 belegen, kann im gan-
zen gesehen nach Auffassung der Bundesregierung 
von einer mangelnden Nachfrage nach naturwissen-
schaftlich-technischen Studienplätzen in der Bundes-
republik Deutschland nicht gesprochen werden. Auch 
eine wachsende Nachfrage nach Studienplätzen wird 
von den Hochschulen befriedigt werden können. 

Der Arbeitsmarkt läßt z. Z. keine Anzeichen er-
kennen, däß der Bedarf an Absolventen in diesen 
Fachrichtungen nicht gedeckt werden kann. 

Hinsichtlich der Situation in den Geistes- und So-
zialwissenschaften ist festzustellen, daß für Absol- 
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venten dieser Fächer die Absorptionsfähigkeit des. 
Arbeitsmarktes auch bei steigenden Absolventen-
zahlen vergleichsweise hoch ist. 

Die weitere Frage, welchen Einfluß das Bildungs-
angebot in den Höheren Schulen auf die Wahl der 
Studienfächer hat, ist gegenwärtig nicht zu beant-
worten. Mit dem Schuljahr 1976/77, in  Baden -Würt-
temberg 1977/78, ist in allen Ländern die neugestal-

tete Oberstufe eingeführt worden. Sie räumt den 
Schülern erheblich mehr Möglichkeiten zur Auswahl 
von Kursen aller Art ein. Die ersten Absolventen 
der neugestalteten Oberstufe werden im Jahre 1979 
die Hochschulen besuchen. Erst in den darauf fol-
genden Jahren  läßt sich absehen, ob sich daraus 
merkliche Veränderungen bei der Wahl der Studien-
fächer ergeben. 

Entwicklung der Zahl der Studienplätze und der Zahl der Studienanfänger 
in den naturwissenschaftlich/technischen Fächern 

Studienplätze Deutsche Studienanfänger (1 + 2 Fachsemester des WS) 

Naturwissenschaften 	Ingenieurwissen- 
und Mathematik 	schaften 

Naturwissenschaften 
und Mathematik Ingenieurwissenschaften 

Index 	 I Index 	Index I 	Index 

1970

1971

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977  

87 000 	100 	105 000 	100 

92 000 	106 	116 000 	110 

99 000 	114 	118 000 	112 

110 000 	126 	120 000 	114 

114 000 	131 	124 000 	118 

121 000 	139 	130 000 	124 

18 812 	— 	100 

21 437 	— 	114 

30 323 	100 	161 

32 425 	107 	172 

31 995 	105 	170 

30.261 	99 	160 

 

25 048 	— 	100 

33 150 	— 	132 

31 569 	100 	126 

 

36 329 	115 	145 

38 495 	122 	154 

43 329 	137 	172 
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Anlage 2 

Tabelle 30 

Hochschulen und Studenten der Sprach- und Kultur

-

sowie der Wirtschafts- und Gesellschaftswissenschaften 1 ) 
nach der korrigierten Hauptnutzfläche je Student 

1977 

Korrigierte 

je Student in m2  
Hauptnutzfläche 	  

Sprach- und Kultur- 		Wirtschafts- und Gesellschaftswissenschaften wissenschaften 

Universitäten und Gesamthochschulen 	 Fachhochschulen 

Hoch-  
schulen 	I 	Studenten 	Hch- 	I 	Studenten 	Hoch- 	I 	Studenten schulen 	 schulen 

Anzahl 	I 	% 	Anzahl 	I 	% 	Anzahl 	1 	% 

bis 1,5 

1,6 bis 2,0 

2,1 bis 2,5 

2,6 bis 3,0 

3,1 bis 3,5 

3,6 bis 4,0 

4,1 bis 4,5 

4,6 bis 5,0 

5,1 bis 5,5 

5,6 bis 6,0 

6,1 und mehr 

	

- 	- 	- 	1 	5 019 	3,3 	4 	. 	2 426 	6,1 

	

1 	7 016 	3,7 	2 	15 879 	10,4 	2 	736 	1,8 

	

3 	16 449 	8,8 	7 	42 835 	27,9 	6 	6 170 	15,4 

	

 8 
	51 076 	27,3 	5 	23 355 	15,2 	5 	4 098 	10,2 

	5 	32 659 	17,4 	10 	35 497 	23,1 	8 	4 251 	10,6 

	

6 	39 904 	21,3 	6 	14 412 	9,4 	11 	11 342 	28,3 

	

7 	17 920 	9,6 	3 	5 143 	3,4 	4 	3 602 	9,0 

	

3 	3 124 	1,7 	2 	909 	0,6 	4 	2 166 	5,4 

	

- 	- 	- 	2 	994 	0,6 	2 	3 186 	8,0 

	

1 	1 129 	0,6 	1 	81 	0,1 	1 	432 	1,1 

	

11 	17 943 	9,6 	9 	9 220 	6,0 	4 	1 649 	4,1 

Zusammen 
 

45 	187 220 	100 		48 	153 344 	100 	I 	51 		40 058 	100 

1) der in die Anlage zum HBFG aufgenommenen Hochschulen 
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Tabelle 31 

Hochschulen und Studenten der Natur- und Ingenieurwissenschaften 1 ) 
nach der korrigierten Hauptnutzfläche je Student 

1977 

 

Korrigierte 
Hauptnutzfläche 
je Student in m 2  

Naturwissenschaften 	I 	 Ingenieurwissenschaften 

Universitäten und Gesamthochschulen 	 Fachhochschulen 

Hoch- 	 Hoch- 	 Hoch- 
schulen 	Studenten 	schulen 	Studenten 	schulen 	Studenten 

Anzahl 	1 	% 	Anzahl 	1 	% 	Anzahl 	1 	% 

bis 	6,0 

	

6,1 	bis 	7,0 

	

7,1 	bis 	8,0 

	

8,1 	bis 	9,0 

	

9,1 	bis 	10,0 

	

10,1 	bis 	11,0 

	

11,1 	bis 	12,0 

	

12,1 	bis 	13,0. 

	

13,1 	bis 	14,0 

	

14,1 	bis 	15,0 

	

15,1 	bis 	16,0 

	

16,1 	bis 	17,0 

	

17,1 	bis 	18,0 

	

18,1 	bis 	19,0 

	

19,1 	bis 20,0 

20,1 und mehr 

	

1 	1 020 	0,8 	2 	593 	0,7 	8 	16 569 	20,2 

	

- 	- 	- 	- 	- 	- 	9 	15 111 	18,4 

	

- 	- 	- 	- 	- 	- 	7 	6 876 	8,4 

	

3 	2 369 	1,9 	1 	1 835 	2,1 	5 	3 859 	4,7 

	

3 	11 548 	9,0 	2 	18 088 	21,1 	6 	 4 740 	5,8 

	

5 	23 809 	18,6 	- 	- 	- 	6 	9 794 	11,9 

	

1 	4 188 	3,3 	3 	15 259 	17,8 	8 	6 636 	8,1 

	

6 	20 752 	16,2 	4 	20 990 	24,4 	3 	3 510 	4,3 

	

3 	9 739 	7,6 	1 	2 653 	3,1 	5 	9 903 	12,1 

	

2 	5 773 	4,5 	1 		1 694 	2,0 	2 	2 356 	2,9 

	

4 	12 344 	9,7 	1 	7 015 	8,2 	3 	2 233 	2,7 

	

.2 	3 646 	2,9 	3 	7 509 	8,7 	- 	- 	- 

	

2 	6 221 	4,9 	2 	6 327 	7,4 	- 	- 	- 

	

4 	7 838 	6,1 	- 	- 	- 	- 	- 	- 

	

1 	747 	0,6 	1 	2 174 	2,5 	- 	- 	- 

	

13 	17 778 	13,9 	2 	1 768 	2,1 	2 	404 	0,5 

Zusammen 50 	127 772 	100 	23 	85 905 	100 	64 	81 991 	100 

1) der in die Anlage zum HBFG aufgenommenen Hochschulen 
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Anlage 102 . 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Brück auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Dr. Hüsch (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/2315 Fragen B 106 und 107) : 

Welche Projekte fördert die Bundesregierung mit Mitteln der 
Entwicklungshilfe oder mit sonstigen öffentlichen Mitteln im 
Jahr 1978 in Afghanistan? 

Welche Förderungen und sonstige Leistungen sind für das 
Jahr 1979 zugunsten von Afghanistan vorgesehen? 

Zu Frage B 106: 

Die Bundesregierung fördert im Jahre 1978 in 
Afghanistan folgende Projekte: 

1. Finanzielle Zusammenarbeit: 

a) Laufende, vor 1978 zugesagte Projekte: 

— Fernmeldeprojekt 

- Wasserkraftwerk Mahipar 

- Stadtnetz Kabul (Elektrizitätsversorgung) 

- - Trinkwasserversorgung Kabul 

— Radio Afghanistan 

— Erweiterung Schleuderbetonanlage Kabul 

b) 1978 zugesagte Projekte: 

— Ausrüstung für das Chemieinstitut der Universi-
tät Kabul 

— Ersatzteile für Wasserkraftwerk Mahipar und 
andere mit deutscher Hilfe gebaute Kraftwer-
ke 

— Bewässerungsprojekt Aliabad 

2. Technische Zusammenarbeit: 

a) Laufende, vor 1978 zugesagte Projekte: 

— Zahnklinik Kabul 

— Beratung des Erziehungsministeriums 

— Beratung des Planungsministeriums 

— Unterstützung afghanischer Staatsbetriebe im 
Rechnungswesen 

— Berater für das Wasserkraftwerk Mahipar 

— Sachverständiger für die Schleuderbetonanlage 
Kabul 

— Sachverständige für Fernmeldewesen 

— Berater für Getreidesilos und Mühle 

— Basishospital in Khost 

— Beratung der Central Authority for Water Supp-
ly and Sewerage 

— Berater für Zuckerrübenversuchsanbau im Hell-
mand-Gebiet 

b) 1978 zugesagte Projekte: 

— Sachlieferung für DED-Projekt 

— Nachbetreuung des Projekts Entwicklung der 
Provinz Paktia 

— Ausbildung von Zahnärzten und Errichtung 
ländlicher Zahnstationen 

3. Aus sonstigen öffentlichen Mitteln: 

a) Laufende Vorhaben: 

— Forschungskooperation mit der Universität Ka-
bul im Bereich der Natur- und Wirtschaftswis-
senschaften (Bildungshilfe) 

— 104 Stipendien (30. Juni 1978) 

— Vorhaben der Evangelischen Zentralstelle für 
Entwicklungshilfe: 

— Neubau der Augenklinik Kabul 

— Ausstattung der Augenklinik Herat 

— Vorhaben des Deutschen Entwicklungsdienstes: 

— Gesundheitswesen 	2 Entwicklungshelfer 

— Community 
Development und 
Sozialarbeit 	4 Entwicklungshelfer 

— Technisch-handwerk-
liche Programme 	10 Entwicklungshelfer 

— Schulen und 
Hochschulen 	3 Entwicklungshelfer 

— Beauftragtenbüro 	2 Entwicklungshelfer 

21 Entwicklungshelfer 

— Polizeiprojekt (BMI/AA) 

b) 1978 bewilligte Vorhaben: 

— weitere Stipendien 

— 2 weitere DED-Helfer im Gesundheitsdienst 

Zu Frage B 107: 

Für das Jahr 1979 sind hinsichtlich der öffentli-
chen Leistungen an Afghanistan noch keine ab-
schließenden Entscheidungen getroffen worden. 
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